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Tagesordnung: 

1. a) Fragestunde 

- Drucksachen 7/3390/3391 -

Die Mündliche Anfrage Nr. 52 - Drucksache 7/3390 
Schwarz beantwortet. Vier Zusatzfragen; davon werden 
Dr. Geißler beantwortet. 

wird von St~~atsminister 
drei von StaatSminister 

Auf Antrag der Fraktion der SPD findet gemäß S 96 der Geschäftsordnung des Land
tags über den Gegenstand der Mündlichen Anfrage eine Aussprache statt. 
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Die Mündliche Anfrage Nr. 53 - Drucksache 7/3391 - wird von Staatsminister 2732 
Holkenbrink beantwortet. Zwei Zusatz.fragen. 

b) Ersatzwahl zum Verfassungsgerichtshof 2733 

- Drucksache 7/3394 -

Zum stellv. nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs wird Herr 2733 
Emil Witte, 5430 Montabaur, Dillstraße 27, einstimmig gewählt. 

2. Zweite Beratung eines Achtzehnten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im 2733 
Land Rheinlaod-Pfalz 

- Drucksache 7/2930 -

Berichterstattung: Rechtsausschuß '-' Drucksache 7/3384 -

Berichterstatter: Abg. Dr. Moesta 

Der Antrag des RedJtsausschusses - Drucksache 7/3384 - wird mit Mehrheft ange- 2753 
nommen. 

ln dem Gesetzentwurf erhält S 4 Abs. 2 Buchst. c folgende Fassung: 

.c;' die Ortsteile Dommershausa und Eveshausen der neugebildeten Gemeinde Dommers-
hausen dem Amtsgericht Simmern (Hunsrück)". 

Der Gesetzentwurf wird unter lferiicksichtigung vorstehender Anderung und der Annahme 2753 
des Antrags des Rechtsausschusses - Drucksache 7/3384 - in zweiter Beratung und in 
der Schlußabstimmung mit Mehrheit a_ngenommen. 
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3. Zweite Beratung eines Siebzehnten Landesgesetzes über die Verwaltungsvereinfachung im 2754 
Land Rheinlond-Pfolz 

- Drucksache 7/2934 -

Berichterstattung' Ausschuß für Verwaltungsreform - Drucksache 7/3392 -

Berichterstatter: Abg. Adamzyk 

Der Antrag des Ansschusses für Verwaltungsreform - Drucksache 7/3392 - wird mit 2758 
Mehrheit angenommen. 

Der Gesetzentwurf - Drucksache 7/2934 - wird unter Berücksichtigung der Annahme 2758 
des Antrags des Ausschusses für Verwaltungsreform - Drucksache 7/3392 - in zweiter 
Beratung und in der Schlußabstimmung mit Mehrheit angenommen. 

4. Zweite Beratung eines Landesgesetzes zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen 2759 
und dem Land Rheinland-Pfalz über die Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Ge
tränketechnologie und Landespflege Geisenheim am Rhein 

-Drucksache 7/2974-

Berichterstattung: Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz 

- Drucksache 7/3383 -

Berichterstotte" Abg. Dr. Lübke 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 7/2974 - wird in zweiter Beratung und in der Schluß- 2759 
abstimmung einstimmig angenommen. 

5. Erste Beratung eines Vierten Landesgesetzes zur Änderung des Sportwettgesetzes 2759 

- Drucksache 7/3358 -

Der Gesetzentwurf wird nach Begründung durch Staatssekretär Dr. Schreiner ohne Aus- 2760 
sprache an den Haushalts- und Finanzausschuß überwiesen. 

6. Erste Beratung eines Landesgesetzes über den Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz 2760 
(Landesverfassungsschutzgesetz - LVSG -) 

-Drucksache 7/3374-

Der Gesetzentwurf wird nach Begründung durch Staatsminister Schwarz. und nach Aus- 2769 
sprache an den Innenausschuß (federführend) und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

7. Erste Beratung eines Landesgesetzes zur Neuordnung und Förde:nmg der Weiterbildung 2n0 
in Rheinlond-Pfah (Weiterbildungsgesetz - WeitBiG -) 

- Drucksache 7/3375 -

Der Gesetzentwurf wird nach Begründung durdJ Staatsminister Dr. Vogel und nach Aus- 2782 
sprache an den Kulturpolitischen Ausschuß (federführend), an den lnnenaus.schuß, an den 
Haushalts- und Finanzausschuß und an den Rechtsausschuß überwksen. 

8. Antrag der Fraktion der CDU betr. Berufsrecht Beratender Ingenieure 

- Drucksache 7/3345 -

Abgesetzt. 

9. Antrag der Fraktion der SPD bett. Reaktorsicherheit 

- Drucksache 7/3370 -

Abgesetzt. 

AuEerbalb der Tagesordnnng: 

Persönliche Bemerkung des Abg_ Rund (SPD) gemäfl S 29 der Geschäftsordnung des 2753 
Londtogs 
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65. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfa1z 
a.m 7. November 1974 

Die Sitzung wird um 9.37 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Manin: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 65. 
Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. Beisitzer sind 
der Abgeordnete Haberer und in Vertretung des Abgeordne
ten Fink der Abgeordnete Trautmann. 

Einladung und Tagesordnung sind Ihnen rechtzeitig zugegan
gen. Die Tagesordnung wird um einen Punkt erweiten: 
Mündliche Anfrage. - Erheben sich dagegen Bedenken? 
Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren! Es haben sich entschuldigt die 
Herren Abgeordneten Staatsminister Gaddum, Endres, Lück, 
Dr. Scholl, Schalk, Schneider, Diel und für die ersten voraus
sichtlich zwei Stunden der Plenarsitzung der Herr Abgeord
nete Dröscher. 

Meine Damen und Herren, der Herr Abgeordnete Ulmen hat 
seinen 60. Geburtstag gefeiert. Ich möchte auch an dieser 
Stelle ihm sehr herzlich gratulieren und im Namen aller Ab
geordneten die besten Wünsche für die Zukunft aussprechen. 

(Beifall im Hause.) 

Ich begrüße die Gäste auf der Tribüne: Schülerinnen und 
Schüler 'des staatlichen neusprachlichen und mathematisch
naturwissenschaftlichen Gymnasiums Sankt Goarshausen urid 
die Vorsitzenden der Landfrauenvereinigung des Kreises Ko
blenz.-

(Beifall im Hause.) 

Meine Damen und Herren, es ist Ihnen allen ein Vorabdruck 
der Drucksache 7/3342 zugegangen, die Ihnen heute als end
gültige Drucksache zugeleitet wird. Diese Drucksache enthält 
den Tätigkeitsbericht des Ausschusses für Datenschutz, der 
nach S 9 des Gesetzes gegen mißbräuchliche Datennutzung 
diesen Tätigkeitsbericht vorlegt. 

lch möchte an dieser Stelle allen Mitgliedern des Daten
schutzausschusses für die in dieser Drucksache niedergelegte 
Arbeit im Namen aller sehr herzlich danken. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zum Punkt 1a 
der Tagesordnung: 

Fragestunde 

-Drucksachen 7/3390/3391-

Ich rufe auf die Mündliche Anfrage Nr. 52 des Herrn Abge
ordneten Rund (SPD}. 

Ich darf den Herrn Schriftführer Haberer um Verlesung der 
Anfrage bitten: 

Abg. Haberer (Schriftführer): 

Mündliche Anfrage Nr. 52 des Abgeordneten Rund (SPD) 
betreffend Maßnahmen der Landesregierung in Zusammen
hang mit den Typhuserkrankungen in Südwestdeutschland. 

Im Zusammenhang mit den Typhuserkrankungen in Süd
westdeutschland wurde eine seit 1968 Kartoffelsalat produ
zierende Firma aus Neuhofen (Pfalz) als Infektionsquelle ge
nannt. Das Unternehmen ist inzwischen geschlossen worden. 

Allerdings hat sich der gegenüber der Firma gerichtete Ver
dacht bis heute (30. 10. 1974) noch nicht bestätigt. Das "zu
ständige" Ministerium in Mainz hat nun veranlaßt, daß das 
betreffende Unternehmen "strenge hygienische Auflagen" 
erfüllen müsse, bevor es die Produktion wieder aufnehmen 
könne. Diese Maßnahme läßt den Schluß zu, daß die Pro
duktionsverhältnisse in der Nc:;uhofener Firma nicht dem gel
tenden Lebensmittelrecht entsprechen und die Lebensmittel
überwachung trotz der vom rheinland-pfälzischen Innenmini
sterium in der Broschüre "Lehensmittelüberwachung im 
Dienste des Bürgers" vertretenen Meinung gravierende 
Mängel aufweist. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Handelt es sich bei der Firma G. in Neuhofen um die In
fektionsquelle der Typhuserkrankungen? 

2. Welche Auflagen muß das Unternehmen nunmehr erfül
len, und warum hat man nicht schon früher entsprechen
de Auflagen erlassen? 

3. Wann hat das zuständige baden-württembergische Mini
sterium die Landesregierung Rheinland-Pfalz von den Ty
phuserkrankungen unterrichtet, und welche Behörde hat 
zuerst gegen die Neuhofeuer Firma Verdacht geschöpft? 

4. Welche Maßnahmen haben das Ministerium des Ionern 
bzw. die Bezirksregierung und das Ministerium :für Sozia
les, Gesundheit und Sport in dem Neuhofeuer Unterneh
men seit Bek_anntwerden des Verdachts durchgeführt? 

5. Was hat die Landesregierung zusammen mit den andern 
Bundesländern getan, um die Typhuserkrankungen unter 
Kontrolle zu bekommen? 

6. Wäre es nicht besser, wenn die bisher zu dem Ministe
rium des lnnern gehörende Abteilung "Veterinärwesen 
und Lebensmittelhygiene" im Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Sport eingegliedert würde? 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort zur Beantwortung der Mündlichen An
frage dem Herrn Innenminister. 

Schwarz, Minister des Innem: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Mündliche 
Anfrage beantw~rte ich wie folgt. 

Zu 1.: Die Infektionsquelle der Typhuserkrankungen ist bis~ 
her nicht mit Sicherheit festgestellt worden. Der Verdacht ge
gen die Firma aus Neuhafen besteht fort. 80 Prozent aller er
krankten Personen haben angegeben, Kartoffelsalat dieser 
Firma gegessen zu haben. Die nach Schließung des Betriebes 
durchgeführten Untersuchungen von Kartoffelsalat und ande
ren Erzeugnissen sowie des gesamten Personals haben indes
sen nicht zu der Feststellung von Typhusbakterien geführt. 
Die Untersuchungen werden fortgesetzt. 

Zu 2.: Dem Betrieb wurden Auflagen erteilt, die ein Höchst
maß an Vqrsichtsmaßnahmen gegen Verunreinigung und 
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Keimverschleppung beinhalten. Insbesondere darf der be
triebseigene Brunnen, der ohne Genehmigung der z~ständi
gen Beh.örden errichtet und benutzt worden ist, zur Wasser
gewinnung nicht mehr benutzt werden. Forner muß der ge
samte Betrieb mit allen Geräten und Einrichtungen gründlich 
gereinigt und desinfiziert werden. Das Personal ist laufend zu 
untersuchen. Früher erteilte Auflagen hat die Firma erfüllt. 
Der Brunnen wurde erst nachträglich ohne Genehmigung 
und ohne Kenntnis der Behörden in Betrieb genommen. 

Zu 3.: Am Abend des 22. Oktober, wenige Tage nach Be
kanntwerden der ersten Typhusfälle, hat die oberste Gesund
heitsbehörde des Landes Baden-Württemberg, das Ministe
rium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung in Stuttgart, 
das rheinland~pfälzische Ministerium für Soziales, Gesund~ 
heit und Sport fernmündlich über die möglichen Zusammen~ 
hänge zwischen den auftretenden Typhuserkrankungen und 
dem Kartoffe1salat aus dem Betrieb in Neuhofen unterrichtet, 
Der Verdacht ergab sich aus den von den Gesundheitsbehör~ 
den in Baden~Württemberg durchgeführten Befragungen der 
Erkrankten über die vor der Erkrankung verzehrten Speisen. 

Zu 4.: Nach Bekanntwerden des Verdachtes wurden noch am 
gleichen Tag, am 22. Oktober, durch das Gesundheitsamt 
Ludwigshafen und das Veterinäramt Ludwigshafen die erfor
derlichen Ermittlungen in dem Betrieb aufgenommen. Schon 
am 23. Oktober wurde der Betrieb geschlossen. Damit wurde 
zum härtesten Mittel gegriffen, das nach dem Bundesseu
dlengesetz zur Verfügung steht. Die Bezirksregierung Rhein
hessen-Pfalz und .ie Landesregierung wirkten an den Maß
nahmen von Anfang an mit. Neben der Schließung des B~
triebes wurde die laufende Untersuchung des in dem Betrieb 
tätigen Personals, der dort hergestellten Erzeugnisse und des 
verwendeten Wasiers \'erfügt. 

Zu 5.: Die Landesregierung hat mit der Schließung des Be~ 
triebes die wichti.:te Maßnahme zur Eindämmung der mög
lichen Infektionsquelle getroffen. In Rheinland-Pfalz und in 
den anderen Bundesländern sind die erkrankten Personen 
isoliert worden, am Ansteckungen zu verhüten. Zwischen 
den Ländern Rhcinland-Pfalz und Baden-Württemberg be
steht ein ständiger Kontakt, um alle Maßnahmen abzustim
men. Alle Bundesländer wurden über die Lieferung von Kar
toffelsalat der Firma verständigt. Die notwendigen Maßnah
men wurden mit dem Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit uud dem Bundesgesundheitsamt beraten. 

Zu 6.: Die Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsbehör
den und den Behörden der Lebensmittelüberwachung ver
läuh, wie sich auch im Falle Neuhofen gezeigt hat, reibungs
los. Koordinierungsschwierigkeiten bestehen nicht. Die Lan~ 
desregierung sieht deshalb keine Veranlassung, die Ressortzu
ständigkeit zu ändern. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort zu einer Zusatzfrage dem Herrn Abge
ordneten Rund (SPD). 

Abg. Rund: 

Ich bin etwas überrascht, daß der Herr Innenminister die 
Anfrage beantwortet, weil ja das Sozialministerium nach 
meinen Erfahrungen federführend bei der Durchführung der 
Untersuchungen gewe,sen ist. Ich weiß also daher nicht, ob 

· ..... ·.·. 

der Herr Innenminister meine Frage beantworten kann: War
um wurden die Liderbücher der Firma so spät, meines Wis
sens am 31. 10. oder 1. 11., kontrolliert, um feststellen zu 
können, welche Transportwege die Firma genommen hat bei 
der Auslieferung des fraglichen Lebensmittelproduktes? 

Schwarz, Minister des Innem: 

Ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, weil eine so 
detaillierte Frage, wenn sie zuverlässig beantwortet werden 
soll, bedingt,' daß man vorher die Frage weiß, um keine fal
sche Auskunh vor dem Parlament zu geben. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Martin: 

Meine Damen und Herren! Die Mündliche Anfrage ist aus
reichend beantwortet. 

(Abg. Rund: Herr Präsident! Ich hatte mich 
gemeldet, um eine zweite Zusatzfrage stelle~ 

zu können!) 

- Herr Minister, sind Sie bereit, eine eventuelle zweite Zu
satzfrage zu beantworten? 

Schwarz, Minister des lnnem: 

Ja! 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort zu einer weiteren Zusatzfrage dem 
Herrn Abgeordneten Rund (SPD). 

Abg. Rund: 

Trifh es zu, daß eine gemischte Arbeitskommission besteht 
aus Vertretern des Landes Baden-Württemherg und des Lan
des Rheinland-Pfalz, die zum ersten Male in dieser Angele
genheit zusammen am Samstag, dem 2. 11. 1974, getagt hat 
und warum geschah das nicht schon früher? 

Schwarz, Minister des IDDem: 

Ich darf diese Frage an den Herrn Sozialminister weiterge
ben, weil es hier um die zweite Frage geht: Welche Maßnah
men sind nach dem Bekanntwerden der Typhusfälle erfolgt. 
Ihre Fragen, Herr Kollege Rund, gliedern sich in zwei Teile, 
einmal: Wo liegt die Ursache bei der Lebensmittelüberwa
chung. Die zweite Frage ist: Was haben die beiden Länder 
behördlicherseits getan, um zu verhindern, daß die Krank
heit sich weiter ausbreitet. Diese zweite Frage geht in die 
Richtung der Ausweitung. 

(Abg. Rund: Im habe die Fragen zwei und 
vier gestellt im Blick auf die Landesregierung 

insgesamt!) 

Präsident Martin: 

Ich bitte doch, Herr Abgeordneter Rund, daß wir uns an die 
Geschäftsordnung- halten. Der Fragesteller kann die zwei er-
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~en Fragen stellen. Sollten weitere Fragen gestellt werden, 
die Zu beantwonen sind, können Sie sich erneut zu einer 
Frage melden. 

Schwarz, Minister des Innern: 

Ich darf meinen Kollegen Dr. Geißler bitten, die zweite Fra
ge zu beantworten. 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort zur weiteren Beantwortung der Frage 
dem Herrn Sozialminister. 

Dr. Gei8.1er, Minister für Soziales, Gesundheit und Sport: 

Herr Kollege Rund, die zweite Frage bezog sich auf das Pro
blem der Z_usammenarbeit mit den baden-württembergischen 
Behörden. Ich kann feststeHen, daß diese Zusammenarbeit 
vom ersten Tag an, von dem an die Erkrankungen bekannt 
gewesen sind, vorhanden war. Sie war mündlich und fern
mündlich vom ersten Tag an darauf abgestellt, alle gemein
sam zu treffenden Maßnahmen zu ergreifen. Es hat auch bei 
der Abwicklung der Zusammenarbeit nach unserer Kenntnis 
und auch nach Auffassung des baden-württembergischen 
Gesundheitsministeriums nie die geringsten Schwierigkeiten 
gegebea. 

Präsideat Martin: 

Ich ert~le Herrn Abgeordneten Schweitzer (SPD) das Wort 
zu einer weiteren Zusatzfrage. 

Abg. Schweitter: 

Herr .Minister Schwarz hat gesagt, daß die Bundesländer 
von der Lieferung des Kartoffelsalats verständigt worden 
seien. Wäre es nicht richtiger gewesen, zu veranlassen, daß 
an Hand der Liefetbücher der gesamte .ausgelieferte Kartoffel
salat eingezogen worden wäre? Denn es besteht ja immer 
noch die Gefahr, daß dieser Kartoffelsalat in Geschäften aus 
Unkenntnis weiter verwendet wird. 

Dr. Geimer, Minister für Soziales, Gesundheit und Sport: 

Ich glaube, Herr Kollege Schweitzer, nach den Vorschrihen 
des Seuchengesetzes ist das getan worden, was getan werden 
mußte, ja sogar Wesentliches darüber hinaus, indem zum 
Beispiel , rechtzeitig die Firma öffentlich bekanntgegeben 
wurde, obwohl dem erhebliche rechtliche Bedenken entge
genstanden. Bei der Abwägung der Interessen einer Einzelfir
ma gegenüber den Interessen der Allgemeinheit war aber so
wohl das baden-württembergische als auch das rheinland
pfälzisdae Gesundheitsministerium der AuffasSung, daß die 
Information der Offentlichkeit und der Hinweis auf diese 
Finna den Vorrang haben müßten. Daa wäre an und für 
sich seuchenrechtlich noch nicht einmal vorgeschrieben ge
wesen.- Was vorgeschrieben war, ist auch sofort gemacht 
worden, indem nämlich alle Gesundheitsämter - damit 
komme ich auch auf die erste Frage zurück, die Herr Kc;tlle
ge Rund gestellt hatte -, die insofern betroffen waren, als 
wir wußten, daß in deren Bereich Kartoffelsalat auf Grund 
der Lieferbücher geliefert worden war, sofort unterrichtet 

.·. 
•, 

., 

worden sind. Insofern konnten sofort die Maßnahmen in 
den dortigen Bereichen eingeleitet werden, die, falls die Seu
che dort aufgetreten wäre, einge1eitet werden mußten. Es ist 
also auch, was die Information anbelangt, alles getan wor~ 
den, was überhaupt getan werden konnte. 

Präsident Martin: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten 
Munzinger (SPD) das Wort. 

Abg. Munzinger: 

Reichen die Rechtsgrundlagen im Polizeirecht aus, solch ei
nen die Gesundheit des Menschen gefährdenden Salat aus 
dem Verkehr und aus dem Verzehr zu ziehen, es also nicht 
nur bei Informationen zu belassen, sondern in der Tat exe~ 
kutiv zu werden? 

Dr. Gei81er, Minister für Soziales, Gesundheit und Sport: 

Ja. Es ist selbstVerstäD.dlich so, daß die Firmen, die diesen 
Kartoffelsalat erhalten haben, von den örtlich zuständigen 
Ämtern· unterrichtet worden sind. Daraufhin wurde selbst
verständlich dieser Kanoffelsalat auch aus dem Verkehr ge
zogen. Soweit Rheinland-Pfalz betroffen war, ist das auch 
gesc:b.ehen. Soweit ich weiß, ist das auch in 13aden-Württem
berg überall geschehen. Ich kann nicht sagen, ob die Ge
sundheitsämter in den anderen Bundesländern, die unterrich
tet worden sind, das überall gemacht haben. Ich gehe aber 
davon aus, daß die Gesundheitsämter in den anderen Bun
desländern mit an Sic:b.erheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
- ich will es einmal so formulieren - dort, wo nur der ge
ringste· Verdacht bestand, daß von dieser Firma irgendwel
che Lebensmittel zum Verkauf in Kaufhausem oder Lebens
mittelgeschäften geliefert worden waren, sofort eingeschrit
ten sind. Uns ist nichts Gegenteiliges bekanntgeworden. 

Präsident ManiD.: 

Die Mündliche Anfrage ist ausreichend beantwortet. Ich rufe 
die Mündliche Anfrage Nr. 53 auf. -

Das Wort zur Geschäftsordnung hat Herr Abgeordneter 
Herrmann (SPD). 

Abg.Herrawm: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die SPD-Frak
tion beantragt gemäß der Geschäftsordnung zu der Mündli
chen Anfrage des Herrn Koiiegen Rund eine Aussprache. 

(Beifall bei der SPD. - Zuruf von der cou, 
Spät eingefallen!) 

Präsident Martia: 

Meine Damen und Herren, es wird von der SPD-Fraktion 
eine mündliebe Aussprache gefordert. Ich nehme an, daß die 
notwendige Anzahl von Stimmen dafür gegeben ist. 

Ich erteile dann das Wort zur mündlichen Aussprache, die 
nach der GeschäftsOrdnung sowohl sofort als auch im An-

., . 
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(Präsident Martin) 

schluß an die Zweite Mündliche Anfrage erfolgen kann. 
Wer wünscht das Wort zu dieser mündlichen Aussprache? 
- Herr Abgeordneter Rund (SPD)I 

Abg. Rund: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Auskunh 
der Landesregierung - sowohl des Herrn Innenministers als 
auch des Herrn Sozialministers - hat gezeigt, daß die 
Mündliche Anfrage berechtigt war. Sie hat im Grunde ge
nommen auch gezeigt, daß meine Sorge berechtigt ist daß 
es anscheinend Koordinierungsschwierigkeiten innerhalb der 
Landesregierung und darüber hinaus zwischen den Landes
regierungen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
gibt. 

(Abg. Hörter: Das ist Ihre Behauptung!) 

Ich darf feststellen - auch entsprechende Behauptungen in 
der Presse sind unwidersprochen geblieben und nicht demen
tiert worden -, daß von Anfang an kein gemeinsamer Kri
senstab zwischen den beiden Ländern gebildet worden ist 
der die Arbeit vor Ort hätte koordinieren können. Ich mei~ 
ne, daß man eine Zusammenarbeit nicht durch Telefonate 
und Fernschreiben ersetzen kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Zum anderen bitte man sofort an Hand der Lieferbücher, 
die ja im Betrieb vorlagen, die Tiansportwege, die der Kar
toffelsalat genommen hatte, feststellen können, nicht aber 
erst neun Tage später, nachdem dieser Betrieb zum ersten
mal in Verdacht __ gekommen war: Nach meinen Informatio
nen waren Sach-*rständige aus Baden-Württemberg zum er
stenmal am 4. November in Neuhofen selbst an Ort und 
Stelle. Was mich bei der Angelegenheit auch etwas merk
würdig berührt hat, ist die Tatsache, daß man getrennt mar
schiert. leb we$ nicht, ob es dabei zu einem vereinten 
Schlagen -kommt; denn da, Herr Kollege Rocker, habe ich 
große Bedenken auf Grund der Chronik der letzten 14 Tage. 

Auch bezüglich der Wasserproben muß man, was den fragli
chen Grund betrifft, feststellen, daß sehr unterschiedliche 
Werte registriert worden sind. Ich glaube, die Öffentlichkeit 
hat auch einen 'Anspruch darauf, die Gründe zu erfahren. 
Mir ist bekannt,: daß eine Wasserprobe aus dem fraglichen 
Brunnen am 23. oder 24. Oktober - ich will mich hier 
nicht genau festlegen -· eine Keimzahl von 62 ergehen hat, 
was einer normalen Trinkwasserqualität entspricht. Einen 
Tag später hat man erneut eine Wasserprobe enmom.men 
und hierbei eine Million Keime festgestellt, was wahrschein
lich der Qualität einer Mistlache entspricht. Ich meine, daß 
man hier hätte sehr exakt arbeiten und diese Widersprüche 
von Anfang an hätte klären müssen. 

(Unruhe. - Glocke des Präsidenten.) 

Ferner muß ich feststellen, daß es wahrscheinlich zwischen 
der Bezirksregierung und dem Sozialministerium zu Schwie
rigkeiten gekommen ist. Es steht nämlich fest - ich kann 
mich dabei auch nur auf Aussagen und Gespräche mit den 
~-troffenen, -die vor Ort gehandelt haben und tätig sind, 
stutzen -, daß Herr Staatssekretär Dr. Alois Schmitz auf 
Grund .der Rechtslage zunächst einmal die OrrsPolizeibehör
de, __ die am 26. Oktober nur rein zufällig zu dem Arbeitsge· 
sprach_ gekommen war - sie war gar nicht eingeladen -, 
angewiCSCn hat, daß - das ist formalrechtlich richtig so -
die Bezirksregierung, und zwar der Herr Vizepräsident, zu-

.. , . 

ständig sei; daß aber andererseits der Herr Vizepräsident 
vom. Refe~at Seuchenbekämpfung nicht so informiert gewe
sen tst, wte es hätte der Fall sein müssen, damit die Orts
polizeibehörde vor Ort konkrete Maßnahmen hätte ergreifen 
können. 

Insofern meine ich, man sollte sich in der Tat überle
gen, das Referat Lebensmittelhygiene im Veterinäramt dem 
Sozialministerium zu übertragen, um damit zu einer rei
bungsloseren und besseren Arbeit zu kommen; denn die 
Vorbeug~ng_ ist genauso wichtig, ich würde sogar sagen, 
noch wtchttger als das, was unter Umständen passieren
kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Innenminister. 

Schwarz, Minister des Innern: 

Herr Kollege Rund, ich bin mit Ihnen einig, daß vorbeugen 
be~ser ist als heile~. Die Vorbeugung liegt in der Zuständig
keit der L.ebensmtttelkontrolle, die beim Innenministerium 
ressortiert. 

Hier liegt genau unser Problem, Herr Kollege Rund. Bis zu 
die.sem Zeitpunkt, bis zu dieser Stunde, haben auch die zur 
Ze1t noch laufenden Untersuchungen in Stuttgart nicht den 
Beweis erbracht, daß die Firma in Neuhofen der Herd ist. 
Ich bin mit Ihnen einig, daß die Ortspolizeibehörde - so ist 
die augenblickliche Gesetzeslage - die ständigen Kontrollen 
durchzuführen hat. Die OrtspOlizeibehörde ist in Neuhofen 
der Bürgermeister. Hier sind wir genau bei dem _Problem, 
~~ß. eine_ so kleine _Verwaltung, wie sie in Neuhofen zwangs
lauftg sem muß bet der geringen Einwohnerzahl, nicht in der 
Lage ist, die fachlich qualifizierten Beamten zu haben um 
alle diese Aufgaben zu erfülleß. Wir haben rein zufällig' heu
te das Verwaltungsvereinfachungsgesetz auf der Tagesord
nung, in dem steht, daB wir diese Aufgabe auf den Land
kreis übertragen wollen, weil die Zuständigkeit dorthin ge
hört, wo fachlich qualifizierte Beschäftigte sein können. 

Und da liegt unser w~teres Problem, was die Frage der Ver
schmu~ung oder des Verdachts angeht. Wir werden, nach
dem wir die Firma geschlossen· haben, zu beweisen haben, 
daß die~es Schließen des Betriebes zu Recht erfolgt ist; denn 
wenn s1ch der Verdacht nicht bestätigt, dann werden wir 
aus der Seuchenkasse zahlen .miissen. Deshalb verstehen Sie, 
daß dieses sofortige Handeln am 23. Oktober zwar richtig 
und notwendig war, weil der Verdacht sich bestätigte; nur 
ist es recht schwierig,_ fortwährend zu sagen: in Neuhofen ist 
der Herd, solange wir das nicht beweisen können. 

Was nun die lä.ndetiibergreifende Zusammenarbeit angeht 
wird mein Kollege GeiBier noch etwas dazu sagen.. Nur sag~ 
ich. Ihnen, ich halte eine ganze Menge davon, daß die Zu
ständigkeit der polizeilichen Maßnahmen im Veterinärbe
reich beim Innenministerium ressortiert, weil hier die ganzen 
nachgeordneten Behörden in unmittelbarem Kontakt. stehen. 
Und ich glaube, daß die Trennung zwischen· Vorbeugung 
und dem, was zu heilen ist, eine sehr gute Möglichkeit in 
der V erwaltungsorganiurion ist. 

(Beifall bei der CDU.) 
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Präsident Martin: 

Meine Damen und Herren, es hat das Wort der Herr So
zialminister. 

Dr. Geißler, Minister für Soziales, Gesundheit und Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe diese 
Akten hier nur mitgebracht, um auch von diesem Pult aus 
noch einmal deutlich machen zu können, daß sofort nach 
Bekanntwerden des Verdachts gegen die betreffende Firma 
aUes, was überhaupt nur zu veranlassen war, vom rheinland
pfälzischen Gesundheitsministerium getan worden ist. Ich 
kann Ihnen hier zunächst einmal das Fernschreiben vorwei
sen, in dem sämtliche Lebensmittelgeschäfte, Kaufhäuser, 
Gaststätten, Autobahnraststätten usw., die auf Gnmd der so
fort von uns inspizierten Liefetbücher als Adressaten festge
stellt wurden, aufgeführt sind. Wir haben, wie es den 
gesetzlichen Bestimmungen entspricht, die zuständigen Ge
sundheitsämter der betreffenden "Länder sowie das Bundes
gesundheitsamt über diese Firmen informiert und die dorti
gen Behörden gebeten, das gesetzlich und rechtlich Notwen
dige zu veranlassen. 

Lassen Sie mich noch einen weiteren Punkt hier ansprechen. 
Man muß natürlich, meine Damen und Herren - und da
für habe ich durchaus Verständnis -, sehen, daß von einem 
Land wie Baden-Württemberg, in dem nun 280 Typhusfälle 
aufgetretm sind, wo die dortige Bevölkerung sich in einer 
verständlichen Erregung befindet und auch die Behörden ein 
hohes Maß an Sorge haben,, daß von diesem Land und dar
über hinaus von den beteiligten Beamten aus in der' Offent
lichkeitsarbeit, auch gegenüber den Journalisten, eine Fülle 
von Informationen -verbreitet werden, die unter Umständen 
den Eindruck erwecken können, als ob es in der Zusammen
arbeit irgendwelche Mängel gegeben habe. Das trifft mit Si
cherheit nicht zu. Nur kann dieser Eindruck sehr leicht ent
stehen, nämlich deswegen, weil die Typhusquelle se1ber in
dizienmäßig relativ rasch festgestellt werden konnte, indem 
es ein Moment gab, das bei allen Erkrankten gemeinsam 
auftrat, nämlich eben die Tatsache, daß alle diese Erkrank
ten Kartoffelsalat gegessen haben und dieser Kartoffelsalat 
aus dieser bestimmten Firma stammte. 

Wir haben dann zweitens, um andere Kausalketten auszu
schließen, zusammen mit den baden-württembergischen Be
hörden abgeklärt, daß andere Infektionsquellen nicht in 
Frage kommen. Es hätte ja auch sein körinen, daß der 
Typhuserreger etwa in den Zusätzen enthalten gewesen wäre, 
die in Stuttgart oder in Heidelberg oder in Ludwigsburg dem 
Kartoffelsalat der Firma Grenz beigegeben worden sind, also 
zum Beispiel Mayonnaise. Wir konnten diese Kausalkette 
deswegen ausschließen, weil die Mayonnaise völlig verschie
denen Firmen entstammte und es absolut unwahrscheinlich 
gewesen ist, daß nun von unterschiedlichen Firmen her 
gleichzeitig Typhuserreger, mit der Mayonnaise zUm Beispiel, 
mitgeliefert worden waren. Wir konnten auch ausschließen, 
daß auf dem Transportweg eine Infektion stattgefunden hat; 
denn wir haben genau gewußt - auch wegen der Inkuba
tionszeit -, daß nur die Tage 23., 25 .. und 27. September 
in Frage kommen. Das ist also auch kontrolliert worden, so 
daß sich im Grunde genommen die Indizienkette ,schon auf 
diese Firma konzentrierte. 

Nur, meine Damen und Herren, darf ich Sie um Verständnis 
für folgendes bitten: Wenn Sie eine solche Indizienkette ha
ben, die also auf eine solche Firma hinweist, dann haben Sie 
damit natürlich noch nicht den bakteriologischen NachWeis, 

.. 
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daß in der betreffenden Firma auch tatsädtlidt Typhus
erreger sind. Das ist eine außerordendich schwierige Nach
prüfung, die ja auch bis heute noch zu keinem positiven 
Ergebnis geführt hat. Trotzdem ist es seuchenpolizeilich auch 
nicht notwendig, daß man erst den Typhuserreger bakterio
logisch gefunden haben muß, um Maßnahmen einleiten zu 
können, sondern das kann sid.L unter Umständen erst nach 
vielen, vielen Versuchen irgendwann einmal bakteriologisch 
herausstellen; das kann bakteriologisch gelingen, es muß 
aber nicht gelingen. Wir haben eine ganze Reihe von Epide
mien dieser Art in der Vergangenheit gehabt, wo es tatsäch
lich nicht gelungen ist, bakteriologisch den Typhuserreger 
herauszufinden. Trotzdem ist es uns durch eine schnelle Ar
beit zusammen mit den baden-württembergischen Behörden 
gelungen, indizienmäßig die betreffende Firma auszumachen, 
und wir haben dann - da möchte ich den Kollegen Innen
minister noch einmal zitieren - sofort zur sdtädsten Mög
lichkeit gegriffen, die überhaupt zu ergreifen war, die im 
Grunde genommen natürlich auch sofort eine weitere Ge
fährdung durch Infektionen aus diesem Betrieb abstoppte, 
indem wir den Betrieb geschlossen haben, freilich unter In
kaufnahme des gesamten Risikos, nämlich der Schadenersatz
ansprüche, wie sie von dieser Firma, unter Umständen gegen 
das Land Rheinland-Pfalz gestellt werden könnten. Zu einem 
Zeitpunkt, wo wir, auch hinsichdich der Indizienkette, noch 
längst nicht so weit waren wie heute, haben wir sofort, am 
23. Oktober, diesen Betrieb zugemacht. 

Also ich glaube, man kann, um die Ausbreitung des Typhus 
zu stoppen, ni.cht m e h r machen. Wir haben sogar fast mehr 
getan, als bei einer ganz strengen rechtlichen Überprüfung 
und Ausschöpfung des Seuchengesetzes möglich war. 

Eine ganz andere Frage ist es, ob es uns jetzt bei den Unter
suchungen auch tatsächliCh bakteriologisch gelingt, den Er
reger nachzuweisen; das steht nicht in unserer Hand. Es 
kommt hier darauf an, ob es uns gelingt, unter den Hunder
ten und Tausenden von Proben, die genommen worden sind, 
Wasserproben usw., tatsächlich den Erreger zu finden. Dies 
kann gelingen, muß aber nicht gelingen, um seuchenpolizei
lich die rechtliche Handhabe zu haben, die Maßnahmen wei
ter aufrechtzuerhalten, die zur Sicherung der Gesundheit der 
Bevölkerung notwendip gewesen sind. 

(Beifall der CDU.) 

Präsident Martin: 

Ich eneile das -Wort dem Herrn Abgeordneten Rund {SPD). 

Abg. Rund: · 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich meine, daß 
die Angelegenheit "Typhus" so ernst ist, daß wir keine Emo
tionen erwecken sollten; wir sollten vielmehr sachlich, wie es 
bisher geschehen ist, zu diesem Problem Stellung nehmen. 

Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, Herr Innenminister, daß 
wir vor Ort sicherlich nicht die Fachleute haben, die not
wendig wären, damit solche Ausmaße und Auswüchse und 
unter Umständen auch Katastrophen vorbeugend vermieden 
werden können. Ich bin in der Tat der Meinung, daß hier 
eine Lücke vorhanden ist, die wir schnellstens schließen soll
ten, damit sich derärtige Fälle nicht erneut ereignen können. 
Dies zum einen. 

Zum anderen muß' ich dennoch einige Fragen an die Landes
regierung richten, und zwar deshalb, weil hier mit Recht 

·;: ,. .. -.;:,;: ·;.·· .... 
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(Rund) 

- so sche.ip.t es mir beim gegenwärtigen Stand der Dinge -
ausgeführt worden ist, daß man nicht sicher sei, daß der Be
trieb in Neuhofen tatsächlich der Infektionsherd, die Infek
tionsquelle sei. Ich hoffe nur, daß wir dann bei den Unter
suchungen nicht unter einer Art Erfolgszwang gestanden und 
uns nur auf diesen einen einzigen Betrieb konzentriert ha
ben, sondern daß wir darüber hinaus auch andere eventuelle 
Gefahrenherde untersucht haben und damit neben diesem 
Gefahrenherd in Neuhofen den Ursachen weiter nachgegan
gen sind. Ich hoffe, daß dies der Fall gewesen ist 

Des weiteren muß ich auch eine Frage als Ludwigshafener 
Abgeordneter an die Landesregierung richten, weil mir auf 
Grund von Rundfunkmeldungen bekannt geworderi ist, daß 
auch Typhusfälle, bisher nur zwei, an einer Grundschule in 
Rheingönheim aufgetreten sein sollen, weil eine Lehrerin die
sen fraglichen Kartoffelsalat verspeist haben soll. Meine Frage 
an die Landesregierung: Ist auch hier genügend geschehen, 
daß im Schulbereich ein solcher Krankheitsherd nicht weiter 
auftreten kann? Ist alles getan worden, damit hier die Maß
nahmen ergriffen werden konnte.O, um zu einer Eindämmung 
zu kommen? 

(Anhaltende Unruhe bei der CDU. - Glocke 
des Präsidenten.) 

Zum anderen sollte auch die Landesregierung, weil dies bis
her noch nicht bekannt war, einiges darüber sagen, ob die
ser Kartoffelsalat außer in Rheingönheim - dies kann man 
daraus schließen - noch weitCr im Land Rheinland-P!alz 
vertrieben worden ist. 

(Weiterhin anhaltende Unruhe bei der CDU. -
Glocke des Präsidenten.) 

Aus der Abendschau des Landes Baden-Württemberg habe 
ich erfahren, daß von Medizinern der Vorwurf erhoben wor
den ist, daß man nicht früh genug die Leute davon unter
richtet habe, wo dieser Kartoffelsalat ausgegeben worden sei. 
Ich sage dies deshalb, weil dies natürlich eine sehr wichtige 
Frage für die Inkubationszeit ist; denn das muß man dabei 
sehen, wenn man den Seuchenherd einschränken möchte. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Von daher gesehen wäre es sicherlich auch gut gewesen, man 
hätte ein freiwilliges Angebot für eine Art Quarantäne ge
macht, um diese Zweitkontaktpersonen gleich von vomher
ein mit einzuschließen und damit ein Ausufern der Typhus
fälle zu verhindern. 

Ich glaube, m3.n hätte - dies möchte ich abschließend sa
gen -, wenn man diesen fraglichen illegalen Brunnen in Ver
dacht hat, nicht zu spät von der zuständigen Behörde aus 
reagieren dürfen, was das Anzeigeverfahren angeht; denn 
dieses hat erst am 5. November - ich entnehme dies wieder
um der Presse - stattgefunden. Man hätte dies bereits am 
25. Oktober tun können. Ich will dies nur aufzeigen, um da
mit zu sagen, daß es mannigfache Probleme gibt, die darin 
liegen, daß zuviele Ressorts beteiligt sind, wenn es darum 
geht, Betriebe zu überwachen und zu kontrollieren im Sinne 
der Einhaltung von Hygienevorschriften. 

(Beifall der SPD.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Ministerpräsidenten. 

Dr. Kohl, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wer diese jetzige Debatte aufmerksam verfolgt hat, muß 
zweierlei feststellen. Die erste Feststellung ist hier für die 
Landesregierung zu treffen. Es ist selbstverständlich, daß die 
Landesregierung in allen ihren Ressorts -- dies gilt sicher
lich auch für den Regierungschef, der zudem noch den Vor
zug hat, Ludwigshafener Abgeordneter zu sein, Herr Abge
ordneter Rund -im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung je
den nur denkbaren Schritt unternimmt, im Rahmen unserer 
Verfassungsordnung, meine Damen und Herren, um diesem 
Ereignis die entsprechende Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es 
gibt bei uns nicht das geringste Problem wegen einer Res
sortüberschneidung in diesem Zusammenhang. Wir haben im 
Kabinett über diese Frage mehrmals gesprochen, weil wir 
natürlich sehen, daß hier auch Emotionen in einer besonde
ren Weise angesprochen werden. 

Herr Abgeordneter Rund, es ist für jeden Abgeordneten und 
für jeden Bürger Ludwigshafens ganz leicht möglich, festzu
stellen, welche Maßnahmen die Schulbehörden getroffen 
haben, wenn ein einziger solcher Fall in einer Ludwigshafener 
Grundschule auftritt. Dies ist die zweite Bemerkung, die ich 
machen will. Sie haben hier zwar gesagt, daß dies eine Sache 
sei, die man ganz ruhig und ganz nüchtern besprechen müsse, 
aber ich muß hier die Feststellung treffen, daß nicht nur ich 
in dieser letzten halben Stunde den Eindruck gewonnen 
habe, daß Sie offensichtlich glauben, daß dies ein Kampffeld 
für Sie werden sollte. 

(Beifall bei der CDU. - Starker und anhaltender 
Widerspruch bei der SPD.) 

Ich überlasse Ihnen selbstverständlich auch diese Möglich
keit, hier Entsprechendes zu sagen. Ich will nur feststellen, 
daß es natürlich bei dem jetzigen Stand der Ermittlungen 
gänzlich ausgeschlossen ist - ich nehme hier Ihre letzte 
Frage auf -, etwa Überlegungen anzustellen und Betriebe zu 
warnen, die beliefert worden sind, und zwar zu einem Zeit
punkt, an dem wir in einem Rechtsstaat bestimmte Konse
quenzen noch gar nicht ziehen können. Sie haben zum Teil 
Fragen gestellt, die keiner der Ressortminister beantworten 
kann, schon gar nicht in einer öffentlichen Landtagssitzung, 
mit all den ;zivilrechtlichen Folgen, die aus der Beantwortung 
von solchen Fragen entstehen könnten, 

(Beifall der CDU.) 

wenn er dem Parlament die Wahrheit sagen will und muß, 
und dazu stehen wir ganz selbstverständlich. Dies alles 
- vielleicht lesen Sie einmal nach, was Sie dazu gesagt ha
ben - veranlaßt mich zu der eben getroffenen Feststellung. 
Ich kann das Vorgehen nu~ bedauern. 

(Beifall d~r CDU. - Unruhe und Bewegung bei 
der SPD.) 

Präsident Martin: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegeil 
nicht vor. Damit ist die Aussprache beendet. 

Ich rufe auf die Mündliche Anfrage Nr. 53 und bitte, diese 
zu verlesen. 
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Abg. Haberer (Scltrittliibrer): Holkenbrink, MiDister für Wirtschaft und Verkehr: 

Mündliche Anfrage Nr. 53 des Abgeordneten Schweit~ 
zer (SPD) betr. Situation der Kreissparkasse Unterwesterwald 
und des Westerwaldkreises. 

Nach der Antwort der Landesregierung vom 25. Okto
ber 1974 führt die Kreissparkasse Unterwesterwald den Ho
tel- und Restaurationsbetrieb der in Konkurs geratenen Er
lenhofsee GmbH & Co. KG, Ransbach-Baumbach, zunächst 
weiter. 

Es ist bekannt, daß der Kreistag des Westerwaldkreises eine 
Ausfallbürgschaft gegenüber der Kreissparkasse in unbe
grenzter Höhe beschlossen hat. Nach dem gegenwärtigen 
Stand des Konkursverfahrens steht die Kreissparkasse Un
terwesterwald mit mehr als 11 Millionen DM Forderungen 
an die Konkursmasse an. Aus anderen riskanten Kreditge~ 
schähen der letzten Zeit soll die Kreissparkasse weitere Ver~ 
luste von bis zu weiteren 10 Millionen DM erlitten bezie~ 
hungsweise als nicht mehr voll realisierbare Forderungen 
ausstehen haben. 

Angesichts dieser schwierigen Finanzsituation der Kreisspar~ 
kasse Unterwesterwald bei einem Stammkapital von unter 
5 Millionen DM muß man davon ausgehen, daß der Land~ 
kreis Westerwald mit seiner Ausfallbürgschaft in unbegrenz~ 
ter Höhe und als Gewährträger der Kreissparkasse an jedem 
weiteren finanziellen Risiko aus der Fortführung des Hotel~ 
und Restaurationsbetriebes beteiligt ist. Ich halte jedes -wei~ 
tere fiiJanzielle Risiko unter Beteiligung des Westerwaldkrei~ 
ses für nicht vertretbar und unverantwortlich, zumal das 
Konkursverfahren noch keine übersieht. über das Ausmaß 
des Konkurses zuläßt und ein Gläubigerausschuß als Ver~ 
tragspartner für den Betrieb des Hotel~ und Gaststättenbe~ 
triebes fehlL 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie den Tatbestand der Fortführung des 
Hotel~ und Gaststättenbetriebes unter Einbeziehung der 
Risikohaftung des Landkreises? 

2. Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Fortführung des 
Hotel~ und Gaststättenbetriebes? 

3. Ist sichergestellt, daß aus der Fortführung des Hotel~ und 
Gaststittenbetriebes dem Landkreis und damit seinen Ge
meinden keine weiteren Verluste entstehen? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Erfolgschancen der 
Forderung der Kreissparkasse an die Konkursmasse? 

5. Hält die Landesregierung die Substanz der Kreissparkasse 
UnteNesterwald angesichts der bereits eingetretenen und 
noch zu erwartenden Verluste ohne Inanspruchnahme des 
Kreises für gesichert? 

6. Wird die Gemeinde Ransb:ich~Baumbach mit der von ihr 
geleisteten Bürgschah in Höhe von 1 Million DM mit 
einer Inanspruchnahme rechnen müssen? 

7. Was gedenkt die. Landesregierung zu tun, um weitere ris
kante Entscheidungen der politisch Verantwortlichen als 
teilweise Betroffene im jetzigen Stadium zu Lasten des 
Westetwaldkreises zu \Terhindern? 

Präsident Manin: 

Zur Beantwortung der Mündlichen Anfrage erteile ich das 
Wort Herrn Staatsminister Holkenbrink. 

·;., 

Herr Prä_sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der Kreistag des Westerwaldkreises hat für das Kreditenga
gement der Kreissparkasse Unterwesterwald betreffend Erlen~ 
hofsee eine Ausfallbürgschaft beschlossen. Diese Ausfall~ 
bürgschaft ist begrenzt. Das RiSiko des Westerwaldkreises 
bezieht sich nur auf die wirklichen Ausfälle, die wahrschein~ 
lieh nicht und sicher nicht in Höhe der bereits öffentlich ge~ 
nannten Beträge entstehen werden. Der Beschluß des KreiJ. 
tages des Westerwaldkreises kam nach Anhörung des Spar
kassen~ und Giroverbandes Rheinland~Pfalz zustande, der 
auch gegenüber der Sparkassenaufsichtsbehörde, der Bezirks~ 
regierung in Koblenz, in einem Gutachten erklärt hat, daß 
die Hilfestellung des Gewährträgers - ich zitiere - in kei~ 
ner zweckmäßigeren Form als in der Obernahme der Aus~ 
Iallbürgschaft erfolgen kann. 

Zu Frage 1 und 2: Durch die Fortführung des Hotel~ und 
Gaststättenbetriebes seitens der Kreissparkasse entsteht dem 
Westerwaldkreis kein zusätzliches Risiko. Die Kreissparkasse 
hat mit dem Konkursverwalter über die Benutzung des 
Restaurants und des Motels, soweit diese sich im Eigentum 
der Baugesellschah befinden, zunächst für die Dauer von drei 
Monaten einen Mietvertrag abgeschlossen. Hierzu bedurfte 
es nicht der Bestellung eines· Gläubigerausschusses durch das 
Konkursgericht. 

Um die Verkaufsfähigkeit des Hotel~ und Gaststättenbetrie~ 
bes zu erhalten, hat sich die Kreissparkasse für die Fortfüh~ 
rung des Betriebes entschieden, da zu diesem Zeitpunkt kein 
Kaufinteresse vorhanden war. Sollte sich wider Erwarten er
weisen, daß der Betrieb nicht kostendeckend geführt werden 
kann, wird sie ihr Mietengagement nach Ablauf der Mietzeit 
einstellen. ·Nur unter dieser Voraussetzung hat der Verwal
tungsrat die Fortführung beschlossen mit der Maßgabe, daß 
ihm monatlich über das Ergebnis berichtet wird. 

Die Landesregierung hält diese Entscheidung im Interesse 
der Werterhaltung, der Verkaufsfähigkeit sowie der dortigen 
Sicherung der Arbeitsplätze im Augenblick für vertretbar. 

Zu Frage 3: Weder dem Westerwaldkreis noch den Gemein~ 
den sind bisher Verluste entstanden. Da der Westerwaldkreis 
keine Bürgschaft für die Fortführung des Hotel~ und Gast~ 
Stättenbetriebes übernommen hat, brauchen er und seine Ge~ 
meinden auch nicht für eventuelle Verluste einzustehen. 

Zu Frage 4: Die Forderungen der Sparkasse sind in voller 
Höhe durch vomdunlieh erstrangige Grundpfandrechte ab~ 
gesichert. Die Verwertung der beliehenen Objekte erfolgt ent~ 
sprechend der Bestimmungen der Konkursordnung außer~ 
halb der Konku.rsmasse im Wege der abgesonderten Befrie~ 
digung. Es ist damit ausgeschlossen, daß die Sparkasse nur 
in Höhe der Konkursquote befriedigt wird. 

Zu Frage 5: Die. Sparkasse hat bereits in der Vergangenheit 
für erkennbare Risiken aus dem hier erörterten Vorgang und 
anderen Geschi&en in Obereinstimmung mit dem Sparkas
sen- und Giroverband Rheinland-Pfalz Wertberichtigungen 
ohne die Inanspruchnahme der Rücklagen gebildet. Dies ist 
für die in 1974 erkennbar gewordenen Risiken ebenfalls vor~ 
gesehen. Die Wertberichtigungen und die Rücklagen sowie 
die stillen Reserven stehen der Sparkasse zur Deckung von 
Kreditausfällen znr Verfügung. 

Zu Frage 6: Die Gemeinde Ransbach~Baumbach hat die 
Bürgschah für ein Darlehen von 1 Million DM zur Fertig~ 
stdlung des Hochhauses I übernommen. Sie ist im Range 
nach der Spubuc dinglich abgesichert. Eine eventuelle In-
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anspruchnallme der Gemeinde Ransbach-Baumbach hängt 
von der Verwertung dieses Objektes ab. Dabei ist zu bemer
ken, daß der derzeitige Marktpreis solcher Objekte höher als 
der Preis liegt, der erzielt werden muß, um die Sparkasse 
ohne Inanspruchnahme der Gemeinden und des Landkreises 
voll zu befriedigen. 

Zu Frage 7: Die Entscheidung über die Ansiedlung wurde 
von dem Unternehmen allein getroffen. Zu dem damaligen 
Zeitpunkt konnte mit einem erfolgreichen Abschluß der In
vestitionen gerechnet werden, weil die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt besonders günstig war. Die Wohnungen des 
Hochhauses II konnten zum Beispiel bis Dezember 1972 
sämtlich verkauft werden, so daß die Sparkasse und der Bau
träger auch für die Wohnungen des Hochhauses I mit ent
sprechend günstigen Verkaufsaussichten rechneten. Die nach 
den Bau- und Finanzierungsbeschlüssen einsetzende Politik 
des teueren und knappen Geldes führte in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1972 zu den bekannten Schwierigkeiten auf dem 
Markt für Eigentums- und Ferienwohnungen, die auch auf 
das Projekt Erlenhofsee durchschlugen. Die Landesregierung 
stimmt mit dem W esterwaldkreis, der GCmeinde Ransbach
Baumbach und der Kreissparkasse darüber überein, daß wei
tere risikoerhöhellde Entscheidungen nicht getroffen werden 
dürfen. Diese Auffassung wird sie mit den ihr zu Gebote ste
henden aufsichtsbehördlichen Mitteln zu verwirklichen 
wissen. 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort zu einer Zusatzfrage dem Herrn Abge
ordneten Schweitzer (SPD). 

Abg. Schweitzer: 

Herr Minister, ~oraus folgern Sie, daß die Fortführung eines 
Hotel- und Gaststättenbetriebes kein finanzielles Risiko in 
sich birgt? Ist Ihnen nicht bekannt, daß der Unterwester
waldkreis schon einmal einen Gaststättenbetrieb mit finan
ziellem Risiko schJießen mußte? 

Holkenbrink, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Abgeordneter, nach dem, was uns bekannt ist, ist der 
Hotel- und Gaststättenbetrieb Erlenhofsee ohne rote Zahlen 
geführt worden. Wenn hier ein Risiko entstehen sollte, ver
muten wir - ich drücke mich vorsichtig aus -, daß dies 
ohne großen Verluste in den drei Monaten vor sich geht, für 
die der Mietvertrag abgeschlossen worden ist. Dieses Risiko 
halten wir bei dem sehr günstigen Mietpreis, von dem wir 
gehört haben, im Hinblick auf die Werterhaltung für verttet
bar, die für das Gesamtobjekt gesichert wird. Von dieser 
Werterhaltung hängt es natürlich sehr ab, welches Risiko für 
den Preis oder filr die Kreissparkasse sonst verbleibt. Dies 
ist die Interpretation für die Aussage, als ich gesagt habe, 
daß das zur Zeit für vertretbar gehalten wird. 

Präsident Martin: 

Zu einer zweiten Zusatzfrage erteile ich das Wort dem 
Herrn Abgeordneten Seitweitzer (SPD). 

Abg. Schweitzer: 

Herr Minister, Sie haben das Problem der Wertberichtigun
gen angeschnitten. Stimmen wir überein, daß Wertberichti-

gungen nur aus dem Ertrag der Kasse möglich sind und daß 
bei den jetzt anstehenden Zahlen die Kasse 10 bis 20 Jahre 
- da sie nur jährlich etwa eine halbe Million Wertberichti
gungen vornehmen kann - wertberichtigen müßte und daß 
für diese Zeit eine Gewinnausschüttung an den Kreis unter
bleiben wird? 

Holkenbriak, Minister für Wiruchaft und Verkehr: 

Herr Abgeordneter, wenn wir davon ausgehen, daß der 
Quadratmeterpreis 1200 DM betragen hat, für den diese 
Wohnungen verkauft werden sollten, und wenn 900 DM pro 
Quadratmeter reichen, um den Kreis und einschließlich die 
Gemeinde Ransbach-Baum.bach voll befriedigen zu können, 
dann ist dieser Preis von 900 DM pro Quadratmeter heute 
sehr günstig und dann glaube ich - und das war auch der 
Grund für meine Aussage -, daß die Belastungen, die für 
die Kreissparkasse dort eintreten könnten, nicht eintreten 
werden, zumindest dann nicht, wenn sich der Baumarkt wie
der etwas bc;leben wird. Wann das sein wird, ob das gleich 
ist oder etwa ab Mitte nächsten Jahres, kann zur Stunde nocl! 
niemand sagen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Martin: 

Die Anfrage ist ausreichend beantwortet. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zum Punkt 1 b 
der Tagesordnung: 

Ersatzwahl zum Verfassungsgerichtshof 

- Drucksache 7/3394 -

Ich bitte um einen Vorschlag. - Herr Abgeordneter Herr
mann (SPD). 

Abg. Hermwm: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir scbl.agen 
Herrn Emil Witte, Montabaur, Dillstraße 27, vor. 

Präsident Martin: 

Meine Damen und Herre11! Es ist Herr Emil Witte, Monta· 
baur, Dillstraße 27, vorgeschlagen worden. Wer diesem Vor
schlag zu folgen beabsichtigt, bitte ich um das Handzeichen. 
- Die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Dann ist 
Herr Emil Witte c:iDstiDuaia gewählt. 

Ich rufe nunmehr Panltt 2. der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung "'- Achtzehnten Landesgesetzes über 
die VerwaltungsvCRialacbWig im Land Rheinland-Pfalz 

- Drucksache 7/2930 -

Dazu die Drucksache 7/3384 -. Ich erteile das Wort dem 
Berichterstatter des hcbaaaaschusses, Herrn Abgeordneten 
Dr. Moesta. 

Abg. Dr. Moesta: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Achtzehnte 
Landesgesetz über die Verwaltungsvereinfachung im Land 
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Rhe.inland-Pfalz befaßt sich mit der Neuabgrenzung der 
Amtsgerichtsbezirke. Der Entwurf war durch Landtagsbe
schluß vom 20. Juni federführend dem Rechtsausschuß und 
mitberatend dem Ausschuß für Verwaltungsreform überwie
sen worden. Der Bericht des Rechtsausschusses vom 29. Ok
tober liegt Ihnen als Drucksache 7/3384 vor. Er enthält alle 
Abweichungen, die der Ausschuß gegenüber der Regierungs
vorlage zu beschließen empfiehlt. 

Ich glaube, es wäre nicht sehr sinnvoll und auch kein Bei
trag zur Okonomie unserer Arbeit, wenn ich hier jede Ein
zelheit rekapitulieren und alle Paragraphen einzeln aufgreifen 
wollte, die im Verlauf der Beratungen eine inhaltliche oder 
bloß formale Veränderung erfahren haben. Sie haben das al
les nachlesen können. 

Sinnvoll und notwendig scheint mir allerdings, über den 
schriftlichen Bericht hinaus, der sich auf die Fixierung der 
Beratungsergebnisse beschränkt, den Beratungsablauf trans
parent werden zu lassen und dabei auch die Motive heraus
zuaräeiten, ·die den Entscheidungen, die getroffen worden 
sind, zugrunde liegen. 

Lassen Sie mich eingangs folgende Grundüberlegungen deut
lich machen: 

1. Die Gerichtsgrenzen - dies war der Ausgangspunkt der 
Landesregierung - sollten den Verwaltungsgrenzen angegli
chen werden. Denn nach dem Abschluß der territorialen 
Verwaltungsreform, die das Land in Kreise, Verbandsge
meinden und Gemeinden gegliedert hatte, war eine Dek
kungsgleichheit von Gemeinde- und Verbandsgemeindegren
zen weithin nicht mehr gegeben. 

2. Bei der Anpassung sollten Gemeinde und Verbandsge
meinde jeweils einheitlich einem Amtsgerichtsbezirk zuge
ordnet, ihre Grenzen also von Gerichtsgrenzen nicht mehr 
durchschnitten werden. 

3. Bei Verwirklichung dieses Prinzips sollten die bestehenden 
sowie die durch den Zuschnitt der neuen Bezirke theoretisch 
entstehenden sogenannten Klein-Gerichte aufgehoben wer
den.' 

4. Der Regierungsentwurf sah demzufolge vor, zehn Amtsge
richte aufzuheben, die Gesamtzahl der Amtsgerichte in unse
rem Land von 57 auf 47 zu verringern. Aufgehoben werden 
sollten nach der ursprünglichen Vorlage der Regierung -
Sie finden dies in der Drucksache 7/2930 - die Amtsgerich
te Adenau, Birkenfeld, Boppard, lngelheim, Kirchheimbolan
den, Kim, Lauterecken, Oppenheim, St. Goarshausen und 
WöUstein. 

5. Die Bürger der aufzuhebenden Bezirke, die sogenannten 
Gerichtseingesessenen, sollten verbandsgemeindeweise jeweils 
benachbarten Amtsgerichten zugeschlagen werden. Dies soll 
hier - wie eingangs angekündigt - nicht im einzelnen dar
getan werden. Soweit die Probl~mlage. 

Der Rechtsausschuß hat sich erstmals am 23. August mit der 
Materie befaßt und übereinstimmend beschlossen, den Aus
schußberatungen ein Anhörverfahren vorzuschalten. Es wur
de vereinbart, die Bürgermeister und Sprecher der kommu
nalen Vertretungskörpe,rschaften aus den Städten und Ver
bandsgemeinden zu hören, die von den geplanten Gerichts
aufhebup.gen oder Umgliederungen betroffen würden. Ferner 
sollten Vertreter der Rechtsanwalts- und Notarkammern so
wie der berufsständischen Organisationen angehört werden. 

Für'die"Meinungsbildung im Ausschuß wurden ferner vom 
· Ministerium der Justiz statistische Unterlagen über die Ge-

schäftszahlen und die Richterbesetzungsstellen der rhein
land-pfälzischen Amtsgerichte angefordert. 

Das Anhörverfahren ist am 19. und 20. September in öffent
licher Sitzung durchgeführt worden. Am 20. September er
schien in der hiesigen Zeitung ein Kommentar, in dem es 
hieß, es sei ein schlechtes Zeichen1ür das Funktionieren der 
parlamentarischen Demokratie; wenn Anhörungen nur noch 
als Pflichtübungen verstanden werden. Wörtlich war zu le
sen - ich darf kurz zitieren -: 

Der Rechtsausschuß des Landtags unterzog sich zwar in 
vorbildlich demokratischer Manier der Mühe, die von 
der Reform unmittelbar betroffenen Gebietskörperschaf
ten um ihre Meinung zu fragen, stieß jedoch kaum auf 
Resonanz. Die Mehrzahl der eingeladenen Bürgermeister 
glänzte durch Abwesenheit. 

Ich halte es für meine Chronistenpflicht, demgegenüber fest
zuhalten, daß die meisten, die weitaus meisten Städte und 
Verbandsgemeinden entweder Delegationen entsandt oder 
aber von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hatten, dem 
Ausschuß schriftliche Eingaben zuzuleiten. Manche sind si
cherheitshalber beide Wege gegangen. Auch die Kammern 
und berufsständischen Organisationen haben mit einer Aus
nahme von dem ihnen eingeräumten Anhörrecht Gebrauch 
gemacht. Das FerQbleiben einzig von Vertretern des Deut
schen Richterbundes stieß im Ausschuß auf Kritik. Im nach
hinein verlautete, daß nicht Gleichgültigkeit gegenüber den 
geplanten ReformmaEnahmen, sondern innerorganisatorische 
Unzulänglichkeiten der Grund für das Fernbleiben von Ver
tretern der Richterschaft gewesen seien. 

Eingangs der 34. Rechtsausschußsitzung am 19. September 
wurde von der Landesregierung mitgeteilt, daß sich das Ka
binett am 17. September entschlossen habe, den S 3 des Ge
setzentwurfs betreffend die Aufhebung des Amtsgerichts Bir
kenfeld wieder zurückzuziehen und dem Parlament zu emp
fehlen, das Amtsgericht Birkenfeld aus im wesentlichen in
frastrukturellen Gründen nicht aufzulösen. Die Zahl der zur 
Auflösung vorgeschlagenen Gerichte verminderte sich damit 
auf neun. 

Die Protokolle ü,ber das Anhörverfahren liegen im vollen 
Wortlaut vor. Der bloße Hinweis auf diese Papiere wäre für 
den Berichterstatter einfach und bequem, aber doch wohl 
ein wenig zu dürftig. 

Sie wissen, daß die Diskussion draußen im Land durchaus 
geführt wird, daß das Engagement zum Teil sehr stark ist 
und es möglicherweise nicht verstanden würde, wenn es der 
Berichterstatter ·unterließe, vor dem Plenum des Parlaments 
die uns im Ausschuß vorgetragenen Argumente zur Kenntnis 
zu bringen. 

Ich möchte deshalb Verlauf und Ergebnis der Anhörung 
kurz zusammenfassen und zumindest in jeweils zwei oder 
drei Sätzen die Argumente zusammenfassen, die aus den von 
den Aufhebungsplänen betroffenen Räumen artikuliert wor
den sind. Dafür bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit und -
falls erforderlich - auch um Ihr Verständnis dafür, daß 
dies nach der Sach- und nach der Interessenlage durchweg 
Argumente gegen das Gesetzesvorhaben gewesen sind. 

1. Für die Beibehaltung des Amtsgerichts Adenau ist im we
sentlichen mit der Bedeutung des zentralen Ortes Stadt 
Adenau, der schwierigen Topographie in der Eifel, der 
dünnen Besiedlung, den großen Entfernungen für die be
troffenen Bürger und dem bereits erfolgten Behördenab
bau argumentiert worden. 
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Im Hinblick auf die Lage am Rande des Landes, auf die 
flächenm-äßigen Größenverhältnisse, insbesondere in den 
Räumen Brohltal und Adenau, wurde für die Beibehal-
tung des Status quo plädiert. · 

2. Die Aufhebung des Amtsgerichts Boppard und die Zu
lenkung nach Cochem, Koblenz, Simmern bzw. St. Goar 
ist nicht angefochten worden. 

3. Für die Beibehaltung des Amtsgerichts lngelheim wurde 
angeführt, daß die Erhöhung der Zahl der Gerichtseinge
sessenen durch Zuschlag von Gau-Algesheim und Hei
desheim durchaus herbeigeführt werden könne. Der bei 
Auflösung des Amtsgerichts lngelheim geplanten Zule
gung nach Bingen wurde von Heidesheim widersprochen; 
gewünscht wurde eine Zulegung zum Amtsgericht 
Mainz, und zwar unter Hinweis auf bessere Verkehrsver
bindungen. 

4. Für die Aufrechterhaltung des Amtsgerichts Kirchheim
bolanden, und zwar zusätzlich zum Amtsgericht Rocken
hausen, wurden insbesondere die Verkehrssituation in ei
nem so großen Flächenkreis wie dem Donnersbergkreis, 
vor allem aber die schlechten Verbindungen zwischen 
Kirchheimbolanden und Rockenhausen als Argumente 
herangezogen. Ferner wurde darauf verwiesen, daß bei 
Auflösung Kirchheimbolanden der einzige Sitz einer 
Landkreisverwaltung ohne Gerichtssitz sei. Die Einrich
tung einer voll funktionsfähigen Außenstelle des Amts
gerichts Rockenhausen in K.lrchheimbolanden wurde als 
Möglichkeit a~esprochen. 

5. Gegen die Aufllebung des Amtsgerichts Kirn und die Zu
legung nach Sehernheim wurden Bedeutung, Behörden
und Industriebesatz, Pendlerstrom und Verkehrslage von 
Kirn angeführt. Auch die Bevölkerungszahlen von Kirn
Stadt und Kira-Land einerseits sowie Sobernheim ande
rerseits, so wurde erklärt, sprächen zugunsten von Kirn. 
Allerdings sei das Gerichtsgebäude in Sobernheim fiskal
eigen, das in Kirn hingegen von der Stadt gemietet. 

6. Gegen die Auflösung des Amtsgerichts Lauterecken und 
die Zulegung der betroffenen Gemeinden auf die Gerich
te in Kaiserslautern, Rockenhausen, Sahernheim bzw. 
Kusel wurden raumordnerisch-strukturelle Gründe ange
führt, ~o die Schwächung des entstehenden Mittelzen
trums Lauterec:ken, das bereits durch den Verlust vom 
Vermessungsamt, Finanzamt und Zollamt beeinträchtigt 
worden sei. 

7. Gegen die Aufhebung des Amtsgerichts Oppenheim und 
die Zulegung nach Mainz wurden als Argumente ins 
Feld geführt: die Beeinträchtigung der bereits dUrch den 
Abzug von Landratsamt, Finanzamt und Katasteramt ge
schwächten Stadt Oppenheim, der Weggang des Grund
buchamtes, die Entfernung nach Mainz und das Fehlen 
infrastruktureller Entschädigungsleistungen für den Be
hördenabbau. 

8. Gegen die Auflösung des Amtsgerichts St. Goarshausen 
ist als Hauptargument die trennende Wirkung des Rhein
grabens angeführt worden. Die Verbandsgemeinde Na
stätten plädierte daher für eine Nebenstelle des Amtsge
richts St. Goar in St. Goarshausen, andernfalls um 
Zuordnung zum Amtsgericht Lahnstein. Letzteres sieht 
bekanntlich der Gesetzentwurf vor. 

9. Gegen· die Aufhebung des Amtsgerichts Wöllstein, des 
mit 12 000 Gerichtseingesessenen kleinsten Amtsgerichts 

. ·· 

im Land, ist weder ,jm Anhörverfahren noch auf dem 
Weg schriftlicher Eingabe plädiert worden. 

Ober die Aufhebung der neun Gerichte hinaus, meine 
Damen und Herren, ist natürlich auch die in § 1 geregel
te Zulegung von Gemeinden und Verbandsgemeinden 
Gegenstand der Erörterung im Anhörverfahren bzw. von 
schriftlichen Vorlagen gewesen. Dies kann hier nicht 
im einzelnen dargestellt werden. 

Wenn ich darüber hinaus die Argumente auswerte, die von 
den Sprechern der Notar- und Rechtsanwaltskammern sowie 
den Berufsvertretungen eingebracht wurden, komme ich zu 
folgendeJJ. allgemeinen Feststellungen: 

1. Das Prinzip der Übereinstimmung von Verwaltungs- und 
Gerichtsgrenzen wurde unterschiedlich gewürdigt. Es gab 
Stimmen, die diesem Grundsatz einschränkungslos zu
stimmten, auf der anderen Seite auch solche, die keine 
zwingende Notwendigkeit für die Anpassung der Gren
zen sahen. In der Mitte zwischen diesen Extremen be
fand sich die Mehrheit derer, die das Prinzip anerkann-' 
ten, jedoch Ausnahmen im Einzelfall zugelassen sehen 
wollten. 

2. In mehreren Fällen ist auf Widersprüche zwischen Raum
ordnung und Landesplanung einerseits sowie Gerichtsbe
zirksreform andererseits Verwiesen worden, wenn also 
ein Mittelzentrum den Gerichtssitz verlieren soll, obwohl 
ihm Vollfunktion zugebilligt oder in Aussicht gestellt 
worden ist. 

3. Bereits früher reformgeschädigte Gemeinden wandten 
sich gegen weitere Benachteiligungen durch fortgesetzten 
Behördenabbau. In diesem Zusammenhang wurde die 
Frage nach infrastrukturellen Ausgleichsmaßnahmen auf
geworfen. 

4. Mit der Aufhebung von Amtsgerichten befürchten die 
betroffenen Gemeinden negative Folgewirkungen, zum 
Beispiel den Verlust von Grundbuch, Notar und Rechts
anwalt, also eine weitergehende Beeinträchtigung öffent
licher Dienstleisrungen und zusätzliche Zentralitätseinbuße. 

5. Ube.reinstimmend wurde die Erfahrung vorgetragen, daß 
bei Bildung größerer Gerichtsbezirke keine Beschleuni
gung, sondern eine Verzögerung in der Abwicklung von · 
Rechtsgeschäften und Streitfällen zu erwarten sei. 

6. Wiederholt wurde dargetan, daß die Verminderung der 
Zahl der Amtsgerichte mit Nachteilen für die recht
suchende Bevölk~ verbunden sei, 4lsbesondere durch 
einen größeren Zeit- und ·Kostenaufwand. 

Dies, meine Damen und Herren, war die Geschäftsgrundla
ge, auf der der RechtsauMuß in seinen Sitzungen vom 
3. und 18. Oktober fußte. Pie Fülle der Argumente, die ich 
eben zusammenzufassen -bemüht war, hat der Rechtsaus
schuß in einer Grurldsatzdiskussion sehr wohl behandelt. 
Durchzusetzen vermochten sie sich jedoch nicht. 

In der wichtigen GrundsatZfrage, ob Verbandsgemeindegren
zen nicht mehr von ,G,erichtsgrenzen clurchschnitten werden 
dürfen oder ob bei prinzipieller Geltung dieses KOngruenz
prinzips in Einzelfällen dennoch Ausnahmen zugelassen wer
den sollten, fiel die Entscheidung mit den Stimmen von 
CDU und 'F.D.P. :für die ausnahmslose Anwendung des 
Grundsatzes. Damit waren die weiteren Beschlüsse präjudi
ziert und die" EinzelmaBDahmen weitgehend vorgegeben . 
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In der Substanz, meine Damen und Herren - lassen Sie 
midi dies zum Schluß sagen -, ist der Regierungsentwurf 
erhalten geblieben. Anderungsanträge aus den Reihen der 
Oppositionsfraktionen, nämlich 

1. das Amtsgericht Ingelheim nicht aufzulösen, 

2. den bisherigen Amtsgerichtsbezirk Ingelheim nicht über
wiegend dem Amtsgericht Bingen, sondern dem Amtsge
richt Mainz zuzulegen, 

3. das Amtsgericht Kirchheimbolanden nicht aufzuheben, 

4. das Amtsgericht Kirn nicht aubuheben, 

5. sieben Gemeinden der Verbandsgemeinde Weißenthurm 
beim Amtsgericht Koblenz zu belassen und nicht dem 
Amtsgericht Andernach zuzulegen, 

diese Anträge sind im Rechtsausschuß sämtlich abgelehnt 
worden. 

Ferner sind im mitberatenden Ausschuß für Verwaltungsre
form beide clort eingebrachten Änderungsanträge seitens Ab
geordneter der Opposition abgelehnt worden, nämlich 

1. bei Auflösung des Amtsgerichts K.irchheimbolanden und 
Zulegung zum Amtsgericht Rockenhausen ersatzweise in 
Kirchheimbolanden eine Zweigstelle des Amtsgerichts 
Rockenhausen für die Verbandsgemeinden K.irchheimbo
landen, Göllheim und Eisenberg zu errichten, 

2. das Arttsgericht Kim zu belassen und den Amtsgerichts
bezirk ~bemheim dem Amtsgericht K.im zuzulegen. 

Der federtihrende Rechtsausschuß hat - ich sagte es 
den Regie:tungsentwurf in seiner Substanz belassen, in zahl
reichen Eit.zdpunkten jedoch verändert. Sie finden diese Än
derungen als Anträge in der Drucksache 7/3384. 

ZusammengeiaBt und auf die wesentlichen Korrekturen be
schränkt bedeutet diC::S: 

1. Endgültig und ersatzlos aufgehoben werden die Amtsge
richte Boppard, lngelheim, Kirchheimbolanden, Kim, 
Lauterecken, Oppenheim, St. Goarshausen und Wöll
stein. 

2. Das Amtsgericht Birkenfeld wird nicht wie ursprünglich 
vorgesehen aufgehoben, sondern beibehalten. 

3. Das Amtsgericht Adenau wird aufgehoben. In Adenau 
verbleiht eine Zweigstelle des Amtsgerichts Bad Neuen
ahr-Ahtweiler gesetzlich verankert, aber auf den Be
reich der Verbandsgemeinde Adenau beschränkt. 

4. Das Amtsgericht Bad Bergzabem, das nach dem Regie
rungsentwurf verbleiben sollte, wird aufgehoben UJ]d 
nach Landau zug~egt. In Bad Bergzabem wird eine für 
den Verbandsgemeindebereich zuständige Zweigstelle des 
AmtSgerichts Landau errichtet. 

5. Die Verbandsgemeinde Brohltal wird nicht, wie der Re
gierungaentwurf vorsah, dem Amtsgericht Bad Neuenahr
Ahrweiler, sondern dem Amtsgericht Sinzig zugelegt. 

6. Die Gemeinden Heidesheim und Wackemheim aus dem 
aufzulöoenden Amtsgerichtsbezirk Jngelheim werden 

nicht dem Amtsgericht Bingen, sondern dem Amtsgericht 
Mainz zugelegt. 

7. Durch Umgruppierungen und Zulegungen von und nach 
Firmasens erfolgte eine Besserstellung des verbleibenden 
Amtsgerichts Zweibrücken. 

8. Der Grundsatz der einheitlichen Zuordnung von Ge· 
meinden und Verbandsgemeinden zu Amtsgeric~teo ist 
ausnahmslos durchgehalten worden. 

Der Rechtsausschuß empfiehlt dem Landtag, den Gesetzent
wurf Drucksache 7/2930 mit deh sich aus dem Antrag in 
Drucksache 7/3384 ergebenden Änderungen anzunehmen. 

(Beifall im Hause.) 

Präsident Martin: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Ich eröffne die Aus
sprache und erteile das Wort der Frau Abgeordneten Dr. 
Herr-Beck (CDU). 

Abg. Frau Dr. Herr-lleck: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Achtzehnte 
Landesgesetz zur Verwaltungsvereinfachung betrifft die Ge
richtsorganisation. Es ist die notwendige Folge der Neuord
nung der Grenzen im kommunalen Bereich, von der der 
Standort der Gerichte auf Dauer nicht unberührt bleiben 
konnte. Im Interesse der Einheitlichkeit, der Ubersichtlich
keit und der Klarheit der Verwaltungsstrukturen war die 
Angleichung an die neuen kommunalen Verwaltungsgrenzen 
geboten. 

Mit der Verwaltungsreform sind innerhalb einer Verbands
gemeinde für viele Einzelgemeinden oft jeweils verschiedene 
Amtsgerichte zustindig. Die Bevölkerung beklagt diese ver
wirrende Vielfalt der Zuständigkeiten seit langem. Es ist 
deshalb für das Land ltheinland-Pfalz nicht mehr vertretbar, 
noch länger auf die vom Bund angekündigte Bundesjustizre
form zu warten, sondern es mußte jetzt gehandelt werden. 

Der oberste Grundsatz der Neuorganisation ist für uns die 
Begründung der einbeitUchen Gerichtszuständigkeit für das 
Gebiet einer Verbandsgemeinde. Als Folge dieser Neuord
nung ergibt sich, daß eine Reihe von Amtsgerichten zu klein 
geworden ist, um effizient arbeiten und rationell verwaltet 
werden zu können.. Die. immer komplizierteren Rechts~ und 
Lebensvorgänge erfordern eine Spezialisierung des Richters, 
und die Rationalisierung des Geschäftsbetriebes läßt auf die 
Dauer kostenaufweudige Unterhaltung von kleineren Justiz~ 
gebäuden nicht v.ertretbar erscheinen. 

Alle diese Gründe fordern eine Straffung der Gerichtsocgani
sation. Dies, meine Damen Und Herren, ist kein neuer jetzt 
erst entdeckter Gmndsatz, sondern er folgt damit dem 
Neuorganisatioossesetz des Gerichtswesens aus dem Jahre 
1966, mit dem bereits 32 zu klein gewordene Amtsgerichte 
und im Verlauf der späteren Jahre vier weitere aufgelöst 
wurden. 

Wir verkennen nicht, daß im Einzellall hier Härten entste
hen werden. Wir sind aber der Meinung, daß bei Abwägung 
aller Umstände diese Härten der Bevölkerung im Interesse 
des Gemeinwohles und des großen Ganzen zugemutet wer
den müssen .. 
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Die grundsätzliche Entscheidung für die Zusammenfassung 
und Rationalisierung fällt nicht jetzt, sondern sie ist längst 
mit der Territorialreform, mit der allgemeinen Verwaltu.ngsre
form, gefallen. Diese brachte weit größere Eingriffe als dies 
jetzt bei" der Änderung der Gerichtsgrenzen der Fall ist. Der 
Gang zum Landratsamt ist für jeden sicher mehrfach im Le
ben erforderlich, der zum Gericht längst nicht. Es scheint al
lerdings, daß bei vielen Kommunalpolitikern beim drohen
den Verlust selbst ein Gericht ein kostbares Gut zu werden 
beginnt. Dies steht allerdings etwas im Gegensatz zu der 
Meinung vieler Bürger, die uns Juristen oh stolz versichern, 
daß sie noch nie etwas mit dem Gericht zu tun gehabt hä
ren. 

Ungeachtet der möglichen Auslegung einer Wertschätzung 
dieses Satzes gebt doch daraus zumindest hervor, daß die 
Häufigkeit und die Regelmäßigkeit des Gerichtsbesuches fiir 
den normalen Bürger nicht in dem Umfange gegeben ist, wie 
dies jetzt manchmal bei der Auflösung einzelner Gerichte im 
Gespräch zu sein scheint. 

(Vereinzelter Beifall bei der CDU.) 

So haben denn auch die zweitägigen Anhörungen der Kam
mern, Rechtsanwalts- und Notarkammer, des Beamtenbun
des ergeben, dal diese Organisationen aus grundsätzlichen 
Erwägungen das Gesetz begrüßen und ihre Zustimmung 
grundsätzlich erklären, dies - das ist sehr bemerkenswert 
- bei einigen Notaren sogar mit dem Hinweis darauf, daß 
sie grundsätzlich dem Gesetz zustimmten in voller Erkennt
nis, daß es ihnen persönlich Nachteile, die sie glaubhaft dar
gelegt haben, bringen wird. 

Für die Erhaltuag ihrer Amtsgerichte traten die örtlichen 
Kommunalvertreter mehr oder weniger intensiv ein. Die zum 
Teil aus verkehrstechnischen," zum Teil aus Strukturerwä
gungen begründ-en Bedenken sind im Ausschuß und in un
serer Fraktion eingehend und sorgfältig erwogen und disku
tiert worden. Unter dem, Eindruck dieser Argumente in der 
Anhörung wurde die Regierungsvorlage auch an einigen 
Stellen geändert. 

Bemerkenswert iat, daß die vom Bund angekündigte Justizre
form einen weil stärkeren Eingriff vorsieht; denn danach 
sollen Gerichtsliezirke von 100 000 Gerichtseingesessenen 
entstehen, während wir nach der Vorlage, so wie sie Ihnen 
jetzt heute vorliegt, 30 000 Gerichtseingesessene als Unter
grenze lassen. 

Wir sind nach wie vor der Meinung, daß bei der Neuord
nung das Prinzip der Einheit der Verbandsgemeinde durch
gehalten werden .. muß. Die Härten im Einzelfall haben wir 
gesehen. Wir meinen jedoch, daß hier ein geschichtlicher 
Prozeß wie bei jeder Verwaltungsreform seinen Lauf nimmt, 
der eine Neuorientierung zur Folge haben wird, insbesonde
re wohl bei der Einteilung der Notarbezirke. Das öffentliche 
Wohl und die erforderliche Rationalisierung im Interesse des 
Ganzen überwiesen die Härten des einzelnen. 

Der oh angeführte GesichtspWlkt, durch den Verlust des 
Gerichts sei das in der Regionalplanung vorgesehene Mittel
zentrum stark beeinträchtigt, ist unseres Erachtens nicht 
stichhaltig. Die Existenz eines Mittelzentrums ist nicht von 
dem Sitz eines Gerichts abhängig, sondern wird weit mehr 
dadurch gestützt und gestärkt, daß sich hier Wirtschaftsbe
triebe ansiedeln, die das wirtschahliehe Leben ankurbeln, 
und daß Schulen kulturelle Belebung bringen. 

Nach der im Rechtsausschuß veränderten Vorlage, die wir 
Ihnen heute zur Annahme empfehlen wollen, sind nunmehr 

·.··. 

zehn Amtsgerichte aufzulösen. Uns erschienen verhältnismä
ßig unproblematisch hierbei die Fälle St. Goarshausen, Bop
pard, Oppenheim, Wöllstein und Lauterecken. Eine ausführ
lichere Beratung und eingehende Diskussion hat für andere 
Bezirke stattgefunden, zu denen ich jetzt hier im einzelnen 
etwas sagen möchte, insbesondere deshalb, damit jeder weiß, 
daß wir uns die Entscheidung hier nicht leicht gemacht, son
dern alle Argumente sorgfältig abgewogen haben. 

Adenau ist von seiner Größe her, wenn die Angleichung an 
die Verwaltungsgrenzen stattgefunden hat, nicht mehr ver
tretbar. Es ist jetzt schon ein sogenanntes Einmanngericht 
mit 27 000 Gerichtseingesessenen. Aber wir ließen uns davon 
überzeugen, daß die geographische Lage und die ungünsti
gen Verkehrsverhältnisse es aus dem engeren Raum Ad~nau 
schwierig machen, zu dem jetzt Z\.!Ständigen Amtsgericht zu 
gelangen. Wir sind deshalb der Meinung :__ und bitten uns 
hierbei zu folgen -, daß eine Zweigstelle in Adenau verblei-
ben soll. -

Birkenfeld war im Regierungsentwurf zunächst zur Auflö
sung vorgesehen. Wir waren bei der sich dann anbahnenden 
Diskussion doch zu der Erkenntnis gekommen, daß infra
strukturelle Gründe, das Vorhandensein eines für Justiz
zwecke geeigneten Gebäudes durch Freiwerden des Kultur
amtes und die Zahl von 32 000 Gerichtseingesessenen sowie 
die Stationierung von 25 000 Soldaten hier die Aufrechterhal
tung dieses Amtsgerichts rechtfertigen, und werden dies 
auch heute beantragen. 

In Ingelheim war es nicht die Größenordnung von der Zahl 
der Gerichtseingesessenen her, die maßgebend war für unse
ren Beschluß, Ingelheim aufzulösen. Es ist hier vielmehr der 
Ballungsraum zwischen Mainz und Bingen, der ein zu dich
tes Netz von Gerichten nicht mehr rationell erscheinen läßt. 
Hinzu kommt~ daß die Verkehrsverbindungen sowohl nach 
Bingen als auch nach Mainz vorzüglich sind und daß auch 
die Bevölkerung in Ingelheim verschiedener Auffassung war. 
So wollten die Gemeinden Heidesheim und Wackeroheim 
ausdrücklich die Auflösung des Amtsgerichts Ingelheim. 

Kirchheimbolanden, zur Auflösung vorgesehen, stellt in 
der Tat ein Problem dar. Das Donnersbergmassiv trennt den 
Kreis in zwei Teile. Man hat uns von seiten der östlichen 
Gemeinden Eisenberg, Kerzenheim, Göllheim glaubhaft dar
gelegt, daß das Oberschreiten des Donnersberges, insbeson
dere im Winter, ein großes und schwieriges Unternehmen 
sei. 

(Ahg. Rocker: Nur mit Seilen! - Abg. Mayer: 
Sie müssen Geographie studieren!) 

Man kann nicht aDes_ studieren, Herr Kollege. - Wir 
sind deshalb der Meinung, daß wir in Kirchheimbolanden 
aus Gründen dieser verkehrsmäßigen Schwierigkeiten eine 
Zweigstelle auf Dauer erhalten sollten. 

Kim warf die Frage auf, ob Kirn oder Sobemheim aufgelöst 
werden sollte. Daß J.Cim, Sobemheim und Idar-Oberstein auf 
engem Raum zusammen des Guten zuviel an Gerichten seien, 
darüber waren sich alle einig. Für die Aufrechterhaltung von 
Sobemheim und für die Außös11ng von IGrn sprach, daß So
bemheim ein eigenes Amtsgerichtsgebäude hat, während in 
Kim das Gericht in einem ·gemieteten Haus untergebracht 
ist. Die Konzentration des Amtsgerichts auf die Amtsge
richtsbezirke Sahernheim und Idar-Oberstein hat auch be
reits in der Bevölkerung begonnen. Kirn ist nicht mehr Sitz 
eines Rechtsanwalts. Vu waren außerdem der Meinung, 
daß im Vergleich die Lage von Sahernheim etwas günstiger 
sei als die von IGrn. Aus _ all diesen Gründen zusammenge
nommen ist unsere Entscheidung für Sahernheim gefallen. 

' _; .· 
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Nachdem dieser Entwurf so vorlag, fiel ein Schönheitsfehler 
im Verhältnis der Größenordnung und der Gerichte beson
ders auf, das war Bad Bergzabern. Nachdem wir bei allen 
anderen Gerichten inzwischen eine Größe von über 30 000 
Gerichtseingesessenen erreicht hatten, verblieben für Bad 
Bergzabern nach Bereinigung und Angleichung der Grenzen 
an die Grenzen der Verwaltungsreform nur noch 20 000 Ge
richtseingesessene. Wir meinen deshalb, daß im Hinblick 
darauf, und im Hinblick auf die in der Nähe gelegene und 
gut erreichbare Stadt Landau die Aufrechterhaltung eines 
Amtsgerichts nicht mehr vertretbar sei. Wir sind aber andc:.
rerseits der Meinung, daß für Bad Bergzabern, weil im 
Grenzraum gelegen, eine Sondersituation besteht. 

Auch unter Berücksichtigung des besonderen Geschäftsanfal
les durch die benachbarte Nervenklinik sind wir deshalb zu 
der Oberzeugung gelangt, daß Bad Bergzabem zwar aufge
löst werden, aber eine ständige Zweigstelle behalten soll. 

Lassen Sie mich von der Neuzuteilung einzelner Gemeinden 
und Verbandsgemeinden auch nur die Punkte hier im einzel
nen erwähnen, die streitig waren und die größere Diskussio
nen ausgdöst haben. Ich beginne mit den Gemeinden Bei
desheim und Wackemheim, die unbedingt und dringend 
Mainz statt Bingen zugeteilt werden wollten. Wir sind der 
Auffassung, daß man diesem Wunsche Rechnung tragen soll, 
weil in der Tat Beidesheim vor den Toren dieser Stadt liegt 
und weil die Heidesheimer ausschließlich nach Mainz orien
tiert sind. 60 Prozent der Auspendler gehen zur Arbeit nach 
Mainz und nur zwei Prozent nach Bingen. 

Für die Brohltalgemeinden soll das Amtsgericht in Sinzig zu
ständig se~. Dies ergibt sich aus der verkehrsmäßig günsti
geren La~ und auch aus der besseren größenmäßigen Ver
teilung dei Amtsgerichte. Sinzig mit Brohltal zusammen er
reicht dann den Mittelwert von 50 000 Gerichtseingesesse
nen. 

Auch bei Wal1halben in der Pfalz schlagen wir eine Ände
rung vor. Ursprünglich sollte WaUhalben zu Firmasens kom
men, was dort eine Größe des Gerichtssprengels von 150 000 
Gerichtseingesessenen bedeutet hätte. Zweibrücken ist we
sentlich kleiner und würde mit Wallhalben immerhin jetZt 
auf 65 000 Gerichtseingesessene kommen. Die Einzelgemein
den gehörtlen früher teils zum Amtsgerichtsbezirk Primasens, 
teils zu Zweibrücken. Dieser Grund sowohl als auch die 
Stimmen aus der Bevölkerung und die ausdrückliche Befür
wortung der Rechtsanwaltskammer der Pfalz ließen es uns 
richtig erscheinen - - -

(Glocke des Präsidenten.) 

Präsident Martin: 

Frau Abgeordnete Herr-Beck, ich bitte einen Moment unter
brechen zu dürfen. - Meine Dilmen und Herren! Ich bitte 
sehr dringend um etwas mehr Aufmerksamkeit sowohl im 
Plenum al.i auch auf der Regierungsbank. Ich muß sagen, 
daß Gespräche, die sich als Wirklich unabdingbar notwendig 
erweisen sollten, doch besser außerhalb dieses Raumes ge
führt werden sollten. - Bitte, Frau Abgeordnete Dr. Herr
Beck. 

Abg. Frau Dr. Herr-Bcck: 

Wir sind _deshalb der Meinung, daß Wa11halben Zweibrük
ken zugeteilt werden sollte. 

•'''·' 

Lassen Sie mich zum Schluß noch einige wenige Punkte er
läutern, die trotz eingehender Diskussion nicht geändert 
wurden. Die Verbandsgemeinde Weißenthurm, insbesondere 
die Ortsteile Urmitz-Bahnhof und Bassenheim hätten es 
verkehrsmäßig in der Tat wesentlich leichter zum Amtsge
richt in Koblenz. Weißenthurm selbst liegt jedoch unmittel
bar vor den Toren Andemac-hs;-ßie Verbandsgemeinde soll 
nur als Ganzes, wie eingangs erwähnt, einem Amtsgericht zu
geteilt werden. Die ausgewogene Größe der Amtsgerichte 
Koblenz und Andemach im Verhältnis zueinander und die 
Stärkung des Gerichtsmittelzentrums Andernach ließen es 
uns geboren erscheinen, hier insoweit bei der Regierungsvor
lage zu verbleiben. 

Diskussionen löst auch die Gemeinde Nastätten aus, die, 
nachdem ihr bisher zuständiges Amtsgericht St. Goarshausen 
über den Rhein nach Sr. Goar verlegt worden war, diesen 
Weg über den Rhein nicht mitmachen wollte. Wenngleich 
zahlreiche Stimmen in der Bevölkerung die besChworenen 
Hochwasserkatastrophen zum Glück als ein äußerst seltenes 
Naturereignis darstellen und wir auch der Meinung sind, 
daß die Rheinüberschreitung zum Zwecke des Fechtens vor 
Gericht nicht mehr unter den Schwierigkeiten zu leiden hat 
wie weiland die Rheinüberschreitung Blüchers an etwas süd
licherer Stelle, sind wir der Meinuilg, daß man hier dem 
Wunsche der Bevölkerung Folge leisten soll; keines unserer 
Gesamtprinzipien wird hierdurch verletzt. 

Das Beispiel der Verbandsgemeinde Bad Hönningen weist 
folgende Besonderheit auf. Hier war es nicht die Verwal
tungsreform, die Gerichtsgrenzen in einer Verbandsgemeinde 
getragen hat, sondern hier sind historisch überkommene Zu
ständigkeitsvielfältigkeiten._ Seit eh und je gehört ein Teil 
der Verbandsgemeinde Bad Hönningen zum Amtsgericht 
Neuwied und der Rest zu Linz. 

Begreiflich ist in diesem Raum, daß hier nicht _der Arger 
über eine neU geschaffene Zuständigkeitsvielfalt an der 
Tagesordnung ist, sondern der Wunsch überwiegt, alles 
beim alten 'zu lassen. Wir meinen jedoch, daß es nicht 
zu verantworten wäre, wenn man die Gerichtsorganisation 
neu ordnet, alte Fehler zu verewigen. Die Übersichtlichkeit 
der Gerichtsstruktur muß auch hier verwirklicht werden. 
Bad Hönningcn wäre sonst der einzige Fall im ganzen Land, 
in dem Gerichtsgrenzen die Verwaltungseinheit der Verbands
gemeinde durchsdmeiden. Wir sind deshalb der Meinung, 
daß auch hier eine einheitliche Zuweisung der Verbandsge
meinde Bad Hönningen an das Amtsgericht Linz erfolgen 
sollte, das damit auch die Zahl von 50 000 Gerichtseingeses
senen erreicht. 

Die nach zweitägiger Anhörung und anschließender einge
hender Beratung zustande gekomniene, gegenüber der Regie
rungsvorlage in den dargelegten Punkten abgeänderte Vorla
ge, erscheint als derzeit beste Lösung. Wir bitten um Ver
ständnis dafür, daß aus der Verantwortung für das Ganze im 
Einzelfall entstehende Härten als unvermeidbar in Kauf ge
nommen werden müssen. Richtschnur der Entscheidung war 
das Gemeinwohl, dem wir in diesem Hause verpflichtet sind. 
Wir bitten um Annahme der Vorlage mit den vom Rechts
ausschuß beschlossenen Änderungen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ulmen (F.D.P.) das Wort . 

. ':-\~.~~.,;.~;·j 
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Abg. Ulmen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich kann mich kürzer fassen, nachdem der Berichterstatter 
hier in aller Deutlichkeit und Ausführlichkeit vorgetragen 
hat. 

Vor mehr als einem Jahr- was ich jetzt sage, kann ich nur 
aus der Erinnerung sagen - berichtete die Frankfurter All
gemeine Zeitung über ein neu geschaffenes Institut an der 
Universität Tübingen, das sich die Aufgabe gestellt hat, erst
mals in der deutschen Rechtsgeschichte Rechtstatsachen zu 
erforschen und auszuwerten. In dem Bericht wird darauf 
hingewiesen, daß allzu oft Gesetze verabschiedet würden, 
weil dies im Augenblick politisch zweckmäßig erscheine, 
oder aus dem Gefühl heraus, daß eine Reform jetzt aus die
sem oder jenem Grunde angebracht sei. Das genüge aber 
nicht, solange nicht einmal feststehe, ob diese Gründe über
haupt stichhaltig seien. Zumindest dürften weitreichende, 
folgenschwere und kostspielige Änderungen des Rechts erst 
beschlossen werden, wenn zuvor durch eine eingehende wis
senschaftliche Erforschung der Rechtstatsachen gesichert sei, 
daß die Reform auch ihr Ziel erreiche. 

Der Bericht enthielt ferner den Hinweis - und danüt bin 
ich beim Thema des Tages -, daß bislang auf die Frage, ob 
es sinnvoll und zweckvoll sei, kleinere Amtsgerichte aufzulö
sen, noch keine umfassende und befriedigende Antwort ge
geben worden sei, die alle Daten berücksichtige, die hierbei 
zu erheben seien. 

Daher hat es mich durchaus nicht gewundert, daß bei der 
Beratung der Gesetzesvorlage im Rechtsausschuß Fragen ge
stellt und Erklärungen abgegeben wurden, die in diese. Rich
tung gingen uncl letztlich darauf abzielten, den durch das er
ste Gesetz über die Verwaltungsvereinfachung im Land 
Rheinland-Pfalzvom 28. Juli 1966 beschrittenen Weg in Fra
ge zu stellen und ihn auf seine Richtigkeit hin zu überprü
fen. Auch ich hätte es gern gesehen, daß uns mehr amtliche 
Daten an die Hand gegeben worden wären, um die in der 
Drucksache vo~geschlagenen Lösungen der Landesregierung 
nachvollziehen zu können. 

Soweit der Entwurf davon ausgeht, daß die derzeitige Orga
nisation der Amtsgerichte nicht der Gliederung unseres Lan
des in Kreise, Verbandsgemeinden und Gemeinden ent
spricht und daß sich eine Angleichung der Gerichtsgrenzen 
an die neuen Verwaltungsgrenzen im Interesse einer über
sichtlich gegliederten Staatsverwaltung empfiehlt, ist hierge
gen nichts einzuwenden. Auch meine Fraktion is't der Auf~ 
fassung, daß die Gemeinden und Verbandsgemeinden jeweils 
nur einem Amtsgerichtsbezirk zuzuordnen sind, um sie nicht 
durch Gerichtsgrenzen zu durchschneiden. Durch diese 
Maßnahmen haben einige Amtsgerichte Teile ihres örtlichen 
Zuständigkeitsbereichs verloren und damit auch Teile ihrer 
Gerichtseingesessenen, so daß sich ihre Auflösung dringend 
anbot. Liest man die Geschähszahlen einiger der Gerichte, 
die jetzt aufgelöst werden, dann kann man nur erstaunt sein, 
daß sie bisher der Auflösung entgangen sind. Aber das Ge
setz hat - ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten aus 
den Ausführungen des Herrn Kollegen Dr. Schmitt bei der 
ersten Lesung des Gesetzes zitieren -: 

"seine kritischen Fälle und seine Grenzfälle, wo man so 
oder so entscheiden kann. Es hat sie im Bereich der vor
geschlagenen Auflösung von Amtsgerichten, es hat sie lo
gischerweise dann auch im Bereich der Fälle, in denen 
von der reinen Zahl der Gerichtseingesessenen her ver
gleichbare Amtsgerichte nicht zur Auflösung vorgeschla
gen sind. Diese werden selhs~erständlich ebenfalls in un
sere Beratungen einbezogen sein." 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmitt.) 

- Das war von Ihnen, Herr Dr. Schmitt. 

Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, daß diese 
Einbeziehung, von Bad BergZabern abgesehen, geschehen ist. 
Lassen Sie mich aber die von Herrn Kollegen Dr. Schmitt 
dargelegten kritischen Fälle· um einen weiteren Fall ergän
zen. Gehörte bislang eine Gemeinde oder Verbandsgemeinde 
zu zwei Amtsgerichten, so haben wir jetzt darüber zu befin
den, zu welchem der beiden Gerichte diese Verbandsgemein
de ungeteilt zugeschlagen wird. Darüber läßt sich sicherlich 
in vielen Fällen streiten. Ich erinnere hier nur an die Lösung 
der Gemeinden aus der Verbandsgemeinde Hönningen. Ich 
bedauere sehr, Frau Kollegin, daß ich Ihrer Begründung 
nicht folgen kann, auch dort nicht, wo Sie über die Gemein
den aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm gesprochen 
haben. Denn das Amtsgericht Andemach - - -

(Starker Lärm außerhalb des Plenarsaals. 
Glockenzeichen des Präsidenten.) 

Präsident Manin: 

Entschuldigen Sie, Herr Kollege Ulmen! Ich möchte bitten, 
daß Sie sich unterbrechen. Es ist nicht zumutbar, bei dem 
Lärm zu verhandeln. 

(Allgemeiner Beifall.) 

Abg. Ulmen: 

Denn das Amtsgericht Alldernach hatte so oder so Bestand. 
Zwar gehöre ich nicht zu denen, die glauben, daß die große 
Zahl der Bürger zWar nicht täglich, aber recht oft bei einem 
Amtsgericht zu tun hat, wie dies so im Hintergrund der mei~ 
sten Resolutionen der Gemeinden steht, die ihr Amtsgericht 
verliererl sollen. · 

Aber ihr Anliegen wird nicht deshalb unrichtig, weil die ge
gebene Begründung nicht überzeugt. In der Besprechung der 
Vorlage im Rechtsausschuß ist mit Recht darauf hingewiesen 
worden, insbesondere von Herrn Kollegen Munzinger, daß 
kleineren Amtsgerichten eine weit größere Bedeutung zu
kommt, als e~ an der Zahl der erledigten Geschäft abzulesen 
ist. 

Zur Beurteilung der kritischen Fälle stand uns die jeweilige 
Zahl der Gerichtseingesessenen und eine Obersicht über den 
Geschäftsanfall in Zivilprozeß-, Straf- und Bußgeldsachen 
sowie über den Richtereinsatz bei den einzelnen Amtsgerich
ten des Landes im Jahre 1973 zur Vedügung. Wer die Zahl 
der angefallenen Geschäfte mit denen des Richtereinsatzes 
auch nur oberflächlich vergleichend prüft, der muß über
zeugt sein, daß hier von jemandem mit der Mengenlehre ge
rechnet wurde, der davon nichts verstand. Um kein Mißver
ständnis aufkommea zu lassen: Mir ist durchaus bekannt, 
daß die Zahl der eingegangenen Geschäfte etwas anderes ist 
als die Zahl der erledigten. Aber lassen Sie mich zu dem Ge
sagten ein Beispiel anfügen. Beim Amtsgericht Bad Neuen
abe-Ahrweiler beträgt bei 458 eingegangenen Zivilprozeßsa
chen der Richtereinsatz in der streitigen Gerichtsbarkeit 1,4 
Kräfte, beim Amtsgericht Betzdorf bei 785 Sachen dagegen 
nur 1,2 Richter. Die Zahl dieser Vergleiche läßt sich beliebig 
fortsetzen, und zwar oh zugunsten der Kleinstgerichte, die 
mit c:inem Richter besetzt sind. Mit dieser Feststellung findet 
die Behauptung des Kollegen Dr. Moesta in der Sitzung des 
Rechtsausschusses ihre Erklärung, daß an den kleinen Amts-
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gerichten kurzfristiger terminiert und entschieden wird. Sie 
sind mit einem Richter, Herr Kollege Moesta, besser besetzt 
- nicht in allen Fällen, aber in vielen - als große Gerichte 
mit vielen Richtern. Der Umstand aber, daß der Richter an 
einem Einmanngericht in manchen Fällen nicht voll ausgela
stet ist, reicht zur Auflösung des Gerichts ebensowenig aus 
wie die geringe Zahl der Gerichtseingesessenen. Einigkeit be
stand im Rechtsausschuß darüber, daß weitere Daten hinzu
kommen müssen, um eine nach allen Seiten gesicherte Ent
scheidung zu treffen; und diese amtlichen Zahlen waren uns 
leider nicht bekannt. 

Soweit im Vorblatt des Entwurfes erklärt wird, daß für die 
Erweiterung von Gerichtsgebäuden Kosten. erwachsen und 
diesen Aufwendungen Erlöse aus der Verwertung freiwer
dender Gerichtsgebäude gegenüberstehen, wäre es im Hin
blick auf das schnelle Anwachsen der festen Kosten, der Per
sonal- und Sachkosten, gegenüber den Haushaltsansätzen in 
unserem Land und dem Zurückbleiben der Steuereinnahmen 
hinter den Erwartungen, notwendig gewesen, die Schätzun
gen des Justizministeriums mitzuteilen, damit wir wissen, 
was in etwa in finanzieller Hinsicht mit der Verabschiedung 
dieses Gesetzes in den nächsten Jahren auf uns zukommt. 
Dabei darf ich an die Warnung des Herrn Landesfinanzmi
nisters in seiner kürzlichen Rede in Simmern erinnern, daß 
wir uns ausgabenwirksame neue Gesetze vorerst nicht leisten 
können. 

Wir hätten es auch begrüßt, wenn uns so etwas wie ein So
zialplan hinsichtlich der Bediensteten der aufzulösenden Ge
richte vorgelegt worden wäre. Sicherlich wird das Justizmi
nisterium vermeiden, daß hier persönliche Härten auftreten 
werden. Aber die Betroffenen werden uns fragen können, ob 
wir uns auch mit ihren persönlichen Anliegen eingehend be
schäftigt haben; und dazu möchte ich gerne eine befriedi
gende Antwort geben können. 

Wir wären auch gerne über die Vorstellungen der Landesre
gierung unterrichtet worden, welche Aufgaben sie im einzel
nen bei den beiden ständigen Zweigstellen in Adenau und in 
Bergzabem belassen will. Daß das zuletzt genannte Amtsge
richt aufgelöst wird, entsprach auch unseren Überlegungen; 
ob allerdings dort die Einrichtung einer Zweigstelle auf die 
Dauer notwendig ist, muß ich weiterhin stark bezweifeln. 

Noch einige kurze Anmerkungen. Wir begrüßen es aus f:itruk
turellen Gründen, daß, wenn auch durch einen Zufall, das 
Amtsgericht Birkenfeld erhalten bleibt. Sicherlich kann man 
darüber streiten, ob das Amtsgericht in Kim oder in Sobern
heim aufgelöst werden soll. Beide zu erhalten, ist nicht mög
lich. Meine Fraktion ist der Auffassung, daß bei einer objek
tiven Betrachtungsweise mehr Gründe für die Aufrechterhal
tung des Amtsgerichtes Sobernheim sprechen. 

Trotz der eben dargelegten Vorbehalte wird die F.D.P.-Frak
tion der Auflösung der zehn Amtsgerichte und damit der 
Gesetzesvorlage zustimmen. 

(Beifall der F.D.P. und im Hause.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort dem Abgeordneten Reittel (SPD). 

Abg. Reitzel: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie mich erst kurz eingehen auf die Argum~te der 

Frau Kollegin Herr-Beck, die - für sich gesehen - richtig 
sind, aber unseres Erachtens, in den tatsächlichen Zusammen
hang gestellt, nicht so stehenbleiben können. 

Dies betrifft einmal die Feststellung zu der Großen Justizre
form auf Bundesebene, wenn es heißt: Wir konnten nicht 
weiter zuwarten, bis die seit la.ng.er Zeit - das ist richtig, 
das hatten wir auch bei der Einbringung dieses Gesetzes ge
sagt - angekündigte Justizreform tatsächlich verwirklicht 
wird. Nur hat die Verabschiedung dieses Gesetzes mit der 
Bundesjustizreform, mit dieser Großen Justizrefonn, über
haupt nichts zu tun; denn man wußte von allem Anfang an, 
daß Gerichte in der Größenordnung von 20 000 bis 30 000 
Einwohnern auf DaUer gesehen nicht haltbar wären. Hier 
besteht überhaupt kein Zusammenhang. Dort, wo mögli
cherweise Kollisionen auftreten können mit dem, was von 
der Bundesebene her kommt, liegen die Größenordnungen 
der Gerichtseingesessenen wesentlich höher, mit Sicherheit 
zumindest um die 50 000 herum. Alles Fälle, die mit diesem 
Gesetz nichts zu tun haben! 

Dann die zweite Feststellung: viele Bürger müßten nicht zum 
Gericht. Ich meine, dies kann auch so nicht stehenbleiben; 
denn wenn man diese Feststellung trifft, dann gilt dies allen
falls - und auch in erwas eingeschränktem Maße - für 
den Beteich der streitigen Gerichtsbarkeit. In der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit sind es sehr viele Bürger, die mit dem Ge
richt zu tun haben, und es werden in Zukunft und in abseh
barer Zeit sicherlich nicht weniger sein, als es derzeit der 
Fall ist. 

Deshalb meinen wir, es muß eben die Bedeutung eines Ge
richtes in seinem gesamten Zusammenhang, nämlich dort, 
wo es echt Dienstleistungen für den Bürger anbietet, gesehen 
werden und nicht nur in dem relativ schmalen Bereich der 
streitigen Gerichtsbarkeit. 

Auch die von der Frau Kollegin Herr-Beck getroffene Fest
stellung, die Existenz eines Mittelzentrums sei nicht von dem 
Sitz eines Gerichts abhängig, ist so, für sich gesehen, sicher
lich richtig. Nur haben wit es in vielen Gemeinden und 
Städten, in denen jetzt Gerichte aufgelöst werden, mit Mit
telzentren zu tun, in denen ja die Auflösung des Gerichts 
nicht der erste Schritt ist, der dem Gedanken der Landespla
nung widerspricht, sondern in denen oft vorausgehen det 
Abzug der Kreisverwaltung, die Auflösung eines Katasteram
tes, die Auflösung anderer Behörden; das heißt, die Schlie
ßung des Gerichts ist im Grunde genommen der letzte 
Schritt von vielen. Mit anderen Worten: Hier treten dann, 
gerade mit diesem Schritt, erhebliche strukturpolitische Fra
gen zu Lasten dieser Gemeinden und Städte auf. 

Zur Stellungnahme unserer Fraktion selbst! 

Wir sind froh darüber, daß Landesregierung und Mehrheits
fraktion in diesem Hause während der Ausschußberatungen 
- wir meinen dies ganz positiv - gelernt haben und zu
mindest auf einiges von dem, was die Opposition während 
der Ausschußberatungen hier einbringen konnte, eingegan
gen sind. Da ist beispielsweise festzustellen, daß das ur
sprünglich zur Auflösung gestellte Gericht Birkenfeld erhal
ten werden kann. Wir haben uns nur etwas über den Stil ge
wundert, der da praktiziert wurde; denn obwohl wir bereits 
bei der Einbringung des Gesetzes ausdrücklich auf den Fall 
Birkenfeld hingewiesen hatten, hat diese Tatsache, nämlich 
der Entschluß der .Landesregierung, das Amtsgericht Birken
feld nicht aufzulösen, bereits nach einem Tag in der Zeitung 
gestanden - dies über die Meldung eines Ihrer Abgeordne
ten, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion -, 
bevor der Rechtsausschuß davon offiziell Kennmis erhielt 



65. Sitzung, 7. November 1974 2741 

(Reitzel) 

bzw. diejenigen, die sich von allem Anfang darum bemüht 
hatten. Wir meinen, hier sollte ruhig etwas objektiver und 
auch gleichmäßiger informiert werden, 

(Zwischenruf des Abg. Geil.) 

wenn Sie nicht den schlechten Beispielen folgen wollen, die 
Sie in anderen Ländern kritisieren, und sicherlich oft zu 
Recht. 

(Beifall bei der SPD und Zwischenruf: Es gibt 
da noch mehr Beispiele aus der Justiz!) 

Dasselbe - und das stellen wir ganz positiv fest - trifft für 
den Fall der Stadt Adenau zu, wo wenigstens eine Zweig
stelle verbleibt. 

Zu einer zweiten Feststellung! Dieses Gesetz hat seine Ziel
setzung - über die auch der Herr Minister der Justiz in sei
ner Einbringungsrede sprach - nur zum Teil erreicht, näm
lich lediglich - und dort nur in gewissem Umfange - in 
dem Bereich, wo es uns darum ging, die Grenzen der neuen 
Amtsgerichte abzustimmen· mit den Grenzen der Verbands
gemeinden. Allerdings - und diesem Ziel haben wir vom 
Grundsatz her immer zugestimmt - hat das zur Vorausset
zung, daß die neu geschnittenen Gebietskörperschaften in 
sich vernünftig abgegrenzt sind. Dies war freilich - und da
von war in der Vergangenheit bei anderen Verwaltungsre
formgesetzen oft die Rede gewesen - unserer Meinung 
nach, wenigstens in vielen Fällen, nicht so geschehen, mit 
der Folge, daß wir Fehler, die einmal bei der territorialen 
Reform gemacht wurden, jetzt konsequent, also wiederum 
mangelhaft, fortgesetzt haben. Das heißt, wir konnten uns 
des Eindrucks nicht erwehren, daß zwar ein Prinzip konse
quent durchgeführt wird, was die Obereinstimmung der 
Grenzen anbelangt, dem, ganz abstrakt gesehen, zugestimmt 
werden muß, daß hier aber ein Prinzip auf die Gefahr hin, 
daß es zu Lasten rechtsuchender Bürger geht, hie und da je
denfalls, zu Tode geritten wird. 

Was die zweite Zielsetzung anbelangt, nämlich---

(Anhaltende störende Geräusche durch Bauar
beiten im Hause. - Glocke des Präsidenten.) 

Präsident Martin: 

Herr Kollege Reitzel, ich bitte zu unterbrechen. 

{Heiterkeit bei der CDU. - Abg. Munzinger: 
Merkwürdig!) 

- Nur wegen des Lärms! 

(Abg. Rocker: Das sind die Blechschmiede! 
Heiterkeit.) 

Abg. Reitzel: 

Die zweite Zielsetzung, kleine und Kleiostgerichte aufzulö
sen, wurde auch in sehr unzureichendem Maße erreicht, und 
zwar insbesondere deshalb, weil wir hier nach wie vor fest
stellen müssen,. auch in der Form, wie uns der Gesetzent
wurf jetzt vorliegt, nämlich mit den vom Rechtsausschuß be
schlossenen Änderungen, daß hier eine ganze Reihe von Wi 4 

dersprüchen vorliegt. Der Herr Kollege Ulmen ist auf eine 

Reihe dieser Widersprüche eingegangen, was nämlich die 
unterschiedliche Belastung der Richter an den verschiedenen 
Gerichten anbelangt. Wir haben auch eine ganze Reihe von 
anderen Widersprüchen, was beispielsweise nach wie vor die 
Zahl der Einwohner oder - mit dem fachtechnischen Aus
druck bezeichnet - der Gerichtseingesessenen anbelangt. 

Auch die Tatsache, daß beispielsweise jetzt in Adenau eine 
Zweigstelle eingerichtet wird - was wir ausdrücklich begrü4 

ßen -, auf der anderen Seite jedoch auch in Bad Bergza
bern eine Zweigstelle vorgesehen wird, löst nicht das dort 
anstehende Problem, dies um so weniger, als die Landesre
gierung auch in der letzten Ausschußsitzung, die sich damit 
beschäftigte, nicht unsere Frage zu beantworten wußte, was 
denn nun die Aufgabe der Zweigstellen sei. Es steht hier 
überhaupt nicht fest, ob lediglich das Schild geändert wird 
- wie auch bei der Einbringung des Gesetzentwurfs hier 
vorgetragen -, indem das Schild "Amtsgericht Adenau" 
durch ein anderes Schild "Zweigstelle des Amtsgerichts 
XY", hier: "Adenau", ausgewechselt wird, oder ist diese 
Zweigstelle ein Tod auf Raten? Dies ist die Bandbreite, mit 
der wir es hier zu tun haben. Ich meine, das Justizministe
rium sollte bemüht sein, hier alsbald klar zu formulieren, 
was Aufgabe und Inhalt einer Zweigstelle allgemein oder in 
den konkreten Fällen Adenau und Bad Bergzabern ist. 

Wir bedauern nach wie vör, daß der Rechtsausschuß sich in 
seiner Mehrheit nicht dazu durchringen konnte, das Amtsge
richt Ingelheim aufrechtzuerhalten, dies nicht zuletzt des
halb, weil es sich bei dem Amtsgericht lngelheim um das 
größte aller aufgelösten Anusgerichte handelt und im vor
liegenden Falle hinzukommt, daß - ebenfalls nach der 
Auskunft des Justizministeriums - mit dem dadurch not4 

wendig werdenden Erweiterungsbau des Amtsgerichts in 
Bingen Kosten von 2 bis 3 Millionen DM verbunden sind. 
Dies sind Kosten, deren Höhe sicherlich nicht von dem Ver
äußerungserlös des Amtsgerichtsgebäudes in lngelheim er
reicht wird. Wir sehen hier keinen Vorteil, unabhängig da
von, daß der Haupttrend der in Ingelheim bzw. in der lngel
heimer Umgebung ansässigen Bevölkerung nicht in den Nor
den dieses Landkreises, sondern vielmehr in das Oberzen
trum, die Stadt Mainz, geht. Wenn man überhaupt endgültig 
zu dem Entschluß kommt, das Amtsgericht Ingelheim aufzu
lösen, dann ist es sicherlich sinnvoller, die in diesem Raum 
ansässigen Einwohner hinsichtlich ihrer gerichtsordnungsmä
ßigen Zuordnung nach Mainz hinzuzuordnen. 

Dies sind im wesentlichen die Feststellungen, die wir zu die
sem Gesetz zu treffen haben. Am Rande noch einige Pein
lichkeiten, die sich während der Beratungen des Gesetzent
wurfs im Ausschuß herausgestellt haben. Wir mußten erfah
ren, daß der Aufsichtsführende Richter am Amtsgericht Kirn 
- noch bevor dieses Gesetz überhaupt Rechtskraft erlangen 
konnte - bereits voisorglich - in Gänsefüßchen - das 
dort von der Stadt Kirn angernietete und für Gerichtszwecke 
benutzte Gebäude mit der Folge gekündigt hatte, daß Herr 
Staatssekretär von Döemming in der Rechtsausschußsitzung, 
in der dies zur Sprache kam, die Kündigung sofort zurück
nahm. Ein weiterer Fall: P.er Mainzer Landgerichtspräsident 
ließ den Kreistag Alzey-Worms, ebenfalls noch vor der 
Rechtskraft dieses Gesetzes, die Schöffen bereits nach den 
neuen Gerichtsbezirksgrenzen mit der Folge wählen, daß 
diese Schöffenwahl natürlich jetzt noch einmal stattfinden 
muß. Wir meinen: Ob diese beiden Fälle so sehr für die 
richterliche Unabhängigkeit beider Richter sprechen, kann 
zumindest überlegt werden. 

Zusammenfassend: Mit dem Achtzehnten Verwaltungsver
einfachungsgesetz in der vorliegenden Fassung, also mit den 
Änderungsanträgen, wie sie Ihnen vom Rechtsausschuß zuge-

'·· 
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gangen sind, wurde zum Teil, dies kann festgestellt werden, 
e'Cht verbessert. Zum erheblichen Teil liegt uns jedoch mei· 
nes Erachtens Flickwerk vor. Diesem Gesetzentwurf fehlt 
insgesamt - das haben wir auch bei der Einbringung gesagt 
- die große Linie. Die Skala reicht von kleinkarierten Lö
sungen bis zu bürgerfernen Entscheidungen. Wir können nur 
hoffen, daß eine neue Landesregierung alsbald den Mut fin
den wird, mit dem erforderlichen Sachverstand eine in sich 
schlüssige Konzeption vorzulegen. Dies wäre auch jetzt mög
lich gewesen. Wir hatten von allem Anfang an unsere Bereit
schaft zu einer konstruktiven Mitarbeit angeboten und sind 
froh, daß diese Bereitschaft zum Teil akzeptiert wurde, be~ 
dauern aber, daß dies nicht in größerem Maße der Fall ge~ 
wesen ist. 

(Beifall der SPD.) 

Präsident Martin: 

Ich ertc;ile das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Moesta 
(SPD). 

Abg. Dr. Moesta: 

Herr Präsident., meine Damen und Herren! Der Berichter~ 
statter des Rechtsausschusses hat vorhin, so wie es seine 
Pflicht war, empfohlen, .diesem Gesetz die Zustimmung zu 
erteilen. Ich bitte nun begründen zu dürfen, sozusagen auf ei
gene Rechnung und Gefahr, warum ich selbst mich nicht in 
der La~ sehe, dieser Empfehlung zu folgen. 

Das Gesetz nennt sich "Gesetz über die Verwaltungsverein~ 
fachung". Ich sehe ganz einfach diesen Anspruch nicht ver
wirklicht, es sei denn, man kürzt "Verwaltungsvereinfa
chung" auf "Vereinfachung für die Verwaltung"_ Nicht 
überall, so meine ich, aber vor allem in den ländlichen Räu
men ist es doch so, daß dem Bürger, dem doch eigendich 
unsere Gesetze dienen sollen, keine Verwaltungsvereinfa
chung, sondern ganz einfach Erschwernisse beschert werden. 
Für Verwaltungen aller Art mögen neue und größere Grenz
ziehungen nützlich sein, fü.r. den Bürger draußen nicht ohne 
weiteres. 

Die sogenannte Übersichtlichkeit der Verwaltung, von der 
die Landesregierung im Vorblatt dieses Gesetzentwurfs 
spricht, wird meiner Ansicht nach dann dubios, wenn sie zu 
Lasten des Bürgers geht. Natürlich ist Übersichtlichkeit der 
Verwalnmg für die Verwaltung im Grunde nichts Schlech
tes; sie wird aber dann zu teuer erkauft, wenn sie, und das 
ist geschehen, ohne ausreichende Rücksicht auf die Verhält
nisse draußen und ohne Anpassung an besondere Bedürfnis
se realisiert wird_ Mein Vorwurf ist, daß ein dem Grunde 
nach vernünftiges Prinzip, das der Deckung von Gerichts
und Verwaltungsgrenzen, in eingermaßen puristischer Ma
nier und aus dem Blickwinkel der Verwaltung heraus sozu
sagen dem ganzen Land übergestülpt wird, als ob in diesem 
Land überall gleiche Lebensverhältnisse henschten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Mein Vorwurf ist: Hier ist ein Prinzip ohne wesentliche 
Ausnahmen durchgedrückt worden, obwohl solche von der 
Bevölkerungszahl, der Siedlungsstruktur, der Topographie 
und der Entfernung von den Mittelzentren her im Interesse 
des Bürgers notwendig gewesen waren. Der Justizminister 
hat dieses Problem sehr wohl gesehen. Er hat selbst dem 
Rechtsausschuß rhetorisch die Frage gestellt, inwieweit das 

Gemeinwohl schematisiert werden dürfe. Es ist für meine 
Begriffe in unzumutbarer Weise schematisien worden. 

Lassen Sie mich ein wenig pointiert formulieren. Ich nenne 
dieses Gesetz ein·"Als·ob-Gesetz". Es tut so, als ob bei dem 
Zuschnitt der Verbandsgemeinden und Gemeinden und 
Kreise bereits mitbedacht und mitberücksichtigt worden 
wäre, wo die künftigen Gerichtssitze zu placieren sind. 

(Beifall bei der SPD.) 

Dies ist aber doch gar nicht geschehen, sonst hätten wir 
in der territorialen Ven~.:altungsrefonn zum Beispiel in der 
Eifel, aber nicht nur dort, zu anderen Ergebnissen kommen 
müssen. Es tut so, als ob die elastische Anpassung an die 
örtlichen Verhältnisse sündhaft sei, als ob dies Ausfluß von 
politischem Kirc:htumsdenken und Verstoß wider den Re
formgeist sei. Es tut so, als ob die Anhörung ergeben hätte, 
daß das Gesetz im einzelnen durchaus passend angelegt 
wäre. Dies war aber durchaus nicht der Fall. Die Bedenken 
und Gegenvorstellungen, die Hinweise auf weitet:8ehende ne
gative strukturelle Konsequenzen sind gehört, aber durchweg 
nicht erhört worden- Das Gesetz tut auch so, als ob es egal 
wäre, ob sich ein Amtsrichter zu seinen Gerichtseingesesse~ 
nen auf das Land begibt oder ob man künftig Tausende von 
Gerichtseingesessenen zu ihren Gerichten reisen läßt, und 
zwar über Entfernungen hinweg, die 30, 40 und 50 Kilome
ter in einer Richtung ausmachen und in ungünstigen Fällen 
durchaus Tagesreisen verlangen. 

Hier stellt sich natürlich auch die Frage der Kosten, eine 
Frage, der die Landesregierung für meine Begriffe ausgewi
chen ist, denn im Vorblatt hat sie unter dem Stichwort "Ko
sten" nur die Kosten gegeneinander gerechnet, die beim 
Bau neuer oder bei der Verwertung alter Gerichtsgebäude 
entstehen. Das Gesetz ist auch in diesen Fällen ein Als-ob· 
Gesetz, als ob' dieser vergleichsweise unerhebliche Aspekt 
der einzige kostenrelevante wäre. Es gehört - lassen Sie 
mich dies als politische Zwischenbemerkung sagen - für 
meine Erfahrung hier in diesem Hause zu den spezifischen 
Eigenheiten der Landesregierung, Reformpolitik nicht nur zu 
Lasten des Landes, sondern möglichst auf Kosten anderer zu 
betreiben. 

(Beifall bei der SPD). 

Das ist bei Gen Kindergärten der Fall und wird künftig bei 
der Sportstättenförderung so sein; unsere Gemeinden kön
nen ein Lied davon singen. 

(Abg. Geil: Sprechen Sie einmal über die Infla
tion; da haben Sie ein Thema für den gesam

ten Morgen!) 

- Jetzt lenken Sie davon ab. Ihre Zwischenrufe, Herr Geil, 
sind zwar die meisten, aber sie sind nicht die besten. 

(Zuruf von der CDU. - Beifall bei der SPD. 
- Abg. Böckmann: Dem Kindergartengesetz 

haben Sie zugestimmt!) 

Dieses Gesetz, das heute hier verabschiedet werden soll, bür
det vielen Rechtsuebenden hohe Lasten auf. Ob das in der 
Summe volkswirtschaftlich sinnvoll ist, wird doch wohl in 
Frage ge~tellt werden dürfen. 

(Beifall bei der SPD.) 

All dies ist so, weil das Gemeinwohl unzumutbar schemati
siert und Ausnahmen von der Regel nicht in den erforderli
chen Ausmaßen konzediert worden sind. 
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Vielleicht kann der Herr Justizminister auch in bezug auf 
die Situation der Nebenstellen einiges klären,· clie in ihrer 
Aufgabenstellung nicht ausreichend definiert worden sind. 
Da stellen sich Fragen, und zwar auch für den Ort, aus dem 
ich komme, ob von der Nebenstelle die volle Gerichtsbarkeit 
angeboten wird oder ob es nur eine partielle Versorgung 
gibt. Was wird mit dem Grundbuch? Wird es Gerichtstage 
geben oder bloß Sprechstunden eines Rechtspflegers? Ge
währleistet die Landesregierung die Versorgung mit den 
Dienstleistungen der Justiz oder bleibt das der innerbetrieb
lichen Absprache per Geschäftsverteilungsplan überlassen? 
Ich bin darauf gespannt. 

Ist auf der einen Seite der Aufgabenbereich der Nebenstelle 
nicht definiert, so ist das demgegenüber sehr wohl beim 
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Fall, nämlich be
schränkt auf die jeweilige Verbandsgemeinde. Das heißt, daß 
zum Beispiel die 20 und mehr Kilometer von Adenau ent
fernt liegenden Gemeinden der Oberahr im Raum Antwei
ler/Wershofen iJiren Gerichtssitz bei der Nebenstelle in Ade
nau haben, daß aber die Bürger der Adenau wesentlich nä
herliegenden Gemeinden im Raum Hohe Acht und Kempe
nich über 40 Kilometer zum Rhein nach Sinzig fahren müs
sen, weil sie zur Verbandsgemeinde Brohltal gehören und 
diese dem Amtsgericht Sinzig zugelegt worden sind. Im Er
gebnis befriedigt mich durchaus die Stärkung des Besitzstan
des von Sinzig, aber in der großräumigen Verbandsgemeinde 
Brohltal entstehen unmögliche Zuordnungen; Frau Kollegin 
Dr. Herr-Beck hat das Problem nicht richtig gesehen. Die 
unmittelbar vor den Toren von Andernach liegenden und 
bisher von dort bedienten Gemeinden um den Laacher See 
beispielsweise weiden Sinzig ebenso wie die Gemeinden im 
oberen Brohltal zugeschlagen, von denen es nicht nur näher 
nach Adenau, sondern auch näher nach Bad Neuenahr-Ahe
weiler wäre. 

Zu solchen - ich würde sagen - grotesken Verhältnissen 
gelangt man dann, 'wenn man nicht bereit ist, vemünhige 
Ausnahmen von einem vernünftigen Prinzip zuzulassen, falls 
die praktische Vemunh das erfordert. Sie haben sich für die 
reine Vernunft entschieden. An einer schönen Übersichtskar
te im Justizministerium macht sich das wirklich gut, aber 
dadurch verkehrt sich das eben in partielle Unvernllnh. 

(Beifall bei der SPD.) 

Zweifel am Prinzip kommen einem auch auf, wenn man das 
Gesetz im strukturpolitischen Zusammenhang sieht. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Wesentliche infrastrukturelle Gründe - so haben wir im 
Rechtsausschuß erfahren - haben beispielsweise dazu ge~ 
führt, daß Birkenfeld erhalten bleibt. 

(Erneut Glocke des Präsidenten.) 

Diese Gründe - das wollte ich noch sagen dürfen - gibt es 
in ähnlicher Bedeutung auch anderswo. 

Bitte schön, Herr Kollege Krempel. 

Präsident Martin: 

Herr Abgeordneter Dr. Moesta, gestatten Sie eine Zwischen-. 
frage des Herrn Abgeordneten Krempel (CDU)? 

Abg. Dr. Moesta: 

Bitte schön, ich ·habe schon gestattet. 

Abg. Krempel: 

Herr Kollege Dr. Moesta, räumen Sie ein, daß bei der Kon
zeption, wie sie die Bundesregierung für die Abgrenzung der 
Gerichte vorgesehen hatte, wesentlich groteskere Ergebnisse 
- um in Ihrer Sprache zu bleiben - herauskommen müß~ 
ten, bei denen - um auch hier in Ihrer Sprache zu bleiben -
wesentlich mehr Bürger eine größere Zeche zu zahlen hät
ten? 

Abg. Dr. Moesta: 

Lieber Herr Kollege Krempel, als ich das Podest betrat, habe 
ich erklärt, daß ich hier in eigener Sache sowie auf eigene 
Rechnung und Gefahr sprechen werde. Dies tue ich. 

{Zurufe von der CDU.) 

lp1 übrigen hat die geplante Justizreform des Bundes bisher 
den Status nascendi - aus welchen Gründen auch immer, 
wie Sie wissen - nicht überschreiten können. 

(Abg. Krempel: Hie1 wie in anderen Dingen!) 

- Wir haben uns heute darüber hier nicht zu unterhalten. 

Es ist durchaus ein Unterschied, ob wir hier darum reden, 
bei gleichem Angebot von der Rechtsprechung her die Amts
gerichtskonstruktion zu verändern oder aber auf größer zu~ 
geschnittene Eingangsgerichte überzugehen, um den Bürgern 
generell ein besseres Angebot zu machen. Das ist eine Struk
turfrage, über die man sich unterhalten muß, nämlich die 
jetzt nicht zur Debatte stehende Justizreform des Bundes. 
Das ist eine Strukturfrage. Was hier gemacht wird, ist reine 
Schneiderei, aber keine Strukturfrage. 

(Abg. Dr. Schmitt: Sehen Sie allgemein den 
Wert von RefOrmen, daß sie nicht stattfinden? 

- Beifall und Heiterkeit bei der CDU.) 

Lieber Herr Kollege Dr. Schmitt, ob das nun stattfindet, 
darüber können wir beide heute nicht abschließend urteilen. 
Es wird sicherlich von Entwicklungen abhängen, die nicht in 
diesem Saal -entschieden werden können. · 

(Beifall bei der SPD.) 

Insofern halte ich es für sehr nützlich, das in aller Breite 
hier darzulegen. 

(Abg. Schwarz: Die SPD hat gutgetan, Sie auf 
eigene Rechnung und Gefahr reden zu lassen! 

- Heiterkeit bei der CDU.) 

Die SPD ist eine Partei, in der Gewissensfreiheit und Ober
zeugungsfreiheit herrsdlt. Davon habe ich hier und heute 
Gebrauch gemacht. 

(Beifall der SPD. - Abg. Krempel: In der sich 
jeder auf eigene Rechnung und Gefahr absetzt! 
- Abg. Munzinger: Sie leben doch immer auf 

eigene Rechnung, wenn Sie diskutieren!) 
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Ich möchte in meinen Ausführungen fortfahren und sagen, 
daß eine Menge der Gründe, die ich entwickelt habe, in di
rektem. Widerspruch - das scheint Ihnen Schwierigkeiten zu 
machen; ich würde bitten, daß Sie das in sich aufnehmen 
und wenn möglich sogar auf der Zunge zergehen lassen -
zu den Postulaten stehen, die Raumordnung und Landespla
nung aufgestellt haben. Das ist in den Fällen Adenau, Lauter
ecken oder Oppenheim besonders evident. Dort werden 
Mittelzentren ihrer vollen Funktion entkleidet oder de facto 
daran gehindert, Vollfunktion zu erlangen, obwohl dies de 
jure in den Regionalplänen festgeschrieben wurde, und zwar 
so, als ob öffentliche Dienstleistungen nicht zu den Leistun
gen gehörten, die ein zentraler Ort vorhalten muß, und auch 
so, als ob der zentrale Ort in seinem gewerblichen Besatz 
ausgebaut werden könnte, wenn die öffentlichen Dienstlei
stungen eingeschränkt werden. De jure ist Adenau zum 
Landesausbauort erklärt worden, und zwar Ausbau im Sinne 
von Vergrößenl und Hinzutun. De facto ist Adenau Landes
ausbauort, aber Ausbauort im Sinne von Verkleinern und 
Hinwegnehmen. Das ist kein Wortwitz, de·r von mir erfun
den worden ist; das hat der CDU-Verbandsbürgermeister 
von Adenau genauso - Sie können es im Protokoll des 
Rechtsausschusses nachlesen - im Rechtsausschuß in öffent
licher Sitzung vorgetragen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Bei diesen Ausbaumaßnahmen - das ist das Schreckliche 
daran - geht jede Verwalhing ihren eigenen Weg, jeder ra
tionalisiert für sich, baut ab, friert ein; spart zwar nicht ein, 
aber alles ist irgendwie begründbar und irgendwie sinnvoll. 
In der Kumulierung all dieser Dinge ergeben sich aber Maß
nahmen, die auch dann, wenn sie aus Ressortsicht und Res
sorteinsicht sinnvoll sein mögen, insgesamt Unsinn ergeben. 
Ich bin nicht bereit, auf solche Art unserer Strukturpolitik 
noch mehr Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Ich 
möchte gern wissen, was der für die Strukturpolitik im enge
ren Sinne verantwortliche Minister für Wirtschaft und Ver
kehr empfindet, wenn er zusehen muß, wie seine Kollegen 
- der Axt im Walde gleich - Kahlschlag in seinen Scho
nungen veranstalten. 

(Beifall bei der SPD. - Heiterkeit im Hause.) 

Der eine schleift das Landratsamt, das'Polizeiamt, räumt das 
Katasteramt, der nächste nimmt das Finanzamt, der über
nächste das Kulturamt und sein Kollege das Gericht, das 
Grundbuchamt; es folgen Notariat und Anwaltschaft. Den· 
noch sprechen alle von dem Verfassungs- und Gesetzesgebot, 
für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Stadt und 
Land zu sorg.en. 

(Beifall der SPD.) 

Da sehen wjr also alle miteinander die Agglomerationspro
bleme der Stadtregionen. Wir sagen auch alle, daß wir die 
Landflucht stoppen wollen, und wir wollen das Stadt-Land
Gefälle einebnen. Da heißt es, der passiven Sanierung müsse 
entgegengewirkt werden und der Entleerung des ländlichen 
Raumes müsse auch Einhalt geboten werden. Und dennoch 
treffen wir Einzelentscheidungen, die das Gegenteil bewir
ken. 

(Beifall bei der SPD.) 

Hier müssen wir i:inmal die Güter abwägen. Auf der einen 
Seite haben wir - wie es doch so schön im Gesetz heißt -
die übersichtlich gegliederte Staatsverwaltung. Ja, meine Da
men und Herren, die am übersichtlichsten gegliederte Staats
verwaltung hätten wir dann, wenn wir alle öffentlichen 

Dienstleistungen in den Oberzentren versammeln würden, 
auf der einen Seite also die übersichtliche Staatsverwaltung. 
Auf der anderen Seite steht der Anspruch der Bürger auf 
dem Land, und 70 Prozent der Menschen leben in Gemein
den unter 20 000 Einwohnein. Wenn ich das also gegenein
:mder abwäge, dann komme ich zu einem anderen Ergebnis. 

(Zurufe von der CDU.) 

Und dabei weiß ich natürlich auch, daß nicht jedes Dorf 
und nicht jede Kleinstadt alles haben kann. Aber es gibt 
mittlere Wege und es gibt ausgleichende Lösungen. Auch im 
Schulwesen bilden wir größere Einheiten, und wir setzen uns 
bei der Fesrlegung der Schulbezirke - eben weil es zweck
mäßig ist und weil es den Betroffenen dient - elastisch 
über Verwaltungsgrenzen hinweg. 

Ich werfe mich hier durchaus nicht in die Brust für eine 
Rechtsprechung a Ia königlich-bayerisches Amtsgericht, ob· 
wohl Bürgernähe im Gericht auch im Sinne von Nähe zum 
Delikt und zum Delinquenten etwas ist, worüber nachgedacht 
werden kann. 

(Beifall bei der SPD. - Glocke des Präsidenten.) 

Ich wehre mich ganz einfach gegen die Versuchung, in das 
andere Extrem zu verfallen und zu glauben, daß eine ge
ordnete Rechtsprechung und Justizversorgung schon da
durch bewirkt werden könnte, indem man alles mit eisernem 
Besen auf große Haufen kehrt. 

Präsident Martin: 

Herr Abgeordneter Dr. Moesta, gestatten Sie eine Zwischen
frage des Abgeordneten Böckmann (CDU)? 

Abg. Dr. Moesta: 

Bitte sehr! 

Präsident Martin: 

Bitte, Herr Abgeordneter Böckmann. 

Abg. Böckmaon: 

Herr Dr. Moesta, darf ich Ihren Ausführungen auch entneh
men, daß Sie damit entgegen der sonst geäußerten Meinung 
der $PD-Fraktion auch der Regionalverwaltung abschwören? 

(Beifall bei der CDU.) 

Abg. Dr. Moesta: 

Lieber Herr Kollege Böckmann, dieses können Sie aus mei
nen Ausführungen nicht entnehmen. 

(Lachen bei der CDU. - Abg. Hörte" Wie 
wollten Sie das auch fertigbringen?) 
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Darüber können wir sicherlich zu gegebener Zeit und an 
gegebenem Ort miteinander reden. 

(Erneutes Lachen bei der CDU. - Abg. Geil: 
Dann stimmt das alles nicht mehr, was Sie 

gesagt haben!) 

Wir sehen auf der einen Seite sehr wohl den Drang und 
Zwang für Bedürfnisse auf Bildung größerer Einheiten. Auf 
der anderen Seite sehen wir sehr wohl auch die Bedürfnisse 
der Bürger nach zurnutbar bürgernaher Verwaltung. 

(Abg. Härter: Es fehlt nur noch einer, der das 
glaubt, was Sie sagen! - Lachen bei der 

CDU.- Glock'enzeichen des Präsidenten.) 

Präsident Martin: 

Herr Abgeordneter Dr. Moesta, gestatten Sie eine Zwischen
frage des Abgeordneten Reitzel (SPD)? 

Abg. Dr. Moesta: 

Bitte sehr1 

Präsident Martin: 

Bitte, Herr Abgeordneter Reitzel. 

Abg. Reitzel: 

Herr Ko1lege Moesta, sind Sie mit mir der Meinung, daß 
der Herr Kollege Böckmann eben bei seiner Zwischenfrage 
am Problem vorbeigefragt hat? 

(Lachen bei der CDU.) 

Abg. Dr. Moesta: 

Ich bin durchaus dieser Meinung. Ich habe sie nicht be
sonders deswegen zum Ausdruck gebracht, weil das kein 
singul~rer Fall ist, sondern weil das öfter passiert. 

(Beifall bei der SPD. - Lachen bei der CDU.) 

Meine Damen Wld Herren! Mit diesem Gesetz ist der ver
nünftige Mittelweg versäumt worden, der auch einmal einen 
Bogen dort machen muß, wo die Hindernisse sich türmen. 
Die Humanität liegt ohnehin oft im Mittelmaß. Statt eines 
mittleren Weges hat man eine Schneise geschlagen, kerzen
gerade durch den Wald, so würde ich sagen. Mir ist dabei 
zuviel Kahlschlag veranstaltet worden. Aus diesem Grund 
kann ich diesem Gesetz meine Zustimmung nicht geben. Das 
wollte ich Ihnen sagen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Martin: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Sch<i.af (CDU). 

Abg. Schaaf: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Ich beabsichtige nicht, jetzt sehr lange Ausführungen zu dem 
Gesetz zu machen, das wir gleich zu verabschieden haben 

werden. Ich muß nur gegen einen Punkt, den Herr Kollege 
Moesta hier vorgetragen hat, ganz deutlich Stellung bezie
hen. Er hat zum Ausdruck gebracht, daß die Landesregie
rung, obwohl im Landesentwicklungsplan Adenau als Landes
ausbauort vorgesehen ist, nun eine Strukturverbesserung in 
diesem Bereich bisher nicht vorangetrieben habe. Das 
stimmt nicht! Das müssen Sie, Herr Dr. Moesta, viel zu ge
nau wissen, da Sie in Adenau wohnhaft sind. 

Meine Damen und Herren! In den vergangeneo zehn Jahren 
- ich will es einmal auf diesen Zeitraum begrenzen - ist 
in Adenau ein Gymnasium ausgebaut worden, es ist eine 
neue Realschule entstanden, es ist eine Hauptschule entstan
den. Es entstand eine größere Verbandsgemeinde mit einer 
größeren Verwaltung. In Adenau wird demnächst eine Son
derschule ~tstehen. In Adenau besteht ein Freizeitzentrum 
mit einem Hallenschwimmbad, das vor einiger Zeit in Be
trieb genommen worden ist und das morgen durch den 
Herrn Ministerpräsidenten, der Initiator mit gewesen ist, be
sichtigt werden wird. 

(Aha! bei der SPD.) 

In diesem Raum spielt der Nürburgring eine große Rolle. 
Die Initiative dazu, daß der Nürburgring ausgebaut worden 
ist, ist von der Landesregierung in Rheinland-Pfalz ausge
gangen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Ich kann hier nur feststellen: Die Bürger dieses Bereiches 
sind der Landesregierung dafür dankbar, daß für den 
Adenauer Raum in den vergangeneo Jahren soviel Struktur
politik betrieben worden ist. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort dem Abgeordneten Mayer (SPD). 

Abg. Mayer: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Reformen mögen 
am Platze sein. Aber ich meine, Reformen sollten doch zu
mindest einem Teil der Bevölkerung dienen. Daß sie nicht 
in jedem Fall jedem gerecht werden können, dafür habe ich 
Verständnis. Aber zuxn.indest sollte ein Teil der Bevölkerung 
- ich möchte sagen, man liegt richtig, wenn es der über
wiegende Bevölkerungsteil ist - Nutzen haben. Das kann 
ich zum Beispiel im F3ll Kirchheimbolanden keineswegs fest
stellen. Sie mögen jetzt fragen, was will dieser Lokalpatriot 
hier? Aber machen Sie es ·sich nicht zu einfach. Wenn wir 
heute beschließen, daß gemäß S 6 die Zweigstelle in Kirch
heimbolanden aufgelöst wird, dann tun wir etwas, was be
stimmt der Bevölkerung in diesem Raum nicht dienlich ist. 
Wenn wir wie bisher die Zweigstelle in Kirchheimbolanden 
belassen, daml wird kein Schaden eintreten. 

Es wurde vorhin von einem Vorredner behauptet, von klein
kariert bis wenig bürgerfreundlich - ich will nicht sagen: 
bürgerfeindlich - ist alles in diesem Achtzehnten Landes
gesetz enthalten, wie man es heute zu beschließen gedenkt. 
Daß man nicht bereit ist, die Zweigstelle in Kirchheim
bolanden zu belassen, betrachte ich schon fast als Willkür, 
wenn man die Fakten, die dafür sprechen, ernsthaft er
wägt. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Wir schaffen in Kirchheimbolanden ein Novum, daß wir 
einC:r Stadt, die wir vor fünf Jahren als Kreisstadt bei der 
Verwaltungsreform erkoren haben - und das mit Recht -
nunmehr das Amtsgericht nehmen. 

(Abg. Rocker: Sie haben damals mit zugestimmt!) 

- Herr Rocker, Sie bekommen Ohrringe. Dreimal dürfen Sie 
raten, wozu die Ohrringe dienen! Das überlasse ich lhrem 
Scharfsinn. 

(Heiter~eit im Hause.) 

Ohrringe kriegt er, damit man sieht, wo der Mund aufhört. 

(Lachen bci der CDU. - Glocke des Präsidenten.) 

Präsident Martin: 

Herr Abgeordneter Mayer, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
der Frau Abgeordneten Dr. Herr-Beck (CDU)? 

Abg. Mayer: 

Bitte sehr! 

Präsident Martin: 

Bitte, Frau Abgeordnete. 

Abg. Frau. Dr. Herr·Beck: 

Herr Kollege, haben Sie hier meinen Ausführungen so wenig 
zugehört, daß Sie meine Erklärung überhört haben, daß wir 
die Aufrechterhaltung einer Zweigstelle in Kirchheimbolan· 
den befürworten, und zwar unter eingehender Darlegung der 
Gründe? 

Abg. Mayer: 

Nein, ich habe es im Gesetzentwurf nicht gelesen. Man ist 
zwar im Augenblick bereit. Man spricht es aber ganz offen 
aus und sagt, das kann nur so lange dauern, bis man in Rok· 
kenhausen die Umbaumaßnahmen vorgenommen hat. War· 
um ist man nicht bereit, das gesetzlich zu verankern, wie 
man es in Bergzabern tut, wie man es im Fall Adenau tut? 
Mehr wollen wir doch gar nicht haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich habe aber noch etwas herausgehört, Frau Kollegin Herr~ 
Beck. Ich habe herausgehört, daß Sie mit der Geographie im 
Donnersbergkreis auf Kriegsfuß stehen. 

(Allgemeine Heiterkeit.) 

Sonst hätten Sie wahrscheinlich niCht vom Westteil gespro~ 
eben, wo der Ostteil gemeint war. Aber nun, das sind kleine 
Fische, da sehen wir großzügig darüber hinweg. 

{Erneute Heiterkeit im Hause.) 

Drei Verbandsgemeinden, das ist die Mehrzahl der Bevölke· 
rung des Donnersbergkreises, und das ist gerade dieser Teil 
des Kreises, in dem die Mobilität und die Dynamik, die In· 
dustrie und die Wirtschah ist, die will man also veranlassen, 
daß sie in Zukunh nicht mehr den Weg von fünf, sechs oder 
zwölf Kilometern tun, sondern daß sie 35 km zurücklegen 
müssen. Dabei muß man bedenb:n, daß doch der Normal· 
bürger sagt, in Grünstadt, das liegt 8 km davon entfernt, 
das gehört allerdings zum Kreis Bad Dürkheim, gibt es auch 
ein Amtsgericht. Sie sehen, wie verschieden man die Sache 
hinstellen kann. Man war in Grünstadt oder im Kreis Bad 
Dürkheim bereit, sowohl in Grünstadt, in Bad Dürkheim und 
in Neustadt, also in einem Kreis, der verkehrsmäßig verhält~ 
nismäßig besser erschlossen ist als der Donnersbergkreis, 
alle drei Amtsgeri"chte zu belassen, wobei ich betonen darf, 
daß die Zahl -der Gerichtseingesessenen fast gleich ist wie 
die Zahl der Gerichtseingesessenen, die für Kirchheim· 
bolanden zutrifft. 

Wie wollen wir denn das dem Normalbürger klannachen? 
Es gibt ja schließlich noch Leute, die kein Auto haben. Und 
ich darf Ihnen hier sagen, jemand, der von Eisenberg oder 
Göllheim kommt und in Zukunft nach Rockenhausen zum 
Gericht gehen muß, der kann zwar hinfahren, und wenn er 
dort seine Amtshandlung über sich ergehen läßt, dann wird 
er feststellen, daß es ihm nicht mehr möglich ist, heimzu· 
kommen, daß er dort, wenn er kein Auto hat, übernachten 
muß. Das haben wir innerhalb unserer Kreise schon bei der 
Verwaltungsreform weitgehend verhindern wollen, daß dem 
Bürger zugemutet wird, daß er eine Zweitagesreise unter~ 
nehmen muß. Gerade hier schaffen wir ·dadurch, daß man 
Kirchheimbolanden das Amtsgericht beziehungsweise die 
Zweigstelle nimmt, doch diesen Fall. Das sollte man doch 
sehen. Man soll doch vom Normalbürger nicht verlangen, 
daß er so dumm ist und das nicht begreift. 

(Abg. Magin: Oas soll man nicht verlangen, daß 
er dumm ist!) 

Das ist unvernünftig. Frau Herr·Beck, da können Sie noch 
so eine gute Juristin sein, die Fakten sprechen in diesem 
Fall gegen Sie. 

(Beifall der SPD.) 

Präsident Martin: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Böckmann (CDU). 

Abg. Böckmann: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wir können natürlich zu einer Übung zurückkommen, daß 
im Grundsatz jeder, der von einer Maßnahme der Verwal~ 
tungsreform betroffen wird, hier für seinen Raum spricht. 
Das ist gutes Recht, nur muß ich dies auch als solches kenn· 
zeichnen, Herr Kollege Mayer oder Herr Kollege Dr. Moesta. 
Und man darf nicht anderen Kollegen Ohrringe verordnen. 
Ich bin überhaupt etwas dagegen, daß man sich in den Be~ 
reich der Juweliergeschäfte verliert, um Sachargumente hier 
zu umgehen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU. - ZurUf 
des Abg. Heizer.) 
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- Herr Helzer! Das zeichnet uns ja aus, daß wir trotz vieler 
Dinge, die wir hier erleben, den Humor behalten. 

(Beifall bei der CDU.) 

Es gibt auch eine zweite Feststellung, meine Herren von der 
SPD-Fraktion! Ich würde mir eigentlich doch das erhalten, 
was bislang durchaus auch von uns bescheinigt wurde. Wir 
konnten uns bei vielen Fragen der Verwaltungsreform 
bescheinigen, daß wir gegenseitig gemeinsam in Obereinstim
mung eine gewisse Courage aufbrachten, daß wir sagten, Re
formen sind notwendig, und daß wir dies gemeinsam auch 
nach draußen vertreten haben. 

Sehen Sie, Herr Kollege Dr. Moesta, deshalb besteht schon 
ein Zusammenhang zwischen meiner Frage und dem, was 
Sie hier gesagt haben. Früher war doch die Tendenz, wenn 
wir Reformvorhaben vorgelegt haben, daß Ihnen das im 
Grundsatz alles z..u klein war. 

{Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Die Einheiten waren zu klein bei der Verbandsgemeinde, die 
Bezirksregierungen waren zu klein. 

(Abg. Fröder: Sehr gut! - Abg. Krempel: 
Die Landkreise!) 

Ja, meine Herren, dann sind Sie doch wenigstens bereit, 
auch heute noch nach den Gesetzen der Logik du~chgängig 
zu argumenrieren. Das isr doch die Glaubwürdigkeit, die ich 
hier in Frage stelle. 

(Boifall der CDU.) 

Dann sind Sie doch bereit, auch zumindest soweit anzuer
kennen, daß wir uns gegenseitig in der Frage ,,Bürgernähe" 
zumindest in der Auslegung auf das zubewegen, was früher 
gemeinsames Ziel war. Und nun sage ich Ihnen folgendes: 
Ich kann Bürgetnähe durchaus begreifen, indem ich sage: 
die räumliche Entfernung. - Ich habe das nie als Heldentat 
bezeic:hnet, wenn ein Bürgermeister ein Schild angebracht hat 
und dabei ausführte: Bürgemähe zur Verbandsge
meinde 6J km. - Der hat überhaupt nicht begriffen, was 
Bürgemähe bedeutet, sachgerechtere Entscheidung für den 
Bürger jedenfalls. Und das müssen Sie doch bei einer Reform 
der Gerichte gelten Jassen. 

Und deshalb ein Letztes, meine Damen und Herren! Ich 
nehme immer mit Staunen zur Kenntnis, Wie sehr Ihr Frak
tionsvorsitzender die Frage "progressiv" in den Raum steHt 
und für sich praktisch vereinnahmt. "Progressiv" müßte doch 
dann auch konsequent im Wahrheitsgehalt für üns auslegbar 
bedeuten, daß auch vor Landtagswahlen eine so progressive 
Fraktion der Mut nicht im Stich läßt. 

(Sehr gut! und Beifall bei der CDU.) 

Präsident MartiD.: 

Das Wort hat der Herr Justizminister. 

Theisen, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich -bedanke mich sehr für die Ausführungen zum Acht-

zehnten Gesetz über die Verwaltungsvereinfachung im Land 
Rheinland-Pfalz, besonders für das, was Frau Kollegin Herr
Beck gesagt hat. Ich möchte all das sehr ausführlich unter
streichen. Ich bedanke mich auch für die kritischen Anm('r
kungen des Herrn Kollegen Ulmen. Ich möchte aber auch 
von mir aus eines nicht möglich machen oder zulassen, daß 
Mitglieder der SPD-Fraktion in der gleichen Angelegenheit 
mit zwei Zungen reden, 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!) 

ohne daß dies hier in aller Deutlichkeit klargemacht wird. 

(Beifall der CDU.) 

Man kann nicht so verfahren - ich muß das zunächst dar
legen -, wie es der Herr Kollege Moesta getan hat, und 
sagen: "Ich bin ein Einzelkämpfer für eigene Rechnung und 
Gefahr!" 

(Zuruf von der CDU: Und die Fraktion 
klatscht!) 

Die Fraktion übernimmt es - völlig richtig -, indem sie zu
stimmt und man dann inhaltlich ausführt: Hier werden die 
Interessen der Bürger ,vernachlässigt, weil die Gerichtsein· 
heiten nicht groß genug sind, weil die reine Lehre vertreten 
wird, und auf der anderen Seite bietet der Fraktionssprecher 
uns dann an, doch eine großzügigere Regelung in der Auf
lösung der Gerichte zu machen, wenn wir bereit sind, dabei 
mitzutun. Das ist doch ein innerer Widerspruch. 

{Glocke des Präsidenten.) 

- Darf ich das gerade noch zu Ende führen, Herr Präsident! 

Gestatten kann ich von mir aus auch nicht, daß man die 
großzügigere Lösung hier für die SPD-Fraktion als Ziel er
klärt, obschon man sich zu Birkenfeld bekennt, das ja das 
kleinste Gericht bleibt, in den Gerichten, die aufrechterhal
ten werden sollen. Diesen inneren Widerspruch müssen wir 
zur Kenntnis nehmen. Das wollte ich zunächst hier in den 
Vordergrund meiner eigenen Betrachtungen gestellt haben. 

Präsident Martin: 

Herr Minister! Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Zuber (SPD)? 

Theisen, Minister der Justiz: 

Sehr gerne! 

Abg. Zuber: 

Herr Staatsministerl Wollen Sie einem örtlichen Abgeordne
ten das Recht streitig machen, für seinen Raum, für die In
teressen seines Raumes, hier im Parlament einzutreten? Denn 
das haben Sie ja hier als Vorwurf erhoben. 

Theisen, Minister der Justiz: 

Nein, dieses Recht mache ich nidtt stre.~ttg. Dieses Recht 
nehme ich auch für. mich in Anspruch. Aber das darf dann 
nicht so sein, daß die ganze SPD-Fraktion sich mit Beifall 
hinter diese Ausführungen stellt, die im Gegensatz stehen zu 

'. 
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dem, ._was von seiten des Fraktionssprechers hier ausgeführt 
worden ist. 

(Beifall der CDU.) 

Meine verehrten Damen und Herren! Mit der Verabschie
dung des Achtzehnten Landesgesetzes über die Verwaltungs
vereinfachung im Land Rheinland-Pfalz findet die Reform der 
amtsgerichtliehen Organisation ihren Abschluß. über das 
Erste und Zehnte Verwaltungsvereinfachungsgesetz sowie das 
Gesetz über die Aufhebung des Amtsgerichts Hachenburg 
führt ein klarer und konsequenter Weg zu dem Ihnen jetzt 
zur Beschlußfassung vorliegenden Gesetz. Die Zahl der Amts
gerichte verringert sich dadurch vOn 91 im Jahre 1966 auf 
47 am 1. Februar des nächsten Jahres. Ich darf Ihre Er
innerung hier bemühen. Mit Verabschiedung des Ersten 
Verwaltungsvereinfachungsgesetzes vom 28. Juli 1966 gelang 
es Rheinland-Pfalz als erstem Land der Bundesrepublik, einen 
erheblichen Schritt auf dem Weg zu einer Verbesserung der 
Gerichtsorganisation zu tun. Die Zahl der Amtsgerichte 
wurde von 91 auf 61 verringert. Entsprechende, aber wesent
lich weniger weitgehende Reformbestrebungen zunächst 
- später wurde das anders -, waren in anderen Ländern 
angeboten, sind aber stets gescheitert. 

Ich glaube, ich sage nicht zuviel, wenn ich ausführe, daß 
dieses erste Verwaltungsvereinfachungsgesetz von 1966 eine 
Initialzündung für die Reform der amtsgerichtliehen Organi
sation in den anderen Bundesländern war. Seit 196.8 nämlich 
bis heute siod von den Landtagen aller übrigen Länder mit 
Ausnahme der Stadtstaaten Bremen und Harnburg nicht we
niger als 36 Gerichtsorganisationsgesetze verabschiedet wor
den. Dadurch sank die Zahl der Amtsgerichte in der Bun
desrepublik von 865 im Jahre 1966 auf 611 heute, und 
bis zum 1. Februar 1975 wird sich diese Zahl dann auf 596 
verringern. Die Auflösung weiterer 13 Amtsgerichte bis 1980 
ist bereits beschlossen; die schleswig-holsteinische Lösung 
sieht hier eine Etappenlösung vor. 

Ich möchte noch einmal kurz auf die Ziele eingehen, die die 
Landesregierung mit diesem Gesetz verfolgt. Die Neu
organisation der Amtsgerichte folgt dem Grundsatz der 
Einräumigkeit der Verwaltung. Dies ist schon von allen 
Rednern behandelt worden. Dieser Grundsatz ist bezüglich 
der Verbandsgemeinden ausnahmslos durchgeführt. Ver
bandsgemeinden werden in keinem Fall mehr von amtsge
richtliehen Grenzen durchschnitten. Ich verkenne nicht, daß 
es für die Mitglieder des Ausschusses in einigen Fällen, wir 
haben solche auch hier ausgebreitet erhalten, nicht ganz 
leicht war, diesen Grundsatz in der Beschlußfassung durch
zuhalten. Ich glaube aber, daß das berechtigte Interesse des 
Bürgers an einer möglichst übersichtlichen, klaren und einfa
chen Organisation der Behörden dafür ausschlaggebend sein 
müßte, daß Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemein
den jeweils als ein Ganzes einem Amtsgerichtsbezirk zuge
ordnet werden. kh glaube, diese Erkenntnis, die die Bera
tungen im federführenden Rechtsausschuß beherrscht hat, 
war wohl auch der Anlaß dafür, daß keine Fraktion einen 
Antrag etwa in der Richtung gestellt hat, das Amtsgericht 
Adenau, um noch einmal bei diesem Punkt hier zu bleiben 
und dazu einige Ausführungen zu machen, in einer bestimm
ten zugeschnittenen Größenordnung in diesem Gesetz auf
rechtzuerhalten. 

Es ist von niemandem der Antrag gestellt worden, etwa die 
Verbandsgemeinde Altenaht oder eine andere Verbandsge
meinde, etwa Kelberg, in den Bezirk des Amtsgerichts Ade
nau eingehen zu lassen, aus der richtigen Erkenntnis, daß 
dies wohl auch nicht geht, wovon wir überzeugt sind. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Präsident Martin: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dr. Moesta (SPD)? 

Theisen, Minister der Justiz: 

Ja! 

Abg. Dr. Moesta: 

Herr Minister, sind Sie mit mir der Meinung, daß es unab
hängig davon, ob dies sinnvoll, aussichtsreich oder nicht sei, 
von vornherein ein aussichtsloses Unterfangen deswegen ge
wesen ist, weil einem solchen Antrag der Grundsatzbeschluß 
des Ausschusses vorangegangen ist, nämlich das Prinzip 
durchzuhalten und Ausnahmen nicht zuzulassen? 

Theisen, Minister der Justiz: 

Ich sprach, wie Sie gehört haben werden, von ganzen Ver
bandsgemeinden, und auch insoweit ist ein Antrag nicht ge
stellt worden. 

(Beifall bei der CDU.) 

Durch die Neuorganisation, meine Damen und Herren -
und dies ist das zweite Ziel, das wir mit dem Gesetz verfol
gen -. werden Amtsgerichtsbezirke einer Größenordnung 
geschaffen, die zwar nicht das Letzte an Organisationsmög
lichkeit hergeben, die aber, so sind wir überzeugt, ein ausrei
chendes Maß von Spezialisierung der Richter und Rechts
pfleger wenigstens auf den für die tägliche Praxis besonders 
bedeutsamen Rechtsgebieterl gewährleistet. Eine solche Spe
zialisierung führt zu einer rationelleren Arbeitsweise, einem 
zügigeren Arbeitsablauf und bei der heute oft sehr kompli
zierten Gesetzesmaterie auch zu einer besseren Rechtsanwen
dung. Daher galt es vor allem, die sogenannten Einmannge
richte, das heißt die mit einem Richter besetzten Gerichte, 
aufzuheben. Bei Zweimanngerichten, wie wir sie jetzt noch 
in einigen Fällen antreffen, ist mindestens die Vertretung im 
Krankheitsfalle im eigenen Gericht möglich. Das ist schon 
ein ganz erheblicher Voneil 

Wir müssen selbstverständlich den organisatorischen Bedürf
nissen und den Bedürfnissen einer möglichst perfekten Funk
tion des Gerichts das Bedürfnis des Rechtsuchenden gegen
überstellen, auf möglichst schnellem Weg sein Gericht zu er
reichen. Wir glauben, dies in einem Kompromiß, wie wir 
ihn hier bewußt angeboten haben, sinnvoll erreicht zu ha
ben. Auch in Zukunft werden voraussichtlich 15 Amtsge
richte mit weniger a1s drei richterlichen Kräften besetzt sein. 
Diese Zahl wird sich allerdings dann verringern, wenn, wie 
jetzt in Bonn festzustehen scheint, die Streitwertgrenze in zi
vilrechtlichen Streitigkeiten angehoben wird, von 1500 auf 
3 000 DM für zivilrechtliche Streitigkeiten~ und wenn beim 
Amtsgericht der Familienrichter eingesetzt wird. Dann wer
den wesentlich weniger Gerichte mit nur zwei Richtern be
setzt sein und sie werden nahezu alle mit mindestens drei 
Richtern besetzt sein. Nur neun Amtsgerichte werden in Zu
kunft erheblich weniger als 50 000 Einwohner in ihrem 
Gerichtsbezirk haben. ßisher waren es immerhin 27 Gericlt
te, und 37 blieben unter der Mindestgröße - das darf doch 
noch einmal festgestellt werden -, die die Bundesregierung 
bzw. das Bundesjustizministerium in seihem Entwurf zur Ju
stizrefonn festschreibt. Das müssen wir doch mit sehen. Die
ses Gesetz _ist doch noch nicht gänzlich vom Tisch. Zwar 
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hat die neue alte Bundesregierung dieses Reformwerk, das 
zunächst die Priorität Nummer 1 hatte, auf einen späteren 
Zeitpunkt vertagt. Ob es aber völlig vom Tisch ist, vermag 
man nicht zu sagen, und wenn dieses Gesetz virulent werden 
sollte, werden wir nicht in der Lage sein, selbständige Ge
richtseinheiten überhaupt unter einer Größe von 100 000 im 
Normalfall und unter einer Größe von 70 000 für den Fall, 
daß besondere Verkehrs- und Siedlungsbedingungen vorlie
gen, aufrechtzuerhalten. Selbst der Ansatz gerichtlicher 
Zweigstellen, wozu wir uns in diesem Gesetz oder als Folge 
des Gesetzes bekennen, ist nur unter Voraussetzungen mög
lich, wie wir sie jetzt nicht zu berücksichtigen brauchen, 
denn Zweigstellen sind nur bei einer Einwohnerzahl im 
Zweigstellenbezirk von 40 000 möglich. Dies entspricht 
nicht, meine verehrten Damen und Herren, der Siedlungs
struktur und den Bedürfnissen der rechtsuchenden Bevölke
rung, und wir glauben, mit dem, was wir hier anbieten, ei
nen vernünftigen Mittelweg in der- Hoffnung gefunden zu 
haben, daß uns dieser Weg durch bundesgesetzliche Maß
nahmen in Zukunft nicht zerschlagen wird. 

Der Rechtsausschuß hat nach seiner sehr umfassenden An
hörung, der durch das Achtzehnte Verwaltungsvereinfa
chungsgesetz Betroffenen - daher auch sehr viele negative 
Stellungnahmen; nicht positiv als aufnehmende, sondern ne
gativ als abgebende Verbandsgemeinden und verbandsfreie 
Gemeinden - auch Anhörungen des Deutschen Richterbun
des, der Verbände der Rechtspfleger und des Beamtenbun· 
des sowie der Rechtsanwalts- und Notarkammern, an den 
beschriebenen und von mir eben dargestellten Zielen des 
Gesetzentwurfes festgehalten. Ich darf mich dafür sehr herz
lich bedanken. 

Neben der Erhaltung des Amtsgerichts Birkenfeld und der 
Aufhebung des Amtsgerichts Bad Bergzabern bar· er ver
ständ1iche Änderungen in der Zulegung einzelner Verbands
gemeinden zu Amtsgerichtsbezirken beschlossen. Die Ver
bandsgemeinde Brohltal wird dem Amtsgerichtsbezirk Sin
zig, die Verbandsgemeinde Heidesheim dem Amtsgerichtsbe
zirk Mainz und die Verbandsgemeinde Wallhalben dem 
Amtsgerichtsbezirk Zweibrücken zugehören. 

In allen drei Fällen waren diese Alternativentscheidungen 
seit längerer Zeit in der Diskussion. Bei der Einbringung des 
Gesetzes haben wir hier bereits darüber verhandelt, und sie 
müssen als berechtigt bezeichnet werden. Mehr will ich jetzt 
dazu nicht sagen, auch nicht zu den Ausführungen zu an
geblichen Stilfragen im Zusammenhang mit dem Beschluß 
der Landesregierung, das Amtsgericht Birkenfeld nicht auf
zuheben, sondern aufrechtzuerhalten und es umzusetzen in 
das Gebäude des Kulturamtes Birkenfeld. 

Lassen Sie mich abschließend noch etwas sagen zur Durch
führung des Gesetzes. Die aufgelösten Gerichte, die nicht so
fort in die aufnehmenden Gerichte eingegliedert werden 
können, werden, wie es auch bei Durchführung ·des ersten 
Verwaltungsvereinfachungsgesetzes geschehen ist, für eine 
Obergangszeit zu Zweigstellen erklärt werden. Adenau und 
Bad Bergzabem sollen auf Dauer Zweigstellen bleiben. 

Kirchheimbolanden ist in den Ausführungen der Abgeord· 
neten Frau Herr-Beck als der Ort bezeichnet worden, wo 
nach dem Wunsch der CDU-Fraktion - dies wurde hier als 
eine Art allgemeiner Wunsch vorgetragen - eine Zweigstel
le von längerer Dauer bestehen soll. Wir wären in der l,.age 
- nach einigen Umbauarbeiten und Ergänzungsbauten in 
Rockenhausen -, auch das Gericht in Kirchheimbolandeil 
nach Rockenhausen zu verlegen. Ich sage Ihnen mit Rücksicht 
auf Ihren Wunsch zu, daß wir - wir werden zunächst eine 
Zweigstelle in Kirchheimbolanden einrichten diese 
Zweigstelle, die von mir aus verlegt werden kann, nur auf
geben und die Gerichtsstelle nach Rockenhausen verlegen, 

wenn wir vorher im Rechtsausschuß, wo ich berichten wer
de, darüber gesprochen haben. Ich glaube, daß wir dann 
doch zu einer Regelung kommen, die auf die allgemeine Zu
stimmung stößt. 

Ich bin gefragt worden: Welche Kompetenz sollen die 
Zweigstellen haben. Diese Frage ist selbstverständlich eine 
ganz wichtige. Denn wenn die Zweigstellen nur eine ausge
höhlte Kompetenz hätten, dann würden sie dem Bürger 
nicht das bringen, was er von den Zweigstellen erwartet. Sie 
sollen aber nach dem Willen der Landesregierung für ihren 
räumlichen Zuständigkeitsbereich das volle Angebot an 
rechtlichem Service für den Bürger liefern, das in Vollgerich
ten heute zur Verfügung steht. Es ist Ihnen im Ausschuß 
zwar richtig dargelegt worden, daß dazu noch ein Ge
schäftsverteilungsbeschluß gefaßt werden muß. Persönlich 
zweifle ich aber nicht daran, daß den Bedürfnissen, wie wir 
sie hier übereinstimmend sehen, auch im Geschäftsvertei
lungsplan entsprochen werden kann. Es könnte sein, meine 
verehrten Damen und Herren, daß an dem einen oder ande
ren Ort - viele werden es gewiß nicht sein - Schwierigkei
ten bestehen, zum Gericht zu kommen. Solche Schwierigkei
ten sind mir beispielsweise vorgetragen worden aus der Re
gion Zerf, die aus dem Amtsgerichtsbezirk Saarburg ausge
gliedert und zusammen mit der ganzen Verbandsgemeinde 
dem Amtsgericht Hermeskeil zugewiesen wird. 

Wenn sich diese Schwierigkeiten nur überbrücken lassen 
durch Einrichtung von Gerichtstagen, werden wir die letzten 
sein, die sich einer solchen Lösung widersetzen. 

Auf dem Gebiet der Grundbuchsachen, meine Damen und 
Herren, stehen dem Bürger die Notare mit ihren bisherigen 
Amtssitzen zur Verfügung, die im großen Teil der Fälle dem 
Bürger den Weg zum Gericht ersparen. Durch moderne Ko
piergeräte bei den Amtsgerichten ist außerdem die Gewähr 
dafür geboten, daß Grundbuchauszüge schnellstens und bil
lig den Notaren, die nicht am Gerichtssitz angesiedelt 
sind, zugeleitet werden. 

Die Umgliederung einzelner Gemeinden oder Gemeindeteile, 
wie wir sie vor allem in S 1 des Gesetzes geregelt finden, 
wird mit lokrafttreten des Gesetzes am 1. Februar 1975 ver
wirklicht sein. Damit ist ein Hauptziel des Gesetzes, die Ge 4 

richtsorganisation wirklich durchschaubar, deckungsgleich 
mit der allgemeinen politischen Verwaltungszustäitdigkeit zu 
machen, verwirklicht. 

Ich darf endlich noch versichern, gerade im Hinblick auf 
Ihre Ausführungen,· Herr Kollege Ulmen, daß die bei 
Durchführung des Gesetzes notwendigen Umsetzungen im 
personellen Bereich auf das unbedingt notwendige Maß be
schränkt sein werden und alle persönlichen Härten wie bei 
Durchführung des 1. und 10. Verwaltungsvereinfachungsge
setzes vermieden werden, soweit es in unseren Kräften steht. 
Ich persönlich gehe davon aus, daß mit diesem Gesetz eine 
wesentlich verbesserte Justizversorgung der Bevölkerung er
reicht sein wird. - Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der CDU und der F.D.P.) 

Präsident Martin: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dröscher (SPD). 

Abg. Dröscher: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
nicht mehr zum Gesetz selbst sprechen, obwohl ich dazu ei-

··-· . 
. ' 
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niges. zu sagen hätte. Der Herr Kollege Böckmann hat ge
meint, daß die Zustimmung zu· diesem Gesetz etwas über 
die Grundeinstel1ung zur progressiven oder konservativen 
Haltung aussagen könnte. Herr Kollege Böckmann, ich glau
be, genau dieses Gesetz gibt dafür eine ganz falsche Frage
stellung. Denn ich glaube, wir werden immer mehr dazu 
kommen, daß Progressivität sehr viel mit Bürgernähe zu tun 
hat. Dafür ist dieses Gesetz - das kann ich an einigen Bei
spielen deutlich machen - sicher nicht das beste Beispiel,. 
und zwar nicht wegen des Gerichtes -· darauf möchte ich 
gar nicht alleine hinweisen -, sondern insbesondere für den 
rechtsschutzsuchenden Bürger, weil sich mit den Gerichten 
- das ist doch deutlich gemacht worden - natürlich die 
Anwälte mit ihren Standorten bewegen. Es gibt in Zukunh 
ganze Räume, in denen die arbeitenden Menschen keinen 
Anwalt mehr haben werden. Aber das ist nicht der entschei
dende Gesichtspunkt. Was mich bewegt hat, mich noch ein
mal zu Wort zu melden, ist, daß ich zurückweisen möchte, 
wie hier mit den Kollegen umgegangen worden ist, die den 
Mut gehabt haben, eine abweichende Meinung vorzutragen. 

(Beifall der SPD.) 

Dann kann man, meine ich, auch nicht sagen, sehr verehrter 
Herr Minister, daß die Fraktion sich diese Meinung zu eigen 
gemacht hätte, weil sie zugestimmt hat. Ich meine, es ist das 
gute Recht einer Fraktion in diesem Hause, daß sie eine red
nerische Leistung oder etwas, was gesagt wird, in der Sache 
unterstützen kann, auch wenn sie sich den Inhalt nicht ganz 
zu eigen macht. Das wo1len wir uns hier nicht verbieten las.
sen. 

Ich meine, es wäre sehr gut, daß ein Parlament in einer sol
chen Frage, die mehr technischer Natur ist, nicht eine reine 
Abstimmungsmaschine ist, wo die Regierungsparteien das 
eine sagen und die Opposition geschlossen das andere. Wir 
wollen dankbar dafür sein, daß es eine solche Lebendigkeit 
gibt. Ich glaube, das ist hier deutlich geworden,. jeder von 
uns hat die Möglichkeit, sich jetzt zu entscheideß. Es wird 
bei uns sicher eine ganze Reihe von Mitgliedern des Hauses 
geben, die ,dagegen stimmen werden. Aber das bedeutet 
nicht, daß eine Fraktion mit zwei Zungen spricht. Denn hier 
ist nur deutlich geworden, daß es gegen dieses Gesetz Be
denken gi.bt. Jeder Abgeordnete dieses Hauses hat das 
Recht, diese seine Bedenken durch die Abstimmung zum 
Ausdruck zu bringen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Martin: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Geil (CDU.} 

Abg. Geil: 

Herr Präsident! Meine sehr geehiten Damen und Herren! 
Wir haben sehr großes Verständnis dafür, Herr Kollege Drö
scher, daß man sich auch aus lokalen Gesichtspunkten enga
gieren kann. Das so1lte auch bei jedem Abgeordneten so 
sein. Das war in der Vergangenheit so und wird sicherlich 
auch in Zukunft im Parlament so üblich sein. 

Ich bin aber der Auffassung: Eine Fraktion hat auch die 
Aufgabe - eine Fraktion in ihrer Gesamtheit. -, die G~
samtkonzeption eines Gesetzes für das Land zu sehen. Dann 
muß man sich eben bekennen, wie man als Fraktion zu ei
nem solchen Gesetz steht. Was wir geißeln, ist nicht die Stel
lungnahme des Herrn Moesta oder des Herrn Mayer, son
dern wir verurteilen die Haltung Ihrer Fraktion. Sie können 

·.-.·· 

nicht insgesamt Beifall klatschen, wenn der Herr Reitzel hier 
vom Podium aus erklärt, die Landesregierung habe insge
samt kein Konzept und die ODU sei nicht in der Lage, ein 
großzügiges Konzept für das ganze Land zu vertreten, und 
wenn gleichzeitig dann einzelne Abgeordnete der SPD aus 
ihrer lokalen Sicht die Vorschläge der Landesregierung in 
der vorgesehenen Größe für zu weMgehend halten, Sie dann 
aber wieder als gesamte Fraktion dafür Beifall zollen. Das 
ist für meine Begriffe nicht die Haltung, die Sie als Fraktion 
an den Tag legen sollten. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Dann sollten Si~ wie Sie es am Schluß getan haben, 
sagen: Wir sind nicht einheitlicher Meinung und werden 
unterschiedlich abstimmen. 

(Zurufe vOn der SPD: Abwarten! - Glocke 
des Präsidenten.) 

Das ist aber bis zu Ihrer Rede überhaupt noch nicht gesche
hen. - Gestatten Sie, Herr Präsident, daß ich erst zu Ende 
spreche! - Das ist bis zur Stunde nicht geschehen, Sie ha
ben uns vielmehr in dem Glauben gelassen, daß Sie aus der 
lokalen Sicht heraus das gesamte Gesetz kritisieren und un
ter Umständen auch ablehnen. Das halten wir nicht für richtig. 

Präsident Manin: 

Herr Abgeordneter Geil, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Henze (SPD)? 

Abg. Geil: 

Bitte! 

Abg. Henze: 

Es wurde hier wiedethoh gescigt, daß die gesamte Fraktion 
Beifall geklatscht habe. Sind Sie sicher, daß das die gesamte 
Fraktion war, oder ob es nicht vielmehr diejenigen waren, 
die mit dieser Meinung i:ibereinstimmten? 

Abg. Geil: 

Ich bin der Meinung, daß es die gesamte Fraktion war, Herr 
Kol1ege Henze. 

Präsident Martin: 

Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Zuber (SPD)? 

Abg. Geil: 

Ja. 

Präsident Manin: 

Bitte schön! 
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Abg. Zuber: 

Herr Kollege Geil! Sind Sie mit mir der AuHassung, daß . 
man sehr wohl einem Gesamtkonzept vom Grundsatz her, 
wenn auch mit Bedenken, seine Zustimmung geben, auf der 
anderen Seite aber gleichzeitig partiell unterschiedlicher 
Meinung sein kann und daß sich der Beifall eben auf die 
Teile bezog, mit denen man sich partiell identifizieren 
konnte? 

Abg. Geil: 

Natürlich kann man das, natürlich kann man partiell kriti~ 
sieren, Herr Kollege Zuber. Dann sollte man es aber nicht 
in dem Stil machen, wie es hier durch die Herren Moesta 
und Mayer geschehen ist. Ich bin der Auffassung, das, was 
Herr Kollege Moesta hier erklärt hat, hätte er viel besser in 
Adenau als Presseerklärung herausgeben sollen, denn es ging 
ihm nur um diese lokale Betrachtungsweise. Dann wäre das 
auch örtlich in der Presse verbreitet worden. 

(Beifall bei der CDU.) 

Das war keine Sache, die mit dem Gesamtkonzept in irgend~ 
einem Zusammenhang steht. 

Präsident Martin: 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn Abge· 
ordneten Zuber (SPD)? 

Abg. Geil: 

Ja. 

Abg. Zuber: 

Herr Kollege Gei1: halten Sie Ihren Stil, eine Fraktion schul
meistern zu wollen, für richtig? 

(Beifall bei der SPD.) 

Abg. Geil: 

Herr Kollege Zuber, ich bin nicht der Auffassung, daß dies 
geschulmeistert war. Es war vielmehr eine Analyse der Re
den, die vorher von Vertretern Ihrer Fraktion gehalten wor· 
den sind, und dazu stehe ich. 

(Beifall bei der CDU.) 

Ich bin der Auffassung, Sie hätten schlicht und einfach am 
Anfang erklären sollen: Wir sind in der Fraktion über dieses 
Gesetz unterschiedlicher Meinung. - Dann hätten wir dies 
akzeptiert. Sie hätten aber nicht so unterschiedlich argu· 
mentieren dürfen, wie das hier vorhin· geschehen ist. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Martin: 

Das Wort .hat Herr Abgeordneter Reitzel (SPD). 

·. ''· .. 

Abg. Reitzel: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!· 
Ich verstehe nicht ganz die Erregung, meine Damen und 
Herren von der CDU-Fraktion. Herr Kollege Geil, Sie haben 
gesagt, hier sei unterschiedlich argumentiert worden. Ich 
habe sehr deutlich - wenn Ihnen unbedingt daran gelegen 
ist, dann will ich es gern noch einmal tun - die zahlreichen 
Mängel, die uns dieses Gesetz in der vorliegenden Form zu 
haben scheint, aufgezählt. 

(Zuruf von der CDU.) 

- Ich glaube, im Unterschied zu Ihnen immer, Herr Kolle
ge. - Aber abgesehen davon - - -

(Abg. Krempel: Sie sollten wissen, was Sie sa
gen!) 

- Ich hatte Ihnen ja einmal den Unterschied zwischen Wis· 
sen und Glauben erklärt, aber wenn es zulange zurückliegt, 
dann will ich es gern noch einmal wiederholen. 

(Zurufe von der CDU.) 

- Aber Sie verstehen schlecht. 

Wer genau zugehört hat, jedenfalls zumindest bei der Mei
nung, die ich für die Mehrheit meiner Fraktion vertreten 
habe, der konnte sehen, daß die Argumente, die meiner Mei· 
nung nach gegen dieses Gesetz sprechen, diejenigen überwie· 
gen, die für dieses Gesetz sprechen. Herr Geil, ich hatte 
ganz bewußt nicht erklärt, wie die Fraktion insgesamt ab
stimmen wird, ob sie insgesamt zustimmen, insgesamt ableh
nen oder mit unterschiedlichen. Meinungen abstimmen wird. 
Wenn Sie meine persönliche Meinung erfahren wollen: Ich 
werde gegen dieses Gesetz stimmen, und zwar deshalb, weil 
dieses Gesetz - das hatte ich abschließend ausdrücklich er
wähnt - keine in sich geschlossene Konzeption vorweist. Es 
ist weder eine Konzeption, die insgesamt und, gemessen an 
den Möglichkeiten, die dieses Land aufzeigt, den strukturpo· 
litischen Notwendigkeiten Rechnung trägt; es ist auf der an· 
deren Seite aber auch kein Gesetz, das mit einem großen 
Schritt und in groß angelegter Linie zu größeren und insge~ 
samt sinnvolleren Lösungen kommt. Man hat sich irgendwie 
darum herumgedrückt, und deshalb hatte ich gesagt: Die 
Bandbreite, mit der wir es bei diesem Gesetz zu tun haben, 
reicht vom Kleinkarierten bis zu bürgerfernen Lösungen, 
und dies ist für mich Veranlassung, gegen dieses Gesetz zu 
stimmen. 

Präsident Martin: 

Herr Abgeordneter Reitzel, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Munzinger (SPD)? 

Abg. Reitzel: 

Ja. 

Abg. Munzinger: 

Herr Kollege Reitzel, würden Sie so liebenswürdig sein, den 
Herren, die das Protokoll über die abschließende Beratung 
im Rechtsausschuß nicht kennen, mitzuteilen, mit welchem 
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(Munzinger) 

Ergebnis unsere Fraktion im Rechtsausschuß schließlich ab
gestifnmr hat? 

(Abg. Geil: Das kennen wir!) 

Abg. Reitzel: 

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Rechtsausschuß haben 
dort von der Zustimmung über die Stimmenthaltung bis zur 
Ablehnung votiert. Daran sehen Sie---

(Zuruf von Staatsminister Schwarz.) 

- Die wägen die Argumente, die im Zusammenhang mit 
diesem Gesetz sicherlich auch als kleinkariert zu bezeichnen 
sind, eben nicht so schwer wie die anderen, die dagegen be
stehen. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Präsident Martin: 

Herr Abgeordneter Reitzel, entschuldigen Sie bitte. Ich 
möchte anmerken, daß ich es für problematisch halte, daß 
wir über Abstimmungsergebnisse, die in einer nichtöffentli
chen Sitzung - - -

(Zurufe von der SPO: Doch!) 

- Nein? nein. Ich werde mich davon überzeugen, ob die 
Abstimmung in einer normalen, das heißt vertraulichen Sit
zung stattgefunden hat oder nicht. Ich hatte überhaupt nicht 
vor, in irgendeiner Weise etwas zu rügen, sondern nur, dar
auf hinzuweisen, daß wir auch bei einer solchen Debatte auf 
diese Problematik achten sollten. 

(Zurufe von der SPD.) 

Abg. Reitzel: 

Ich will abschließend nur auf das zurückkommen, was of
fensichtlich einige Gemüter innerhalb der Regierungsfraktion 
veranlaßt hat, in einer meiner Ansicht nach reeht ungerecht
fertigten Art und Weise beispielsweise gegen die Stellung
nahme unseres Kollegen Moesta vorzugehen. Herr Kollege 
Moesta ist eben einer von denjenigen, denen nicht zuletzt auch 
aus lokalen und in diesem Falle strukturpolitischen Gesichts
punkten die Argumente, die gegen dieses Gesetz sprechen, 
zu überwiegen scheinen. Er wird deshalb auch einer von de
nen sein, die gegen dieses Gesetz stimmen. Das hat er erklärt, 
und ich weiß nicht, was Sie daran auszusetzen haben, wenn 
innerhalb einer Fraktion in diesem konkreten Fall verschie
dene Meinungen vorliegen. Das hat doch weiß Gott nichts 
mit einer Grundsatzentscheidung zu tun. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Thorwirth (SPD) das Wort. 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der Eifer, mit dem Herr Kollege Geil an das Rednerpult ge-

:,:,.· 

eilt ist - ich erinnere daran, daß dies in den letzten Wo
chen öfter der Fall war -, hat bei mir eine alte Parlaments
reminiszenz aufleben lassen. Ich erinnere mich daran, daß 
wir in den Jahren von 1963 bis 1965 uns in der ersten Bank 
der SPD-Fraktion einmal vorgenommen hatten, dafür zu sor
gen, daß der damalige Ministerpräsident, Herr Dr. AJtmeier, 
nicht das letzte Wort im Parlametlt haben sollte. Das ist 
manchmal gelung~ manchmal auch nicht. Ich habe eben 
das Gefühl, Herr Kollege Böckmann - passen Sie gut auf -, 
daß Herr Kollege Geil sich vorgenommen hat, dafür zu 
sorgen, daß Sie das letzte Wort hier nicht mehr haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Nun zur Sache der Debatte, meine Damen und Herren. Ich 
will auch erklären, warum ich das hier so sage. Eines geht 
nicht, Herr Kollege Geil: Sie können gegen alle Argumente 
einer Fraktion mit Heftigkeit gegenargumentieren, doch ich 
haiteesfür unmöglich, <Sich in schulmeistedich-er We~se darüber 
aufzuregen, daß der eine Beifall klatscht, der andere nicht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich gehe davon aus, daß die Art und Weise, wie das gesche
hen ist, seinen besonderen Eifer zum Ausdruck bringen soll
te. Dies sage ich aus der Position eines der Mitglieder der 
SPD-Fraktion, die diesem Gesetz zustimmen werden, weil sie 
sich in der Kontinuität einer gewissen Verantwortung für 
eine Gesamtmaßnahme sehen und sich wegen dieser Konti
nuität der Gesamtmaßnahme über Bedenken, die im Einzel
fall dagegen bestehen können, hinwegsetzen werden. 

Ich habe mich darüber aufgeregt - das sage ich ganz rund
heraus -, daß hier offene und ehrliche Bekenntnisse, auch 
das unter Umständen einer Fraktion gar nicht sonderlich gut 

. bekommende Bekenntnis, in einer bestimmten Frage unter
schiedliche Auffassungen gelten zu lassen, in einer solchen 
Weise behandelt worden sind, daß man versucht, sie auch 
noch lächerlich zu machen. 

(Beifall der SPD.) 

Präsident Martin: 

bas Wort hat der Abgeordnete Böckmann (CDU). 

(Heiterkeit und Zurufe bei der SPD.) 

Abg. BöckmaDD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Da das Wort 
"wider Erwarten" gefallen ist, möchte ich als erstes sagen: 
Herr Kollege Thorwirth, ich bin dankbar - und das er
leichtert manchmal die Arbeit hier - - -

(Abg. Zuber: ... daß Sie das letzte Wort ha
ben! - Heiterkeit bei der SPD.) 

- Herr Kollege Zuber, iCh bin ja nicht ständig bemüht, 
etwa Ihnen nachzueifern; Sie müssen natürlich noch einen 
gewissen Weg zurücklegen. 

(Heiterkeit bei der CDU.) 

Nein, ich bin nur dankbar - und das reduziert manches, 
Herr Kollege Thorwirth -, daß Sie mir die Gelegenheit ge
geben haben, Einblick in Ihre innere Motivation zu nehmen, 
daß nämlich unter Umständen sehr harte Sachauseinander-
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setzungen gar nicht so sehr darauf abzielen, sich in der Sa
che· zu streiten, sondern viel mehr zu bewerten sind an dem, 
was man sich in der ersten Bank gerade ausgedacht hat. 

(Abg. Munzinger: Was war denn das?} 

Das war doch ganz klar! Wenn der Herr Kollege Thor
wirth sagte, er habe darüber nachgedacht, wie er das etwa 
zu Zeiten des Herrn Altmeier gemacht hätte.- dann ist das 
zum mindesten - - -

(Abg. Thorwirth: Ich habe auf eine Reminis
zenz verwiesen!) 

- Ja selbstverständlich; aber das ist keine sachliche Ausein
andersetzung, sondern schlicht und einfach eine Überlegung, 
wie sie sich in dem Zusammenhang durchaus anbietet. 

(Abg. Thorwirth: Eine Überlegung taktischer 
Art, die Sie jeden Tag anstellen!) 

- Ja selbstverständlich, Herr Kollege Thorwirth, stellen wir 
taktische Überlegungen an, das ist doch gar keine Frage; 
was glauben Sie denn, warum wir hier sind! 

(Heiterkeit bei der CDU. - Abg. Thorwirth: 
Wir auch!) 

In einem Punkt freilich, Herr Kollege Thorwirth, können Sie 
keine Taktik anstellen: Sie können nicht Schwierigkeiten, die 
Sie selber haben, hatten und haben werden, auf andere 
Fraktionen beliebig übertragen wollen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Schließlich noch dies, Herr Kollege Thorwirth: Es geht hier 
nicht etwa um Schulmeisterei. Der Parlamentarismus lebt in 
der Tat da1'on, daß es Abgeordnete gibt, die nur ihrem eige
nem GewiSJen verantwortlich sind. Nur muß, wer einer sol
chen Sache widerspricht, natürlich auch die Gefahr sehen, 
daß ein so kleinkariertes Argumentieren dann auf die Kolle
gen der eisenen Fraktion übertragen wird, die dieser Sache 
zustimmen. Hier geht es in der Tat darum, daß man in der 
Auseinandersetzung im Parlament dies auch so gewichtet, 
und um nichts anderes ging es auch in der Aussage, die der 
KoJiege Geil getroffen hat. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Martin: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Beratung. Wir kommen zur Ab
stimmung. 

Ich rufe auf den Antrag des Rechtsausschusses, wie er Ihnen 
in der Drucksache 7/3384 vorliegt. Wer diesem Antrag seine 
Zustimmung zu geben wünscht, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Danke. - Stimm
enthaltungerl!- Der Antrag des Rechtsausschusses istmitden 
Stimmen von CDU, F.D.P. und einem Teil der Mitglieder 
der Fraktion der SPD gegen die Stimmen eines Teiles der 
Fraktion der SPD angenommen. 

Ehe ich zur weiteren Abstimmung komme, möchte ich mit
teilen, daß in der Vorlage des Gesetzes- Drucksache 7/2930 
- in S 4 Abs. 2 Buchst. c aus redaktionellen Gründen 
eine sa.chlich bedeutungslose Änderung erfolgen muß. Es 

muß dort heißen: "die Ortsteile Dommetshausen und Eves
hausen der neugebildeten Gemeinde Dommershausen,". Er
heben sich· Bedenken gegen diese redaktionelle Verände
rung? - Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Achtzehnten 
Landesgesetz über die Verwaltungsvereinfachung im Land 
Rheinland-Pfalz - Drucksache 7/2930 - unter Berücksich
tigung der soeben beschlossenen Veränderung und unter Be
rücksichtigung des soeben angenommenen Antrags des 
Rechtsausschusses seine Zustimmung zu geben wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! 
- Danke. Stimmenthaltungen! - Damit ist das Gesetz in 
der vorliegenden Form mit den Stimmen der CDU und 
F.D.P. und eines Teils der Mitglieder der Fraktion der SPD 
bei einer Stimmenthaltung und bei Gegenstimmen eines 
Teils der Fraktion der SPD angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Achtzehnten 
Landesgesetz über die Verwaltungsvereinfachung im Land 
Rheinland-Pfalz - Drucbache 7/2930 -, SS 1 bis 14 Einlei
tung und Überschrift in der soeben beschlossenen Form sei
ne Zustimmung zu geben wünscht, den bitte ich, sich vom 
Platz zu erheben. - Danke. Die Gegenprobe! - Stimm
enthaltungen! - Das Gesetz ist gegen zwölf Stimmen bei 
einer Stimmenthaltung angenommen. 

Meine Damen und Herren, es ist vorgeschlagen, daß wir 
nach dem nächsten Tagesordnungspunkt in die Mittagspause 
eintreten. Das Wort zu einer persönlichen Bemerkung gebe 
ich dem Abgeordneten Rund (SPD). 

Abg. Rund: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die--Ausführun
gen des Herrn Ministerpräsidenten in der Aussprache zu 
meiner Mündlichen Anfrage und die damit verbundenen 
Vorwüde gegen meine Person, veranlassen mich zu folgen
der persönlichen Bemerkung nach S 29 der Geschäftsord· 
nung: 

Ich war und bin der Auffassung, daß sich Typhus nicht für 
parteipoli~ische Auseinandersetzungen eignet. 

(Beifall der SPD. - Demonstrativer Beifall der 
CDU.) 

Die Unterstellung des Herrn Ministerpräsidenten, daß meine 
Ausführungen zur Abwendung einer Seuchengefahr ein wei
teres Kampffeld für mich seien, 

(Glocke des Präsidenten.) 

hat mich sehr enttäuscht. Ich muß daher die -- -

(Glocke des Präsidenten.) 

Präsident Martin: 

Herr Kollege Rund, Sie haben mir Ihre persönliche Bemer
kung, die Sie abzugeben wünschten, in schriftlicher Form 
vorgelegt. Ich habe Ihnen daraufhin die Abgabe dieser Be
merkung zugeugt. Ich muß feststellen, daß Ihre Ausfüh
rungen mit dem von Ihnen mir schriftlich vorgelegten Text 
in keiner Weise übereinstimmen. 

(Heiterkeit bei der CDU. 
hört!) 

Abg. Geil: Hört, 
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Ich kaill1 deshalb die weitere Ausführung dieser persönli
chen Bemerkung nicht zulassen. 

(Beifall der CDU. - Unruhe im Hause.) 

Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Punkt 3 der Ta
gesordnung: 

Zweite Beratung eines Siebzehnten Landesgesetzes über 
die Verwaltungsvereinfachung im Land Rbeinland-Pfalz 

- Drucksachen 7/2934/3392 -

Zur Berichterstattung für den Verwaltungsreformausschuß 
erteile ich das Wort dem Abgeordneten Adamzyk. 

Abg. Adamzyk: 

Herr Präsident, _meine Damen und HerrenJ Durch ein Sieb
zehntes Gesetz zur Verwaltungsvereinfachung in Rheinland
Pfalz sollen die Veterinärämter in die Landkreisverwaltun
gen eingegliedert werden. Die Veterinärverwaltung in ihrer 
bisherigen Organisationsform hat in der Vergangenheit sach
gerechte Leistungen erbracht. 

(Anhaltende Unruhe im Hause. - Glocke des 
Präsidenten.) 

Die in den letzten Jahren neu auf die Veterinärämter zuge
kommenen Aufgaben erfordern jedoch, allein schon durch 
die Personalvermehrung, neue Organisationsformen. 

Die Bedeutung der Veterinärämter ist in den letzten Jahren 
ständig und erheblich gestiegen. Zu ihren Aufgaben der 
Tierseuchenbekämpfung, des Tierschutzes und der Tierkör
perbeseitigung wurde ihnen die Fleischbeschau mit dem ge
samten Beschaupersonal zugewiesen. Vor allem wachsen ihre 
Zuständigkeiten durch Zuordnung der Lebensmittelüberwa
chung und deren künftiger Intensivierung. Diese Aufgaben 
sind mit denen der allgemeinen Landesverwaltung eng ver
flochten. Deshalb dürfte die Eingliederung der Veterinäräm
ter in die Landratsämter eine Steigerung der Verwaltungslei
stung mit sich bringen. 

Das Land wird auch nach dieser Eingliederung die Perso
nalkosten für die beamteten Tierärzte, die Lebensmittelkon
trolleure und das Beschaupersonal übernehmen. 

(Anhaltende Unruhe im Hause. - Glocke des 
Präsidenten.) 

Präsident Martin: 

Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ich bitte doch um 
Aufmerksamkeit für den Bericht des Berichterstatters. 

Abg. Adamzyk: 

Die Landkreise sollen die Schreibkräfte stellen und den 
Sachbedarf tiagen. Dafür werden den Landkreisen die Ge
bühreneinnahmen der Veterinärämter sowie die Einnahmen 
aus Bußgeldbescheiden zugestanden. Der öffentlichen Hand 
insgesamt entstehen durch die Integration keine zusätzlichen 
Kosten. Eine Eingliederung der Veterinärämter auch in die 
Verwaltung der kreisfreien Städte empfiehlt sich nicht. In 
c1en kreisfreien Städten gab es bisher in der Stadtverwaltung 

keine Veterinärämter; sie dort einzurichten würde bedeuten, 
zwölf neue Amter zu schaffen. Dies würde zu einem unnöti
gen und nicht gerechtfertigten Personalaufwand führen. 

Meine Damen und Herren, der Ausschuß für Verwaltungsre
form empfiehlt dem Hohen Hause einstimmig die Annahme 
des Gesetzes. 

(Vereinzelt Beifall im Hause.) 

Präsident Martin: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus
sprache. Ich erteile das Wort dem Herrn Abgeordneten 
Klein (SPD). 

Abg. Klein: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dieser Maß
nahme, die wir nach der Verabschiedung der Ihnen vorlie
genden Gesetzesvorlage einleiten, nämlich der Eingliederung 
der Veterinärämter in die Kreisverwaltungen, sollen die be
reits genannten Aufgaben der Kreisverwaltung als der unte
ren Behörde der allgemeinen Landesverwaltung übertragen 
werden. Ich sage Ihnen vorab, meine Damen und Herren, 
daß die SPD-Fraktion dieser Gesetzesvorlage zustimmen 
wir~. Dies heißt aber nicht, und das muß nach meiner Mei
nung immer eingeschlossen bleiben, daß mit dieser Erklä
rung des Sprechers der Fraktion die Gewissensfrage des ein
zelnen und seine Auffassung zu dem materiellen Recht in ir
gendeiner Weise beeinflußt werden kann und darf und soll. 
Auch diejenigen, die möglicherweise aus sachlichen Überle
gungen der Vorlage nicht zustimmen können, haben die 
Möglichkeit, das hier zu begründen; sie brauchen es aber 
nicht. Ich sage jedenfalls für die SPD-Fraktion: Dem Grunde 
nach kann die Vorlage unsere Zustimmung finden. 

Es ist bemerkenswert, daß die Eingliederung der Veterinär
ämter in die Kreisverwaltungen zu einem Zeitpunkt ge
schieht, in dem die Bedeutung dieser Arbeit etwa am Bei
spiel der Fleischbeschau und der Lebensmittelüberwachung, 
die wir heute morgen so anschaulich hier selber festgestellt 
haben, überaus deutlich wird. Als Begründung hierzu wird 
gesagt, daß die Eingliederung der Veterinärämter in die 
Kreisverwaltungen günstige Voraussetzungen für abgewoge
ne Verwaltungsentscheidungen und für eine Steigerung der 
Verwaltungsleistung schaffe. Sie diene in gleicher Weise dem 
Interesse der Bürger nach einer überschaubarkeit des Ver
waltungsaufbaues und der Behördenzuständigkeiten wie 
auch - und das hören wir eigentlich zum ersten Mal, jeden
falls soweit ich midi. erinnern kann - der Rationalisierung 
der Verwaltung. Letztere kann aber doch nur so verstanden 
werden, daß entweder Kosteneinsparungen im· personellen 
und sachliChen Bereich damit verbunden sein müssen oder 
daß eine Rationalisierung die Produktion und die Leistung 
erhöhen solL Wir hätten es deshalb sehr gerne gehört, daß 
ma~ wenn- man schon nicht gesagt hat, es wird auch billi
ger, zumindest in Aussicht gestellt hätte, daß sich die Kosten 
durch diese Maßnahme der Eingliederung für die Allgemein
heit, für den Steuerzahler nicht \'erteuern. 

Wichtig ist auch der Hinweis, meine Damen und Herren, 
daß Rheinland-Piatz das erste Bundesland ist, das die Veteri
närämter in die Kreisverwaltungen voll integriert, ohne da
mir den staatlichen Charakter dieser Behörden zu ändern. 
Diese Tatsache gewinne im Hinblick auf die vorwiegend 
dem hoheitlichen Bereich der öffentlichen Verwaltung zu
zuordnenden Aufgaben der Veteriniirverwaltung besonderes 
Gewicht, wie von .der Landesregierung ausgeführt wurde. 
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Meine ,Damen und Herren, dazu zwei Bemerkungen. Erste 
Bemerkung: Wir haben die durchaus begründete Stellung
nahme des Städte- und Gemeindebundes und des Städtever
bandes zur Kenntnis genommen; der Berichterstatter hat in 
dieser Richtung hierzu etwas gesagt. Wir bedauern es auch, 
daß die Forderung dieser Stellungnahme, auch die kreisfreie 
Stadt in diese Aufgabe mit einzubeziehen, aus vielerlei 
Gründen nicht im Gesetz ihren Niederschlag gefunden hat. 
Dies wird von verschiedenen Vertretern unserer Fraktion als 
so gewichtig angesehen, daß sie sich auf Grund dieser T atsa
che, daß künftighin unsere kreisfreien Städte einem Land
qtsamt untergeordnet bleiben, außerstande sehen, diesem 
Gesetz zuzustimmen. Ich sage noch einmal hier, meine Da
men und Herren: Wir sehen es in der Tat als Gesamtfrak
tion als einen Mangel an, aber die weitaus größte Mehrheit 
muß zunächst mit dem Mangel leben und wird insgesamt 
dennoch ihre Zustimmung zu deffi Gesetz geben. 

Ich sage als zWeite Bemerkung zu diesem Bereich, daß mit 
dieser Zustii1lmung der SPD-Fraktion keinesfalls etwa auf 
die Grundsatzforderung der Kommunalisierung des Landrats 
verzichtet werden kann und daß niemand auf die Idee kom
men sollte, wenn wir hier zustimmen, daß wir, indem wir 
eine staatliche Verwaltung jetzt integrieren, in irgendeiner 
Weise von unserem Grundsatz abgehen wollten. Dies nur 
zur Klarstellung für unsere Diskussion und vielleicht auch 
ein wenig draußen im Land. 

Die Zuschriften, die wir bekommen und zur Kenntnis ge
nommen haben, gingen davon aus, daß wir als Gesetzgeber 
jeweils aus der Interessenlage heraus möglicherweise unse're 
Standpunkte noch einmal überdenken sollten. Wir haben 
diese Zuschriften im einzelnen sehr sorgfältig in Fraktion 
und Arbeitskreis geprüft. Ich möchte hier nur eine noch ein
mal herausgreifen, die ich schon einmal genannt habe, näm
lich die des Gemeinde- und StädtebunPes, in der auch die 
hinsichtlich der finanziellen Regelung bestehenden B"edenken 
angesprochen werden. Es ist zwar hier auch zu diesem Fra
genkamplex gesagt worden, daß das Land nach der Einglie
derung nicht nur die Personalkosten für die beamteten Tier
ärzte, sandem auch für die Lebensmittelkontrolleure und 
für das gesamte Fleischbeschaupersonal übernehme und die 
Landkreise demnach lediglich die Schreibkräfte der Veteri
närämter zu übernehmen und die Sachkosten zu tragen hät
ten. -Dafür stünden ihnen all~rdings die Gebühreneinnahmen 
und die Einnahmen aus der Überlassung der Bußgeldbeschei
de zur Verfügung. Man glaubt, damit seien die finanziellen 
Kosten abzudecken. Im einzelnen wird das auch in Zahlen 
gesagt. MeHle Damen t'lnd Herren, wir nehmen diese Be
hauptungen zunächst zur Kenntnis, werden allerdings im 
Rahmen der aUgemeinen Diskussion, wenn es um den Fi
nanzausgleich geht, sorgfältig zu prüfen haben, ob dies auch 
in der Tat eintreten wird. Ich will die Zahlen im einzelnen 
nicht nennen; sie sind Ihnen ja auch bekannt. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen: 
Wir haben als Gesetzgeber sicherlich die Pflicht, auch orga
ßisatorische Einheiten in diesem Bereich zu schaffen, die den 
vielfältigen Gesetzesvollzug garantieren. Es ist nicht zu be
streiten, daß wir im Gesetzesvollzug jetzt schon ein Defizit 
haben und daß wir darauf achtgeben müssen, unsere Behör
den nicht zu überfordern, damit dieses Defizit unter Um
stän"den nicht zu einer Krise führt. Im Interesse der Bevölke
rung sind wir besonderS" aufgerufen - das hat sich heute 
wieder gezeigt -, in der Viehseuchenbekämpfung, Fleisch
beschau, Tierkörperbeseitigung, aber auch insbesondere in 
der Lebensmittelüberwachung das Menschenmögliche zu 
tun, was von uns insgesamt als Gese1lschaft und als Staat 
verlangt werden kann. 

·:.· ,· 

Ich möchte mit der ehrlichen Überzeugung schließen, der die 
Fraktion. der SPD in den Diskussionen auch öffentlich Aus
druck verliehen haben möchte, daß wir den bisherigen Vete
rinärämtern einen Dank sagen. Sie haben - gemessen an 
dem Auftrag, der ihnen übertragen wurde - ihre Pflicht ge
tan. Dafür wollen wir ein Wort des Dankes sagen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir erwarten von dem Gesetz einen besseren Schutz des 
Bürgers, angepaßt an die Verhältnisse, die fortgeschritten 
sind. Wir erwarten den besseren Schutz vor Produktionen, 
die leider da und dort weniger der Bedarfsdeckung als vor
wiegend der Verbesserung der Gewinnmarge dienen. Da 
muß der Staat eingreifen. Mögen wir mit diesem Gesetz ihm 
und damit den unteren Behörden das Instrument in die 
Hand gegeben haben, daß das Personal seinem Auftrag ent
sprechend Genüge tun kann, und zwar in einer Zeit, in der 
die Dinge ein wenig in die öffentliche Diskussion gekommen 
sind. 

Die SPD stimmt der Gesetzesvorlage zu. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Eicher 
(F.D.P.) 

Abg. Dr. Eicher: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
Bei diesem Siebzehnten Verwaltungsvereinfachungsgesetz, 
das erfreulicherweise nicht mit regionalen Gesichtspunkten 
belastet ist, wurde mir wieder einmal so recht klar, wie viel 
von Funktionalreform geredet wurde und geredet wird und 
wie wenig im Grunde doch daran ist, weil es immer nur zu 
Halbheiten kommt und das Beharrungsvermögen in der Ver
waltung so stark ist, daß es jeweib nur mühsam durchbro
chen werden kann. 

Zunächst möchte ich ein Wort zum Gesetzgebungsstil sagen, 
der diesem Entwurf zugrunde liegt. Ich kann nur sagen: es ist 
ein ausgesprochenes bißliebes Gesetz. Im dritten Teil -
schauen Sie sich das einmal an, Herr Kollege Hörter, das 
haben Sie noch nicht getan - ... 

(Abg. Hörter: Das ist eine Behauptung!) 

- Die mußte ich aufstellen, nachdem Sie meine Ausführun
gen angezweifelt haben. 

(Abg. Hörter: Ich habe gar nichts gesagt! Ich 
habe ein bedenkliches Gesicht gemacht! -

Heiterkeit.) 

-Herr Kollege Hörter, das genügt mir bereits. 

(Abg. Hörtet: Daß Sie auf jede Miene von mir 
achten?) 

Im dritten Teil diaes Gesetzes werden in neun Paragraphen 
neun Landesgesetze geändert. Wenn ich mir vorstelle, wel~ 
ehe Arbeit allein diese neun Änderungsgesetze in unserer Be
reinigten Gesetzessammlung auslösen und welcher Aufwand 
bei all denen notwendig ist, die an einem einwandfreien Ge· 
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setzeszustand interessiert sind und sich Klarheit verschaffen 
Wollen, dann zweifle ich an, ob man diesem Gesetz das Prä
dikat "Vereinfachung" zuerkennen kann, insbesondere 
dann, wenn ich mir das Gewicht und die Bedeutung der Ge
setzesänderung klarmache. Versucht man, die Änderungen 
von Zuständigkeiten auf ihren inneren Gehalt zu überprü
fen, dann stellt man fest, die jeweils bisher zuständigen Be
hörden haben nur das an Zuständigkeiten abgegeben, was 
weitgehend unbedeutend ist. Wir hatten auch die Auffassung 
vertreten, man hätte noch eine Weile mit diesem Stück 
Funktionalreform warten sollen, wenn man sich nur dazu 
entschließen kann, die Veterinärämter als die schwächsten 
Glieder der selbständigen Behörden außerhalb der Kreisver
waltung in die Kreisverwaltung einzugliedern. Solange noch 
eine Reihe von weit wichtigeren Behörden außerhalb der 
Kreisvenvaltung verbleiben - von der Einheit der Verwal
tung im Kreisbereich kann doch keine Rede sein -, kann 
diese Kleinstteileingliederung nicht überzeugen. 

Ich habe bei dem Studium ein Bedenken entdeckt, ob das 
Belassen der Spruchstelle für die Flurbereinigung beim Mini
sterium für Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz mit 
der bundesgesetzliehen Regelung in Einklang steht~ wonach 
diese Spruchstelle bei der oberen Flurbereinigungsbehörde 
anzusiedeln ist. Diese obere Flurbereinigungsbehörde ist die 
Bezirksregierung. Ich hoffe, daß keine unkeuschen Gedanken 
beim Belassen dieser Spruchstelle beim Ministerium vorhan
den waren. Das wäre bedauerlich und würde dem Gesichts
punkt der Verwaltungsvereinfachung gröblich widerspre
chen. 

Wir haben insgesamt Bedenken, dieses Gesetz als einen ech
ten Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung anzuerkennen und 
werden uns der Stimme enthalten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Martin: 

Ich erteile das Wort dem Herrn Abgeordneten Landsmann 
(CDU). 

Abg. Landsmann: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
.Dieses Hohe Haus hat sich in den letzten Jahren häufig um 
eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Fortentwicklung und 
Vereinfachung unserer Verwaltung bemüht. Seit 1966 hat 
das konsequente und kontinuierliche Reformbestrehen in 
Rheinland-Pfalz in zahlreichen Gesetzen und in vielen Maß
nahmen der Landesregierung seinen Niederschlag gefunden. 
Ich glaube - es ist heute morgen schon erwähnt worden -, 
daß wir damit gemeinsam ein großes Gesamtpaket "VerWal
tungsreform" systematisch bearbeitet und - man kann 
wohl mit Recht sagen - auch gut und fm Interesse des Bür
gers erledigt haben. Mit dem vorliegenden Entwurf eines 
Siebzehnten Verwaltungsvereinfachungsgesetzes und dem so
eben verabschiedeten Achtzehnten Verwaltungsvereinfa
chungsgesetz sind wir - zumindest was die gesetzgeberische 
Arbeit auf diesem Gebiet betrifft - zu einem vorläufigen 
Abschluß gekommen. Das mag, Herr Kollege Dr. Eicher, 
rechtfertigen, daß nun in dem dritten und mate
riell rechtlichen Hauptteil eine Fülle von Gesetzesänderun
gen, die an und für sich systematisch nicht in dieses Gesetz 
gehörten, noch vor dem Schluß der Wahlperiode mit hinein-
gepackt worden ist. -

Unbeschadet der Tatsache nämlich, '"daß die Verwaltungsre
form in einem gewissen Rahmen eine Daueraufgabe ist und 

bleiben wird, wollen wir jetzt zu einer Phase der Konsolidie
rung des bisher Gestalteten kommen. 

Bei der Betrachtung des heute zu verabschiedenden Sieb
zehnten Gesetzes sollten wir aber zunächst einige grundsätz
liche Erwägungen zur Verwaltungsreform in Erinnerung ru
fen, nicht zuletzt auch im HinOlick auf das, was vorhin hier 
von einigen Kollegen anläßlich der Besprechung des Acht
zehnten Gesetzes gesagt worden ist. 

Die Verwaltungsreform war und ist für uns eine staats- und 
gesellschaftspolitische Aufgabe ersten Ranges. Sie ist das Be
mühen, die Verwaltung in allen Bereichen zu befähigen, bes
ser -ja ich möchte sagen: optimal - ihren Dienst am Bür
ger erfüllen zu können. Sie soll durch alle diese Gesetze und 
Maßnahmen in die Lage versetzt werden, auf die tiefgreifen
den immer wieder und immer rascher auftretenden Verände
rungen unseres gesellschaftlichen Lebens mit den zweckmä
ßigsten Maßnahmen und Einrichtungen für die jeweils erfor
derliche Daseinsvorsorge der Bürger dynamisch reagieren zu 
können. Wir haben dabei die leistungsstarke, die wirtschaft
liche, die bürgernahe Verwaltung als Ziel; leistungsstärkere 
Verwaltung durch Schaffung von Verwaltungseinheiten zeit
gemäßer Größenordnung und zweckmäßigerem Zuständig
keitszuschnitt, wirtschaftlichere Verwaltung durch Rationali
sierung, Konzentration und Vereinfachung des Verwaltungs
ablaufs, bürgernahe Verwaltung durch Aufgabenverlage
rungen nach unten, durch Bildung moderner, mit den Pro
blemen des Bürgers vertrauten, für ihn ansprechbaren und 
transparenten amtlichen Stellen, die zu echten Begegnungs
stätten des Bürgers mit seinem Staat, mit seiner Kommune 
werden sollen. Aus diesen Maßstäben der Reform ergibt sich 
für uns die Notwendigkeit, daß alle territorialen Maßnah
men ergänzt und vollendet werden müssen durch eine um
fassende Funktionalreform. Dieses Kernstück der Reform ist 
vielleicht am wenigsten bisher ins Bewußtsein unserer Mit
bürger gedrungen und - so möchte ich sagen - anschei
nend auch noch nicht so ganz in das Bewußtsein des einen 
oder anderen Kollegen. 

{Dr. Eicher: Meinen Sie mich damit?) 

- Ich habe an Sie gedacht, Herr Dr. Eicher, ja. 

Diese Maßnahmen zur Funktionalreform sind gewiß weniger 
spektakulär als etwa die Auflösung eines Landkreises oder 
Eingemeindungen von Umlandgemeinden oder die Auflö
sung. einer Sonderbehörde. Aber sie sind ja auch größ
tenteils auf Grund der Organisationsgewalt der Landesregie
rung durch Maßnahmen der Exekutive erreicht worden und 
nicht nach einem· öffentlichen Gesetzgebungsverfahren. Zu
dem werden wohl auch die meisten Auswirkungen erst all
mählich für die breite Öffentlichkeit voll erkennbar. Aber 
gerade deshalb, weil man davon so wenig draußen bisher 
gemerkt hat oder wenigstens nicht so viel, wie es der Bedeu
tung nach ihr zukäme, muß das heute, wo wir hier als Le
gislative einen kleinen Teil der Funktionalreform, für den 
wir zuständig sind, beraten und verabschieden wollen, ein
mal genannt .werden. Es muß an die vielen hundert Aufga
benverlagerungen gedacht werden, die wir hier in diesem 
Land vorwiegend in den letzten beiden Jahren vollzogen 
haben. 

Wir werden dem vorliegenden Entwurf nur gerecht werden 
und ihn nur richtig beurteilen können, wenn wir ihn im Zu
sammenhang mit diesen jahrelangen, organisch weiterentwik
kelten Gesamtbemühungen sehen. Wir können ihn nur rich
tig beurteilen, wenn wir die gleichen Maßstäbe, die für alle 
diese Gesetzgebungsakte seit 1966 hier für uns Leitlinie wa
ren, auch hier anwenden . 

.,.;\~:~~>~::~.;~:-. 
~·· 
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Mit Recht ist hier von den Vorrednern als das wichtigste 
des Gesetzentwurfs der Inhalt des ersten Hauptteiles hervor
gehoben worden, nämlich die Eingliederung der Veterinär
.ämter in die Kreisverwaltungen. Die Auflösung der bisher 
selbständigen Sonderbehörde "Veterinäramt" und ihre Ein
gliederung in die allgemeine staatliche Behörde der gleichen 
Verwaltungsebene, gehört gewiß, Herr Kollege Dr. Eicher, in 
das große Kapitel der Einheit der Verwaltung, ein Kapitel, 
ein Thema, das generell noch in Fachwissenschaft und Ver
waltungspraxis kontrovers erörtert wird. Es kann aber mei
ner Meinung nach nicht Aufgabe der heutigen Besprechung, 
und es konnte auch nicht Aufgabe der bisherigen Beratun
gen dieses Siebzehnten Gesetzes sein, grundsätzliche Beiträge 
zu diesem wichtigen Generalthema zu leisten und davon die 
Entscheidung abhängig zu machen, sondern für uns stellt 
sich schlicht und einfach heute die Frage, wie auf Grund der 
jetzigen und der erkennbar künftigen Entwicklungen das Ve
terinärwesen auf der Kreisebene am zweckmäßigsten zu or
ganisieren ist. 

Auch wir haben zu dieser Frage ernsthaft die amtliche Be
gründung geprüft, haben uns mit den Betroffenen in Verbin
dung gesetzt und mit ihnen die Dinge erörtert. Wir kamen 
dabei zu folgendem Ergebnis: Das heutige Veterinäramt ist 
nicht mehr die Ein-Mann-Behörde der Vergangenheit, die -
da sind wir auch mit Ihnen einer Meinung, Herr Kollege 
Klein - ihre Verdienste hat, die wir dankbar anerkennen 
sollten. Aber es ist schon von dem Herrn Berichterstatter 
hier ausführlich dargelegt worden, daß infolge der Zusam
menlegungen im Anschluß an_. die Gebietsrefonn, daß durch 
Zuständigkeitsverlagerungen und auch durch echte Aufga
benvermehrungen etwa im Bereich der Viehseuchenbekämp
fung, der Fleischbeschau, der Lebensmittelüberwachungen 
und ähnlicher wichtiger Gebiete heute in der Regel minde
stens zwei Veterinärmediziner und mehrere sonstige Mitar
beiter in einem Amt tätig sein müssen. Die Unterbringung 
dieses Personalzuwachses etwa in der Privatwohnung des 
Amtsleiters oder in privat angernieteten Räumen gegen pau
schale Kostenerstattung, wie dies bisher üblich gewesen ist, 
ist. unseres Erachtens weiterhin nicht mehr möglich. 

Andererseits werden die Veterinärämter trotz des absehba
ren weiteren Anwachsens ihrer Aufgaben und der damit ver
bundenen Personalvermehrung Gott sei Dank nicht so groß 
werden, daß sich selbständige, besser untergebrachte Amts
stellen mit der nun einmal für jede Behörde notwendigen 
personellen und sachlichen Mindestausstattung vertreten lie
ßen. Hinzu kommt, daß bei wesentlichen Aufgaben, viel 
stärker als früher in immer zunehmendem Maße eine enge 
Verflechtung mit den Aufgaben der Landkreisverwaltung er
kennbar wird. 

Durch die vorgesehene Eingliederung wird nach unserer 
Oberzeugung für den Bürger die Übersichtlichkeit der Be
hördengliederung und der Zuständigkeiten in der Tat ver
bessert werden. Er hat es künftig nur noch mit einer Abtei
lung einer Behörde zu tun. Die mögliche Vereinfachung und 
Beschleunigung des Verwaltungsganges wird auch die ange
kündigte Steigerung der Verwaltungsleistung mit sich brin
gen. Der Einwand, das Veterinäramt als selbständige Behör
de könne unbürokratischer und rascher handeln, kann des
halb nicht durchschlagen, weil übersehen wird, daß ·in der 
Mehrzahl der Fälle mit diesem auch das Verwaltungshan
deln anderer Dienststellen verknüpft ist, was zur Zeit eine 
umständliche Koordination bzw. einen längeren Verwal
tungsweg erforderlich macht. 

Die Eingliederung wird sich auch - ich war überrascht, daß 
Sie das übersehen haben - insgesamt kostensparend auswir
ken. Die auch für eine Kleiostbehörde zur ordnungsgernäßen 

•.•. 

Aufgabenerledigung unabdingbare eigene Mindestausstat
tung entfällt durch die Eingliederung. Eine Minderung der 
Personal- und Sachkosten kann erfolgen, zumindest aber 
eine Mehrbelastung ausgeschieden werden. Die vorgesehene 
Zusammenfassung von Aufgaben bisher verschiedener Be
hörden in einer Abteilung der Landkreisverwaltung bringt 
darüber hinaus verschiedenste Einsparungen, vom Telefon
bis zum Schriftverkehr, um hier nur einiges zu nennen. Und 
schließlich kommt für den Bürger hinzu - und das scheint 
mir wichig -, daß er seine Angelegenheiten rasch und ab
schließend in einer einzigen Behörde bearbeitet bekommt 
und bisher übliche und wohl auch notwendige Zeitaufschü
be durch Aufsuchen mehrerer Dienststellen oder durch not
wendige Rückfragen außer Haus und Stellungnahmen mitbe
teiligter Stellen unterbleiben werden. All diese Verbesserun
gen und Vorteile für den Bürger würden sich nicht ergeben, 
wenn lediglich, wie von einigen Stellen vorgeschlagen wor
den ist, eine Angliederung und keine Eingliederung in die 
Landkreisverwaltung erfolgen würde. 

Im übrigen, glaube ich, können wir auch deshalb zuversicht
lich diese neuen Bestimmungen übernehmen, weil diese vor
gesehene Regelung kein völliges Neuland ist, sondern in 
ähnlicher Weise bereits in anderen Bundesländern, wie 
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und den Stadtstaa· 
ten, verfahren worden ist. Und hierbei hat man gute Erfah
rungen gemacht. 

Die Ausdehnung der örtlichen Zuständigkeit, die hier auch 
angesprochen worden ist, auf die kreisfreien Städte, wie das 
bisher schon der FaJI war, ist deshalb vertretbar und sogar 
notwendig, weil hier in erster Linie die Veterinärtätigkeit als 
Sachverständigenfunktion in Erscheinung tritt und für den 
übrigen Bereich die normale Zusammenarbeit mit den Stadt
verwaltungen sich vollziehen kann. 

Es muß weiterhin in diesem Zusammenhang gesehen wer
den, daß es sich um eine staatliche Aufgabe handelt und 
deshalb von dorther die festgelegte Zuständigkeit systemge
recht ist. 

Es wäre zu dem zweiten Hauptteil mit· einem Satz zu sagen, 
daß hier gerade die Begründung einer allgemeinen Zustän
digkeitstegdung bei der Landkreisverwaltung künftig man
ches erleichtern und Lücken schließen wird. Wir haben ja 
erkannt, daß das die richtige Ebene ist, besser zumindest als 
die Bezirksregierungsebene. Und wir können für den dritten 
Teil feststellen, daß insbesondere durch den S 15, der unter 
anderem eine Belassung der Einnahmen aus Bußgeldbeschei
den bei den Kreisen bringt und damit, etwa gemessen an 
dem Aufkommen des Haushaltsjahres 1973, immerhin eine 
Verschiebung von mehr als 4 Millionen DM zugunsren der 
Landkreise, auch kostenmäßig eine richtige Regelung getrof
fen worden ist. 

Wir halten das Siebzehnte Verwaltungsvereinfachungsgesetz, 
wie es uns im Entwurf vorliegt, für sachgerecht, ausgewogen 
und systemkonform. Es ·schließt sich an die bisherige Gesetz
gebung zur Verwaltungsreform an, und es scheint uns geeig
net als weiterer Schritt zu einer besseren, leistungsstarken, 
wirtschaftlichen und bürgernahen Verwaltung. Wir werden 
deshalb dem Entwurf zustimmen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Manin:-

Ich erteile das Wort dem Herrn Innenm.inister. 

· .. · .. ·. 
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Schw~qZ, Minister des Innem: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zu einigen Fragen, die hier angesprochen worden 
sind, noch ein paar kurze Bemerkungen machen. Herr Kolle
ge Klein, die Landesregierung sieht in der Tat in der Ein
gliederung der Veterinärämter in die Landratsämter 'eine Ra
tionalisierung, nur eine Rationalisierung - das dad ich sa
gen -, die nicht zu Personaleinsparungen führt; denn weni
ger Personal, als wir im Augenblick bei den Veterinärämtern 
haben, kann man ja gar nicht in einer Behörde haben. Im 
Gegenteil. _Hier ist durch Flei~hbeschaugesetz und Lebens
mittelüberwachung des Bundesgesettgebers, einmütig vertre
ten im Deutschen Bundestag, ein Problem neu aus unserer 
Zeit gesehen worden, über das wir uns heute morgen lange 
unterhalten haben. Hier kommen neue Aufgaben auf staatli
che Institutionen zu. Wenn wir den Rationalisierungseffekt 
sehen, dann eben darin, daß wir glauben, daß in einer einge
richteten Verwaltung wie dem Landratsamt der richtige 
Platz ist für die Unterbringung der Veterinärämter mit ihrer 
gesetzlichen Aufgabe, die sie zu regeln haben. · 

Parallel zu dieser Debatte läuft im Deutschen Bundestag 
eine Debatte über das Thema: Was müssen die Kommunen 
tragen? Welche Institutionen - Bundesgesetzgeber, Landes
gesetzgeber - erlassen Gesetze, die in ihrer Auswirkung 
und in ihrem Vollzug von wem_ zu bezahlen sind? -In die
sem Gesetz haben wir ganz klar nicht nur das an ·die Land
kreise zurückerstattet, was die Veterinärämter kosten, son
dern unter Berücksichtigung des Defizits, das im Verhältnis 
Landkreise - Land besteht, noch einen höheren Betrag an 
die Landkreise gegeben durch die Überlassung der Bußgeld
stellen, so daß hier auch die Kostenseite für die Übertragung 
dieser Aufgabe mit geregelt ist. 

Nun, Herr Dr. Eicher, Sie haben gesagt: Wie wenig ist das! 
- Ich verstehe Ihre Schlußfolgerung aus dieser Überlegung 
nicht. Es gibt keine Institution, die schwächer ist als die Ve
terinärämter. Wenn Sie denen etwas Gutes tun wollen, dann 
müssen Sie sie irgendwo unterbringen. Wenn Sie also sagen, 
man hätte die Schwächsten noch hängen lassen sollen oder 
abwarten sollen, bis anderes kommt; kann ·ich mit dieser Ar
gumentation nicht einiggehen, sondern umgekehrt. Wir müs
sen die Veterinärämter in einer gesonderten Verwaltung un
terbringen, wenn sie ihre Aufgaben, vor allen Dingen ihre 
Zukunftsaufgaben, erfüllen sollen. 

Nun noch etwas zu der Bemerkung, daß dieses Gesetz im 
dritten Teil ein häßliches Gesetz sei. Ich stimme Ihnen zu, 
was die Art angeht; wie - das ist aber nicht die Frage die
ses Gesetzes, sondern überhaupt von Anderungsgesetzen, ein 
Buchstabe weg, ein Wort hin - Gesetze gemacht werden; 
aber ich hoffe nicht, daß dieses allgemeine Verfahren für Sie 
allein Ursache war, sich der Stimme zu enthalten. Wir soll
ten überlegen, wie wir seitens der Regierung oder gemein
sam mit RC!ierung und Parlament solche Änderungen für 
den Abgeordneten lesbar und verständlich machen. Ich kann 
nur meinerseits sagen: Ich bin dazu gerne bereit. -

Die Landesregierung sieht in diesem Siebzehnten Gesetz ei
nen logischen Schritt in dem Gesamtkonzept dessen, was wir 
an Funktionalreform machen, was wir im territorialen Be
reich ändern wollen. Die Veterinärämter sind kleine, aber 
wichtige -Behörden. Die Landesregierung glaubt, daß mit der 
Annahme dieses Gesetzes ein guter Schritt in einem wichti
gen Teilbereich auf den bisher zurückgelegten Weg gegan
gen wird. 

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Martin: 

Meine Damen und Herren! Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Dann schließe ich die BeSprechung. Wir kommen 
zur Abstimmung, zunächst über den Antrag des Ausschusses 
für Verwaltungsreform - Drucksache 7/3392 -. Wer die
sem Antrag seine Zustimmung zu g!ben wünscht, den bitte 
ich um das. Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! __ 
Stimmenthaltung! - Dann ist der Antrag des Ausschusses 
für Verwaltungsreform bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der F.D.P. und bei Stimmenthaltung einiger Abgeordneter 
der SPD-Fraktion 

(Zuruf von der CDU, Und der CDU!) 

und der CDU-Fraktion gegen die Stimmen einiger Albgeord
neten angenommen. 

Ehe wir zur weiteren Abstimmung über das Gesetz kommen, 
darf ich auf folgendes hinweisen. Ich erbitte die Zustim
mung des Plenums dazu, daß bei der Beschlußausfertigung 
noch einige redaktionelle Änderungen vorgenommen wer
den, die im wesentlichen durch das erst kürz1ich verabschie
dete Dritte Landesstrafrechtsänderungsgesetz notwendig ge
worden sind. Erhebt sich dagegen Widerspruch? - Das ist 
nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zU:r Abstimmung 
über das Siebzehnte Landesgesetz über die Verwaltungsver
einfachung im Lande Rheinland-PfalZ. Wer dem Siebzehnten 
Landesgesetz über die Verwaltungsvereinfachung im Lande 
Rheinland-Pfalz - Drucksache 7/2934 - unter Berücksich
tigung der soeben beschlossenen Anderung seine ZUstim
mung zu geben wünsdlt, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Danke. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltung! - Ich 
stelle fest, daß das Gesetz gegen acht Stimmen bei Stimment
haltung der F.D.P. und bei Stimmenthaltung einiger Abge
ordneter der SPD in zweiter Lesung angenommen ist. 

(Zuruf von der SPD.) 

- Entschuldigen Sie, die Gegenstimmen waren überall über 
die beiden anderen Fraktionen verteilt, während die Stimm
enthaltungen in der von mir eben festgestellten Weise sich 
verteilen. 

Wir kommen zur SChlußabstimmung. Wer dem Siebzehnten 
Landesgesetz über _die Verwaltungsvereinfachung im Land 
Rheinland-Pfalz in der soeben beschlossenen Fassung, Teil 1, 
2, 3, 4, Einleitung und Oberschrift, wie es in der Drucksache 
7/2934 vorliegt, seine Zustimmung in der Schlußabstimmung 
zu geben wünscht, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 
- Danke. Die Gegenprobe! ,_ Stimmenthaltung! - Ich 
stelle fest, daß das Gesetz mit Mehrheit gegen acht Stimmen 
bei fünf Stimmenthaltungen angenommen ist. 

Meine Damen und Herren! Ich unterbreche die Sitzung zur 
Mittagspause bis 14.30 Uhr und bitte die Kollegen Präsiden
ten zu einer kurzen Besprechung, 10 Minuten vor Beginn 
der Sitzung, in mein Zimmer. 

Un te rb rech ung der Sitzung: 13.33 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.45 Uhr. 

Präsident Martin: 

Ich eröffne wieder die Sitzung des Landtags. Zu Beisitzern 
der heutigen Nadtmittagssitzung berufe ich Frau Abgeordnete 
Kerner und Frau Abgeordnete Bättt1er. Die Rednerliste führt 
Frau Abgeordnete B6ttner. 

;~. . ... ·<.::· 
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Ich darf auf der Tribüne begrüßen Mitglieder des CDU~ 
Ortsverbandes Schifferstadt, die jedenfalls ihr Erscheinen für 
den heutigen Nachmittag angekündigt haben. 

(Beifall im Hause.) 

Meine Damen und Herren! Der Herr Abgeordnete Kollege 
Rund hat die Abgabe einer Erklärung nach S 30 der Ge
schäftsordnung des Landtags beantragt. Nach Rücksprache 
im Vorstand und mit Billigung der Kollegen Präsidenten 
muß ich diese mir vorgelegte Erklärung gemäß S 30 der Ge
schäftsordnung als nicht zulässig zurückweisen. 

Wir kommen in der Tagesordnung zum Punkt 4: 

Zweite Beratung eines Landesgesetzes zu dem Staatsver
trag zwischen dem Land Hessen und dem Land Rhein
land-Pfalz über die Forschungsanstalt für Weinbau, Gar
tenbau, Geti-änketechnologie und Landespflege Geisenheim 
am Rhein 

- Drucksachen 7/2974/3383 -

Die Berichterstattung für den Ausschuß für Landwirtschaft, 
Weinbau und Umweltschutz erfolgt durch Herrn Abgeordne
ten Dr. Lübke. 

Abg. Dr. Lübke: 

Herr Präsident! Meine verehrten Damen und Herren! Mit 
der Drucksache 7/2974 ist dem Hohen Haus ein Zustim
mungsgesetzentwurf zu einem Staatsvertrag, der zwischen 
dem Land Rheinland-Pfalz und dem Land Hessen geschlos
sen worden ist, am 10. Juni 1974 zugeleitet worden. Das ist 
nach ArtikeltOt Satz 2 der Verfassung notwendig. 

Ich könnte auf die Drucksache 7/3383 verweisen, in der zu 
lesen ist, wann und mit welchem Ergebnis diese Gesetzesvor
lage in den zuständigen Ausschüssen behandelt worden ist. 

Gestatten Sie mit aber noch ein paar ganz kurze Sätze zu 
der Situation der Anstalt in Geisenheim überhaupt. In der 
Anstalt in Gelsenheim in Hessen werden seit Jahrzehnten 
Grundlagenforschungen füi den Weinbau und die Keller
wirtschaft betrieben, nicht nur für das Land Hessen, sondern 
auch für die anderen Bundesländer, auch für das Land 
Rheinland-Pfalz, welches ja, wie Ihnen bekannt, das größte 
weinbautreibende Bundesland ist. In Hessen werden nur vier 
Prozent der deutschen Rehflächen bearbeitet. Von daher ist 
das Land Hessen nicht gewillt, diese Anstalt allein weiterzu~ 
betreiben. Es ftat sich deshalb darum bemüht, daß die ande
ren Bundesländer diese Anstalt gemeinsam mit dem. Land 
H~ssen betreiben. Die Kapazität der Anstalt in Geisenheim 
wird zu 60 Prozent vom Weinbau und von der Kellerwirt~ 
schaft in AnspruCh genommen, zu 40 Prozent werden 
Forschungsaufgaben auf dem Gebiete des Gartenbaues, des 
Zierpflanzenbaues und der Landespflege vorgenommen. 
30 Prozent der Kapazität dieser Geisenheimer Anstalt dienen 
der Lehre und 70 Prozent der Forschung. 

Von daher ist es also recht und billig, wenn die Bundeslän~ 
der, welche Nutzen aus dieser Anstalt für ihren Weinbau 
ziehen, sich auch kooperativ an dieser Anstalt beteiligen. In 
diesem Lichte ist der Staatsvertrag zwischen dem Land 
Rheinland-Pfalz und dem Land Hessen zu sehen. Er ist am 
tO. Juni abgeschlossen worden. Das Ihnen vorliegende Ge
setz ist also ein Zustimmungsgesetz. 

In Geisenheim wird Grundlagenforschung für den Weinbau 
und die Kellerwirtschaft betrieben. 

Das bedeutet nicht, daß die Anstalten, die bisher in Rhein
land-Pfalz zweckgebundene Forschungsaufgaben durchge
führt haben, nämlich in Neustadt und Trier, brotlos würden. 
Diese AnstaheJl werden weiterhin zweckbedingte und eng 
gebundene Forschungsaufträge erhalten. Die Vergabe dieser 
Forschungsaufträge -wird im Forschungsbeirat abgestimmt, 
so daß keine Gefahr besteht, daß Doppelforschungen betrie
ben werden. 

Der Landwirtschaftsausschuß empfiehlt dem Hohen Haus die 
Annahme des Zustimmungsgesetzes. 

(Beifall. - Vizepräsident Steen übernimmt den 
· Vorsitz.} 

Vizepräsident Steen: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Be
sprechung. Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Besprechung und rufe zur Abstimmung auf. Grundlage der 
Abstimmung ist die Drucksache 7/2974 - Landesgesetz zu 
dem Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem 
Land Rheinland-Pfalz über die Forschungsanstalt für Wein
bau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege Gei
seoheim am Rhein -. Der Ausschuß für Landwirtschaft, 
Weinbau und Umweltschutz empfiehlt Ihnen die Annahme 
des Gesetzentwurfs. Wer in zweiter Lesung der Vorlage zu~ 
stimmen will, wird um ein Handzeichen gebeten. - Danke. 
Die Gegenprobe! Stimmenthaltungen? - Einstimmige An
nahme. 

Ich rufe sogleich zur Schlußabstimmung auf. Wer dem Ge
setz in der Drucksache 712974 in der soeben beschlossenen 
Fassung in der Schlußabstimmung seine Zustimmung geben 
will, wird gebeten, sich vom Platz zu erheben. - Ich danke 
Ihnen. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - Ich stelle 
fest, daß das Gesetz in der Schlußabstimmung einstimmig 
angenommen worden ist. 

Ich rufe nunmehr Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung eines Vierten Landesgesetzes zur Ände
rung des Sportwettgesetzes 

- Drucksache 7/3358 -

Das Wort zur Begründung hat Herr Staatssekretär Dr. 
Schreiner vom Finanzministerium. 

Dr. Schreiner, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der von der Landesregierung eingebrachte Gesetzentwurf 
bezweckt, durch gesetzliche Klarstellung eine einwandfreie 
Rechtsgrundlage für die Einführung der Pferdewette "Renn
quintett" in Rheinland-Pfalz zu schaffen. In Nordrhein
Westfalen wird diese Wette bereits seit dem Frühjahr 1971 
veranstaltet, nachdem dort eine gleichlautende Anderung des 
Sportwettgesetzes vorgenommen wurde. Bayern folgte dem 
Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen im Juli t973. Seit 
dem Sommer dieses -Jahres wird die Wette nach entspre~ 
ehenden Gesetzesänderungen auch in den Ländern Bremen, 
Hamburg. Hessen und Niedersachsen durchgeführt. In den 
genanntCn sechs Ländern wurde im September dieses Jahres 
ein Durchschnittssatz von 227 000 DM pro Wertag erzielt. In 
Nordrhein-Westfalen, in dem Land also, das die Wette zu
erst eingeführt hat, belief sich der Gesamtumsatz von Mitte 
März 1971 bis Ende September 1974 auf 126 Millionen DM. 
Bei dieser Sachlage ist es allein schon aus finanzpolitischen 
Erwägungen geboten. daß das Land Rheinland-Pfalz diese 
Wette ebenfalls einführt, um ein Abfließen von Spieleinsät
zen in andere Länder zu verhindern. Das Land wird 16 '-/s 
Prozent der Wetteinsitze des Rennquintetts an Wettsteuern 

.-... ;:·,··: 
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vereinnahmen. In Baden-Württemberg laufen gleichgerichtete 
Vo~bereitungen. Dort wie in Rheinland-Pfalz soll die Wette 
gemeinsam eingeführt werden, und zwar etwa zu Beginn des 
Monats Februar 1975. Ich darf Sie bitten, nach entsprechen
der Beratung in den Ausschüssen dem Gesetzentwurf Ihre 
Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei der CDU.) 

Vizepräsident Steen: 

Wortmeldungen liegen nicht vor, so daß offensichtlich keine 
Besprechung gewünscht wird. Der Altestenrat schlägt Ihnen 
vor, die Gesetzesvorlage an den Haushalts- und Finanzaus
schuß zu überweisen. Es erhebt sich kein Widerspruch, dann 
ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung eines Landesgesetzes über den Ver
fassungsschutz in Rheinland-Piatz (Landesverfassungs

schutzgesetz - LVSG -) 

- Drucksache 7/3374 -

Das Wort zur Begründung hat der Hetr Minister des Innern. 

.Schwarz, Minister des Innern: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Landesregierung hat Ihnen den Entwurf eines Landesge
setzes über den Verfassungsschutz in Rheinland-Piatz mit 
der Bitte um Beratung und Beschlußfassung zugeleitet. Las
sen Sie mich zu dieser ersten Lesung des Gesetzentwurfs ein 
paar Bemerkungen machen, die der Bedeutung dieses Gesetzes 
gerecht werden sollen. 

Die Landesregierung will mit dem Regierungsentwurf ein 
Zweifaches erreichen: einmal sollen die Aufgaben und Be
fugnisse des Verfassungsschutzes in Rheinland-Pfalz umfas
send landesrechtlich geregelt werden. Dies gilt um so mehr 

(Glocke des Präsidenten.) 

Vizepräsident Steen: 

Herr Minister, ich darf um Entschuldigung bitten, daß ich 
Sie unterbreche. In Ihrem Interesse möchte ich anraten, das 
Rednerpult wegen der Mikrofone etwas höher einzustellen. 

Schwarz, Minister des Innern: 

Dies gilt um so mehr, als der Verfassungsschutz im Bund 
und in den Ländern gerade in den letzten Monaten immer 
mehr in den Blickpunkt" des öffentlichen Interesses getreten 
ist. Zum anderen will die Landesregierung mit dem Entwurf 
einen Beitrag zur Vereinheitlichung des Verfassungsschutz
rechtes im Bund und in den Ländern leisten - ein Gesichts
punkt, der, wie ich meine, angesichts der häufig bundesweit 
gesteuerten verfassungsfeindlichen Aktionen wichtig ist. 

Das Land Rheinland-Pfalz gehört zu den fünf Bundeslän
dern, die seither das Verfassungsschutzgesetz des Bundes aus 
dem Jahre 1950, das allerdings vor zwei Jahren novel!iert 
worden ist, als ausreichende Rechtsgrundlage für die Tätig
keit des nachrichtendienstliehen Verfassungsschutzes angese
hen und deshalb bisher auf den Erlaß eines eigenen Landes-

verfassungsschutzgesetzes verzichtet haben. Auf Grund der 
in dem Verfassungsschutzgesetz des Bundes enthaltenen Ver
pflichtung wurde durch Verwaltungsanordnung im Jahre 
1950 im Ministerium des Ionern eine Abteilung Verfassungs
schutz gebildet, die mit der Wahrnehmung der Angelegen
heiten des Verfassungsschutzes betraut worden ist. Der Bund 
hat mit dem Änderungsgesetz zmn Verfassungsschutzgesetz 
vom 7. August 1972 dem Verfassungsschutz weitere Zustän
digkeiten übertragen und ihm bedeutsame Aufgaben auf 
dem Gebiet der inneren Sicherheit übertragen. 

Vor allem in letzter Zeit wurden verfassungsrechtliche Be
denken gegen eine Regelungsbefugnis des Bundes laut, weil 
dem Bund nach Artikel 73 des Grundgesetzes im Verhältnis 
zu den Länder!). für den Bereich des Verfassungsschutzes le
diglich das Recht zusteht, die Zusammenarbeit gesetzlich zu 
regeln, nicht aber, ihnen Aufgaben zuzuweisen. Die Landes
regierung teilt diese Bedenken und hält mit der Mehrheit 
der anderen Landesregierungen den Erlaß eines eigenen Ge
setzes für erforderlich. Auch die Ständige Konferenz der In
nenminister hat sich mit der Frage des Erlasses von Landes
gesetzen befaßt. Im Interesse einer Vereinheitlichung der 
Länderregelungen hat sie daher den Musterentwurf eines 
Verfassungsschutzgesetzes der Länder gebilligt und den Län
dern, die sich ein Landesverfassungsschutzgesetz geben wol
len, empfohlen, sich an diesen Musterentwurf anzulehnen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht in allen wesentli
chen Punkten diesem Musterentwurf. Er enthält unter ande
rem die Bestimmungen des Musterentwurfs über die Mitwir
kung des Verfassungsschutzes bei der Überprüfung von Be
werbern für den öffentlichen Dienst, die jedoch im Verfas
sungsschutzgesetz des Bundes keine ausdrückliche Aufnahme 
gefunden haben. Diese Vorschrihen geben dem Verfassungs
schutz aber keine zusätzlichen Befugnisse, denn alle Verfas
sungsschutzbehörden in Bund und Ländern wirken bei der 
Überprüfung ·von Bewerbern für den öffentlichen Dienst mit. 
Es ist daher nur konsequent und dient der Rechtsklarheit, 
dieses Recht des Verfassungsschutzes auch gesetzlich festzu
legen. 

Diese Rechtsklarheit ist einmal im Interesse des Bürgers not
wendig, der naturgemäß durch die Tätigkeit der Verfas
sungsschutzbehörden in seinen Rechten tangiert werden 
kann, auch und gerade, wenn er davon keine Kenntnis hat. 
Zum anderen sind wir aber auch den Mitarbeitern im Ver
fassungsschutz eine klare gesetzliche Regelung schuld.ig, um 
sie von dem zu Unrecht mancherorts geäußerten Mißtrauen 
in die Rechtssta3tlichkeit und Gesetzlichkeit ihrer Arbeit zu 
befreien. Ich muß leider feststellen, daß Vorgänge im Bun
desamt für Verfassungsschutz, namentlich die Weitergabe 
umfangreichen geheimhaltungsbedürftigen Materials an unbe
fugte dritte Personen, keinen Beitrag zum Abbau dieses Miß
trauens in der Bevölkerung darstellen; und sie haben auch 
nicht der unumgänglich notwendigen Zusammenarbeit der 
Verfassungsschutzbehörden gedient. Dies kann ich im Hin
blick auf eine erfolgreiche Arbeit des Verfassungsschutzes 
nur bedauern. 

Der Abbau der noch bestehenden Vorbehalte durch eine ein
wandfreie gesetzliche Grundlage ist um so notwendiger, als 
Verfassungsschutzbehörden im Interesse der Sicherheit des 
Staates und damit der weitaus überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung Art und Motivationen ihrer Handlungen nicht 
immer wie andere Behörden, der Bevölkerung deutlich ma
chen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, las· 
sen Sie mich daher bei dieser Gelegenheit allen Bediensteten 
des Verfassungsschutzes Dank sagen für den aufopferungs
vollen Einsatz bei der Erfüllung ihrer schwierigen und im
mer gefährlicher werdenden Tätigkeit, aber auch für die zu-
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sätzlichen Belastungen, die sie im Vergleich zu Angehörigen 
anderer Verwaltungen auf sich nehmen müssen. 

(Beifall der CDU.) 

Gleichzeitig möchte ich die Möglichkeit benutzen, auch in 
der Offentlichkeit den Angehörigen des Verfassungsschutzes 
Anerkennung für den Erfolg ihrer Arbeit auszusprechen. 

Zu Beginn meiner Ausführungen hatte ich als eines der Ziele 
des Regierungsentwurfes die Rechtsvereinheitlichung ange
führt. Eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Ver
fassungsschutzbehörden der Länder und des Bundes ist nur 
dann möglich, wenn die Rechtsgrundlagen für ihre Tätigkeit 
weitgehend übereinstimmen. Diesem Anliegen trägt der Ent
wurf in zweierlei Beziehung Rechnung: Im Verhältnis zum 
Bund ist durch eine weitgehende Anpassung an das Verfas
sungsschutzgesetz des Bundes sichergestellt, daß hier nicht 
zweigleisig oder sogar aneinander vorbei gearbeitet wird. 
Bezüglich der notwendigen Vereinheitlichung der Länderre
gelungen darf ich auf den von mir bereits erwähnten Mu
sterentwurf eines Verfassungsschutzgesetzes für die Länder 
verweisen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf darf indessen nicht isoliert 
gesehen werden, sondern nur im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der extremistischen Kräfte und der dadurch be
dingten Sicherheitslage. Gestatten Sie mir daher hierzu eini
ge allgemeine Bemerkungen. 

Die verfassungsfeindlichen Kräfte, gleich welcher Richtung, 
haben bisher bei der Bevölkerung mit ihren Parolen wenig 
Resonanz gefunden und bei fast allen Wahlen der letzten 
Jahre vernichtende Niederlagen hinnehmen müssen. Es hat 
sich gezeigt, daß die verfassungsmäßige Ordnung, auf der 
unsere parlamentarische Demokratie beruht, von der weitaus 
überwältigenden Mehrheit unserer Bevölkerung bejaht wird, 
und dies kallll von allen demokratischen Parteien nur be
grüßt werden. Aber Wahlergebnisse, meine Damen und Her
ren, lassen für sich allein keinen zuverlässigen Schluß auf 
Aktivität und Gefährlichkeit einer extremistischen politi
schen Gruppierung zu. Zwar haben die extremistischen 
Kräfte bei einigen an den Hochschulen durchgeführten Wah
len Verluste erlitten; Folgerungen in der Richtung, daß eiQe 
allgemeine Ttndenzwende zu erkennen wäre, wären aber 
voreilig. Der Demokratie bleibt vielmehr die Aufgabe ge
stellt, auch und gerade außerhalb der offenen politischen 
Auseinandersetzung verfassungsfeindlichen Aktivitäten mit 
aller Entschiedenheit zu begegnen. Dabei muß mit Deutlich
keit herausgestellt werden, daß der Verfassungsschutz legiti
mer Ausdruck des Selbstbehauptungswillens unseres freiheit· 
lieh-demokratischen Rechtsstaates ist, wie das kürzlich von 
der Ständigen Konferenz der Innenminister verabschiedete 
Sicherheitsprogramm foirnuliert hat. Alle Versuche, die im 
Grundgesetz verankerte freiheitliche und demokratische 
Grundordnung Zll beseitigen, sind illegal und müssen auf 
den entschiedenen Widerstand der Bürger, des Staates und 
seiner staatlichen Organe stoßen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Dies gilt uneingeschränkt sowohl für den Rechtsextremismus 
als auch für den Linksextremismus. Das heißt aber nicht, auf 
dem rechten Auge blind zu sein, sondern es entspricht der 
realen und durch Zahlen belegten Lage, wenn man feststellt, 
daß unsere verfassungsmäßige Ordnung in erster Linie durch 
eine zunehmende Aktivität linksextremistischer Kräfte be
droht wird. Der Rechtsextremismus als politische Kraft hat 
dagegen derzeit an Bedeutung und damit an Gefährlichkeit 
verloren, was allerdings nicht spektakuläre Einzelaktionen 
ausschließt. Diese Entwicklungstendenzen sind im ganzen 
Bundesgebiet gleichermaßen erkennbar. 

Lassen Sie mich hierzu einige Zahlen nennen. Die Zahl der 
bekannten linksradikalen Organisationen in der Bundesrepu
blik Deutschland ist zwar weiter zurückgegangen. Während 
es 1972 insgesamt 365 waren, waren es 1973 noch 317. Dem
gegenüber müssen wir aber feststellen, daß sich die Zahl der 
Mitglieder konstant erhöht. Sie betrug im Jahre 1973 
116 500; dies ist gegenüber 1972 eine. Zunahme um 3 400. 
Mit der steigenden Mitgliederzahl - trotz zahlenmäßiger 
Abnahme der Organisationen - ergibt sich indessen eine 
größere Konzentration der Kräfte und damit eine erhöhte 
Gefährlichkeit. Dem entspricht auch die Zunahme von Ter
ror- und Gewaltakten. Während bei den Terroranschlägen 
die Anzahl etwa gleichgeblieben ist, haben die sonstigen po
litisch motivierten Gewaltakte, wie etwa Körperverletzungen 
und Sachbeschädigungen, erheblich zugenommen. Demge
genüber läßt sich feststellen, daß der Rechtsextremismus im 
Bund wie auch in unserem Land weiter an Einfluß und Be
deutung verloren hat Dies wird besonders bei der Feststel· 
lung der Verfassungsschutzbehörden deutlich, daß 12 Pro
zent aller Rechtsextremisten im Jahre 1973 aus ihrer Organi
sation ausgetreten sind. Eine Ausnahme stellen lediglich die 
Jugendorganisationen dar, die ihren Mitgliederstand erhöhen 
konnten und gegenwärtig als der stärkste Faktor im rechts· 
extremistischen Lager anzusehen sind. 

Meine Damen und Herren, einer besonders sorgfältigen Be
obachtung bedarf auch die Entwicklung der politisch extre
men Ausländerorgaitisationen. Die weitaus überwiegende 
Mehrzahl - und ich sage das gerne, auch hier im Parla
ment - der in der Bundesrepublik Deutschland arbeitenden 
Ausländer respektiert die verfassungsmäßige Ordnung des 
gastgebenden Landes. Mit Umsturzversuchen oder terroristi
schen Aktionen haben sie nichts im Sinne. Es hieße aber die 
Augen vor der WirklichkeK zu verschließen, wenn man nicht 
zur Kenntnis nähme, daß nach den übereinstimmenden Er
kenntnissen der Ve_rfassungsschutzbehörden im Jahre i970 
101, 1971 219 und 1973 sogar 226 ausländische Extremisten
gruppen in der Bundesrepublik bestanden. Auf ihr Konto 
gingen 1971 168 Gewalttaten, die politisch motiviert waren; 
im Jahre 1973 waren es 139. 

Vor allem diese sich abzeichnende Entwicklung war für den 
Bundesgesetzgeber Veranlassung, durch das Verfassungs
schutzänderungsgesetz vom 7. August 1972 die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine Überwachung terroristischer Aus
länder zu schaffen. Die Notwendigkeit hierzu hat sich ein
deutig bestätigt und besteht auch unverändert fort. 

Bei der Bekämpfung anarchistischer Gewalttäter ist der Ver
fassungsschutz vor besonders schwierige Probleme gestellt. 
Es gilt, technisch und organisatorisch befähigte Verbrecher 
zu bekämpfen, die unter strenger Wahrung der Regeln der 
Konspiration sowie zum Teil ohne Rücksichtnahme auf Le
ben und Gesundheit der Mitmenschen und oftmals mit Un
terstützung sympathisierender Kreise ihre Ziele verfolgen. 

Besondere Bedeutung hat in den letzten Jahren auch in der 
öffentlichen Diskussion die Frage gewonnen, wie verhindert 
werden kann, daß Verfassungsfeinde in den öffentlichen 
Dienst übernommen werden. Die zahlreichen und zum Teil 
erfolgreichen Versuche, solche Bewerber in den Staatsdienst 
einzuschleusen, sind bekannt. Die Landesregierung ist in 
Obereinstimmung mit dem Beschluß der Regierungschefs des 
B~des und der Länder vom 28. Januar 1972 der Auffas
sung, daß nur der Bewerber in den öffentlichen Dienst über
nommen werden darf, der die Gewähr dafür bietet, daß er 
jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Der Staat würde die 
ihm gestellten Aufgaben gegenüber seinen Bürgern nicht er
füllen und sich letztlich selbst aufgeben, wenn er seinen eige
nen Totengräbern den Zugang zum öffentlichen Dienst er· 
öffnete. 

(Beifall bei der CDU.) 
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, Es muß daher das Ziel sein, von vornherein die Einstellung 
'nicht verfassungstreuet Bewerber zu verhindern. Hierzu sind 
sorgfältige Oberprüfungel) der Bewerber für den öffentlichen 
Dienst vor der Einstellung unerläßlich. Die Landesregierung 
ist sich durchaus der Schwierigkeiten bewußt, die hierbei 
auftreten können. Die in Rheinland-Piatz abgewickelten und 
auch in der Offentlichkeit bekanntgewordenen Fälle haben 
aber gezeigt, daß diese Oberprüfungsverfahren durchaus ef
fektiv sind und, was von großer Bedeutung ist, sie genügen 
dabei allen Ansprüchen, die unter den Gesichtspunkt der 
Rechtsstaatlichkeit gestellt werden müssen; dies ist, wie Ih~ 
nen bekannt, durch mehrere gerichtliche Entscheidungen, 
auch von Obergerichten, eindeutig bestätigt worden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf dem Gebiet 
der Spionage muß festgestellt werden, daß nach wie vor die 
Anstrengungen der kommunistischen Nachrichtendienste, 
alle bedeutsamen und lebenswichtigen Bereiche der Bundes~ 
republik Deutschland auszuspähen, unvermindert anhalten. 
Hoffnungen, daß die Bemühungen der Bundesrepublik 
Deutschland und Europas um Entspannung zu einem Rück~ 
gang der nachrichtendienstliehen Aktivitäten der östlichen 
Geheimdienste führen würden, haben sich nicht bestätigt. 
Nach wie vor ist insbesondere unser Land ein Schwerpunkt 
der Spionagetätigkeit. Rheinland~Pfalz .ist wegen seiner zahl~ 
reichen militärischen Objekte ein bevorzugtes Zielland der 
Militärspionage. Die Gefährlichkeit dieser Spionage wurde 
besonders deutlich bei dem in diesem Jahr aufgedeckten 
Spionagefall Ernst, der auch in der Öffentlichkeit durch 
Presseberichte bekannt wurde. Bei diesen bekannten Bemü· 
hungea der östlichen Geheimdienste wird man Verständnis 
für dit notwendigen Sicherheitsüberprüfungen für Staat und 
Wirtschaft erwarten dürfen, die verhindern sollen, daß Per~ 
sonen mit einem Sicherheitsrisiko an sicherheitsempfindli· 
eben Stellen für Staat und Wirtschaft verwendet werden. 

Meine Damen und Herren, ich sehe davon ab, Ihnen den In
halt des Regierungsentwurfs im einzelnen vorzutragen. Las~ 
sen Sie mich jedoch kurz auf S 2 des Gesetzentwurfs einge· 
hen. Nach dieser Bestimmung werden die Aufgaben und Be~ 
fugnisse des Verfassungsschutzes vom Ministerium des In~ 
nern wahrgenommen_ Mit dieser organisatorischen Rege~ 
Jung, der Einbindung des Verfassungsschutzes als eine Abtei
lung des Ministeriums, wird die schon jetzt geltende Rege~ 
lung beibehalten, die in mehreren Ländern praktiziert wi,rd 
und sich hier wie dort gut bewährt hat. 

Gegenüber der Einrichtung einer selbständigen Behörde in 
Form eines Landesamtes- für Verfassungsschutz gewährleistet 
die vorgeschlagene Organisationsform die sorgfältige und 
unmittelbare Unterrichtung des politisch verantwortlichen 
Ministers. Ihm ist damit auch die unmittelbare Dienstauf~ 
sieht möglich und gleichzeitig wird deutlich hervorgehoben, 
daß der Minister des Ionern für alles, was im Verfassungs~ 
schutz getan und unterlassen wird, dem Parlament gegen~ 
über voll verantwortlich ist. 

In der Frage der Kontrolle geht die Landesregierung davon 
. aus, daß es bei dem bisherigen Verfahren der Unterrichtung 

des Altestenrates belassen werden sollte; dies hat sich be~ 
währt. 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der heute zur Beratung anstehende Gesetzentwurf stellt ei· 
nen gewissen Abschluß in der Gesetzgebung des Landes auf 
dem .Gebiet der inneren Sicherheit dar. Nach dem Polizei
verwaltungsgesetz und dem Landesgesetz über Brandschutz 
und Technische Hilfe, die beide bereits in Kraft getreten 
sind und dem Entwurf eines Gesetzes über den Rettungs
dienst in Rheinland-Pfalz, der gegenwärtig in den zuständi· 

gen AusschUssen beraten wird, bildet das Landesverfassungs
schutzgesetz einen Schlußstein für die Landesgesetzgebung 
auf dem sehr bedeutsamen Gebiet der inneren Sicherheit. 
Lassen Sie mich abschließend feststellen, daß die L·andesre~ 
gierung davon überzeugt ist, dem Hohen Haus einen Ge~ 
setzentwurf vorgelegt zu haben, der sowohl eine eindeutige 
gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit des Verfassungs~ 
schutzes in unserem Land als auch einen Beitrag zur Verein
heitlichung darStellt. Die Landesregierung ist weiter der Auf~ 
fassung, daß die vorgeschlagene Regelung in erster Linie der 
Sicherheit unserer Bürger dient. Das Wissen um Umfang und 
Grenzen der Befugnisse des nachrichtendienstliehen Verfas
sungsschutzes wird die Einsicht in dessen Notwendigkeit 
und das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit seines Handeins 
stärken. Beides ist für den erfolgreichen Kampf gegen die 
Feinde unserer Demokratie unerläßlich. Unsere verfassungs~ 
mäßige Ordnung wird letztlich nur dann mit Erfolg gegen 
alle Versuche, sie zu beseitigen, bewahrt werden können, 
wenn die Arbeit unserer Organe für die innere Sicherheit 
auch von der Zustimmung und dem Vet:trauen des Bürgers 
getragen wird. Im Namen der Landesregierung darf ich Sie 
daher bitten, d~m Entwurf Ihre Zustimmung zu geben .. 

(Beifall der CDU.) 

Vizepräsident Steen: 

Ich eröffne die Besprechung. Das Wort hat der Abgeordnete 
Munzinger. {SPD)_ 

Abg. Munzinger: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
Wenn man heute den Begriff Verfassungsschutz gebraucht, 
könnte man schnell Emotionen wecken. Diese Situation ist 
an sich zu bedauern, denn jeder, der Staatlichkeit will, staat
liche Ordnung will, muß natürlich ausgehen davon, daß 
Ordnungen auch immer gefährdet sind, und zwar auch von 
außen gefährdet werden· können, wie aus der Gesellschaft 
selbst. Deshalb ist die Einrichtung und Instirutionalisierung 
eines Verfassungsschutzes im spezifischen Sinne ein staatli
ches Gebot, das die Sozialdemokraten voll unterstütze.!).. Da
bei verkennen wir allerdings nicht, daß der Verfassungs· 
schutz in diesem spezifischen Sinne, wie hier vom Gesetzent· 
wurf umfaßt, immer ein Teil des Bemühens, ist, das System 
der tatsächlichen Machtverhältnisse, Kräftegruppierungen 
urid Wirkungszusammenhänge im Staat zu sichern. Das muß 
mit bedacht sein, wenn man Institutionen schafft, denn diese 
Institutionen sind ja selbst wieder Machtapparaturen, die im 
Staatsbereich eingesetzt und gebraucht werden und sie ver~ 
dienen deshalb auch als Machtapparaturen die distanziert 
kritische Betrachtung in Begleitung ihrer Arbeit. Dabei ist 
auch zu bedenken, daß das höchste Maß an Sicherung der 
Verfassung in der Obereinstimmung der Gesellschaft und des 
gesellschaftlichen Bewußtseins, da sie ja über den einzelnen 
hinausgreift, mit den Grundwerten der Verfassung besteht, 
die es zu schützen gilt. Das ist aber der Appell an die Politik 
überhaupt, nämlich sich so zu gestalten, daß in jedem Fall 
die Grundwerte des Grundgesetzes nicht nur abgesichert, 

.. sondern auch praktiziert werden, das heißt, daß wir im poli
tischen Raum den freiheitlich-sozialen Rechtsstaat realisie
ren. Diese Realisation ist ein Prozeß. Jeder Prozeß bedingt 
für sich Wandlungen und Veränderungen. Das bedeutet, daß 
man die VcrfUsungssicherung und den Verfassungsschutz 
nicht aus der Mentalität der Beharrung und der Sicherung 
des Status quo betreibt. Vielmehr gilt es, im Blick auf die 
geschichtlich notwendigen Wandlungen immer zu bedenken, 
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welch~ Entwicklungen, das heißt Verfassllngswirklichkeiten, 
sich im Verhältnis zur normierten Verfassung entfalten. Des· 
halb ist es angezeigt, das freie Reden und freie Denken nicht 
durch Pressionen von außen einschüchtern zu wollen, son· 
dern dieser Freiheit im umfassenden Sinne Raum zu geben. 
Zugleich heißt_ das aber auch: Wer diesen Grundsatz bejaht, 
der muß auch den anderen Grundsatz der Härte bejahen, 
daß es keine Freiheit für die Feinde der Freiheit geben kann. 

(Beifall im Hause.) 

Von dorther ist der Verfassungsschutz als Organisation zu 
rechtfertigen. Hier beginnt seine hohe Bedeutung im gesell· 
schaftliehen und politischen Bereich sowie in dem unseres 
Landes. Ich habe damit die Problematik kurz angedeutet, 
die es mit zu sehen gilt, wenn wir heute ein Verfassungs· 
schutzgesetz eingebracht sehen, das wir beraten und ab. 
schlußreif behandeln sollen. 

Wir haben mit dem Grundgesetz eine geschriebene Verfas· 
sung; das ist an und für sich nicht selbstverständlich. Eine 
geschriebene Verfassung stellt letztlich den normierten Re· 
flex von Verhältnissen dar, die zum Zeitpunkt der Abfas· 
sung der Verfassung bestanden hatten oder in ihrer Entwick· 
lung erwartet wurden. Das zeigt aber auch auf, wieviel An~ 
passungsfäli.igkeit im Laufe der Geschichte notwendig ist, 
und zwar die Grundwerte der Verfassung zu e'rhalten; denn 
es gibt solche, die in ihrer Forderung unverän;dert bleiben, 
aber in der praktischen Gestaltung ständig eine neue Ausfor· 
mung fordern, und zwar nicht an der Politik des Tages, 
noch weniger an der Parteipolitik, die aber im politischen 
Vollzug der gesellschaftlichen Gestaltung sehr relevant wer~ 
den können. Ich erinnere hier beispielsweise an die Diskus~ 
sionen zu Artikel 14 und Artikel 15 des Grundgesetzes, die 
im Zusammenhang mit dem Mitbestimmungsrecht in Gang 
gekommen sind. Dort beginnt die Verfassungsausdeutung im 
Blick auf ds,s, was heute aktuell wird und was in der Zu~ 
kunft möglW;:herweise eine erhebliche gesellschaftliche Bedeu· 
tung erlangt. Die Diskussion darum ist frei, berührt aber 
grundsätzliche Auffassungen. 

Der Verfassungsschutz steht zum anderen als Institution 
auch unter der Verantwortung, die ihm aus der Tatsache zu· 
wächst, daß er sich etwas außerhalb der Kontrolle betätigt, 
der sonst alle staatlichen Organe unterliegen. Mir scheißt, 
daß hierzu der vorliegende Entwurf wenig ausgewiesen hat. 
Auch die Ausführungen des Herrn Innenministers sagen 
dazu nicht viel. Natürlich kann und muß sich der Innenmi· 
nister darauf berufen, daß er als Minister gegenüber dem 
Parlament für die Tätigkeir des Verfassungsschutzes verant~ 
wortlieh bleibt. Diese Verantwortlichkeit kann aber ganz 
ernst begriffen und aufgenommen werden; sie kann dazu 
führen, daß sozusagen der Verfassungsschutz im Bereich des 
Innenministeriums existiert, ohne daß das Parlament selbst 
als das berufene Organ in vollem Umfang Informationen er~ 
hält. Die Tatsache, daß das Parlament informiert werden 
muß, ist bereits eine Kontrollfunktion gegenüber dem Ver~ 
fassungsschutz. In Artikel 10 Abs. 2 des Grundgesetzes -
ich darf mit Genehmigung des Herrn Präsidenten zitieren -
heißt es: 

Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes an· 
geordnet Werden. Dient die Beschränkung dem Schutze 
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder 
des Bestandes oder der Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes, so kann das Gesetz bestimmen, .Jaß sie dem Be· 
troffeneo nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des 
Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksver~ 
tretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. 

Hier handelt es sich um das Brief~, Post· und Fernmeldege~ 
heimnis. Es ist also durchaus die Praxis, daß abgehört wird, 
abgehört werden darf und man die Post kontrollieren darf. 
Damit wird objektiv ein Grundrecht verletzt. Die Verant~ 

wortung dafür zu übernehmen ist natürlich zunächst Sache 
des Verfassungsorgans, dann des Ministers, letztlich aber 
auch des Parlaments, das die Fflicht hat, sich um die Verlet~ 
zung von Grundrechten im Sinne einer vollen Information 
zu kümmern, um dann beurteilen zu können, ob das in Ab· 
wägung der Güter, die hier im Spiele stehen, so gewissenhaft 
geschieht, daß man sich damit einverstanden erklärt, oder 
ob dieses oder jenes etWa anders gehandhabt werden sollte. 
Nicht anders ist es mit den Bestimmungen i.n Artikel 21 
Abs. 2 sowie mit denjenigen in Artikel 18 des Grundgesetzes. 
Ich will das hier nicht näher darlegen; da wird sicher Anlaß 
sein, in der Ausschußberatung darauf einzugehen. 

Es muß auch hier darauf hingewiesen werden, daß die Ar· 
beit im Verfassungsschutz vielleicht dazu reizt, viel zu wa~ 
gen, weil 'sie sich in einem romantischen Bereich und in ei~ 
ner Grauzone vollziehen kann. Es muß ferner darauf hinge· 
wiesen werden, daß blinder Eifer im Verfassungsschutz oder 
gar Überheblichkeit im Urteil dessen, was Verfassungs~ 
gefährdung ist, großen Schaden an der Vertrauensgrund~ 
Iage des Bürgers gegenüber dem so verfaßten Staat anrichten 
kann. Damit kann ein Verlust im Vertrauen des Staatsbür~ 
gers zu den Werten des Grundgesetzes selbst eintreten. Aus 
der Arbeit zum Schutze d~r Verfassung kann möglicherweise 
auf diesem Wege eine Gefährdung im Sinne eines Vertrau~ 
ensschwundes erfolgen. Es gilt also, bei der Arbeit des Ver~ 
fassungsschutzes diese Vertrauensgrundlagen nicht anzuta~ 
sten, sondern durch die Arbeit deutlich zu machen, daß sich 
das dem Verfassungsschutz gewährte Vertrauen in hohem 
Maße rechtfertigt. 

Man sollte den Verfassungsschutz aus einer ungewissen und 
fast etwas künstlich geschaffenen Situation heraushalten, die 
gelegentlich die Grenzen der Psychose streift, indem man 
meint, es müsse in der Öffentlichkeit stark betont werden, 
wie sehr unser Grundgesetz bereits gefährdet und wie not· 
wendig deshalb nunmehr die Schaffung eines solchen Geset· 
zes sei. Ich habe etwas die Vermutung - das möchte ich 
ausdrücklich feststellen -, daß diese Überlegungen im Hin~ 
tergrund bei der Einbringung dieses Gesetzes eine Rolle ge· 
spielr haben; denn es bringt materiell gar nichts anderes, als 
das, was wir bisher schon praktiziert haben. Daß die Kodifi· 
kation in der Öffentlichkeit sehr interessant erscheint, kann 
nur dort der Fall sein, wo die Öffentlichkeit bisher nicht 
hinreichend über die· Tätigkeit des bereits lange bestehenden 
Verfassungsschutzes in unserem Land informiert war; auch 
wir waren es nicht im Parlament. 

Ich will das nicht dramatisieren, ich möchte aber auch ver
hindern, daß umgekehrt jetzt dieser Gesetzgebungsakt eine· 
Resonanz findet in dem Sinne, daß man sagen müßte: End~ 
lieh haben wir einen Verfassungsschutz in unserem Land! 
- Den haben wir schon immer gehabt. 

Und es gilt - das gehört auch noch ins Grundsätzliche -
daran zu denken, daß diese Entwicklung, die ich kurz an
sprach, im Verfassungsbereich von seiten des Verfassungs· 
schutzes auch nicht den Schatten einer Beeinträchtigung er· 
fährt; das freie Won, die freie Rede und das freie Denken 
müssen erhalten. bleiben, wenn unsere Verfassung lebendig 
bleiben soll als tragfihige Grundlage in die Zukunft hinein. 

Ich möchte mich- nun im einzelnen dem Entwurf noch kurz 
zuwenden. Zunächst kann man feststellen - das war aber 
bish~r auch schon so -, daß wir keine Staatspolizei im 
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üb\en Sinne haben, keine Staatssicherheitspolizei, aaß näm
lich der Verfassungsschutz von der Polizei völlig losgelöst 
ist. 

Ich möchte auf § 3 Abs. 2 Satz 1 hinweisen. Dort heißt es: 
"Bei der Oberprüfung von Personen, denen im öffentlichen 
Interesse ... " Hier ist an den Herrn Innenminister und die 
Landesregierung die Frage zu stellen, ob nicht nur die Ober
prüfung von Personen, sondern auch die Überwachung von 
Personen hineingenommen werden müßte. Ich könnte mir 
vorstellen, daß unser Verfassungsschutz nicht nur überprüft, 
sondern auch in diesem Bereich eine laufende Überwachung 
vornehmen sollte. 

Wenn es vorher heißt, daß sicherheitsgefährdende und ge
heimdienstliche Tätigkeit im Geltungsbereich des Gesetzes 
über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes für eine fremde 
Macht auch Aufgabe des Verfassungsschutzes ist, zu sam
meln, auszuwerten, Auskünfte einzuholen, dann fragt man 
sich doch, für welche fremde Macht das dann geschieht. 
Das möchte man dann doch etwas näher wissen. Wir haben 
ja einige fremde Mächte im Bereich der Bundesrepublik, die 
hier tätig sind. Es wird uns bei der näheren Behandlung des 
Gesetzes interessieren, welche Selbständigkeiten diese Nach
richtendienste in unserem Land haben oder in welcher Wei
se diese Dienste gehalten sind, sich mit unserem Verfas
sungsschutz kurzzuschließen, wenn sie in Aktion treten 
oder ob das nicht geschieht. Denn wenn ich auf der anderen 
Seite lese, daß unser Land in dieser Aufgabe so selbständig 
bleibt, daß aus anderen Ländern Verfassungsschutzämter 
oder Abteilungen übergreifend nicht ermitteln dürfen ohne 
ZustimmWig unseres Innenministeriums, dann meine ich, 
sollte es selbstverständlich sein, daß die Geheimdienste frem
der Mächte zumindest in gleicher Weise veranlaßt werden, 
mit unserem Verfassungsschutz zusammenzuarbeiten. 

Die Befugnisse des Verfassungsschutzes, wie sie in § 4 nie
dergelegt sind, sind erheblich. Wenn es heißt, daß der Ver
fassungsschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach 
pflichtgemäßem Ermessen handelt und die notwendigen 
Maßnahmen trifft, dann liegt darin eine Generalvollmacht, 
die sich sehr weit erstrecken kann. Um so notwendiger ist 
auch von hier aus eine funktionierende Kontrolle. 

Der Verfassungsschutz ist damit in den Stand gesetzt - das 
war er aber auch bisher schon und hat das so praktiziert-, sich 
über gesetzliche Schranken, die den Bürger in seinem Frei
heitshereich abschirmen, hinwegzusetzen. 

Ganz besonderes Interesse beansprucht in unserer Fraktion 
der S 6 des Entwurfs. Dort heißt es, daß der Verfassungs
schutz seine Erkenntnisse auch an andere als staatliche Stel
len weitergeben kann, soweit dies zum Schutz der freiheitli
chen demokratischen Grundordnung, des Bestandes oder der 
Sicherheit der Bundesrepublik erforderlich erscheint. Wer ist 
nun der Kreis, an den der Verfassungsschutz seine Erkennt
nisse weitergeben kann? Er ist hier nicht näher umrissen. 
Vielleicht bestehen Gründe, uns das hier nicht so deutlich in 
einer öffentlichen Sitzung zu sagen. Aber dann müssen wir 
das in der Beratung e..rfahren. Und damit komme ich noch 
einmal zur Frage der Kontrolle des Verfassungsschutzes. 
Was bisher in diesem Bereich geschehen ist, erscheint mir 
völlig unzulänglich. Der sogenannte G-10-Ausschuß tagt ja 
ganz sporadisch. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Ver
fassungsschutz so wenig Arbeitsanfall hat. Denn dann müßte 
ich sagen, daß sich das ganze Gesetz nicht rentiert. Ich kann 
mir nicht vorstellen, daß 'das so wenig sein soll. Wir werden 
dann im Ausschuß empfehlen, daß wir einen parlamentari
schen Ausschuß installieren, so wie ihn zum Beispiel das 

Land Berlin eingeführt hat, einen Ausschuß, der häufiger in
formiert wird und umfassend informiert wird und aus dem 
heraus dann auch eine kritische Bestandsaufnahme von Zeit 
zu Zeit erfolgen kann. Herr Minister, das enthebt Sie nicht 
Ihrer Verantwortung als Minister, erleichtert dann aber ge· 
wiß das Eintreten für den Verfassungsschutz. Denn Sie 
schaffen dann im Parlament eine...breitere Vertrauensbasis, als 
sie bisher in bezug auf diese Organisation bestanden hat. 
Das Parlament ist es ffieines Erachtens sich selber schuldig, 
darauf zu dringen; das wird die wesentliche Forderung sei· 
tens der sozialdemokratischen Fraktion bei der Beratung des 
Gesetzes, der wir zustimmen, sein. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Steen: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Eicher {F.D.P.). 

Abg. Dr. Eicher: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
Eine Bemerkung vorweg zu den Ausführungen des Herrn In
nenministers, die er soeben bei der Einbringung des Gesetz
entwurfs gemacht hat. Für uns Freie Demokraten gibt es 
heute keinen Anlaß, unser Bekenntnis zur freiheitlichen De
mokratie feierlich zu bekräftigen. Wir halten es auch für 
überflüssig, den Verfassungsfeinden heute etwas nachhaltig 
den Kampf anzusagen. Meine Damen und Herren! Selbstver· 
ständlichkeiten in diesem Bereich, in dem es Gott sei Dank 
ein hohes Maß von Obereinstimmung gibt, sollte man nicht 
immer verbal unterstreichen; man sollte sie zur Maxime sei· 
nes politischen Handeins machen. Das ist für mich das Ent· 
scheidende. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD.) 

Nach den Ereignissen der letzten Monate rund um Guillaume 
herum nahm ich den Entwurf eines Landesgesetzes über 
den Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz ganz behutsam 
zur Hand, so etwa mit dem Gefühl: Na, was hat denn da 
unsere Landesregierung zum Ausklang der Legislaturperiode 
noch für ein heißes Eisen angepackt? Das muß ja brandeilig 
sein, sagte ich mir, daß wir zu den zahlreichen Vorlagen für 
unsere Ausschüsse auch noch so einen brisant wirkenden 
Entwurf serviert bekommen. Und beim ersten Oberfliegen 
des Entwurfs war ich denn auch - so wie es einem als Ab
geordneten Zunächst immer wieder geht - beeindruckt 
davon, was unsere rheinland-pfälzische Ministerialbürokratie 
doch so alles für die Landesregierung produziert. Ich darf 
meinen EindlllC.k. nach Abschluß der Prüfung vorwegneh
men: Mein Respekt vor Ministerialbürokratie und Landesre· 
gierung ist wieder auf ein recht normales, bescheidenes Maß 
zurückgeführt worden. 

{Allgemeine Heiterkeit.) 

Ich will das begründen: 

1. Wenn man sich jetzt so überraschend beeilt mit diesem 
Gesetz, dann kann das eigentlich doch nur bedeuten, daß 
man nach 20, 25 Jahren endlich einen gesetzlosen Zu· 
stand, das heißt ein Handeln unseres Verfassungsschutz
amtes ohne vom Parlament vermittelte Rechtsgrundlage, 
beenden will. 

Wir gehören nach der Begründung zu den Ländern, in de
nen diese Materie nur durch eine Verwaltungsanordnung 

":-'.'· . 

. .: .· 
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bisher geregelt ist. Sicherlich eine unzureichende Rechts· 
grundhlge. Aber dann taucht doch die Frage auf: Warum 
hat man das in all den vergangeneo Jahren nicht geändert? 
Und Verfassungsschutzfragen werden doch seit vielen Mona· 
ten, ja seit Jahren - Sie haben die Zahlen selbst vorhin ge· 
nannr, 1972 Ministerpräsidentenerlaß - hinreichend disku. 
tiert. Warum muß das ausgerechnet und unbedingt kurz vor 
Ende der Legislaturperiode erfolgen? Bei mir hat sich der 
Gedanke aufgedrängt, als ich alles durchschaut hatte: Noch 
ein Gesetz verbessert die Erfolgsbilanz. -

(Zuruf der Abg. Frau Kölsch.) 

Zweitens: Als ich den vorliegenden Entwurf verglich mit 
dem Musterentwurf der Arge InnMi - d. h. der Arbeitsge
meinschaft der Innenminister -, da verlagerte sich vorüber
gehend mein Respekt von dem Innenministerium unseres 
Landes auf diese Arge. Gleichzeitig sank selbstverständlich 
meine Achtung vor dem Innenresson erheblich, denn die 
Ständige Konferenz der Innenminister hat diesen Entwurf 
der Arge InnMi bereits am 22. Juni 1973, ich wiederhole: 
1973, gebilligt. Ich habe mich gefragt: Warum benötigt dann 
das Innenressort Rheinland-Pfalz ein Jahr und fünf Monate, 
um diesen Entwurf der Arge InnMi Wort für Wort abzu
schreiben, d. h. pro Paragraph, die Inkrafttretungsvorschrift 
großzügig einbegriffen, über zwei Monate? In der Tat eine 
imponierende ministerialbürokratische Leistung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Was muß es da - dachte ich bei mir- für unwahrscheinli
che Auseinandersetzungen gegeben haben, bis man sich dann 
doch durchgerungen hat zu der wörtlichen Obernahme des 
Musterentwurfs. Mein Selbstgefühl als oppositioneller Abge· 
ordneter wuchs bei dieser Erkenntnis. 

Drittens: Ich verfolgte dann diesen Entwurf der Arge InnMi 
weiter zurück. Ich verglich ihn mit dem Gesetz über die Zu
sammenarbeit des Bundes und der "Länder in Angelegenhei
ten des Verfassungsschutzes. Und dieses Gesetz stammt aus 
dem Jahre 1950. Und da stieß ich auf eine weitere Überra
schung. Aue!) die Arge InnMi hat wönlich - ich betone: 
wörtlich - das Bundesgesetz abgeschrieben. Und da verlor 
ich nun auch den Respekt vor dieser Arge InnMi, und mein 
Selbstgefühl wuchs weiter. 

(Beifall bei der SPD. - Heiterkeit im Hause. 
- Zuruf von der CDU: Kann das noch wach

sen?) 

Nun nenne ich noch einen weiteren, einen vierten Grund, 
weshalb meine Achtung vor der Exekutive so rapide verfiel. 
Seit 1950 ist den Verantwonlichen, Herr Minister, nichts 
eingefallen, wie man das Gesetz nach all den Erfahrungen 
dieser 25 Jahre hätte verbessern können. Die einzige Ände
rung, in die Mitwirkungsrechte des Verfassungsschutzes ein
zubeziehen die Oberprüfung von Personen, die sich um Ein
stellung in dtn öffentlichen Dienst bewerben - in dieser UD

differenzierten Weise steht es in dem Entwurf -, löst bei 
einem Freien Demokraten - haben Sie bitte dafür Verständ
nis - rechtsstaatliche Bedenken aus; denn ohne jede Ein
schränkung wird dieses Mitwirkungsrecht statuiert. Ober 
diese Änderung müssen wir uns unterhalten. 

Das schwerste Bedenken, das wir gegen den Entwurf aber 
haben, ist jedoch, daß Mitwirkungsrechte des Parlaments 
beim Verfassungsschutz auch nicht einmal im Ansatz zu er
kennen sind. Mindestens bei der Weitergabe von Erkenntnis
sen an Dritte - sie ist behandelt in S 6; Herr Kollege Mun
zinger hat es gerade eben angesprochen - müßte das Paria-

... 
,•:-

ment etwa mit seinem Ausschuß auf Grund des Artikels 
10 GG nach unserer Ansicht eingeschaltet werden. 

Aber auch sonst müssen wir uns darüber unterhalten, wann 
und wie und zu welcher Zeit das Parlament beteiligt wird. 
Auch auf eine gesetzlich festgelegte Berichtspflicht des Innen
ministers, die - das wird eingeräumt - bisher praktiziert 
wurde, müssen wir jetzt, nachdem alles gesetzlich geregelt 
wird, bestehen. 

Mit diesen ersten Anregungen für die Beratung stimmen wir, 
die Fraktion der Freien Demokratischen Partei, der Oberwei
sung in die Ausschüsse zu. Danke sehr! 

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD.) 

Vizepräsident Steen: 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Krempel (CDU). 

Abg. Krempel: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte wie
der zu dem Ernst zurückkehren, den die Behandlung dieses 
Anliegens verdient. 

(Abg. Dr. Eicher: Na, na!- Beifall bei der CDU.) 

Und ich möchte dabei dankenswenerweise erwähnen, daß 
der Herr Kollege Munzinger mit sehr viel Ernst und Verant
wortung, wie aus dieser Rede zu entnehmen war, sich dem 
hier zu behandelnden Anliegen zugewandt hat. 

Meine sehr verebnen Damen und Herren! Die Chance der 
Freiheit ist allen bekannt. Die Gefahren der Freiheit werden 
leider von vielen nicht gesehen. Für die Schwächen des frei
heitlichen Systems hatten aber seine Feinde seit jeher ein 
scharfes Auge. Lassen Sie mich dazu mit einem einschlägi
gen Zitat beginnen: 

"Wir werden die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen 
Unterstützung lahmlegen. Wenn die Demokratie so 
dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freikarten und 
Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Wir kom
men als Feinde. Wie der Wolf in die Schafsherde ein
bricht, so kommen wir." 

Mit Zynismus hatte ]osd Goebbels 1928 dieses Won gesagt. 
Und dem Nationalsozialismus war es möglich, zu kommen, 
weil die Schöpfer der Weimarer Republik allzu vertrauensse~ 
lig geglaubt hatten, ~aß sich eine Demokratie in freier Aus
einandersetzung auch mit den radikalsten politischen Mei
nungen behaupten und die Grundordnung der .Demokratie 
mit Hilfe aller gutwilligen Kräfte erhalten könne. 

Sie übersahen dabei, daß gerade die Chance der Freiheit den 
Radikalen die Möglichkeit verschafft, die entscheidenden 
Organe des Staates in den Zustand der Unfreiheit zu verset
zen. 

Man sah zwar auch in der Weimarer Republik die Gefah~ 
ren, die der Demokratie von radikalen Anhängern einer ro~ 
ten oder braunen Diktatur drohten. Aber man versuchte nur 
unzulänglich mit Hilfe der Polizei und des Strafrechts, be
stimmten radikalen Exzessen zu wehren. Und wir wissen 
alle, mit welchem Mißedolg . 

··.·.· .. . ,. 
'· 
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Die Väter des Grundgesetzes haben daraus gelernt. Sie wuß
ten, "daß man Vorkehrungen treffen muß, damit diejenigen, 
die als Fein:de der Demokratie an unserem politischen Leben 
teilnehmen wollen, für ihre Bärendienste keine Unterstüt
zung in der Verfassung finden. Dem Wolf, der wieder in die 
Schafsherde einbrechen möcht~, gleich in welchem Gewand 
er auch auftritt, ist der Weg versperrt, wenn die Demokratie 
wachsam ist und wenn sie sich der Mittel bedient, die ihr 
heute zur Verteidigung der Freiheit in die Hand gegeben 
sind. 

Wer das Grundgesetz daher heute richtig versteht, kann aus 
ihm· eine Demokratie ablesen, die dem Grundsatz freiheitli~ 

·eher Betätigung Grenzen setzt und die die Entschlossenheit 
verlangt, sie auch wirksam zu verteidigen. 

Unsere Staatsform ist mit Recht eine wehrhafte oder kämp
ferische Demokratie genannt worden, und sie wird in Ge
gensatz zu dem zerstörenden Aspekt, der sich auch gelegent
lich unter Begriffen wie ,.Demokratisierung" bei näherem Hin
sehen einzuschleichen versucht, treffend als aktive Demokra
tie gefordert. Für das in der Verfassung gesetzte Ziel, näm
lich die demokratische Grundordnung nicht nur anzubieten, 
sondern auch erhalten zu können, muß ein stets präsentes 
und zuverlässiges Bild über Entwicklungen vorliegen, die der 
Freiheit des Staates und seiner Bürger gefährlich werden 
können, eiD System, das jederzeit prüfen kann, ob die Grenze 
der Verfassungswidrigkeit überschritten ist. Dies bedingt 
das uneingeschränkte Ja zum Verfassungsschutz. Wenn es ei
nen Bereich gibt, in dem Bund und Länder nicht nur nach 
dem Auftrag des Grundgesetzes, sondern aus einem aufrich
tigen demokratischen Selbsterhaltungstrieb vertrauensvoll zu
sammenarbeiten müssen, so ist dies sicher der koordinierte 
Schutz der gemeinsamen demokratischen Grundordnung. In 
diesem Rahmen bringt der vorliegende Gesetzentwurf für 
den Verfassungsschutz einen wichtigen Beitrag in Rheinland
Pfalz, einem Bundesland, dessen Regierung seit jeher eine 
klare und eindeutige Haltung zur demokratischen Grund
ordnung wld Verfassungstreue gehabt hat. 

Aber die Vorlage eines solchen Gesetzentwurfs im Jahre 
1974 ist Anlaß genug zu fragen: Wo sind denn heute die Ge
fahren, die Feinde unserer Verfassung? Ist nicht etwa unsere 
Demokratie so gestärkt, daß es eines intensiven Verfassungs
schutzes gar nicht mehr bedarf? Sind nicht innerdeutsche 
Spannungsprobleme der Vergangenheit vertraglich so gelöst, 
daß die Motivation für viele Verfassungsfeinde weggefallen 
sein könnte? - Die Fragen so stellen, heißt fast schon, die 
Augen vor einer' Wirklichkeit verschließen, die heute zwar 
oft mit verfeinerten Mitteln, aber zugleich mit um so gefähr
licherer Beständigkeit Feinde unserer Verfassung am Werke 
weiß, welche unsere Demokratie und gerade auch die De
mokraten mehr als je auf den Prüfstand stellt. Dabei, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, mag einen ebenso die 
schamlose Offenheit erschrecken, mit der radikale Gruppen in 
den Hochschulen der Bundesrepublik agieren, wie auch die 
Heimtücke· erschüttern, mit der ein Agent unerkannt und 
unterstützt durch Parteistuben bis ins Kanzleramt seinen ver
fassungsfeindlichen Spaziergang machen kann. 

(Beifall bei der CDU.) 

Es mag zwar _beruhigend sein, im letzten Verfassungsschutz
bericht der Bundesregierung zu lesen, daß der Rec.hrsradika
lismus keine bedeutsame Resonanz in der Bevölkerung findet 
und eine Gefahr - so heißt es wörtlich - für die innere Si
cherheit der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr dar
stellt. Hier hat, begleitet durch den Verfassungsschutz, unsere 
Demokratie eine Gefahr ·bewältigt, wie es diesen Feststel
lungen der Bundesregierung zu entnehmen ist und wie wir 

uns wünschen, und diese Gefahr möglichst auch für dauernd 
zu bewältigen. 

Um so mehr, meine Damen und Herren, heißt es aber, 
gegenüber dem Linksradikalismus wachsam zu sein, dem die 
Bundesregierung in ihrem Bericht eine latente Gefahr für 
unsere demokratische GrundordtlQBg zuschreibt. Lassen Sie 
mich hier eine Vorbemerkung zu der Motivation der links
radikalen Gruppen machen. 

Mögen sie auch häufig Unterschiede zwischen der rei
nen und der reinsten Lehre haben - es sind oft nur 
Unterschiede akademischer Natur -, mag auch der eine 
oder andere orthodoxer .argumentieren oder sich auf 
verschiedene geistige Propheten des Sozialismus berufen, 
im Kern ihrer Auffassung findet sich immer ein dog
matischer Marxismus in der Auslegung einer sozialrevolutio
nären Ideologie wieder. Die Taktiken werden verschieden 
angesetzt und artikuliert. Ober eine zusammenfließende Stra
tegie, die unserer demokratischen Grundordnung den Kampf 
angesagt hat, sollte sich aber niemand im unklaren sein. Je
der, der innere Streitigkeiten und Richtungskämpfe dort als 
Grund ansieht, daß Demokraten ruhig schlafen können, ver
kennt die aktuelle Gefährlichkeit und Gemeinsamkeit, die 
der dogmatische Marxismus mit seinem diesseitigen Sen
dungsbewußtsein in sich trägt, wo imtner er wühlt, infil
triert, demonstriert oder terrorisiert. Von der- Aktionseinheit 
mit Gewerkschaften, Sozialdemokraten, über die Betriebs
gruppen, vorwiegend in der Metallindustrie, bis zu einer 
Volksfrontpolitik der Deutschen Kommunistischen Partei 
sind die Methoden zwar bekannt, aber leider in vielen Fällen 
nicht erfolglos. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, 
vorausschicken, daß man nicht verkennen darf: Keine demo
kratische Partei ist vor einer Unterwanderung durch System
veränderet und Verfassungsfeinde gefeit. Wo d~r Einbruch 
möglich ist, sind auch die Interessenten da und besetzen 
meist sehr geschickt programmatische Positionen, weil sie es 
gerade darauf abstellen, bei den politischen Willensträgern 
des Staates Fuß zu fassen. 

Auch der Verfassungsschutz der Bundesregierung spricht von 
jener Taktik, mit Mitgliedern der SPD gegen den Willen d~r 
Parteiführung eine Aktionseinheit von unten herzustellen. 
Ich sage es mit großem Ernst: Die Sorge der Sozialdemokra
tischen Partei, nach links auszufransen und die Sorge dar
über, daß in ihrem politischen Nachwuchs nicht mehr über
all jene klare politische Grenzziehung nach kommunisti
schem Gedankengut möglich erscheint, wie sie Kurt Schurna
eber vorgenommen hat, diese Sorge ist eine Belastung unse
rer ganzen Demokratie, die jedem aufrechten Demokraten 
ohne irgendeine Schadenfreude angehen muß. - Verhäng
nisvoll wäre dabei jegliche Verharmlosung und Verniedli
chung, weil darin gerade der Gefahrenpunkt liegt, jene so 
aktuelle Gefährdung unserer demokratischen Grundordnung 
zu übersehen, die darin liegt, daß eine große demokratische 
Partei gegen ihren Willen von links so unterwandert werden 
könnte, daß sich dort aggressive Mitgliedergruppen auftun, 
die eine Parteiführung und ihre Politik in eine innerparteili
che Gefangenschaft nehmen, _an der die Gesamtfunktion un
serer Demokratie Schaden leiden würde. 

Verfassungsschutz, der hier Nachrichten und Fakten sam
melt, der warnen kann und der die Schwachstellen aufzeigt, 
wie sie Willy Brandt genannt hat, sollte dabei nicht als poli
tische Schnüffelei, sondern als dankbare Hilfe auch von den 
Parteien hingenommen werden, die sich gerade auch dann in 
ihrer verfassungsrechdichen Garantie und Pflicht zugleich, 
wie sie Artikel 21 des Grundgesetzes gewährt, sehen sollten. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf 
spricht in einer Bestimmung auch jenes politisch so heiß und 
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so unters~hiedlich diskutierte Problem an, die Verfassungs
treue derjenigen zu tiberprüfen und zu gewährleisten, die für 
den demokratischen Staat im öffentlichen Dienst aktiv ein
zutreten haben. Wenn Ministerpräsidenten mit dem Bundes
kanzler oder Innenminister zusammenkommen, scheint es 
darin eine grundsätzliche Obereinstimmung zu geben, näm
lich daß Wachsamkeit für die demokratische Grundordnung 
und Verfassungsschutz auch bedeutet, daß die Vollzieher der 
Regierungs- und Staatsgewalt, also alle Vertreter hoheitli
chen Handelns, auf deffi Boden dieses Staates stehen und als 
Mindestvoraussetzungen die Grundsätze der freiheitlich-de
mokratischen Grundordnung nicht nur dulden und billigen, 
sondern für sie jederzeit aktiv eintreten und sie gegenüber 
jedermann verteidigen. 

Wenn dann aber Landesregierungen daheim im Konkreten 
über Einstellungen zu entscheiden haben, überrascht in ganz 
bestimmten politischen Regionen, daß die Bedeutung der 
eingegangenen Verpflichtungen abgeschwächt oder igno
riert wird. Lauten Beifall findet ein solches Verhalten gerade 
in politischen Gruppierungen, die man nicht als die Stütze 
unserer demokratischen Ordnung bezeichnen kann. 

Meine Damen und Herren! Es ist auch ein großer Irrtum 
anzunehmen, daß im politischen Bereich ein Parteiwechsel 
zu einer demokratischen Partei wie die Taufe eines Heiden 
wirke. Wer da bisher noch eine solche Naivität aufbrachte, 
hat ja wohl erfahren müssen, daß dies bis zum Sturz eines 
Bundeskanzlers führen kann. 

Meine Damen .und Herren! Halbherzigkeiten, Nachgiebig
keiten, Zugeständnisse nach rechts oder links durch die Re
gierenden, auch wenn sie mit formalrechtlichen Argumenten 
vordergründig abgedeckt werden, widersprechen dabei mit 
einem substantiellen Versagen Verfassungsauftrag und Ver
fassungsschutz. Hier wird nämlich der potentielle Verfas
sungsfeind zur Ausfüllung der verfassungsmäßigen Ordnung 
vorsätzliCh in das System eingebaut. Es kann uns allen, die 
wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung bejahen, 
nicht gleichgüldg erscheinen, wer in personeller Hinsicht die 
Träger der Abwehr sind und wer in den staatlichen Orga
nen unserer D~okratie den Staat repräsentiert. Man kann · 
daher nur die Landesregierung bestärken, nicht schlechten 
Beispielen anderer zu folgen, sondern in ihrer entschiedenen 
und praktizierten Auffassung fortzufahren, nämlich Mitglie
der links- oder rechtsradikaler Organisationen den Weg in 
den öffentlichen Dienst zu verschließen. 

Es mag bei der Beratung eines solchen Gesetzentwurfes die 
Diskussion - dies hat ja der Herr Kollege Munzinger und 
der Herr Kollege_ Dr. Eicher angesprochen - sich auch mit 
der parlamentarischen Kontrolle der Arbeit des Verfassungs
schutzes befassen. Dieser Gesetzentwurf schließt die mögliche 
parlamentarische Kontrolle, von der Kleinen Anfrage bis zur 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nicht aus. Er will 
auch nicht an der bisher einv~rständlichen Übung in der 
periodischen Unterrichtung des Altestenrates über die Arbeit 
unseres Verfassungsschutzes etwas ändern. Wir können aber 
durchaus darüber sprechen - etwa wie in anderen Bundes
ländern - anstelle des Altestenrates vielleicht den Innenaus
schuß für diese ständige Unterrichtung einzuschalten. Wer 
aber das Problem der Kontrolle stark ·diskutiert, muß gerade 
beim Verfassungsschutz eine Antwort für die Kontrolle der 
Kontrolleure finden, nämlich ob die Kontrolleure des Ver
fassungsschutzes wieder vom Verfassungsschutz selbst kon
trolliert werden sollen. Es gibt aus den neuesten Bonner Of
fenbarungen sicher Anhaltspunkte dafür, daß Politiker dem 
Nachrichtendienst auf die Finger _ _sehen müssen. Aber wenn 
etwa Nollaus Referent die Geheimakten in der SPD-Baracke 
ablieferte, wo sie von Hand zu Hand gingen und wenrt dann 

bei Guillaume 900 Blatt Akten des Verfassungsschutzes ge
funden wurden, 

(Zurufe bei der SPD.) 

dann muß doch bei allem Ruf nach .Kontrolle und bei der 
vermuteten Integrität von auch fahrläs_s.ig handelnden Parla
mentariern die Frage aufgewQrfen werden, wie sie dann 
noch einen funktionsfähigen Verfassungsschutz aufbauen 
wollen, bei dem der Nachrichtenmann sich ins Risiko begibt 
und geschützt bleiben muß. Operationen des Verfassungs
schutzes müssen sich als Sicherungssystem einer aktiven De
mokratie heimlicher nachrichtendienstlicher Mittel bedienen, 
bei denen auch - ich sage das nur, weil wir dies mit bei 
den Beratungen des Ausschusses als die andere· Seite zu 
überlegen haben - eine überzogene Demokratisierung das 
Schwert sehr schnell stumpf machen kann. Es ist hier sicher 
einmal der Platz, all denen zu danken, die nicht im Ram
penlicht, sondern in der dem Verfassungsschutz eigenen 
Zurückgezogenheit für die Bürger dieses Landes, für unsere 
demokratische Grundordnung gearbeitet haben und wie ich 
weiß in Rheinland-Pfalz eine in der ganzen Bundesrepublik 
anerkannte und vorbildliche Organisation aufgebaut und 
durchgetragen haben. 

(Beifall bei der CDU.) 

Wir begrüßen als CDU-Fraktion daher auch die Gelegenheit, 
einem so bedeutsamen Arbeitsbereich eine ausdrücklich ge
setzliche Grundlage zu geben. Auch wenn man bei der be
vorstehenden Erörterung des Gesetzentwurfes die eine oder 
andere Schwachstelle bei den Gegebenheiten des Verfas
sungsschutzes unterschiedlich bewerten sollte, so wird es 
doch einen übereinstimmenden Konsens geben, der Verfas
sungsschutz als gemeinsame Aufgabe bejaht und, wie es der 
damalige Hamburger Senator Helmut Schmidt zutreffend 
gesagt hat, "die Verfassung dadurch geschützt werden muß, 
daß die im Verborgenen a:rbeitenden Wühlmäuse rechtzeitig. 
erkannt und ihnen notfalls mit der Strenge des Gesetzes ent
gegengetreten wird". 

(Beifall der CDU.) 

Vizepräsident Steen: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Munzinger (SPD). 

Abg. Munzinger: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 
Herr Kollege Krempel, Sie haben mich vorhin mit einer 
Captatio benevolenti•e von hier aus begrüßt. Ich will das 
respektieren und midi. deshalb zurückhaltend zu Ihren Aus
führungen äußern. 

{Heiterkeit im Hause. - Abg. Geil: Wofür das 
alles gut ist!) 

Aber Sie sollten hier doch kein Horrorgemälde malen. Ihr 
Innenminister weiß es doch besser. Er hat am 24. September 
dieses Jahres auf Grund einer Kleinen Anfrage Zahlen ge
nannt. Hiernach ist mit Stand vom 1. September 1974 im öf
fentlichen Dienst 'in Rheinland-Pfalz festzustellen, daß 45 
Linksextremisten und 39 Rechtsextremisten vorhanden sind. 
Bei der hohen Zahl der Beschäftigten ist das gewiß ein Um
fang, der von dieser gesunden Demokratie verkraftet werden 
kann. 

(Zuruf bei der CDU: Aber aufpassen!) 
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- A her natürüch aufpassen, ich glaube, daran ist kein 
Zweifel: Jetzt darf ich erinnern an Herrn Axel Springer, der 
einmal in einem Anflug von unbedingter Aufrichtigkeit nach 
der "Welt" vom 5. November dem Sozialdemokraten Jarocze
witz in Berlin ein Telegramm schickte und dabei ausführte: 
., ... bei Ihrem Bemühen zur Erhaltung der Freiheit Berlins 
einen besonderen Beitrag zu leisten und nicht zuletzt auch 
den besten sozialdemokratischen Traditionen des Widerstan
des gegen Unrecht, Tyrannei Geltung zu verschaffen". 

Sehen Sie, wenn wir so argumentieren wollten, wie Sie es 
eben immer wieder andeutungsweise taten und Komplexe 
schaffen wollten, dann könnten wir in die Geschichte zu
rückgehen und dort selbstverständlich den Nachweis führen, 
daß Adolf Hitler am 23. März 1933 schon im Reichstag ge
scheitert wäre, wenn alle übrigen Bürgerlichen den Instinkt 
für Freiheit und Recht gehabt hltten, wie die Sozialdemo
kraten ihn damals hatten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Dieser Instinkt ist gradiert - Axel Springer bestätigt es -, 
und den haben wir auch heute noch. Wenn Sie von Links
extremisten sprechen, dann empfehle ich Dmen - ich habe 
Ihnen schon einmal von hier aus den Rat gegeben_;,: Forschen 
Sie doch nach, woher die Herren an den Universitäten genuin 
kommen. Die kommen nicht aus sozialdemokratischen Krei
sen, sondern sie kommen aus frustrierten Kreisen des Groß
bürgertums. Suchen Sie dort einmal genauer nach, dann 
finden Sie "die· Linksextremisten. 

Ferner solhen Sie eines auch sehen. Es ist selbstverständlich 
so, daß dtr Rechtsradikalismus andere Möglichkeiten hat, 
sich - so möchte ich fast sagen - zu kaschieren und zu 
verbergen, als der Linksradikalismus, gerade weil die Sozial
demokratie den Linksradikalismus sehr deutlich ausscheidet 
und zur Verantwortung stellt, während das auf der rechten 
Seite mit cfen Rechtsradikalen nicht so nachhaltig geschieht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es kommt noch etwas hinzu, und das müssen Sie auch be
denken, wenn Sie unsere Sirnation irl der Bundesrepublik be
urteilen wollen, daß wir marxistische Staaten an unserer 
Landesgrenrze haben. DUrch die Existenz dieser Staaten er
hält die Idee des Marxismus in unserem Bereich unentwegt 
Nahrung, die immer wieder neu bewältigt werden muß. Das 
ist aber nicht der Sozialdemokratie anzulasten. Sie sprachen 
von Kurt Sehnmacher und dessen klarer Trennung von dem 
Versuch des Marxismus, sich mit Hilfe der Sozialdemokra
tischen Partei über die ganze Bundesrepublik als neue staat
liche Ordnung zu etablieren. 

Das muß doch anerkannt werden, und deswegen sollten 
diese Ausführungen gegen den Linksradikalismus objektiver 
sein. Stellen Sie sich einmal vor, wir hätten an unseren staat
lichen Gremzen eine faschistische Großmacht! Was meinen 
Sie, was dann im rechtsradikalen Bereich in der Bundesrepu
blik für eine Virulenz vorhanden wäre! Das sollten Sie alles 
bedenken, wenn Sie solche Ausführungen machen. Wir sind 
ja geduldig und von großer Güte hei der Beurteilung gerade 
Ihrer Ausführungen, Herr Krempel, aber Sie sollten unsere 
Nachsicht nicht allzusehr erproben. 

(BeilaD bei der SPD.J 

Vizepräsident Steen: 

Das Wort hat der Herr Innenminister. 

Schwarz, Minister des bmem: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Munzinger, noch etwas zu Ihren letzten Be
merkungen. Sie haben die Frage anklingen lassen: Wer ver
sorgt wen besser, die Rechten oder die Linken? Ich meine, 
eines ist für alle demokratischen- -Perteien wichtig: Wenn wir 
wollen, daß die Extremisten weder rechts noch links in un
serem Land Boden haben, dann haben die demokratischen 
Parteien die Aufgabe, alles zu tun, Extremismus weder von 
rechts noch von links aufkommen zu lassen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Da hat - einverstanden, Herr Kollege Munzinger - jede 
Partei ihre Aufgabe; welche Partei da die schwerere Aufgabe 
hat, will ich gar nicht untersuchen. 

Es gibt einen zweiten Gesichtspunkt, den ich mit Ihnen teile. 
Sie sagen, wenn man einen marxistischen Staat als Nachbarn 
habe, sei das Risiko gröBer. Es besteht gar kein Zweifel daran, 
daß keine kommunistische Partei der Welt eine solch _große 
Unterstützung erhält wie die Deutsche Kommunistische Partei, 
weil sich nämlich in_ der gleichen Nation eine staatliche Macht 
etabliert hat, von der man sich bei all diesen Dingen relativ 
leicht - zu allem, was siCh dort im extremen Bereich tut -
unterstützt fühlen kann und auch unterstützt wird. Wir soll
ten also bei der Frage, wo die akute Gefahr liegt, die Auf
fassung teilen, daß die akute Gefahr in diesem Augenblick 
links liegt. Meine Befürchtung ist die: Wenn es uns, den De
mokraten, nicht gelingt - darin bin ich mit Heinz Kühn 
einig-, den Extremismus von links kleinzuhalten, dann wer
den die Radikalen von rechts wieder eine Chance haben. 
Deshalb sollten wir Demokraten aller Parteien uns bemühen, 
Extremismus, gleich, wo er ist, hart zu bekämpfen und keine 
Entschuldigungen für extreme Positionen, hier oder dort, 
gelten zu lassen. 

(Beifall bei der CDU.) 

Ich möchte mich dem anschließen, was Herr Kollege Krem
pel gesagt hat bezüglich der Ernsthaftigkeit der Auseinan
dersetzung mit der Vorlage der Landesregierung und zu sei
nen ersten Bemerkungen noch einige Sätze sagen. Ich möch
te klarstellen, um Mißverständnisse auszuschließen - Sie 
haben sie nicht erkennen lassen -: Der Artikel 10 des 
Grundgesetzes hat mit diesem Gesetz über den Verfassungs
schutz nichts zu tun. Das Postgeheimnis und das, was an 
nachrichtendienstlic:hen Möglichkeiten in dem Bereich ge
schieht oder geschehen kann, ist im Bundesgesetz zu Artikel 10 
des Grundgesetze& vom August 1968 und in den Landes
ausführungsgesetzen zu Artikel 10 von unserem Landesgesetz 
vom 29. Oktober 1968 geregelt. Ich sage das, weil das Ge
setz über den Verfassungsschutz nichts damit zu tun hat, 
daß ein Bürger in diesem. Land annehmen müßte: Jetzt ha
ben die ein Gesetz über den Verfassungsschutz, und jetzt be
steht das Risiko, ·daß Leitungen angezapft werden! - Das 
ist in einem andeten Gesetz geregelt und wird hiervon nicht 
berührt. 

Sie haben mit Recht eine Bandbreite aufgezeigt. Sie sprachen 
davon, daß wir dafür sorgen müßten, daß nicht blinder Eifer 
Platz greife. Ich unterstreiche diesen Gedanken voll und 
ganz. Wir müssen aber auch aufpassen, daß nicht durch 
Unachtsamkeit auf der anderen Seite etwas passiert, was wir 
beide nicht wollen. Weder blinder Eifer noch Unachtsamkeit 
- das ist die Bandbreite, über die wir uns unterhalten soll
teo. 

Nun noch etwas zu den fremden Mächten. Keine fremde 
Macht kann aus eigenem Recht in der Bundesrepublik tätig 
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werden. Pie fremde Macht muß sich, wenn sie ihre eigenen 
Interessen außerhalb ihrer unmittelbaren Anlagen schützen 
will, an die jeweilige deutsche Institution wenden, etwa an 
den Bundesminister des Innem, auf der Landesebene an un
sere Institution, wenn sie in ihren Dienst jemanden einstellen 
will. Sie muß uns fragen, uns beauftragen, festzustellen, was 
das für ein Mann ist. Damit sind wir bei der Frage, wer 
Dritte sind, die Nachrichten bekommen. Ich möchte das 
nicht nur im Ausschuß besprochen haben, sondern es hier in 
aller Deutlichkeit sagen. Dritte, die Nachrichten bekommen, 
sind geschützte Industriebetriebe, die etwa Produktionen für 
die Verteidigung vornehmen. Dritte, die Nachrichten be
kommen, sind politische Parteien, wenn Erkenntnisse vorlie
gen, die sie angehen. Das brauchen wir alle dringend. Dritte, 
die Nachrichten bekommen, sind Organisationen wie die Ge
werkschaften oder andere in gesellschaftlicher Ebene tätige 
Organisationen. Das ist kein Geheimnis, wer da etwas be
kommt. Es gibt in diesen Fällen kein Geheimnis um den 
Verfassungsschutz. leb meine, daß wir dies ganz klar und 
deutlich sagen sollten. 

Nun, Herr Kollege Munzinger, etwas zu der Frage: warum 
so dramatisch,_ warum jetzt? Lassen Sie mich, um auch das 
klarzustellen - und damit bin ich bei einem Teil der Ant
wort auch an Herrn Kollegen Dr. Eicher -, wie das im Au
genblick aussieht und wer wann etwas geändert hat. Der 
Bund hat am 7. August 1972 novelliert. Das war für uns alle 
in den Ländern so ein bißeben die Leitlinie, indem wir sag
ten: Wir wolleil erst einmal sehen, was der Bund macht, da
mit wir das bei einer Anpassung entsprechend tun. Harnburg 
arbeitet zur Zeit auf der gleichen Rechtsgrundlage wie wir. 
Harnburg hat- die Absicht - ich kann jetzt nur erwähnen, 
was mir von der Verwaltung des Innensenators dort gesagt 
wurde -, ein solches Gesetz auf dieser Grundlage noch vor
zule~en; Herr Kollege Dr. Eicher, die sind noch p,:tr nicht 
soweit, sie wollen es aber. Bremen hat im März 1974 sein 
Gesetz auf d. Grundlage verabschiedet. Nun kann man 
sagen, von Mlrz bis November sei es eine unendlich lange 
Zeit. Niedersa(hsen hat noch kein Gesetz, will aber auf der 
Grundlage des:Musterentwurfs sein Gesetz ändern. In Nord
rhein-Westfalen hat die CDU-Fraktion diesen Musterentwurf 
eingebracht, aber die SPD und F.D.P. haben ihn abgelehnt. 
Hessen hat eiD Gesetz seit Juli 1951. Unsere Lage kennen 
Sie. In Baden:Württemberg ist _ein Gesetzentwurf auf der 
Grundlage in Vorbereitung, die wir auch haben. Bayern hatte 
ein Gesetz aus dem Jahre 1950 und hat es am 24. Juli 
1974 im Sinnt! des Musterentwurfs ergänzt. Berlin hat im 
Mai 1974 nach dem Musterentwurf beschlossen, Schleswig
Holstein bereit& im Jahre 1973. Wir sind jetzt an der Reihe. 

Nun frage ich: Stimmt alles das, was Herr Kollege Dr. 
Eicher gesagt hat, das alles müsse man behutsam machen, das 
sei ein heißes Eisen, darin stecke Brisanz? Warum sagen 
Sie das? Warum dramatisieren Sie es als Oppositionspartei 
so, als ob da Brisanz enthalten sei? Ich glaube, ich habe hier 
sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr trocken über den Verfas
sungsschutz gesprochen, ohne jede Brisanz, ohne jede Dra
maturgie, sondern in dem Sinne, wie nach meiner Meinung 
der Verfassungsschutz begriffen werden muß: nicht als illegi
times Kind der Demokratie, sondern als eine legale Institu~ 
tion in diesem Staat. 

(Beifall bei der CDU.) 

Und, Herr Kollege Dr. Eicher, es sollte wohl humorvoll sein, 
als Sie da von der ArgeMin - oder so - sprachen. Ich 
habe das in der Ecke nicht richtig verstehen können; er hat 
mehrfach den Ausdruck ArgeMin oder ähnlich gebraucht. 

(Abg. Dr. Eicher: Arge InnMil) 

Wie gesagt, das sollte wahrscheinlich humorvoll sein. 
Schließlich ist Ihr Respekt gesunken vor der Ministerialbüro
krarie, vor allen Dingen vor denen, die im Land mitarbei
ten. Ich werde dafür Sorge tragen - aus Respekt vor dem 
Abgeordneten Dr. Eicher -, daß möglichst viele Mitarbeiter 
der Ministerialbürokratie und möglichst viele Innenminister 
und -senatoren der deutschen Bundesländer diesen Beitrag 
zur Kenntnis bekommen. 

(Lebhafter Beifall der CDU.) 

Vizepräsident Steen: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung. Es 
wird Ihnen vorgeschlagen, die Drucksache . 7/3374 in die 
Ausschußberatung zu überweisen, und zwar dem Innenaus
schuß federführend und dem Rechtsausschuß zur Mit-bera
tung. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so beschlos
sen. 

Meine Damen und Herren, bevor wir die Beratung der Ta~ 
gesordnung fortsetzen, darf ich Ihnen mitteilen, daß die 
SPD-Fraktion -den Antrag gestellt hat, die Sitzung für kurze 
Zeit zu unterbrechen, damit eine Ältestenratssitzung stattfin
den kann. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, würde ich 
gerne so verfahren. - Das Wort hat der Herr Vorsitzende 
der CDU-Fraktion, Herr Abgeordneter Böckmann. 

(Abg. Böckmann: Zur Geschäftsordnung!) 

- Zur Geschäftsordnung, Herr Abgeordneter Böckmann, si· 
eher! 

Abg. Böckmann: 

Herr Präsident, meine s:ehr verehrten Damen und Herren! 
Die CDU-Fraktion ist zwar gerne bereit, eine Ältestenratssit
zung abzuhalten; wir widersprechen diesem Antrag aber, 
weil wir glauben, daß dem Anliegen der SPD Genüge ge
schieht, wenn wir die Attestenratssitzung im Anschluß an die 
laufende Plenarsitzung durchführen und jetzt zun3.chst unsere 
Tagesordnung abwickeln. 

(Beifall der CDU.) 

Vizepräsident Steen: . 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Widerspruch gehört. 
Weitere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung liegen nicht 
vor. Ich lasse dann aber den Antrag der SPD-Fraktion ab
stimmen. Wer dem Antrag der SPD-Fraktion auf Sitzungsun
terbrechung zust:immeo will, wird um ein Handzeichen gebe
ten.- Danke. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? -
Ich dad feststellen. daß der SPD-Antrag mit den Stimmen 
der CDU-Fraktion abgelehnt worden ist. Für den Antrag ha
ben gestimmt die Mitglieder der SPD·Fraktion und der 
F.D.P.-Fraktion. 

Dann setzen wir die Beratung der Tagesordnung fort. 

(ZwUf..,., der CDU: Nicht alle!) 
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- Ich habe es ganz richtig festgestellt, Herr Abgeordneter 
Krempel; es war keine Enthaltung und keine Gegenstimme 
zu erkennen; es war das schon eine korrekte Feststellung. 

(Abg. Krempel: Ich habe gar nichts gesagt, 
Herr Präsident! - Heiterkeit. - Abg. Mun
zinger: Das ist erstaunlich, daß er nichts gesagt 

hat! - Erneute Heiterkeit.) 

- Herr Kollege Krempel, ich habe dieses auch nur für den 
Fall gesagt, daß Ihr lautes Denken ins Protokoll gekommen 
wäre; deshalb wollte ich das so richtiggestellt haben. 

(Beifall und Heiterkeit im Hause.) 

Meine Damen und Herren, wir setzen die Beratung der Ta
gesordnung fort. Ich rufe nunmehr auf Punkt 7: 

Erste Beratung eines Landesgesetzes z.ur Neuordnung und 
Förderuqg der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz {Weiter
bildungsgesetz- WeitBiG -) 

-Drucksache 7/3375-

Das Wort zur Begründung hat der Herr Kultusminister. 

Dr. Vogel, Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Landesregierung legt Ihnen heute den Entwurf eines 
Landesgesetzes zur Neuordnung und Förderung der Weiter
bildung in llheinland-Pfalz vor. Sie erfüllt damit, 14 Tage 
nach Verabschiedung des Schulgesetzes, einen weiteren we
sentlichen Punkt ihres bildungspolitischen~ Programms und 
hat damit jetzt alle gesetzlichen Aufgaben im Bereich der 
Kulturpolitik, die sie sich in der Regierungserklärung des 
Herrn Ministerpräsidenten vom 19. Mai 1971 für diese Le
gislaturperiode gestellt hat, in die Tat umgesetzt. 

Die Beratung dieses Gesetzes schließt sich zeitlich, organisch 
und sachlogisch an die Beratung des neuen Schulgeset
zes an. Seioer Einbringung ist landesweit eine breite, aus
führliche, intensive und im wesentlichen sehr sachliche Dis
kussion vorausgegangen. Die Grundlage dieser Diskussion 
waren zunächst die Thesen zur Neuordnung der Weiterbil
dung, die ich bereits im März 1972 vorgelegt habe. Seitdem 
haben sich, neben dem Landesbeirat für Erwachsenenbil
dung, die Parteien, die Träger und Verbände der Erwach
senenbildung und viele andere eingehend mit dieser Materie 
befaßt, und sie haben zum Teil eigene Vorschläge vorgelegt. 
Im Dezember 1972 hat sich der Landtag mit einem Initiativ
antrag der Fraktion der F.D.P. beschäftigt; im Oktober 1973 
war ein Urantrag der SPD hier Gegenstand der Beratung. 

Mein Dank gilt heute zunächst einmal allen, die mit Anre
gungen und SteHungnahmen, auch im Rahmen der Anhörun
gen zum R.eferentenentwurf, mitgeholfen haben, unsere 
Überlegungen zu überprüfen und neue Überlegungen einzu
bringen. Die Vielfalt der Stellungnahmen und Anregungen 
ist ein erfreulicher Beweis für den hohen Rang, der, unge
achtet unterschiedlicher Konzeptionen im einzelnen, der Ent
wicklung der Weiterbildung in unserem Land von allen Sei
ten beigemessen wird. Ich möchte ausdrücklich auch heute 
noch einmal unsere Bereitschaft bekunden zu offener, an der 
Sache orientierter weiterer Diskussion. 

Sowohl die Anhörung wie die vorausgegangenen Diskussio
nen haben - und das soll besonders beivorgehoben werden 
- das allgemeine Bemühen um konkrete Aussagen zu den 
strukturellen und inhaltlichen Problemen der Weiterbildung 

deutlich gemacht. 1nhalt und Struktur der Weiterbildung 
sind für uns die zentrale Frage, deren Lösung, bei allem be
rechtigten und nur zu verständlichen Interesse der Beteilig
ten an möglichst großzügiger staatlicher finanzieller Förde
rung, für uns den ersten Rang einnimmt. Haben wir doch 
stets betont, daß wir uns nicht auf ein reines Förderungsge
setz beschränken wolleß, sondern -'fflfiangig die Neuordnung 
der Weiterbildung anstreben. Die Weiterbildung - dies ist 
unser Ziel - muß ein eigenständiger, voll ausgebauter Be
reich des gesamten Bildungssystems werden. Dabei legen wir 
ihr ein plurales Konzept zugrunde, das Konkurrenz und Al
ternativen zuläßt. Pluralität und Vielfalt des Angebots ma
chen ein---

Entschuldigen Sie, Herr Präsident, ich habe den Eindruck, 
daß ich einige Kollegen störe; 

(Heiterkeit bei der CDU.) 

das möchte ich vermeiden; 

(Beifall bei der CDU.) 

aber vielleicht liegt es auch am Thema. 

(Erneute Heiterkeit bei der CDU.) 

Wir legen, meine Damen und Herren, ein plurales Konzept 
zugrunde, das Konkurrenz und Alternativen zuläßt. Plurali
tät und Vielfalt des Angebotes machen ein hohes Maß an 
partnerschaftlieber Zusammenarbeit der verschiedenen Ein
richtungen, Träger und Landesorganisationen erforderlich. 
Die Leistungsfähigkeit der Weiterbildungseinrichtungen soll 
in personeller, pädagogischer und organisatorischer Hinsicht 
verbessert werden. 

Die Gesetzesvorlage sichert jedem Bürger, der seine in der 
Schule, Hochschule oder in der Berufsausbildung erworbe
nen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern oder vertiefen 
will, in zurnutbarer Entfernung bedarfsgerechte Und qualifi
zierte Weiterbildungsangebote und will damit einen Beitrag 
leisten für mehr Chancengerechtigkeit. Der Entwurf grenzt 
die Weiterbildung von Schule, Hochschule, Berufsausbildung 
und außerschulischer Jugendbildung ab und bezieht organi
sierte Lernangebote, die bereits bundesrechtlich, etwa im Be
rufsbildungsgesetz, erfaßt sind, in die Neuregelung nicht mit 
ein. Damit wird .....,. wlter Berücksichtigung unterschiedlicher 
bundes- und landesiechtlicher Kompetenzen im Bereich der 
beruflichen Bildung - eine klare funktionelle Begriffsbe
stimmung der Weiterbildung ermöglicht und die Vorausset
zung für die eigenständige Entwicklung der Weiterbildung 
im Rahmen des gesamten Bildungswesens geschaffen. 

(Vizepräsident Dr. Eicher übernimmt den Vorsitz.) 

Ein wesentliches Ziel der Weiterbildung ist mehr Chancen
gerechtigkeit. Ihre Förderung ist deshalb, wie es auch in Ar
tikel 37 unserer Landesverfassung steht, eine öffentliche Auf
gabe von Staat und Kommunen. Ihr Ausbau zu einem eigen
ständigen Bildungsbereich hat sich, darüber besteht grund
sätzlich Übereinstimmung, in öffentlicher Verantwortung zu 
vollziehen, und die notwendige inhaltliche und strukturelle 
Neuordnung darf nicht dem Zufall oder dem Beneben staat
licher, kommunaler oder freier Träger und Einrichtungen 
überlassen werdei1. 

Aus dieser Erkenntnis werden allerdings in der bildungspoli
tischen Diskussion urid in der Praxis unterschiedliche Folge
rungen abgeleitet. Sie beziehen sich auf die Rolle von Staat 
und Kommune beim Ausbau des Weiterbildungssystems und 
berühren entscheidend die Frage nach dem Verhältnis von 
Einrichtungen st"aatlicher und kommunaler Träger einerseits 
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und freier Träger andererseits. Wir haben für uns nie einen 
Zweifel daran gelassen, daß öffentliche Verantwortung für 
uns nicht gleichbedeutend ist mit Verstaatlichung oder Kom
munalisierung der Weiterbildung. Vielmehr entspricht es 
unserer pluralen Konzeption von Weiterbildung, daß nicht
staatliche bzw. nichtkommunale Initiativen nicht nur er
wünscht oder gar nur geduldet, sondern daß sie notwendig 
und förderungswürdig sind. Was wir anstreben, ist ein 
Höchstmaß an Effizienz bei einem Mindestmaß staatlicher 
oder kommunaler Steuerung. Dies aber bedeutet die Aner
kennung der Pluralität und Vielfalt in der Weiterbildung, 
wie sie seit jeher gerade für diesen Bereich kennzeichnend 
und prägend war. Folgerichtig sieht der Gesetzentwurf die 
Einrichtung öffentlicher und freier Träger grundsätzlich 
gleichberechtigt gegenüber kommunalen und staatlichen 
Trägern vor. Die freien Träger erfüllen nicht bloße Ergän
zungsfunktionen, sondern tragen zusammen mit Staat und 
Kommune die Weiterbildung in gleichem Maße. Dies ist die 
konsequente Fortführung einer Konzeption, die die Landes
regierung auch beim Privatschulgesetz, beim Kindergartenge
setz und beim Krankenhausreformgesetz verfolgt hat. 

Wenn wir diesem Konzept der Vielfalt der Träger und Ein
richtungen ein so großes Gewicht beimessen, so hat das 
mehrere Gründe. Wir wollen, daß die Bigenverantwortlich
keit des einzelnen und der gesellschaftlichen Gruppen erhal
ten wird und Eigeninitiativen gefördert werden. Wir wollen, 
daß die Chance, unterschiedliche Standorte, Oberzeugungen 
und Wertungsmöglichkeiten sichtbar zu machen, im Inter
esse breit gefächerter und vielfältiger sowie differenzierter Bil
dungsmaßnahmen genutzt wird. Wir wollen, daß der einzelne 
als mündiger :Bürger zwischen konkurrierenden Altema
tivang~boten_ wählen kann und nicht auf ein Einheitsangebot 
angewtesen tst. Das Ja zur Pluralität in der Weiterbildung 
~edeutet zugleich ein uneingeschränktes Ja zum Werteplura
hsmus und zur Freiheitlichkeif dieses Bereichs, und deswe
gen geht es uns hier um ein entscheidendes GrUndprinzip un
serer freiheitlichen Ordnung. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, daß öffentliche und freie Trä
ger bei der Erfijllung gleicher Anerkennungskriterien gleich
behandelt werck:n. Diese Konzeption entspricht dem Bil
dungsgesamtplan, wonach freie Träger bei entsprechender 
Leistung gleichberechtigt an allen Maßnahmen und an öf
fentlicher Förderung zu beteiligen sind. Gleiche Leistung be
deut~t für uns die Erfüllung vergleichbarer sachlicher, päd
agogtscher, pertOneHer und struktureller Bedingungen, be
deutet für uns die Zugehörigkeit zu einer Landesorganisa
tion, die in erster Linie die pädagogische und organisatori
sche Koordinierung zu sichern hat, und verpflichtet zu 
grundsätzlicher Offenheit der Bildungsveranstaltungen für 
jeden Interessietten. Nur so kann sichergestellt werden, daß 
staatlich geförderte Bildungsarbeit auch jedermann- zugute 
ko~mt, daß anerkannte Einrichtungen ihren nachprüfbaren 
Beltrag zu bedarfsgerechter Weiterbildung leisten. Die Aner
kennung der Pluralität in der Weiterbildung macht die enge 
partnersch~ftl~che Zusammenarbeit von Landesorganisatio
nen und Emnchtungen in entsprechenden Gremien erforder
lich, denn Pluralismus ohne Koordination führt zu Unüber
schaubar~eit, mangelnder Wirtschaftlichkeit und mangelnder 
Systemattk. Kooperation und Koordination sind Bedingun
gen für das Erhalten einer pluralen, freiheitlichen nicht total 
integrierten Struktur. Eine örtliche, regionale ~nd landes
weite Z~sammenarbeit in einem institutionell abgesicherten 
koopera~tven System mit einem klar umrissenen Aufgaben
katalog tst deshalb dringend erforderlich, um das notwendi
ge Maß an Systematik und Übersichtlichkeit der Bildungs
a~ebote und ein Zusammenwirken mit Trägem und Ein
nehrungen anderer Bildungsbereiche zu sichern. Diesem 
Ziel dienen im lokal-regionalen ·Bereich die Beiräte für Wei-

terbildung und dienen auf Landesebene der Landesbeirat, der 
mit erweiterten Aufgaben an die Stelle des von mir bereits 
1970 berufenen Landesbeirates für Erwachsenenbildung treten 
wird. 

Wir sind, was die Fragen der Organisation von Landesbeirat 
und Beiträgen für die Weiterbildung angeht, auch hier der 
Meinung, daß die Form der Zusammenarbeit nach Maßgabe 
des gesetzlich festgelegten Orientierungsrahmens Sache der 
Einrichtungen und Landesorganisationen selbst ist. Wir leh
nen deshalb den von verschiedener Seite geforderten staatli
chen Koordinator im Gesetz ab. 

Meine Damen und Herren, Kooperation bedeutet nicht ein 
mehr oder weniger unverbindliches Mit- oder gar Nebenein
ander; Kooperation setzt eine auf Arbeitsteilung beruhende 
thematische und terminliehe ~bstimmung der Bildungsmaß
nahmen voraus. Daß Arbeitsteilung da ihre Grenzen hat, wo 
es, wie etwa in der politischen Weiterbildung, um die Arti
kulation und Darstellung des eigenen Standortes, des eige
nen Selbstverständnisses unter spezifischen Wertvorstellun
gen geht, versteht sich dabei für uns von selbst. Da die ein
zelnen Einrichtungen der Weiterbildung. in der Regd nicht 
imstande sind, den individuellen und damit viellältigen und 
differenzierten Bildungsinteressen des einzelnen allein ge
recht zu werden, muß angestrebt werden, daß zwnindest ein 
Grundangebot der Lernfelder der allgemeinen, der politi
schen und der berufsbezogenen Weiterbildung, ein soge
nanntes Kernangebot .in zurnutbarer Entfernung für den ein
zelnen Bürger zur Verfügung steht. Der Sicherung dieses 
Kernangebotes kommt im Regierungsentwurf eine zentrale 
Bedeutung zu. Es läßt sich nicht abstrakt festlegen; es hängt 
vielmehr vom konkret zu ermittelnden Bedarf ab. Es ist ent
scheidend abhängig von lokal-regional unterschiedlichen Be
dingungen. Es sieht in industriellen Ballungsräumen anders 
aus, als etwa im ländlichen Bereich. Die künftige Planung 
des Ketnangebotes, bei der das Land, die Kommunen, die 
Träger und Landesorganisationen im Rahmen des Entwick
lungsplanes für die Weiterbildung partnerschaftlieh zusam
menwirken sollen, darf niefit an Verwaltungsgrenzen schei
tern, auch ·wenn diese, wo es geht, berücksichtigt werden 
sollen. 

Was die Bildungsinhalte angeht, so folgt der Entwurf der 
von uns wiederholt vertretenen Konzeption der prinzipiellen 
Gleichrangigkeit der allgemeinen, der politischen und der 
berufsbezogenen Weiterbildung. Wir sind nicht bereit, meine 
Damen und Herren, denen zu folgen, die für einzelne Teil
bereiche, insbesondere für die politische Weiterbildung, ein 
so'nderprivileg fordem. 

Ich halte es zwar, damit kein Mißverständnis entsteht, in der 
Tat für wünschenswett und notwendig, die politische Wei
terbildung stärker als bisher zu systematisieren und auszu
bauen. Das ist auch in den Thesen zur Weiterbildung deut
lich zum Ausdruck gebracht. Gegen ihre Privilegierung vor 
anderen sprechen aber wichtige und - wie ich meine -
überzeugende Gründe. Wenn wir heute stärker die wechsel
seitige 4bhängigkeit der Lernfelder der allgemeinen, politi
schen und berufsbezogenen Weiterbildung hervorheben, 
würde ein institutionalisiertes Sonderprivileg für die politi
sche Bedeutung einen Rückfall bedeuten. Vor allem aber bin 
ich der .t\uffassung, daß es eine Frage der Attraktivität des 
Bildungsangebotes ist, den einzelnen zu größerem Interesse 
für politische Bildung und zu stärkerem Engagement in den 
Bereichen Gesellschaft und Politik anzuregen. Wir sollten es 
uns nicht zu leicht machen und die politische Bildung zu 
herabgesetzten Preisen anbieten, nur weil wir nicht wagen, 
sie in Konkurrenz mit anderen zu schicken. 

(Beifall der CDU.) 
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Wir sollten die W~hlfreiheit des mündigen Bürgers nicht 
~durch eine von oben verordnete Privilegierung und damit 
möglicherweise verbundene Einschränkung anderer weniger 
lukrativer Angebote mindern. Wir haben uns mit dieser Frage 
zu anderer Zeit in diesem Haus bereits einmal befa.~t. 
Eine Privilegierung des Bereichs der politischen Bildung 
etwa zu Lasten der berufsbezogenen Weiterbildung halte ich 
aber deshalb für unangebracht, weil memand Verständnis 
dafür hätte, daß in einer Zeit, wo Arbeitsplätze in großem 
Umfang gefährdet sind und der eine oder andere durch die 
Wahrnehmung berufsbezogener Weiterbildungsangebote sei~ 
nen Arbeitsplatz sicherer machen könnt~ dieser Bereich der 
Weiterbildung zugunsten der politischen Weiterbildung ein
geschränkt wird. 

Meine Dameo und Herreo, da Weiterbildung bedarfsge
rechte Angebote, mindestens aber das Kernangebot sichern 
soll, sieht der Entwurf für den Fall, daß Einrichtungen ande
rer öffentlicher Träger, wie etwa die Volkshochschulen der 
Verbandsgemeinden oder Einrichtungen der freien Träger, 
dies nicht gewährleisten können, ein subsidiäres Tätigwerw 
den der kreisfreien Städte und der Landkreise vor. Von der 
ursprünglichen Konzeption, die auch nach dem Referentenw 
entwutf zugrunde lag, den kreisfreien Städten und Landkrei
sen diese Aufgabe als subsidiäre Pflichtaufgabe der Selbst
verwahung zu übertragen, mußten wir im Hinblick auf die 
gegenwätrige Haushaltslage Abstand nehmen. Es erscheint 
uns nitht verantwortbar zu sein, den kommunalen Gebiets
körperschaften zusätzliche Aufgaben aufzuerlegen, ohne daß 
die Fiaanzierung gesichert ist. 

Damit bin ich zugleich bei der Gesamtproblematik der Fi
nanzierung der Weiterbildung und ~peziell der Finanz.ierung 
dieses Gesetzes. Wir wollen nicht darum herumreden, meine 
Damen und Herren, niemand ist darüber glücklich, am 
wenigsten ich selbst, daß dieser Entwnrf anders als noch der 
Refer~tenentwurf keine festen Sätze für die Personal- und 
Sachkosten der Einrichtungen und Landesorganisationen 
auswei,Jt. 

(Abg. Schweitzer: Das War bei dem Sportför
derungsgesetz dasselbe! Das überrascht uns gar 

nicht!) 

- Sehen Sie, wie konsequent die Landesregierung in all ih
ren Ressorts handelt. 

(Beifall bei der CDU.) 

Es enthält keine solchen festen Sätze, sondern stellt die ge
samten Zuwendungen des Landes unter Haushaltsvorbehalt. 
Wir hatten - wie Ihnen bekannt ist - feste Beiträge in 
Höhe von SO Prozent zu den Person..alkosten hauptberufli
cher pidagogischer Mitarbeiter und abgestufte Höchstsätze 
für nebenamtliches pädagogisches Personal, für Dozenten 
und S~oaten vorgesehen. Die dafür zunächst erforderli
chen zuätzlichen rund 3 Millioneo DM im Jahre 1975 sind 
aber iD der gegenwärtigen Situation nicht verfügbar. Wer 
Stabilitit fordert - so hören wir es gegenwärtig allenthal
ben-, muß zu Opfern bereit sein, auch zu sehr schmerzli
chen. Die Verantwortung für diese Situation liegt nicht bei 
UDI. Sie ist das Ergebnis einer Politik, die dem Staat zuviel 
zugemutet und ihn überfordert hat. Wenn Herr Finanzmini
ster Apel meint, zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit unse
rer Wirtschaftsordnung - ich zitiere ihn - gehört notfalls 
der Mut zur Unpopularität, dann kann ich nur sagen, daß 
wir in Gottes Namen eben diesen Mut aufbringen müssen. 
Der Mut, uns finanziell zu beschränken, darf aber nicht hei
ßen, auch das Denken und die Gedanken über Reformen 
einzustellen. 

(Veteinzelt Beifall bei der CDU.) 

. ·~ 

Die gegenwamge gesaMtwirtschaftliche Lage und die 
schwierige Situation der öffentlichen Haushalte kann uns 
nicht davon entbinden, Konzepte für bestimmte Bereiche, 
wie etwa für den Bereich der Weiterbildung, zu erarbeiten 
und vorzulegeD. Aus den finanziellen Grenzen die Folgerung 
zu ziehen, dann lieber keine Konzeption und kein Gesetz 
vorzulegen, wäre nach · rneiDCt Oberzeugung grundfalsch. 
Vorübergehende Armut rechtfertigt nicht, keine Konzeption 
mehr zu haben. Wir sind uns alle einig, daß die Weiterbil
dung gesetzlich geregelt werden muß, daß ihre inhaltliche 
und strukturelle Neuordnung zwingend geboten ist. Auch 
wenn sich im Augenblick nicht alle daran geknüpften Er
wartungen erfüllen· und wir einige Abstriche hinnehmen 
müssen, kann dies für uns kein Grund sein, den ersten 
Schritt zu unterlassen, nur weil wir den zweiten nicht gleich
zeitig tun können. 

Meine Damen und Herren, ich darf zusammenfassend fest
stellen: Das Weiterbildungskonzept der Landesregierung ist 
vorgelegt. Wir unterstreichen unsere weitere Diskussionsbe
reitschaft und unsere Bereitschaft, dies im Detail zu beraten. 
Wir sind überzeugt, daß mit dem Gesetz· die Grundlage ei
nes wesentlichen Beitrages zur Entwicklung der Weiterbil
dung in unserem Land zu einem eigenen selbständigen Be
reich des Bildungswesens und damit für mehr Chancen
gleichheit für unsere Einwohner gelegt ist. Deswegen bitten 
wir um Beratung des Entwurfs in den Ausschüssen. 

(Beifall der CDU.) 

Vizepräsident Dr. Eicher: 

Das Wort hat nunmehr der Herr Abgeordnete Dr. Danz 
(F.D.P.). 

Abg. Dr. Danz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zum dritten 
Male in dieser Legislaturperiode befassen wir uns hier im 
Plenum mit dem Thema Weiterbildung. Es wurde erwähnt, 
daß der erste Anstoß von der F.D.P.-Landtagsfraktion mit 
einem Antrag an die Landesregierung kam, möglichst bald 
einen Gesetzentwurf zur Weiterbildung vorzulegen. Wir ha
ben entsprechende Thesen unterbreitet mit der Bitte, diese 
bei der Gesetzesfassung zu berücksichtigen. Etwa ein Jahr 
später, im Herbst 1973, sprachen wir dann über den Uran
trag der SPD, die einen eigenen Gesetzentwurf in Form eines 
Urantrags vorlegte. Heute haben wir es mit dem Gesetzent
wurf der Laadesregicrung zu tun. Ich glaube, die vorange
gangenen Auuprachen machen deutlich, daß wir uns im Ziel 
einig sind, nämlich in der Anerkennung der Weiterbildung 
als einer- Säule in unserem gesamten Bildungssystem, die 
ebenso wichtig wie die übrigen Einrichtungen der Bildung 
ist, und zwar die der Schule, der Universität und des berufs
bildenden Schulwesens. 

Wir sind uns auch einig, daß wir ein möglichst flächendek
kendes KernaJ~~ebot für alle Bürger in unserem Land zur 
Weiterbildung anbieten, und zwar so anbieten, daß es für je
den einzelnen in zumurbarer Entfernung erreichbar ist. Von 
dorther kama man also all das, was im Regierungsentwurf 
steht, durchau unterstreichen. Wir als F.D.P. sind auch 
dankbar. dafllr, daB hier noch einmal ganz deutlich gemacht 
wird, daß aus den eben genannten Gründen die Weiterbil
dung eine öff.eatljche Aufgabe ist, für die Staat und Kommu
nen gleichennden einzutreten haben, und zwar nicht nur 
ideell, sondern iluch materiell. Das scheint mir ein ganz 
wichtiger Punb bei dieser Sache zu sein. Weil es sich hier 
um eine so wichtige Gesetzesmaterie handelt, werden wir 
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auch unsere Bedenken zurückstellen, die einfach von den 
Zeitabläufen her, die uns noch zur Behandlung dieses wich
tigen Gesetzes zur Verfügung stehen, an sich bei uns beste
hen. Wenn wir dieses Gesetz wirklich gründlich beraten 
wollen, wenn wir gar Anhörungen vornehmen wollen, wer
den wir in argen Zeitdruck geraten, wenn wir dieses Gesetz 
noch bis Januar - da soll ja die letzte Plenarsitzung sein -
verabschiedungsreif bekommen wollen. 

Aber wir, die F.D.P. -das sagen wir ganz offen -werden 
uns bemühen, weil das Gesetz so wichtig ist, daran mitzu
wirken. Allerdings haben wir überhaupt kein Interesse -
meine Damen und Herren und Herr Kultusminister -, nun 
unbedingt diese Perle in die Erfolgsbilanz der Landesregie
rung einzureihen. Es stört uns aus der Sicht der oppositio
nellen F.D.P. herzlich wenig, ob Sie nun alle Ihre Ankündi
gungen aus der Regierungserklärung noch erfüllen oder 
nicht. Mir scheiut die Tatsache, daß wir jetzt hier unter die
sem Zeitdruck stehen, auch wesentlich von diesem Gesichts
punkt beeinflußt zu sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Nun kann aber Weiterbildung als öffentliche Aufgabe nur 
erfüllt werden - ich habe es schon erwähnt -, wenn ihr 
eine entsprechende Förderung durch den Staat zuteil wird 
So steht das übrigens wörtlich in der Begründung dieses Ge
setzentwurfs. Die Sicherstellung des Kemangebotes, das wir 
alle fordern, ist nicht überall möglich, wenn nicht auch die 
finanzielle Hilfe des Staates einsetzt. Auch das wird in der 
Begründung aulll!eführt. Und da kommen bei der F.D.P. 
nicht nur formal!: .. sondern auch substantielle Bedenken. 

Wir gehen mit der Landesregierung einig, daß wir es uns an
gesichts der Haushaltslage und der Haushaltssituation in un
serem Land nicht leisten können, ausgabenwirksame Gesetze 
dieses Ausmaßes: zu verabschieden. Wir meinen aber auf 
der anderen Seiic - da neben Inhalt und Struktur der Wei
terbildung die finanzielle Förderung das Kernstück dieses 
Gesetzes ist -, "daß die Frage wirklich ernsthaft erhoben 
werden kann, ob wir einen solchen Torso hier verabschie
den können, ob dann nicht das, was wir hier tun, nicht 
mehr wird als eine reine Deklaration. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD.) 

Was nützt mir, Herr Kultusminister, das schönste Konzept? 
Und das hier W: nicht mehr als ein Konzept. Ein Konzept, 
das ich nicht realisieren kann, das nützt mir rein gar nichts. 
- Trotzdem, die Frage muß untersucht werden. Wir sind -
das sage ich jetzt schon vorab - für eine Ausschußüberwei
sung, weil wir nicht in den Verdacht geraten wollen, daß 
wir aus irgendwelchen Gründen eine so wichtige Aufgabe 
hier nicht anpar:ken wollten. Aber es muß wirklich unter
sucht werden, wie ·wenigstens ein Stückehen finanzielle Lei~ 
stung des Landes in dieses Gesetz eingebracht werden kann. 
Wenn wir schon nicht mit "festen Sätzen arbeiten können -
ich sehe jetzt im Moment auch keine Möglichkeit auf Grund 
der Haushaltslase -, dann sollten wir bei den Beratungen 
über den Nachtragshaushalt ernsthaft untersuchen, ob wir 
für die Weiterbildung nicht zusätzliche Mittel zur Verfügung 
stellen können, und zwar unter Verzicht auf Ansätze an an
derer Stelle. 

Zur Neustrukturierong haben wir damals in unserem Antrag 
etwas andere Vorstellungen entWickelt, als. sie jetzt in dem 
Regierungsentwurf wiederzufinden sind. Wir hatten eine Zu
ständigkeit zur Einrichtung wn Weiterbildungszentren bei 
den Landkreisen und kreisfreien Städten gefordert, aller
dings - und das muß hier :hervorgehoben werden - mit 
der Möglichkeit für die Landkreise und kreisfreien Städte, 

Aufgaben auf andere öffentliche oder freie Träger zu dele
gieren, und zwar ganz öder teilweise. Wir wollen niemals in 
aen Verdacht geraten, daß wir etwa jetzt die bewährten freien 
Einrichtungen der Weiterbildung in irgendeiner Art und 
Weise knebeln oder gängeln wollten. Sie sollten hier mit ein
bezogen werden. Wir waren nicht so optimistisch wie die 
Landesregierung, zu glauben, daß sich diese freien Träger im 
freien Wettbewerb, in der freien Konkurrenz zusammenfin
den zu diesem gemeinsamen Programmangebot, das dann 
für jeden einzelnen das unbedingt notwendige Kernangebot 
ausmacht. 

Der Regierungsentwurf wählt einen anderen Weg. Er strebt 
an - und das hört sich gut an - ein partnerschaftliebes 
Zusammenwirken öffentlicher und freier Einrichtungen in 
Form der Kooperation und der Koordination. Das wird des
halb von uns im Grundsatz. durchaus begrüßt, weil wir da~ 
mit natürlich auch den edlen Wettbewerb hier erkennen und 
das plurale Angebot, die Vielfalt des Angebots, gesichert 
wir~ was wir ohne weiteres auch haben wollen. Und wenn 
- so steht es im Regierungsentwurf- ein Obereinkommen 
mangels Einigung hinsichtlich eines bedarfsgerechten Ange
bots nicht zustande kommt, dann sollen ja die Landkreise 
und kreisfreien ·Städte dieses Kernangebot sicherstellen. Es 
wird also im Grunde in der Hinterhand auch so etwas vor~ 
gesehen, was wir allerdings für notwendig halten, weil wir 
vielleicht mit etwas mehr Skepsis diese Möglichkeiten be
trachten, daß sich die freien Träger untereinander einigen 
können. Aber, ich sage hier ausdrücklich: Die F.D.P. ist be
reit, mit dieser Landesregierung diesen Versuch zu untemeh~ 
men. Wenn er klappen sollte, dann ist an sich das, was wir 
erreichen wollten, erreicht. Und dann bestehen wir nicht auf 
irgendwelchen Grundsätzt:n und Prinzipien. 

Meine Damen und Herren! Wir waren der Meinung, daß an 
sich der staatliche Koordinator, wie ihn der Herr Kultusmi~ 
nister vorhin bezeichnet hat, notwendig wäre, weil wir mei
nen, daß nur dann eine Programmabstimmung möglich sei. 
Dabei sind wir - das muB ich auch noch ausdrücklich er
wähnen - natürlich für Parallelangebote überall dort, wo es 
um soziale, kulturelle, ldigiösc, anthropologische oder psy
chologische Fragen geht und wo es sich um Probleme in 
Ehe, Familie und Erziehung handelt, wo es sich auch um 
weltanschauliche Stellunpahmen handelt. Dort muß das 
Angebot vielfältig sein,- dort brauchen wir das Wettbewerbs
angebot, dort brauchen wir das Parallelangebot. Wir wollen 
nur die Uberschneidunien im Kernangebot - wo es um den 
Schreibmaschinenkurs, um den Sprachkurs geht - vermei
den,. weil wir meinen, das wäre unwirtschaftlich und könnte 
unter Umständen auch viel Kraftverschwendung bedeuten. 
In einem Punkt untersc:heiden wir uns auch von der An
schauung der SPD, obwohl wir sie hier heute noch nichr ge
hört haben. Wir sind auch für die Gleichbehandluß.g von all
gemeiner berufsb~er und politischer Bildung. Ich glau~ 
be, da& wir uns keinen guten Dienst tun, wenn wir etwa 
Veranstaltungen der politischen Bildung privilegieren. Ich 
glaube, damit werden wir von vomherein diese Veranstal
tungen abwerten. Hier müßte in der Tat denen, die solche 
Einrichtungen unterhalten und diese Veranstaltungen betrei~ 
ben, etwas einfallen, daß diese Veranstaltungen so attraktiv 
gemacht werden, daß sie auch angenommen werden. Ich 
glaube, solche Gestaltungsmöglichkeiten gibt ~ und da ist 
Nachd~nken ein edles Beginnen. 

Ich möchte mich auf diese wenigen Punkte beschränken. Al
lerdings, Herr KultuRDinister, ich. möchte eines hier noch ein 
bißeben abwehren, -was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, 
im Grunde -sei das doch IP" nicht die Schuld der Landesre
gierung, daß wir. keine aUJgabenwirksamen Gesetze mehr 
verabschieden können. Da haben Sie wieder einmal - mit 
dem Zeigefinger nach Bonn - andere dafür verantwortlich 

·.,· 



2774 Stenographische Berichte des Landtags Rheinland-Pfalz, 7. Wahlperiode 

(Dr. Danz) 

machen wollen. Ich kann hier nur feststellen, daß mir aus 
der Oppositionspolitik der CDU/CSU bis heute noch der 
Vorschlag fehlt, wie diese Haushaltssituation im Bund und 
damit auch bei den Ländern über eine andere Lösung bes
sergestellt werden könnte. 

(Beifall bei der F.D.P. und SPD.) 

Aber, i~h glaube, für heute ist es hier im Hause zu spät, und 
vielleicht ist auch hier nicht der Ort, diese Dinge zu _erwäh
nen. Sie dürfen mir nicht verübeln, daß, wenn schon diese 
Richtung gezeigt wird, ich das nicht so einfach und wortlos 
an mir vorübergehen lasse. 

Ich wiederhole noch einmal: Die F.D.P. ist bei allen Beden
ken, die ich hier vorgetragen habe, dennoch bereit, der Aus"' 
Schußüberweisung zuzustimmen und zu versuchen, nun noch 
das Beste aus dieser Vorlage-zu machen, wobei wir das An· 
gebot des Herrn Kultusministers sehr gerne gehört haben, 
daß er noch frei ist für zusätzliche Anregungen. Dann könnte 
das, was im SPD·Urantrag steht und was in unserem F.D.P.· 
Antrag stand, unter Umständen auch da und dort noch 
Eingang in die Gesamtkonzeption finden. Vielen Dank! 

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Eicher: 

Das Wort hat nunmehr der Herr Abgeordnete Herrmann 
(SPD). 

Abg. Hcrrmann: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Herr Kultus· 
ministet hielt es eingangs seiner Ausführungen für richtig 
und geboten, den Herrn Präsidenten darauf hinweisen zu 
müssen, daß hier im Plenarsaal etwas Unruhe entstanden 
war. und er hat geglaubt, daraus schlußfolgern zu sollen, 
daß unter Umständen an diesem Thema vielleicht nicht gar 
so viel Interesse bestehe. 

Ich dad den Herrn Kultusminister - es ist ihm sicherlich 
entgangen - darauf hinweisen, während er diese Ausfüh· 
rungen machte und den Herrn Präsidenten auf den Tatbe· 
stand der Unruhe hinwies, daß zum gleichen Zeitpunkt die 
Regierungsbank überhaupt nicht. besetzt war. 

(Beifall bei der SPD.) 

Und ich darf den Herrn Kultusminister darauf hinweisen, 
daß während der ganzen Zeit seiner Ausführungen dann 
später die Regierungsbank sehr dünn mit einem Staatssekre· 
tär besetzt war. Ich muß nun natürlich meinerseits die Frage 
erheben: Hat das Kabinett so wenig Interesse an diesem 
Entwurf? - Sie gestatten, Herr Minister, daß ich Ihnen das 
SO' zurückgebe. 

(Beifall bei der SPD. - Abg. Geil, Das Kabi
nett hat schon einmal beraten! - Abg. Härter: 
Wenn Sie aber Ihre eigenen ~änke einmal 

überblicken, Herr Kollege!) 

- Es hat sich um die Regierungsbank gedreht. Und hier 
dreht es sich um einen Regierungsentwurl, Herr Kollege! 

(Zuruf des Abg. Böckmann.) 

. .. ~~ 

~· 

Meine Damen und Herren! Die Bildungspolitik- Herr Kol· 
lege Böckmann, der Herr Kultusminister hat es auch schon 
angedeutet -, die scheint jetzt plötzlich so am Ende in den 
letzten Wochen der Legislaturperiode - die letzten Sit
zungstage sind fixiert - in Bewegung geraten zu sein. Der 
Herr Kultusminister hat darauf hingewiesen, daß wir - was 
auch richtig ist - in der let2ten Plenarsitzung das _Schulge· 
setz verabschiedet haben, und heute haben wir nun dieses an 
sich doch zentrale Thema der Bildungspolitik abzuhandeln, 
eben die Weiterbildung. 

Meine Damen und Herren! Es ist auch aus dem Unbehagen 
der Ausführungen des Herrn Kultusministers durchgeklun· 
gen, man muß doch sageq, von echter Bewegung und 
Griffigkeit kann, glaube ich, bei diesem bildungspoliti· 
sehen Endspurt nicht die Rede sein; denn wenn sich hier 
nach den Ausführungen des Herrn Kultusministers in diesem 
Hause der bildungspolitische Staub etwas abgesetzt hat, den 
die CDU durch ihre Presseerklärungen in den letzten Wo· 
chen, den der Herr Kultusminister da aufgewirbelt hat, dann 
wird ziemlich deutlich, daß" doch alles so beim alten bleiben 
soll, daß mit diesem Gesetz mehr eingenebelt denn verdeut· 
licht wird. Dafür spricht - der Herr Kollege Danz hat es 
schon angesprochen - allein die Tatsache, daß die Regie· 
rungsvorlage im Vorabdruck erst Ende der letzten Woche 
den Abgeordneten zugeleitet worden ist. Und sowohl wir als 
auch die Kollegen der F.D.P. - wie es der Herr Kollege 
Danz schon ausführte - als auch die CDU·Kollegen waren 
mit Sicherheit nicht mehr in der Lage, den Entwurf in den 
Arbeitskreisen oder gar in den Fraktionen eingehend zu be· 
raten. Wir waren nicht mehr in der Lage, gezielte ·Gespräche 
mit den Interessierten und mit den Betroffenen zu führen. 
Außerdem war es in den wenigen Tagen auch nicht mög· 
lieh, den Referentenentwurf - und darauf kommt es ja ent· 
scheidend an - und die Kabinettsvorlage Punkt für Punkt 
miteinander zu vergleichen. Und trotz all dieser Gespräche 
iin Vorfeld muß man doch heute feststellen, zwischen dem, 
was einmal Referentenentwurf war, und zwischen dem, was 
Regierungsvorlage geworden ist, ist wohl ein himmelweiter 
Unterschied. 

Es ist damit klargeworden, auch mit dem ganzen Verfahren, 
wie es jetzt gehandhabt wird, daß die Landesregierung wohl 
dem Parlament in doch schulmeisterlicher Art und Weise 
ihre Zeitpläne aufnötigt, ohne Rücksichtnahme auf die par· 
lamentarischen Bedingungen. Daß dies insbesondere gegen 
die Opposition geht, braucht nicht Verdeutlicht zu werden. 
Und es entspricht so ganz dem Stil dieser Landesregierung. 

Aber lassen Sie mich hier auch noCh' dieses sagen: Wenn die 
SPD in der Schulpolitik mit einem Urantrag, der damals als 
realistischer Zwischenschritt konzipiert war, einen Anstoß 
gibt, und dann, wenn die Regierung endlich ihre Vorlage 
auf den Tisch bringt, wir unsere politischen Alternativen 
nicht mehr als Gesetz, sondern in Form von Grundsätzen 
darlegen, wird getadelt, daß die SPD kein eigenes Gesetz 
vorlegt - das hat ja das letzte Mal der Herr Kollege Geil 
sehr intensiY gemacht -, so als ob eine Sachalternative nur 
in Form von Uranträgen verdeutlicht werden könnte. Liegt 
jedoch, wie in diesem Falle heute und hier, und das seit ei· 
ner Weile, seitens der SPD ein Urantrag vor, dann nimmt 
sich die Landesregierung noch beliebig lange Zeit, bis sie 
selbst gedenkt, gesetzgeberisch initiativ zu werden. 

UnSer Entwurf liegt seit dem 12. September 1973 vor. Der 
Regierungsentwurf dagegen wird in einer der letzten Sitzun~ 
gen dieser Legislaturperiode - anders kann es ja gar nicht 
mehr sein - uns buchstäblich noch aufgedrückt werden. Es 
sind jetzt über zwei Jahre vergangen, meine Damen und 

.... ··.~,_._. · ... 
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Herren, seitdem der Herr Kultusminister, wie er ja selbst be
kannt hat, seine Thesen vorgelegt hat. Es war also mehr als 
genu@: Zeit gewesen, ein Gesetz auszuarbeiten und dem 
Landtag vorzulegen. Aber das, was jetzt vorliegt, meine Da
men und Herren, ist trotz dieser überlangen Denkpause, die 
sich der Kultusminister genommen hat, noch nicht einmal 
gut, und es ist schlicht und einfach enttäuschend, wie mir 
ein Parteifreund, nicht von mir, sondern ein Parteifreund des 
Kultusministers, gerade in den letzten Tagen - vorgestern, 
glaube ich, war es gewesen - freimütig eingeräUmt hat. 

Meine Damen und Herren! Der vorliegende Entwurf läßt 
weder ein klares Konzept zur Verwirklichung und Förde
rung dor Weiterbildung, und er läßt auch keine Ausweitung 
des Angebots erkennen. Bereits vor dem Gesetzestext befin~ 
det sich ja - auch das hat der Herr Kultusminister einge
standen - im Vorblatt das Eingeständnis, daß der Entwurf 
finanziell nicht zu verwirklichen ist. Wozu, so muß man sich 
eigentlich fragen, meine Damen und Herren von der CDU
Fraktion, brauchen wir dann eigentlich ein Gesetz? Um die 
bestehende unzulängliche Situation festzusch~e.~Öen oder 
aber, um im Wahlkampf ein bildungsreformerisches Image 
mit vordergründigem Wortgeklingel aufzupolieren. 

(Beifall bei der SPD.) 

Natürlich wissen wir, daß die Haushaltslage schwierig und 
daß in der Tat die Finanzierung der Weiterbildung ein Pro
blem ist. Aber dieses vorliegende Gesetzeswerk, meine Da
men und Herren, weckt Erwartungen, die nicht erfüllt wer
den können, d~ die Finanzierung nicht gesichert ist. So wer
den Sie dem Stellenwert, den Sie der Weiterbildung als 
gleichberechtigtem und gleichwertigem und somit integralem 
Teil des Gesamtbildungswesens geben wollen, nie und nim
mer gerecht. 

Sie brauchen sich doch nur die bereits jetzt mageren Zahlen, 
die Sie pro KoPf der Bevölkerung für Fragen der Weiterbil
dung ausgeben~ einmal anzuschauen. Da zahlt unser Land 
Rheinland-Pfalz pro Jahr und Kopf 1,15 DM, Nordrhein
Westfalen, Scij.eswig-Holstein im Gegensatz dazu schon 
1,35 DM, Hessen 2,55 DM, Niedersachsen 3,44 DM, Berlin 
4,44 DM. En~der Sie setzen Prioritäten oder verzichten bis 
auf weiteres, wtnn man das so :wil~ auf eine gesetzHebe Re
gelung. Es erbebt sich eigentlich überhaupt die Frage: Viel
leicht, Herr Kuhusminister, dürfte Ihre Konzeption, so wie sie 
hier vorliegt, bereits mit ganz schlichten Richtlinien zu ver
wirklichen sein. - Zu dem, was Sie hier konzipieren, be
dürfte es nicht eines Gesetzes. 

Eines noch. Die Landesregierung bekennt sich immerhin zur 
Verwirklichung des Artikels 37 der Landesverfassung, der
wie es in einer Erläuterung heißt - die Erwachsenenbildung 
zu der Aufgabe des Landes macht. - Weiterbildung muß 
auch unseres Erachtens als öffentliche Aufgabe verstanden 
und verwirklidlt werden. Dies geht auch aus unserem Uran
trag hervor. Den Zielen und Aufgaben der Weiterbildung 
nach der Regierungsvorlage können auch wir, meine Damen 
und Herren, weitgehend zustimmen, wenn es auch befrem
den muB, daß der von Ihnen parteipolitisch so oft strapazier
te Begriff der Chancengerechtigkeit - darüber haben Sie 
zur Geriüge bei der letzten Pienardehatte diskutiert - zu al
lem überfluß nun auch noch in diesen Gesetzestext einflie
ßen soll. Nicht nur jeder ernstzunehmende Jurist, meine Da
men und Herren, wird Ihnen sagen, daß ein Gesetzentwurf 
schließlich kein Parteiprogramm ist, zumal der Begriff 
"Chancengerechtigkeit" kaum justitiabei sein dürfte, da er 
keinen rechtlich faßbaren Tatbestand umschreibt. Etwas 
mehr Zurückhaltung, Herr Kultusminister, wäre angebracht 
gewesen. Aber parteipolitiSch umgemünztes und unverbindli-

ches Wortgeklingel ist bei Ihnen vor dem Wahlkampf, wie 
man das immer wieder herausspürt, zur Methode geworden, 
und wie auch der Entwurf eines - vorhin wurde es schon 
durch einen Einwurf ruchbar - Sportförderungsgesetzes 
verdeutlicht, der viel versprochen, aber doch nur wenig ge
halten hat. 

(Abg. Böckmann: Und viel hält!) 

Meine Damen und Herren, auch für uns ist die Verankerung 
der Eigenständigkeit der Träger, der Sicherstellung der Frei
heit der Lehrplangestaltung und die unabhängige Auswahl 
der Mitarbeiter ein entscheidender Bestandteil einer freiheit
lichen und pluralistischen Ordnung der Weiterbildung. Sol
che Bestandsgarantien sind für jede inhaltliche und organisa
torische Regelung der Weiterbildung ebenso konstituierend 
wie für die Grundlegung einer systematischen Weiterent~ 
Wicklung auf dem Wege einer Entwicklungsplanung, ähnlich 
der Schulentwicklongsplanung, also für den Ausbau des An~ 
gebots, für den Ausbau der Weiterbildung überhaupt. 

Nach dem Referentenentwurf, meine Damen und Herren, 
waren die kreisfreien Städte und Landkreise immerhin noch 
verpflichtet, das sogenannte Kernangebot sicherzustellen, so
fern und soweit dies nicht durch Einrichtungen anderer Trä
ger gewährleistet werden kann. In der Regierungsvorlage 
heißt es dagegen abgeschwächt und nur noch: Die kreisfrei
en Städte und Landkreise tragen dazu bei, das Kernangebot 
sicherzustellen, soweit dies nicht durch Einrichtungen ande
rer öffentlicher oder freier Träger gewährleistet wird. - Sie 
schreiben: Weiterbildung kann ihte öffentliche Aufgabe nur 
durch entsprechende finanzielle Förderung erfüllen. - Und 
weiter heißt es beispielsweise im S 5: Die Förderung der 
Weiterbildung nehmen Land und die kommunalen Gebiets
körperschaften als öffentliche Aufgabe wahr. -

Wir Sozialdemokraten gehen hier weiter. Für uns ist Weiter
bildung als solche schon öffentliche Aufgabe, nicht nur ihre 
finanzielle Förderung. Wir sind nach wie vor der Auffas
sung, daß kreisfreie Städte, daß Landkreise die Pflicht haben 
sollen, ein ausreichendes Angebot~ ein Kernangebot an Wei
terbildungsveranstaltungen für jeden Bürger in zurnutbarer 
Entfernung sicherzustellen. Offentliehe Aufgabe in diesem 
Sinne heißt nicht: von den Zufälligkeiten des gesellschaftli
chen Angebots abhängig zu sein. - Damit wird das Ange
bot gesellschaftlicher Gruppen und Kräfte keineswegs einge
schränkt. Kreise und kreisfreie Städte bzw. die verantwortli
chen öffentlichen Stellen haben danach eine Art Federfüh
rung bei der Sichenmg des Angebots, keineswegs, wie oft un
terstellt wird, eine Monopolstellung. Sie haben nur eine be
sondere Aufgabenstel1UD8, deren Verwirklichung ihnen nicht 
von nichtöffentlichen Trigem abgenommen werden kann. 
Besondere Pflichten und Verantwortlichkeiten führen dann 
auch zu einer entspr«:henden Stellung. Freie Träger können 
anbieten, müssen es aber nicht. Wir können doch nicht wol
len, daß etwa öffentliche Träger nur dann 'tätig werden, 
wenn andere kein Angebot machen. W~s andere nicht ma
chen können oder wollen, sollten dann die öffentlichen T tä
ger tun müssen. Dies ist keine Regelung, die der gegenwärti
gen Bedeutung und Funktion der öffentlichen Träger und 
dem von uns allen angestrebten künftigen Stellenwert der 
Weiterbildung gerecht werden kann. 

Weiterbildung, meine Damen und Herren, ist somit für öf
fentliche oder kommliDale Träger eine Pflichtaufgabe, wäh
rend sie für andere sesellschaftliche Gruppen, wie Kirchen 
und Gewerkschaften, eine freiwillige Aufgabe ist. In den Ex
pertenthesen auf der Mitgliederversammlung des Volkshoch
schulverbandes Rheinland-Pfalz - es war am 26. April in 
Trier; nachzulesen ftbrigens in der Zeitschrift für Weiterbil
dung; das war das Heft 1 vom Mai 1974 - schreibt bei-
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spielsweise Dr. Albrecht Beckel, er ist Mitglied der CDU
Fra.ktion im nordrhein-westfälischen Landtag - ich darf mit 
Genehmigung des Herrn Präsidenten zitieren -: Die Volks
hochschule muß im Rahmen der Pflichtaufgabe der kommu
nalen Träger der Weiterbildung das flächendeckende Min

. destangebot für die Bevölkerung sichern. - Zitatende. 
öffentliche Träger, meine ·Damen und Herren, zeichnen sich 
durch ihre Offenheit gegen Themen, den Teilnehmern und den 
Dozenten aus. Sie bieten den institutionellen Rahmen für ein 
umfassendes Bildungsangebot, zumal sie nicht an die Auffas
sungen und Zielsetzungen bestimmter gesellschaftlicher 
Gruppen gebunden sind und somit eine allseits integrierende 
Funktion ausüben können. Dies geht 'sinngemäß aus einer 
Entschließung des Deutschen Städtetages aus dem Jahre 1969 
hervor, wobei ich es mir im Augenblick erspare, diese Ent
schließung zu zitieren. 

In der ersten Lesung, meine Damen und Herren, unseres Ur
antrags zur Förderung der Weiterbildung hat auch mein 
Kollege Thorwirth ausgeführt, daß die Pflichtaufgabe eine 
besondere Stellung der Einrichtungen in öffentlicher Träger
schaft begründet, weil sie mehr als jeder andere Träger zUr 
pluralen Gestaltung ihres Weiterbildungsangebotes und der 
Inhalte ihrer Veranstaltungen durch ihre Trägerschaft, die 
- wie wir alle wissen - von den gesellschahliehen Grup
pen gemeinsam getragen wird, verpflichtet sind. Diese 
Pflichttrige:rschah bedeutet unseres Erachtens, um es noch 
einmal JU wiederholen, weder ein Monopolanspruch für öf
fentliche. Träger noch etwa Verstaatlichung oder völlige 
Kommunalisierung. Wir wollen aber verhindern, daß das Sy
stem ·der konfessionellen Zwergschulen bei der Erwachsenen
bildung ·fröhliche Urständ feiert. Insoweit, meine Damen 
und HeJren, unterscheiden wir uns ;lUch von Auffassungen, 
die zum Beispiel besagen, daß Weiterbildung eine Aufgabe 
der Gesellschah sei. Weiterbildung ist eben nicht nur eine 
Aufgabe· der gesellschaftlich relevanten Gruppen. Wenn man 
jedoch - wie einige Vertreter freier Träger der Weiterbil
dung -:davon ausgeht, daß die Programme der Volkshoch
schulen •ftmals nach der jeweils herrschenden politischen oder 
ideologiojchen Strömung eingefärbt sind und daß die Volks
hochschlllen nut angeblich alle Gruppeninteressen versuchen 
zu integrieren, dann kann man sie natürlich als Einheitsmo
delle - -, und zwar um so mehr, wenn man meint - auch 
das muB man ehrlich und offen ansprechen -, daß religiöse 
Bildung, sei sie im christlichen Glauben, sei sie in anderen 
Grundentscheidungen begründet, der Kern lebencliger 
menschlicher Bildung ist. Daß hier kein objektivCr Bildungs
begriff l'iorliegt, ist wohl für jeden einsichtig. 

Wenn man etwa manchen Themenkatalog konfessioneller 
Erwachsenenbildung durchliest, wird man unschwer erken
nen können, daß oh. bereits die Antworten in der Fragestel
lung nahegelegt werden. Es erhebt sich daher die Frage, mei
ne Damtn und Herren, wie gruppenspezifische Eigeninteres
sen im Sinne der Regierungsvorlage festgestellt werden sol
len. Nach der Stuttgarter Zeitung vom 21. Mai 1974 hat sich 
beispielsweise _Weihbischof Moser dafür_ eingesetzt, daß un
ter Umständen - . ich zitiere - den durch keine privaten 
Quellen finanzierten Volkshochschulen bevorzugt Subven
tionshilfe gewährt werden solle. Hier deutet sich auch bei 
konfessionellen Trägern eine vorurteilslosere Haltung gegen
über öffentlichen Trägern an. Diese öffentlichen Träger 
müssen nicht immer~ meine Damen und Herren, Volkshoch
schulen sein. Uns geht es nicht in erster Linie um die Volks
hochschulen. Uns geht es um öffentliChe Träger in einem 
notwendigerweise pluralen Weiterbildungssystem. 

Denn selbstverständlich wollen wir alle - ich betone dies 
- finanziell fördern tmd unterstützen, und zwar ausdrück
. fich woBen wir dies nach dem Leistungsprinzip tun. Nur 
müssen nach unserer Konzeption die öffentlichen Träger 

mehr und andere Leistung erbringen, während die freien 
Träger diese Leistungen nicht in dem seihen Umfange zu er
bringen brauchen, man sie dazu auch gar nicht verpflichten 
kann. 

(Abg. Weiß: Echte Pluralität!) 

Weiterbildung, so sagt auch beispielsweise Helmut Becker, 
ist eine vielfältige Aktivität, für die es kein Monopol gibt 
und die in der Fabrik als Funktion von Produktion ebenso 
wie in der Religionsgemeinschah als Funktion von Verkün
digung stattfindet. Auch er sieht hierin keinen Widerspruch 
zu der zentralen Funktion öffentlicher Träger, die nicht Aus
druck partikularer geselJschaftlicher Interessen sind. 

Auch die kommunalen Spitzenverbände haben ja bereits 
mehrfach deutlich gemacht, daß sie die Sicherung eines flä
chendeckenden Angebots an Weiterbildungsveranstaltungen 
als eine Pflichtaufgabe kommunaler Selbstverwaltung anse
hen. Ferner hat zum Beispiel auch Staatssekretär jochimsen 
vom Bun4esministeriwri für Bildung und Wissenschah in ei
nem Beitrag "Weiterbildung im Gesamtbildungssystem" 
ausgeführt: ,,Die Gemeinden sind mit der Aufgabe zu be
trauen, ein einheitliches Mindestangebot sicherzustellen und 
gleichzeitig für ein darüber hinausgehendes koordinierendes 
Gesamtprogramm auf lokal-regionaler Ebene zu sorgen." 
Die Verpflichtung der Gemeinden, im Rahmen der Angele
genheiten der örtlichen Gemeinschah, jedem Bürger die 
Chance zur SeiOstentfaltung durch umfassendes Angebot zu 
bieten, stellt doch eine der wichtigsten Aufgaben kommuna
ler SelbstverwaltUng dar. Gerade die Weiterbildung schafft 
daher breiten Raum für die Entfaltung vielfältiger kommu
naler Initiativen. 

Wir haben, darauf sei noch einmal hingewiesen, in unserem 
Urantrag festgelegt, daß die Landkreise und kreisfreien Städte 
als öffentliche Träger bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufga
ben auch mit Einrichtungen der Weiterbildung anderer öf
fentlicher und nichtöffentlicher Träger zusammenarbeiten 
sollen. Bei der Erstellung eines flächendeckenden Angebotes 
oder eines Kunangebotes sollen selbstverständlich - auch 
das ist wohl unbestritten - alle Einrichtungen und Träger 
zusammenwirken, sO gut es nur geht. Die öffentlichen Trä
ger sollen also keineswegs alles allein machen. Sie haben die 
Federfiihrung bei der Koordinierung und werden auch oft
mals es selbst unterlassen - auch darauf möchte ich hinwei
sen -, Angebote zu unterbreiten, wenn die anderen Träger 
ebenfalls oder sogar besser dazu in der Lage sind, ein Ange
bot zu erstellen. 

(Abg. Rocker: Sind Sie davon überzeugt?) 

- Ja, davon bin ich überzeugt, Herr Rocker. Manchmal 
dürfte es aber auch von Vorteil sein, wenn verschiedene An
gebote - das muB.man, glaube ich, sehr deutlich sehen -
miteinander koolcurrieren. Konkurrenz macht ja erst den le
bendigen Pluralismus aus, den wir ja gemeinsam wollen. 

Auch die bisherige Funktion und Bedeutung öffentlicher 
Träger scheint nach. unserer Auffassung für eine solche Fe
derführung geeignet. Einen Zwang oder eine irgendwie gear
tete BevormUDdung kann man nicht herauslesen. Niemand 
wird wohl bestreiten wollen, daß wir zu einer geordneten 
Arbeitsteilung kommen müssen und damit auch zu einer 
sinnvollen Ennricklnngsplanung. Die Weiterbildung in 
Rheinland-Pialz ist llßd bleibt nach dem Regierungsentwurf 
ein Torso.· Zuwendungen sollen nach wie vor nur nach 
Maßgabe des Landeshaushaltsplanes gewährt werden kön
nen •. Das Loch im Haushalt ist übrigens schon lange be-_ 
kannt. Welche Konsequenzen sind gezogen worden? Wissen 
übrigens alle Einrichtungen in der Weiterbilung, mit welchen 

' 
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Zuschüsse~ sie künftig zu rechnen haben? Eine gesetzliche 
Regelung der Weiterbildung muß einen ganz klaren Rechts· 
anspruch auf Förderung begründen. Ohne klare Förderungs· 
grundsätze ist ein derzeitiges Gesetz wertlos und deshalb 
wohl auch entbehrlich. Der Bedeutung der Weiterbildung 
wird nicht gerecht, wer keine auch nur halbwegs gesicherte 
und finanzielle Grundlage bietet. Da helfen schöne Worte 
nichts und keine bildungspolitischen Zielvorstellungen, die 
doch nur den Sinn haben, von den Realitäten hier und heute 
abzulenken. Schon das ursptiingliche Finanzierungskonzept 
des Referentenentwurfes - - -

{Glocke des Präsidenten.} 

Vizepräsident Dr. Eicher: 

Herr Abgeordneter Herrmann, gestatten Sie eine Zwischen
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Vogel {CDU)? 

Abg. Hemnann: 

Ja! 

Abg. Dr. Vogel: 

Herr Kollege Herrmann, darf aus ·Ihrer Bemerkung entnom
men werden, daß Sie den SPD-Urantrag zurückziehen? 

Abg. Herrmann: 

Das können Si~ aus dieser Bemerkung nicht schließen. 

(Heiterkeit bei der CDU.) 

Ich würde Ihnen raten, daß Sie meine Ausführungen zu 
Ende anhören. 

Meine Damen und Herren! Das ursprüngliche Finanzie
rungskonzept des Referentenentwurfes ist von den freien 
Trägern der Erwachsenenbildung, insbesondere im Hinblick 
auf die personelle Förderung kritisiert und als unzulänglich 
bezeichnet worden. Hier werden noch erhebliChe Diskussio
nen- auf uns zukommen," sofern die Regierung und die CDU 
solche Diskussionen überhaupt noch wollen. Für ausgiebige 
Beratungen ist die Zeit zu knapp geworden, wenn man be-

~ ---timkt, daß am 16. und 17. Januar des kommenden Jahres 
die letztes- -Plenarsitzungen dieser Legislaturperiode stattfin
den sollen. Aber es wäre dieser Mehrheit. zuzutrauen, daß 
sie aus vordergründigen und aus wahltaktischen Uberle-gun
gen das- ungenügende Gesetz noch in dieser Legislaturperi
ode über die Bühne bri-ngen will. Die vielen grundsätzlichen 
Problenie, die eine gesetzliche Fixierung der Weiterbildung 
aufwerfen, lassen es aus unserer Sicht fragwürdig erscheinen, 
ob wir es in dieser Legislaturperiode noch schaffen können, 
eine solche Regelung zu verabschieden. Es ist klaf, daß jegli
cher Zeitdruck einer ausgewogenen Lösung abträglich wäre. 
Aber es wird so. sein wie bei anderen Gelegenheiten: Es wer
den wohl nicht bei der CDU die Gegenargumente zählen, 
sondern die Mehrheit. Damit der Minister auch seine Ant
wort bekommt: Wir fürchten, daß dies so sein wird, Herr 
Minister, sind aber trotzdem immer noch ein bißeben der 
Hoffnung, daß Sie dazu kommen werden, unseren Entwurf 
- weil es ein guter Entwurf ist - in die Beratungen mit 
einzubeziehen und vernünftigerWeise schwergeWiChtige Din-

-:·· 

ge, die unser Entwurf - Ihrer tut's ja nicht - enthält, 2.u 
übemehmeh und sich zu eigen zu machen. 

(Vizepräsidentin Frau Starlinger übernimmt 
den Vorsitz.) 

Das ist die Antwort, ob wir unseren Entwurf zurückziehen 
wollen o~er nicht. 

Abschließend Doch elJllge Punkte, die erwähnt werden sol
len. In den Thesen zur Weiterbildung des Kultusministers 
hieß es beispielsweise: Weiterbildung darf nicht unpolitisch 
sein, deshalb komme der politischen Bildung eine besondere 
Bedeutung zu. Presseberichten zufolge hat der Kultusminister 
anläßtich der Mitgliederversammlung 1974 beim Verband 
der Volkshochschule in Trier nur noch gesagt, daß der poli
tischen Bildung eine wichtige Funktion im Gefüge pluraler 
Bildungsangebote zufalle. Wir Sozialdemokraten sind jedoch 
nach wie vor der Auffassung, daß politische Bildung - da 
unterscheiden wir uns von Ihnen - von überragender Be
deutung ist. Will man Demokratie als Lebensform verwirkli
chen, so hat in de.r Tat politische Bildung diese besondere 
Stellung in der politischen Gesamtordnung. 

Dies sollte dann auch zum Ausdruck kommen. Die besonde
re Bedeutung der politischen Bildung ist in der Bundesrepu
blik ja auch teilweise durch die Bundeszentrale und die ein
zelnen Landeszentralen für politische Bildung charakteri
siert; auch in Rheinland-Pfalz gibt es neuerdings diese Lan
deszentrale. Hier wäre Gelegenheit gegeben, zu zeigen, wie 
ernst man es mit der politischen Bildung, beispielsweise aber 
auch mit der Landeszentrale und ihrer Funktion meint. 

Nach S 20 - das möchte ich noch anschneiden - können 
Beiräte für Weiterbildung auch für mehrere, kreisfreie Städte 
und Landkreise gemeinsam errichtet werden. Wir Sozialde
mokraten sehen hierin übrigens einen_ sehr begrüßenswerten 
Ansatz zur Verwirklichung von Regionen, wie wir sie bereits 
seit längerem als Verwaltungsebenen überhaupt angestrebt 
haben. 

(Abg. Böckmann; Das hätten Sie heute morgen 
sagen müssen!) 

NOch einmal möchte ich Artikel 37 der Landesverfassung in 
Erinnerung rufen: Das Volksbildungswesen einschließlich der 
Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und 
Gemeinden gefördert werden. Dagegen ist nach Artikel 37 
die Errichnmg privater oder kirchlicher Volksbildungsein
richtungen lediglich gestattet. Man sollte sich diesen Wort
laut einmal genau durchlesen und sich seiner Tragweite voll 
bewußt sein. Meines Erachtens ist das von Ihnen in Ihrer 
Gesetzesvorlage überstrapazierte Subsidiaritätsprinzip aus 
dieser Verfassungsbestimmung nicht in dem Maße zwingend 
ableitbar, wie Sie es praktiziert wissen wollen. 

Jm übrigen, meine Damen und Herren von der CDU, möch
te ich Ihnen einen Kommentar aus der Mainzer Allgemeinen 
Zeitung vom 16. und 17. Juni 1973 in Erinnerung_ rufen. 
Dort wird übrigens positiv zum SPD-Urantrag zur Förde
rung der Weiterbildung Stellung genommen und unser da
maliger Diskussionsentwurf als ein gangbarer Weg bezeich
net. Abschließend heißt es: 

Wichtig erscheint auch - und das hat die SPD richtig 
eingeschätzt -, daß ein gewisser Pluralismus der Weiter
bildungseinrichtunsm erhalten bleibt. Die SPD geht so· 
gar so weit, den Landkreisen und kreisfreien Städten das 
Recht einzuräumen, sich bei Erfüllung ihrer Aufgaben 
auch nichtöffentlicher Träger zu bedienen. Das zeigt die 
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Offenheit, mit der die SPD diese bedeutsamen Probleme 
anzupacken bereit ist. Das Kultusministerium, das zur 
Zeit einen Referentenentwud für ein Weiterbildungsge
setz erarbeitet, sollte die Chance nutzen, gemeinsam mit 
der Opposition Wege zu finden, die Weiterbildung so 
optimal wie möglich zu gestalten. 

Die Pluralität der Einrichtungen, Pluralismus in den Vorstel
lungen, Zusammenarbeit als Grundprinzip - dies sind unse
re Forderungen, um jedem Bürger die Chance für Weiterbil
dung zu geben. Das Wohl aller Bürger ist in der Tat Maß
stab und Richtlinie unseres politischen Handelns. Nicht zu
letzt aus diesem Gruhde sollten Sie die Chance nutzen -
das ist ein Appel1 an die Kollegen Von der CDU und an die 
Landesregierung-, gemeinsam mit der Opposition die Wei
terbildung optimal zu gestalten. Wir Sozialdemokraten sind 
in dieser Frage zur Zusammenarbeit bereit. Wir stimmen der 
Ausschußüberweisung in der Hoffnung zu, daß wir dort in 
aller Ruhe und Sachlichkeit eingehend die Vorstellungen der 
CDU und der Oppositions-Fraktionen erörtern und auch mit 
den Beteiligten und Betroffenen nochmals diskutieren kön
nen, obwohl viele von ihnen den Glauben an eine gute Lö
sung bald verloren haben dürften; so ließ ein T rierer Exper
te durchblicken, als er zum hundertsten Gesprächstermin in 
Sachen Weiterbildung - so sagte er - nach Mainz kam, 
damals zur SPD-Fraktion. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsidentin Frau Starlinger: 

In Fortsetzung der Diskussion hat Herr Abgeordneter Magin 
(CDU) das Wort. 

Abg.Mqin: 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Dr. Danz, wir sind erfreut, soviel Zusammenarbeit und 
soviel Obereinstimmung in der Auffassung über den vorlie
genden Gesetzentwurf zu finden. Aber ich darf hier viel
leicht eine Korrektur anbringen: Der erste, der ein Gesetz 
für die Weiterbildung gefordert hat, war am 19. Mai der 
Herr Millisterpräsident in seiner Regierungserklärung. Genau 
in Verfolg .dieser Regierungserklärung haben wir heute die 
Beratung über dieses erste Landesgesetz. 

(Abg. Dr. Danz: Das hat lange gedauert!) 

- Ja, bei uns gilt die Regel - und diese Regel sollte unter
stützt werden -: Lange planen, kurz bauen - dann ist man 
sicher vor Fehlern! 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU.) 

Was Herr KoUege Herrmann hier gesagt hat, ist bekannt. Es 
war das alte Vokabular: alles bleibt beim alten, eingenebelt. 
Und dann hat die SPD, Herr Kollege Herrmann, offensicht
lich einen enormen Nachholbedarf im Zitieren von Bischö-
fen. ·· 

(Heiterkeit bei der CDU.) 

Und den Zwergschulkomplex bringen wir nicht mehr weg. 

(Erneute Heiterkeit und Beifall bei der CDU.) 

Das haben wir beim Schulgesetz und auch heute wieder fest
gesteHt. Zuletzt wird es gar nicht mehr verständlich, wenn 

Sie einmal sagen, wir brauchten überhaupt kein Gesetz, und 
dann noch erklären, Sie zögen Ihren Entwurf, der immerhin 
- das steht so drin - Kosten von über 10 Millionen im 
Jahr verursachen wird, nicht zurück. Wir wissen überhaupt 
nicht mehr, woran wir sind. 

(Zuruf des Abg.-Herrmann.) 

- Das ersparen Sie uns auch. Aber wenn Sie uns vielleicht 
einmal darüber unterrichten, was Sie wirklich wollen, dann 
wären wir Ihnen sehr dankbar. 

(Heiterkeit und Beifall bei der COU.) 

Herr Kollege Herrmann hat auch gesagt, es werde zu rasch 
beraten. Er hat gleichzeitig wieder Hessen zitiert; das wird 
ja von der SPD gern zitiert. Dazu darf ich nun folgendes sa
gen: Wir sind der Auffassung - das darf ich vorab viel
leicht noch bemerken -, daß jeder seit langem die Vorstel
lungen des Kultusministers und der Landesregierung kennt. 
Es sind Thesen vorgelegt und von allen Beteiligten diskutiert 
worden. Es ist ein Referentenentwurf vorgelegt worden, und 
die Grundaussagen, meine Damen und Herren von der SPD
Fraktion, haben sich überhaupt nicht geändert, sind viel
mehr nach wie vor gleichgeblieben. Deshalb verstehen wir 
nicht, wenn Sie sagen, Sie hätten eigendich diese Dinge nicht 
richtig zur Kenntnis genommen, Sie hätten sich erst in der 
kurzen Zeit, seitdem die Regierungsvorlage da ist, nicht ein
lesen können. Ich meine, das glauben Sie selbst nicht, Herr 
Kollege Herrmann, was Sie da gesagt haben. 

(Beifall bei der CDU. - Zuruf des Abg. Herr
mann.) 

Wir haben unsere Arbeit zu tun und uns nach unseren Vor
stellungen zu richten. Wir wollen also Hessen nicht zitieren. 
Weil Sie es aber immer tun, darf ich sagen: Die Hessen ha
ben in diesem Jahr am 9. Mai ihr Gesetz eingebracht und 
am 19. Juli verabschiedet. Wir haben dazu noch weitaus 
mehr Zeit zur Verfügung, selbst wenn wir davon ausgehen, 
daß die letzte Plenarsitzung Ende Januar stattfinden wird. 

Nun zu einem anderen Thema, wie ich meine, zu einem sehr 
ernsten Thema, nämlich zu der Kritik, hier werde ein Gesetz 
ohne entsprechende Mittel vorgelegt. Sie kennen die ersten 
Vorstellungen, die auch einen entsprechenden Finanzierungs
teil mit all den Auswirkungen vorgesehen hatten, die wir bei 
Ausführung eines solchen Gesetzes sehen. Sie kennen aber 
auch gerade die vom Herrn Bundeskanzler und Herrn Bun
desfinanzminister geäußerten Beschwörungen, man müsse 
auf Konsum verzichten, den Gürtel enger schnallen und spa
ren; Sie können hier seitenweise Zeitungszitate heranziehen. 
Nicht zuletzt hat gerade der Herr Bundesfinanzminister in 
seiner Haushaltuede gesagt, daß er an die Länder und Ge
meinden appelliere, zumindest für den Rest 4er Legislatur
periode keine Gesetze zu beschließen, die nennenswerte zu
sätzliche finanzielle Belastungen für Länder und Gemeinden 
mit sich brächten. 

Ohne entsprechc:ilde Mittel ist natürlich ein Gesetz schwer 
zu verabschieden. Eines muß jedoch deutlich werden: daß 
wir in einer solch schwierigen Haushaltssituation heute sind 
- auch in Rhc:inland-Pfalz -, ist doch ein Reflex der ge
samtwirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik, die einzig 
und allein durCh die Wirtschaftspolitik in Bonn herbeigeführt 
worden ist. 

(Beifall bei der CDU.- Na, na! bei der SPD.) 

Wir bedauern auch, daß der vorgesehene Finanzierungsteil 
nicht in das Gesetz aufgenommen werden kann, aber, Herr 
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Kollege Munzinger, wir haben von vornherein deutJich ge
macht---

(Abg. Munzinger: Ich möchte nur erklären -
weil Sie sagen .,einzig und allein" -: Da wer
den Ihre sonst so interessanten Ausführungen 

wieder unglaubwürdig!) 

- Herr Munzinger, wollen Sie bestreiten, daß die gesamt
wirtschaftliche Lage auch bis auf die Länder durchschlägt? 

(Abg. Munzinger: "Einzig und allein" haben 
Sie gesagt!} 

- Aber die gesamtwirtschaftliche Lage hat uns ja schließ
lich in die Misere gebracht, die uns jetzt - -

{Abg. Munzinger: Fällt es Ihnen denn so 
schwer, über Bonn hinauszugucken, oder ge

hört das zu Ihrem Status?} 

- Lieber Herr Munzinger, es gehört dazu zunächst einmal, 
im eigenen Haus Ordnung zu machen; das ist das A und 0. 

(Beifall bei der CDU.) 

Sodann gehört dazu, auch auf die anderen Rücksicht zu 
nehmen. Lassen Sie mich Ihnen nur eins sagen - wir zitie
ren ja nicht nur aus der Vergangenheit, dürfen das aber 
dennoch auch einmal tun-: 

{Abg. Munzinger: Manche zttteren schon aus 
der Zukunft!) 

Wenn Sie die Geschichte innerhalb Europas von 1949 bis 
1969 kennen, wissen Sie sicherlich, daß es in anderen Län
dern immer Probleme wirtschaftlicher und finanzieller Art 
gegeben hat. Daß da aber ein Land wie die Bundesrepublik 
Deutschland, das die zweitstärkste Handelsmacht der Erde 
darstellt, nun einm:rl andere Verpflichtungen hat, nämlich 
die, für Stabilität und Sicherheit der Währung zu sorgen, 
statt sich an den anderen zu orientieren, davon müssen wir 
doch wohl ausgehen. 

(Beifall der CDU. - Abg. Munzinger: Herr 
Kollege, tun Sie das nicht?) 

-Bitte? 

(Abg. Munzinger: Tun Sie das njcht zur Zeit, 
mit voller Unterstützung der Opposition, so 

schwer es der Opposition selber fällt?) 

- Herr Munzinger, ich will Ihnen ganz offen sagen: Die 
Bundesregierung versucht das zur Zeit, zum Teil mit un
tauglichen Mitteln - das muß auch mal gesagt werden -, 
und sie versucht es zu spät. 

(Abg. Munzinger: Ach!) 

Wir wollen hier jetzt zwar kein bundespolitisches Privatissi~ 
mum halten; doch eines darf ich dazu vielleicht noch an
merken. Im Jahre 1969 und wiederum im Jahre- 1972 hat 
man von seiten der CDU darauf hingewiesen: Wenn der 
Karren einmal auf abschüssiger Bahn ist - und er ist auf 
abschüssiger Bahn, meine Damen und Herren; davon zeugen 
ja die Berichte eben aus der Wirtschaft, davon zeugen ja 
jetzt auch schon nahezu eine Million Arbeitslose -, dann ist 
es sehr schwer, ihn zum Halten zu bringen, und es müs~ 

sen gewaltig starke Bremsen angezogen w~rden, die natür
lich das Wirtschaftsgefüge zuletzt auch noch zusätzlich bela
sten. Das ist die Situation, vor der wir heute stehen, mit der 
wir zu kämpfen haben und die uns leider auch in notwendi
gen bildungspolitischen Reformen zurückwirft. 

(Beifall der CDU.) 

Meine Damen und Herren, darüber hinaus hat die Landesre
gierung von Anbeginn immer wieder deutlich gemacht - , 
und das war auch die Auffassung der CDU gewesen -, daß 
wir auf diesem Sektor niemals ein reines Finanzierungsgesetz 
verabschieden wollen, sondern daß die Dominanz bei diesem 
wie bei jedem anderen Punkt der Gesetzgebung ganz eindeu
tig auf einer Reform der Struktur der Weiterbildung liegt. 
Ich finde es einfach unvertretbar, meine Damen und Herren, 
daß wir jetzt, weil die Haushaltsmittel nicht mehr zur Ver
fügung stehen, nun auch noch das Denken und das Weiter
arbeiten einstellen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU.) 

Ich frage Sie, meine Damen und Herren von der SPD: Was 
haben Sie denn für eine Auffassung von Reformpolitik? 1969 
ist die SPD angetreten. Herr Wischnewski hat damals erklärt: 
jede Woche machen wir eine Reform, wie wenn das eine Frage 
der Quantität wäre. Nun, wo kein Geld mehr da ist, wird 
der Bundeskanzler gewechselt und die Reform eingestellt; 
das ist der Zustand. 

(Heiterkeit und Beifall der CDU.) 

Das ist aber nicht Politik der CDU. Wir gehen den Boden 
schrittweise ab und betreten nur tragfähigen Boden. Das 
sind wir den Bürgern, die wir hier vertreten, schuldig. 

(Erneuter Beifall bei der CDU.) 

Meine Damen und Herren, wir sind aber wiederum der Auf
fassung - und deswegen stehen wir ganz und gar hinter der 
Landesregierung, wenn sie uns dieses Gesetz, das unsere vol
le Billigung findet, heute vorlegt -, daß Reform einfach 
nicht scheitern darf, wenn einmal die Haushaltslage nich~ 
mehr so gut wie in zurückliegender Zeit ist, als sie zu größe
ren Hoffnungen berechtigt haben mag. Reform bedeutet für 
uns - das müssen wir immer wieder sagen - in erster Li
nie Strukturen verbessern, und das ist eine harte und zähe 
Arbeit; das weiß jeder, der sich dieser Sache mit Ernst an
nimmt. 

Meine Damen und Herren, deswegen sind wir auch der 
Meinung, daß das Gesetz im jetzigen Zeitpunkt geschaffen 
werden muß. Wir brauchen eine verbesserte Struktur für die 
Weiterbildung in diesem Land; wir müssen sie vorgeben, um 
Fehlentwicklungen sich erst gar nicht einschleichen zu lassen 
oder dort, wo sie bestehen, eben zu korrigieren. 

Im übrigen stehen Haushaltsmittel zur Verfügung. Wir wis
sen natürlich, meine Damen und Herren, daß die Haushalts
mittel bei weitem nicht ausreichen, vor allen Dingen nicht 
dazu, die Variationsbreite an Weiterbildungseinrichtungen 
und -Veranstaltungen zu sichern, wi~ wir es gerne wünsch
ten. Dennoch stehen Haushaltsmittel in nicht unbeträchtli
cher Höhe bereit, und zwar hat sich die Landesregierung 
eindeutig dafür ausgesprochen, diese Mittel, ungeachtet der 
Kürzungen, die jetzt allenthalben in den Haushaltsplänen 
vorgenommen werden müssen, für dieses und für nächstes 
Jahr hundertprozentig freizugeben. Hier werden also keine 
Kürzungen vorgenommen. 
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Nebenbei, Herr Koliege Dröscher - Sie sprecllen immer 
-von Kürzungen -, waren da überhaupt kOne Kürzun
gen vorgesehen. Es macht doch einen Unterschied, ob man 
in Anbetracht einer schwierigen Lage Haushaltsmittel sper
ren muß oder ob man kürzt. Die Landesregierung hat in 
diesem Punkt zu keiner Zeit gekürzt; sie mußte nur sperren. 
Aber nun sind diese Mittel wiederum entsperrt und stehen 
zur Verfügung. 

Darüber hinaus, meine Damen und Herren, muß aber noch 
folgendes .sesagt werden. Es ist hier wiederholt zitiert wor
den---

(Zwischenruf des Abg. Dr. Danz.) 

- Bitte schön, Herr Kollege! 

(Abg. Dr. Danz: Rechtzeitig zur heutigen Sit
zung!) 

- Nein, es ist das schon etwas länger her, Herr Dr. Danz, 
selbst wenn Sie es nicht wissen sollten. 

(Heiterkeit bei der CDU.) 

Meine Damen und Herren, der Artikel 37 unserer Verfas· 
sung, wonach die Weiterbildung eine gemeinsame Aufgabe 
von freien Trägern, Kommunen und Land ist, ist wiederholt 
zitiert worden. Nun, _ich . bin der Ansicht, daß wir, wenn 
auch die Kommunen ihre Verpflichtung - ich will es mal 
so sagen, selbst wenn wir eine Verpflichtung nicht expressis 
verbis ins Gesetz aufnehmen -, die sie ja bis jetzt schon im
mer erkalUlt haben, weiterhin erfüllen, alle mit diesem neuen 
Gesetz, trotz schwieriger Zeiten, ein Stück nach vom kom· 
men werden. 

(Abg. Dröscher: Sonst "wären die Volkshoch· 
schulen schon längst tot, Herr Kollege!) 

- Herr Dröscher, wir haben niemals behauptet, daß allein 
das Land dies fördert, sondern wir haben es immer als ge
meinsame Aufgabe verstanden; 

(Abg. Frau Kölsch: Aber die Relationen, Herr 
Kollege!) 

und ich glaube, so ist es auch richtig; denn wenn wir die 
Selbstnrwaltung der Gemeinden betonen - und dazu ste
hen wir -, bedeutet das auch Selbstverpflichtung für diese 
Selbstverwaltungsaufgaben. 

(Beifall der CDU.) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen aber noch 
- weil wir wissen, wie wichtig natürlich auch Finanzen sind 
bei der Durchsetzuns von Reformen und Notwendigkeiten, 
wie sie in diesem Gesetz verankert sind - folgendes sagen: 
Wir, die CDU·Fraktion, werden - darauf hat übrigens Herr 
Dr. Danz schon hingewiesen, und da findet er uns von vorn~ 
herein als Verbündete - im Rahmen der Beratungen zum 
Nachtragshaushalt, die ja noch in diesem Jahr stattfinden 
werden, alles, meine Damen und Herren, aber auch alles 
tun, um die im Gesetz vorgesehene Gleichbehandlung aller 
Träger auch finanzidl zu verwirklichen. Wir sind der Ober· 
zeugung, daß durch_ die finanzielle Förderung, wie sie das 
Gesetz vorsieh~_ MögliChkeiten zu einer Verbesserung der 
Stru~tur, das heißt in erster Linie einer qualitativen Verbes
serung der Personalstruktur der Weiterbildungseinrichtun
gen, eröffnet werden; und jeder, der dieses Metier kennt, 
weiß, daß ja gerade von dort die entsprechenden Wirkungen 

ausgehen, daß hier die Aktivitäten und Initiativen gelegt 
werden und daß man hier auch genau durchleuchtet, was 
wirklich weiterbildungswert ist und was man eben aus
sondern kann. Deswegen begrüßen wir es, daß in diesem 
Gesetz die Förderung auch und gerade auf eine Verbesse
rung der personellen Struktur in den Weiterbildungseinrich
tungen ausgerichtet ist. 

Nun, meine Damen und Herren, die CDU sagt ja zu diesem 
Gesetz, weil es auch die Grundsätze einer freiheitlichen, auf 
den einzelnen bezogenen Bildungspolitik verwirklicht. Dieses 
Gesetz zielt darauf ab, gleiche Voraussetzungen - und das 
ist sehr wichtig, meine Damen und Herren - der Weiterbil· 
dung im ganzen Land zu schaffen. Es geht nicht an, daß nur 
die Städte, die vielleicht noch über eine größere disponible 
Finanzmasse verfügen, Weiterbildungseinrichtungen für ihre 
Bürger bereithalten können, sondern überall im Land muß 
dieses Kernangebot, wie es heute schon mehrfach zitiert 
worden ist, vorhanden sein, um damit eben überall in die
sem Bereich gleiche Bildungschancen zu eröffnen. Das ist, 
Herr Kollege Herrmann - auch wenn Sie es nicht gerne hö
ren-, ein wirksamer Beitrag zur Chancengerechtigkeit. 

(Beifall bei der CDU.) 

Und der Begriff der Chancengerechtigkeit - wir haben uns 
darüber ja ~gehend baprochen - ist nun einmal höher 
anzusetzen als der der Chancengleichheit; denn wir können 
nicht jedem das gleiche geben, aber jedem das, was er 
braucht; und das ist ein Grundastz, der in der Weiterbildung 
V erwirldichung finden muß. 

(Beifall der CDU.) 

Meine Damen und Herren, ein weiteres wichtiges Struktur· 
merkmal, auch von der F.D.P. zitiert - wir freuen uns, daß 
wir da mit der F.D.P. in Konkordanz sind -, ist die Förde· 
rung und Sich~llung eines pluralistischen Bildungsange
bots. Es ist ja häufig die Frage besprochen worden, ob wir 
die freien Träger gleichstellen sollen oder die Kommunen, in 
diesem Fall die kreisfreien Städte und Landkreise, eine ge
wisse Dominanz erhalten sollen. Meine Damen und Herren, 
wenn wir nicht von vomherein die Gleichstellung betonen 
und nicht auch gleichmäßig fördern, dann werden wir über 
kürzere oder längere Zeit, gleich, wie wir den Zeitraum an· 
setzen, die freien Initiativen zum Aushungern und Austrock· 
neo bringen; das heißt, wir würden damit den Pluralismus 
einfach beseitigen, was unseres Erachtens in einem demokra· 
tischen Staat eine unmögliche Situation wäre. 

(Beifall der CDU.) 

Denn - und auch darüber scheint bei der SPD weniger 
Klarheit zu bestehen - selbstverständlich ist die Weiterbil· 
dung eine öffentliche Aufgabe, Herr Herrmann; das bedeu
tet aber freilich nicht, daß nur ein öffentlicher Träger diese 
Aufgabe wahrnehmen kann. Schließlich ist auch der Kinder
garten eine öffentliche Aufgabe. Also auch da habe ich Sie 
in Ihren Ausführungen nicht recht verstanden, was Sie damit 
eigentlich gemeint haben. 

Für uns ist sicher: Weiterbildung als öffendiche Aufgabe 
braucht ci1;1e VlCifalt der Bildungsangebote. Der Vorrang ei
nes Trägers - ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe 
- wird letztlich auf eine Monopolisierung hinauslaufen, 
und aus die$CD1 Grunde lehnen wir dies ab, weil wir der 
Auffassung sind, daß der Pluralismus für uns Vielfalt der 
Ideen und Meinungen und die Erhaltung des freien Spiels 
der unterschiedlichen Meinungen und Gruppen in der Ge· 
scllschah iat; dieser Pluralismus ist ein konstitutives Element 
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unserer Demokratie. Wer es ernSt meint mit der Demokra
tie, meine· Damen und Herren, muß alles dafür tun, daß es 
auch so bleibt. 

(Beifall der CDU.) 

Aus diesem Grunde sind wir für die im Gesetz festgelegte 
gleiche Förderung von öffentlichen und freien Trägern, wenn 
sichergestellt ist - dies muß allerdings sichergestellt sein -, 
daß der Träger dazu in der Lage ist, daß. er sich den Anerken
nungskriterien unterwirft und auch die gleiche Leistung er
bringt. Leistung ist erforderlich, meine Damen und Herren, 
Leistung auch in der Weiterbildung, damit anerkannt wer
den kann und damit qie Voraussetzungen für die Förderung 
bestehen. 

Meine Damen und Herren, nach unserer Auffassung gehön 
ein weiteres wichtiges Strukturmerkmal hinzu, das hier auch 
eingeführt wird, nämlich die Verpflichtung zur Kooperation 
der Träger und zur Koordination ihrer Arbeit. Dies ist not~ 
wendig, um das Kernangebot sicherzustellen und es jedem 
Bürger in zurnutbarer Entfernung zur Verfügung zu halten. 
Meine Damen und Herren, wir sind uns auch darüber völlig 
einig, daß dadurch von .der wirtschahliehen Seilte her die 
richtige Einstellung gewonnen werden kann, um im Zusam~ 
menleben der Bildungsträger ein Angebot gleichheitlieh zur 
Verfügung zu stellen und um alle Möglichkeiten der Weiter
bildung zu nutzen und effizient zu gestalten. Meine Damen 
und Herren, wir befinden uns hier auch in Obereinstimmung 
mit den Darstellungen des Bildungsgesamtplanes, der öffent
liche Förderung von der Mitarbeit in Kooperationsgremien 
abhängig macht. 

Meine Damen Und Herren, ein weiteres wichtiges Moment, 
da-s auch wiederum angesprochen ist und das auch bei der 
Beratung des SPD-Entwurfs damals eine Rolle gespielt hat, 
ist die Frage der Gleichrangigkeit der einzelnen Feldet in 
der Erwachsen~bildung, der berufsbezogenen, der allgemei~ 
neo und der politischen Bildung. Sie haben darauf hinge~ 
wiesen, Herr Herrmann, daß die polirische Bildung hier eine 
Höherrangigkeit erfahren sollte. Dies ist für uns völlig un
verständlich, deon auch nach dem Strukturplan und dem 
Bildungsgesamtplan haben wir hier die Gleichrangigkeit von 
vornherein gegeben. Ich frage Sie, wenn Sie heute den Ge
setzentwurf noch einmal darstellen wollten, ob es eigentlich 
draußen in der Bürgerschah verstanden oder ob diese Forde
rung von Ihnen nicht als unhaltbar abgetan würde, wenn Sie 
eine Privilegienmg der politischen Bildung fordern. Ganz ab~ 
gesehen davon, daß damit die Wahlfreiheit des einzelnen in 
erheblicher und- nicht vertretbarer Weise eingeschränkt wird, 
meine Damen W:J.d Herren, sind wir der Auffassung, daß der 
Bürger dafür bin Verständnis hätte; denn was würde der 
Bürger- wohl sagen, wenn wir ihm angesichts unsicherer Ar
beitsplätze und angesichts einer schwierigen Haushalts_situa~ 
tion, die ja bis in die Familie durchschlägt, Politseminare 
statt berufsbezogener oder allgemeinbildender Weiterbil~ 
dungsveranstaltungen anbieten würden? 

(Beifall der CDU. - Zuruf der Abg. Frau 
Kölsch.) 

- Dies müssen Sie dabei sehen, wenn Sie die Vorrangigkeit 
der politischen Bildung auch heute noch fordern. 

Meine Damen und Herren, abschließend darf ich sagen, daß 
wir der Auffassung sind, daß dieses Gesetz die Vorausset~ 
zungen für die wichtige Aufgabe der Weiterbildung schafh, 
die heute - darüber sind wir uns in diesem Hause wohl 
alle einig - unabdingbar für den gesellschaftlichen Fort-

schritt und für die Selbstverwirklichung des einzelnen ge~ 
worden ist. Wir stimmen der Oberweisung in die Ausschüsse 
zu und werden Gelegenheit nehmen, mit allen beteiligten 
Verbänden und Gruppen diesen Entwurf eingehend zu dis
kutieren. 

Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, kommt unter 
Schwierigkeiten zur Welt. Die Eltern I3.ssen aber erwarten, 
daß dieses Kind trotz Ernährungsschwierigkeiten in den er~ 
sten ·Monaten später die Erwartungen voll rechtfertigt. 

(Heiterkeit im Hause und Beifall der CDU.) 

Vizepräsidentin Frau Starlinger: 

Nunmehr hat der Herr Kultusminister das Wort. 

Dr. Vogel, Kultusmi.rlster: 

Frau Präsidentin, fast wäre ich versucht zu sagen, hohes 
weibliches Präsidium, meine sehr geehrten Herren! Die späte 
Stunde zwingt bei meiner Antwort zur Kürze. Ich möchte 
mich bei den Herren Magin, Danz und Herrmann für ihre 
Beiträge sehr bedanken. 

Herr Danz, ich freue mich, daß wir im Ziel und vor allem 
im Kernsatz ,,flächendeckendes Kernangebot in zurnutbarer 
Entfernung" einig sind. 

Ich möchte gern~ hinsichtlich Ihrer zeidichen Bedenken, 
Herr Danz; folgendes sagen: Wir wollen im Ausschuß nicht 
unter Zeitdruck arbeit~ und wir wollen sel.bstverständlich, 
wenn der Ausschuß dieS auch wünscht, Anhörungen durch~ 
führen, aber bitte - das gilt für die Zukunh" und galt auch 
für die Ve!gangenheit -, es muß auch bedacht werden, daß 
dieser KultUrpolirische Ausschuß in den Monaten und Jah~ 
ren dieser Legislaturperiode ununterbrochen unter dichter 
Arbeitslast der Vorlagen gestanden hat. Auch ein frühere 
Vorlage dieses Gesetzes ·in diesem Hause hätte nicht zu einer 
früheren eingehenden Beratung im Ausschuß führen können, 
weil die Last zu groß war. 

Sie haben von den Finanzen gesprochen. Auch ich stimme 
Ihnen zu, wenn man ohnehin, während dieser GesetzentwUrf 
beraten wird, über den Nachuag, der Kürzungs- und Spar~ 
haushalt sein wird, berateil muß, dann sollte man auch die 
hier angeschnittene Fmanzienmgsfrage dort mitdiskutieren, 
aber man sollte freilieb das Kind auch nicht mit dem Bade 
ausschütten und nidtt desWegen, weil uns drei weitere Mil
lionen fehlen, vergessm, daß immerhin fünf Millionen DM 
für diesen Bereich schon bisher - rund ausgedrückt - aufge
wandt werden. Ich meine, auch das rechtfertigt durchaus be
reits konzeptionelle Aussagen. 

Ich danke Ihnen noch einmal, daß Sie das Konzept im 
Grundsatz begrüßt haben, und bitte um Verständnis dafür, 
daß wir in diesem Zusammenhang den Namen ,,Bonn" zi
tieren und daß wir sagen: Es ist nicht ganz an uns, jetzt 
nach Bonn zu sagen, was man jetzt tun solle; denn zunächst 
ist es an uns zu sagen, man hätte es nicht soweit kommen 
lasSen dürfen, daß man uns fragen muß, was man jetzt tun 
soll, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege Herrmann hat mit 
dem ihm eigenen optimistischen Unterton den Zeitplan ge
rügt. Er hat "vorderpündig" und "Wahltermin'' und alle 
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möglichen schlimmen Sachen angeführt. Herr Herrmann, 
was hätten Sie erst gesagt, wenn wir keinen Entwurf vorge
legt hätten! 

(Bewegung bei der SPD.) 

Verehrter Herr Abgeordneter Herrmann, warum messen Sie 
in dieser Frage rechts und links des Rheins mit so unter
schiedlicher Elle? Wenn man in Hessen vier Monate vor 
dem Wahltermin ein Erwachsenenbildungsgesetz vorlegt, ist 
das gut, wenn man es hier tut, ist das ein unzumutbarer 
Zeitdruck. Wenn man in Hessen ein Weiterbildungsgesetz in 
seGhs Wochen verabschiedet, ist das gut, wenn man hier drei 
Monate zur Verfügung hat, dann ist das ein Obergehen der 
Opposition. Ich bitte um ein wenig gleichrangige Behand
lun~f gleicher Fakten. 

(Zurufe von der CDU zur SPD.) 

-Das wäre ein weites Feld, wenn es nicht so neblig wäre. 

Herr Abgeordneter Herrmann, dann habe ich noch für die 
Ausschußberatung die Bitte, eines zu klären. Sie sagen: 
Wozu dieses Gesetz, wenn wir zur Zeit doch kein Geld ha
ben? ~ und antworten mir dann auf meine Frage nach Ih
rem Entwurf, da sollte ich das nachlesen und das sollte ich 
übernehmen. Ich folge Ihrem Rat und zitiere aus dem Kopf
blatt, Ziffer D, Kosten: 

Die Kosten, die durch dieses Gesetz verursacht werden, 
könncn sich auf etwa 10 Millionen DM im Jahr belau
fen. Hinzu kommen die Kosten, die durch die Veranstal
tungen der politischen Bildung entstehen; diese sind ge
genwärtig noch nicht schätzbar. Ebenso sind die Sachko
sten, die nach Maßgabe der Haushaltsmittel gewährt 
werden, nicht absehbar. 

Soll ich das übernehmen und an die Stelle unserer Finanz
aussagen-setzen? Soll ich das dann als glaubhahen Text der 
Aufforderung des Herrn Bundeskanzlers und des Herrn Bun
desfinanljministers anschauen? Wenn hier etwas zurückgezo
gen werden muß, dann dieser Text und diese Aussage! 

(Beifall der CDU.) 

Meine Damen und Herren, es ist in diesem Land beliebt, 
Vergleiche zwischen den Flächenstaaten zu ziehen, und die 
einen schildern es dann recht positiv, und die anderen su
chen allei heraus, was besser als bei uns ist. 

Zugegeben, Herr Herrmann, Sie haben recht, die Länder, 
die Sie zitiert haben, wenden mehr auf als wir. Jeder im 
Saal hat aber gemerkt, daß Sie nicht sehr viele Länder ge
nannt haben und daß offensichtlich die Länder, die Sie nicht 
zitert haben, zum Beweis dessen, was Sie zitieren wollten, 
nicht sehr beweiskräftig waren. Es gibt verschiedenerlei Un-
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terschiede und beispielsweise nur ein Land in der Bundesre
publik, das eine DGB-Bundesschule mit einer halben Million 
Mark unterstützt. Das sollte man dann aber auch in Ver
gleich setzen; da liegen wir im Vergleich gänz vorn. Auch 
das gehört zur Vollständigkeit. 

Meine Damen und Herren, idr-n:teine insgesamt, daß es die 
Reden, die wir gehört haben, in der Tat rechtfertigen, den 
vorliegenden Gesetzentwurf, und zwar ohne Eile, aber auch 
ohne Verzögerung, zu verabschieden. Warum sollen wir ei
gentlich die drei letzten Monate dieser Landtagssession über
haupt nicht mehr nützen, um Entsprechendes zu tun? War~ 
um sollen wir den Satz "Es fehlt an Geld" in den Satz 
"Untätigkeit sei das Gebot der Stunde" ummünzen? 

(Beifall der CDU.) 

Wenn wir dann im März gewählt haben, warten wir mögli
cherweise bis in den Mai, bis wir wieder weitermachen. Wir 
können doch die Monate nützen, zumal zu einem Thema, 
bei dem trotz aller Gegensätze ein erstaunliches Maß an 
Obereinstimmu_ng darin besteht, daß es aufgegriffen und ge
regelt werden muß. Ich glaube, es ist eine günstige Zeit, dies 
jetzt zu tun. Ich bitte, im Ausschuß davon Gebrauch zu ma~ 
eben. 

(Beifall der CDU.) 

Vizepräsidentin Frau Starlinger: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Es ist beantragt, den Gesetzentwurf an den Kulturpolitischen 
Ausschuß, den Innenausschuß, den Haushalts- und Finanz
ausschuß und den Rechtsausschuß zu überweisen; fetderfüh
rend ist der Kulturpolitische Ausschuß. E-s ~rhebt sich dage
gen kein Widerspruch, damit ist so beschlossen. 

Der Tagesordnungspunkt 8 - Antrag der Fraktion der 
CDU betreffend Berufsrecht Beratender Ingenieure - und 
der Tagesordnungspunkt 9 - Antrag der Fraktion der SPD 
betreffend Reaktorsicherheit - sind auf Grund einer inter
fraktionellen Vereinbarung wegen des stärker aufkommen
den Nebels und der damit verbundenen Gefahr bei der 
Heimfahrt abgesetzt worden. 

Meine Damen und Herren, ich schließe die Sitzung des 
Landtags wtd berufe den Ältestenrat zu einer sich unmittel
bar anschließenden Sitzung in Raum 205, dem Fraktionssit
zungszimmer der F.D.P., ein. Ich wünsche Ihnen eine gute 
und sichere Heimfahrt. 

E n d e d er Sitzung : 18.03 Uhr. 
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